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I Grundlegendes 

1 Einleitung 

Bereits kurze Zeit nach dem Zusammenschluss der Buchhändlerischen Organisa-
tionen der amerikanischen und britischen Besatzungszonen zur „Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände“ im Mai 1948 konstituierte sich die 
Fachkommission der Verleger, um sich mit den drängenden verlagsspezifischen Pro-
blemen der Nachkriegszeit auseinander zu setzen. Aus der Fachkommission der Ver-
leger ging im Juli 1949 der Verleger-Ausschuss hervor, der bis heute die Interessen 
der Verleger im „Börsenverein des Deutschen Buchhandels“ vertritt und als einer von 
drei Fachausschüssen im Verband institutionalisiert ist. Die vorliegende Arbeit unter-
sucht die Funktionen und Aufgaben des Verleger-Ausschusses von seiner erstmaligen 
Konstituierung bis zur allmählichen Etablierung buchhandelsspezifischer Rahmenbe-
dingungen innerhalb der neuen politischen und wirtschaftlichen Ordnungen in den 
1960er Jahren. Inhaltlich ist die Darstellung auf den Verleger-Ausschuss des Börsen-
vereins Frankfurt begrenzt. Die Verleger-Gremien der Landesverbände und des Leip-
ziger Börsenvereins werden nur punktuell in die Betrachtung mit einbezogen. 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der Quellensituation und des For-
schungsstandes zum Verleger-Ausschuss für den Zeitraum von 1948 bis 2003. In 
einem zweiten Arbeitsschritt werden auf der Basis des Quellenmaterials, ergänzt 
durch einschlägige Fachliteratur, die Entwicklungen der Organisationsstrukturen und 
die Haupttätigkeitsfelder des Verleger-Ausschusses im Börsenverein Frankfurt von 
1948 bis 1969 untersucht. Dementsprechend gliedert sich die vorliegende Arbeit im 
Wesentlichen in zwei Hauptteile. 

Im ersten Hauptteil werden grundlegende Fragen zur Quellensituation unter-
sucht: Welche Quellen zum Verleger-Ausschuss gibt es und wo befinden sie sich? 
Welche Strukturen weisen die Hauptquellen auf? Was gibt es an publizierter und 
nicht publizierter Literatur zum Verleger-Ausschuss? 

Im zweiten Hauptteil erfolgt auf Grundlage des recherchierten Quellenmaterials 
eine inhaltsanalytische Untersuchung für den Schwerpunktzeitraum, bei der folgende 
Fragen im Mittelpunkt stehen: Wie und unter welchen Bedingungen ist der Verle-
ger-Ausschuss entstanden? Welche Stellung hatte der Ausschuss im Verband? Lässt 
sich innerhalb des Untersuchungszeitraumes hinsichtlich des Status, der Kompeten-
zen und der Zusammensetzung des Verbandsgremiums ein Wandel feststellen? Mit 
welchen zentralen Tätigkeitsfeldern war der Verleger-Ausschuss in den 1950er und 
1960er Jahren befasst? 

Die zentrale Quelle für den inhaltsanalytischen Teil der Arbeit waren die Sit-
zungsprotokolle des Verleger-Ausschusses, da sie als ausführliche Primärquellen Auf-
schluss über Funktionen, Kompetenzen und Aufgabengebiete des Gremiums im 
Verband geben. Weiteres Quellenmaterial, wie Korrespondenzen oder Rundschrei-
ben und die Berichterstattung im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel zum Ver-
leger-Ausschuss, wurde ergänzend herangezogen. 
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Die Recherchen nach Quellenmaterial zum Verleger-Ausschuss erfolgten zunächst in 
den Archiven und der Bibliothek des Börsenvereins in Frankfurt. Anschließend wur-
den die Nachforschungen auf die Verlage ausgedehnt, welchen die Ausschuss-
Mitglieder in der Zeit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit angehörten. Hierzu wurden 
anhand eines standardisierten Musterbriefes Informationen über Archivalien zum 
Verleger-Ausschuss erbeten.1 Die Suche nach Quellen zu Verlegern und Verlagen 
wurde auf die Vorsitzenden und langjährigen Mitglieder im Verleger-Ausschuss be-
grenzt. Nach welchen formalen Kriterien die Auswahl erfolgte wird in Kapitel II 1 
erläutert. 

Zusätzlich wurden die Branchenzeitschriften Börsenblatt für den Deutschen Buch-
handel, BuchMarkt, Buchreport, Buchreport.magazin und Buchreport.express nach Be-
richten, Fachartikeln und Interviews zum Verleger-Ausschuss für den Zeitraum 1948 
bis 2003 durchsucht.  

Darüber hinaus wurde in den einschlägigen buchwissenschaftlichen Bibliogra-
phien, Periodika und Bibliothekskatalogen Fachliteratur über den Verleger-Ausschuss 
und zu den Einzelmitgliedern beziehungsweise den Verlagen, welchen sie im Schwer-
punktzeitraum angehörten, recherchiert. Auch hier wurde die Suche auf die Vor-
sitzenden und langjährigen Mitglieder begrenzt.2 Die Ergebnisse der Recherchen 
wurden in das Quellen- und Literaturverzeichnis aufgenommen. 

Vor allem auf der Grundlage der Berichterstattung im verbandseigenen Publika-
tionsorgan wurde ein Mitgliederverzeichnis für die Fachkommission der Verleger und 
den Verleger-Ausschuss für die Jahre 1948 bis 2006 erstellt, das sich im Anhang die-
ser Arbeit befindet.3 Die in den Börsenvereinsarchiven recherchierten Sitzungsproto-
kolle, Tätigkeitsberichte und zwei Mitteilungsblätter des Verleger-Ausschusses für 
den Zeitraum 1948 bis 1969 wurden auf einer CD-ROM digitalisiert. Die CD-
ROM kann für wissenschaftliche Zwecke auf Nachfrage in der Geschäftsstelle des 
Verleger-Ausschusses im Börsenverein in Frankfurt am Main eingesehen werden.4 

                                                 
1 Der Musterbrief befindet sich als Anhang B am Ende dieser Arbeit. 
2 Vgl. Archiv für Geschichte des Buchwesens 1958–1969; vgl. Bibliographie der Buch- und Biblio-

theksgeschichte 1982ff; vgl. Buchhandelsgeschichte 1974–2002; vgl. Gutenberg-Jahrbuch 1950–
1969; vgl. Wolfenbütteler Bibliographie zur Geschichte des Buchwesens im deutschen Sprachgebiet 
1994. 

3 Eine Erläuterung zu den Quellengrundlagen und der Zusammensetzung der Mitgliederliste (Anhang 
A) wird in einem vorangestellten Vortext gegeben. 

4 Informationen zur Digitalisierung der Protokolle und zur Handhabung der CD-ROM finden sich in 
einem Erläuterungstext am Ende dieser Arbeit als Anhang C. Eine Auflistung der digitalisierten Ar-
chivalien ist dem Abbildungsverzeichnis (Punkt VII) zu entnehmen. 
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2 Forschungsstand 

Über den Verleger-Ausschuss des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gibt es 
keine wissenschaftliche Publikation. Auch zum Börsenverein Frankfurt liegt für die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wenig Forschungsliteratur vor. Gründe hierfür 
sind in der bislang wenig oder gar nicht erschlossenen Quellensituation und dem für 
historische Untersuchungen geringen zeitlichen Abstand zu den Ereignissen zu sehen. 
Wünschenswert wäre eine Befragung von Akteuren des westdeutschen Buchhandels 
der Nachkriegszeit, wie sie gegenwärtig für das Leipziger Buchgewerbe vom Studien-
gang Buchwissenschaft an der Universität Leipzig als Projekt durchgeführt wird. 

Seit den 1990er Jahren werden vermehrt Umfang und Wirkungsweise der Interes-
senpolitik des Börsenvereins in Magister- und Diplomarbeiten untersucht.5 Michaela 
Nelz6 befasst sich in ihrer Magister-Arbeit mit der Geschichte und den Aufgaben des 
Börsenvereins. Der erste Hauptteil der Darstellung gibt einen vorwiegend literaturge-
stützten historischen Überblick von der Gründung des Börsenvereins im Jahr 1825 
bis zur Fusion der Leipziger und Frankfurter Börsenvereine im Jahr 1991. Im zweiten 
Teil der Studie werden der Verbandsaufbau sowie die Aufgaben und Wirkungsberei-
che des Börsenvereins der Gegenwart strukturanalytisch untersucht. Für die vorlie-
gende Arbeit war an Nelz Untersuchung vor allem die Darstellung der in den 1970er 
Jahren einsetzenden Diskussion um das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt im 
Verband von Interesse. 

Die 1971 vom Deutschen Bucharchiv in München herausgegebene Publikation 
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels nach 1945,7 verfasst von Andreas Werner, 
gibt in komprimierter Form einen Überblick über die Entwicklung der Verbands-
strukturen und der Satzungen des Börsenvereins Frankfurt von 1948 bis 1966. Zu 
großen Teilen stützt sich die Untersuchung auf die Berichterstattung im Börsenblatt, 
die nicht immer vollständig zitiert und damit schwierig zu beschaffen war sowie auf 
einige persönliche Mitteilungen von Börsenvereinsmitarbeitern an den Autor. Die 
Studie Werners war für diese Arbeit vor allem als Leitfaden durch die komplexen 
Satzungs- und Verbandsstrukturentwicklungen zwischen 1948 und 1966 hilfreich. 

Im Auftrag der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buch-
handels wurde zum 175jährigen Verbandsjubiläum im Jahr 2000 eine Vereinsge-
schichte mit dem Titel Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1825–20008 he-
rausgegeben. Der Band gliedert sich in drei Teile: Die „Stationen der Börsenvereins-
geschichte,“ die im Jahr 1765 mit Reformbestrebungen im Buchhandel beginnen 
und mit der Fusion des Leipziger und des Frankfurter Verbands im Jahr 1991 enden. 
Im zweiten Teil werden die „Tätigkeitsfelder des Börsenvereins“ von der „Branchen-
politik“ über „Dienstleistungen für die Branche“ bis zum „Kultur- und sozialpoliti-

                                                 
5 Vgl. Schenk 1990; vgl. Schramm 1994. Da diese Arbeiten nicht eingesehen werden können, werden 

sie an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. 
6 Vgl. Nelz 1994. 
7 Vgl. Werner 1971. 
8 Vgl. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1825–2000. Ein geschichtlicher Aufriss. Hrsg. im 

Auftrag der Historischen Kommission von Stephan Füssel, Georg Jäger und Hermann Staub in Ver-
bindung mit Monika Estermann. Frankfurt a. M. 2000. 
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schen Engagement“ in ihrer historischen Entwicklung bis in die Gegenwart nachge-
zeichnet. Der dritte Teil beinhaltet die „Dokumentation,“ die für jeden an der Bör-
senvereinsgeschichte Interessierten eine wertvolle Informationsquelle darstellt. Ange-
legt als „Nachschlagewerk“9 für „personen- und gremiengeschichtliche Untersuchun-
gen“10 sind Angaben zu den Vorständen, den ordentlichen Ausschüssen und den Ge-
schäftsführern mit Personalien für den Zeitraum 1825 bis 1999 enthalten. Dieses 
Gremienverzeichnis wird durch Auflistungen von Statuten, Satzungen und Ordnun-
gen sowie einer Mitgliederstatistik ergänzt. Weitere Orientierungshilfen bieten au-
ßerdem ein umfangreiches Literaturverzeichnis zur Geschichte des deutschen Buch-
handels und des Börsenvereins sowie ein Personen- und Firmenregister. Nicht ent-
halten sind im gesamten Band genaue Angaben über die wirtschaftlichen Grundlagen 
des Verbands. 

Keine Börsenvereinsgeschichte, aber eine unverzichtbare Chronik des deutschen 
Buchhandels der Nachkriegszeit, ist der Band Der Wiederaufbau des Buchhandels11 
von Ernst Umlauff, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise des 
Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände sowie des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhandels e.V. Frankfurt von 1948 bis 1961. Auf dieses Stan-
dardwerk, das zunächst in mehreren Abschnitten als Beilage zum Börsenblatt er-
schien und 1978 im Verlag der Buchhändler-Vereinigung als separater Band heraus-
gegeben wurde, kann bei Arbeiten zum Börsenverein nicht verzichtet werden. Um-
lauff schildert als Zeitzeuge und als am Geschehen maßgeblich beteiligter Akteur alle 
wichtigen Ereignisse der deutschen Buchhandelsgeschichte zwischen 1945 und 1955. 
Nicht enthalten sind Kapitel zum Außenhandel und zum Urheberrecht. Der Band ist 
im Wesentlichen in dreizehn Kapitel gegliedert, die mithilfe eines detaillierten In-
haltsverzeichnisses erschlossen werden. Auf den Verleger-Ausschuss wie auch andere 
Gremien des Börsenvereins wird punktuell eingegangen, ein Sachregister würde das 
Zurechtfinden in dem 1750 Spalten umfassenden Werk allerdings erleichtern. Äu-
ßerst aufschlussreich für die Verbands- und Buchhandelsforschung ist besonders der 
Anhang, der eine Auflistung der „Vorstände der Verbände in den Jahren des Auf-
baus“ und eine Liste der von den westlichen Besatzungsmächten erteilten Verlagsli-
zenzen enthält. Darüber hinaus sind eine Reihe von bedeutenden Verordnungen und 
Texten als Volltextfassungen im Anhang abgedruckt. Als besonders hilfreich für die 
Personen- und Gremienforschung des Börsenvereins erweist sich das Personenregis-
ter. Bedauerlich ist der häufige Verzicht auf den Nachweis benutzter Archivalien und 
Literatur im Text. 

Eine erste Skizzierung von „Leitlinien und Stationen“12 für eine wissenschaftliche 
Aufarbeitung der Beziehungen zwischen dem Börsenverein Frankfurt und dem Bör-
senverein Leipzig von den 1950er bis in die frühen 1970er Jahre ist in dem Sammel-

                                                 
9 Staub u.a. 2000, S. 357. 
10 Ebd. 
11 Vgl. Umlauff 1978. 
12 Estermann 1997, S. 72. 
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band Das Loch in der Mauer13 enthalten. Die darin veröffentlichten Einzelbeiträge 
sind als Ergebnis einer Tagung des Leipziger Arbeitskreises zur Geschichte des Buch-
wesens zum innerdeutschen Literaturaustausch im Jahr 1996 unter der Teilnahme 
von Historikern und Zeitzeugen entstanden. Der Aufsatz von Monika Estermann 
„Die Börsenvereine in Leipzig und Frankfurt – eine Problemskizze“ enthält ein eige-
nes Kapitel, das sich den Problemen der Forschung bei der Erschließung und Aus-
wertung der vorhandenen Quellenbestände beider Verbände widmet.14 

Unter den nicht wissenschaftlichen Publikationen, die einen ersten Überblick  
über Aufbau und Geschichte des Verbands sowie die Entwicklung seiner Einzelein-
richtungen und Tätigkeitsfelder nach 1945 geben, soll auf die folgenden Sonder- und 
Jubiläumsausgaben des Börsenblatts des Deutschen Buchhandels verwiesen werden: 
Hundertfünfzig Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Hundertfünfzig Jahre 
Börsenblatt, Neuanfang 1945, Fünfzig Jahre Buchhändlervereinigung und Hundert-
fünfundsiebzig Jahre Börsenverein.15  

Informationen zu den Verbandsstrukturen und den Einzelgremien des Verbands 
sind der vom Börsenverein herausgegebenen und mehrfach aktualisierten Broschüre 
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels16 zu entnehmen. Die Darstellungen geben 
zwar, wie auch die Sonder- und Jubiläumsausgaben des Börsenblatts, die Perspektive 
des Börsenvereins wieder, sind aber für eine erste Orientierung empfehlenswert. 

Buchhändlerische Lehrbücher und Darstellungen des Gesamtbuchhandels17 be-
rücksichtigen den Verleger-Ausschuss mit Kurzeinträgen innerhalb der Erläuterungen 
zu den Verbandsstrukturen des Börsenvereins. Diese Kurzdarstellungen beziehen sich 
immer auf den jeweiligen Stand des Verbandsaufbaus bei Herausgabe des Lehrbuchs, 
was bei der Materialbeschaffung berücksichtigt werden muss. 

Funktionen und Tätigkeitsfelder des Verleger-Ausschusses werden in der Bericht-
erstattung des verbandseigenen Publikationsorgans Börsenblatt für den Deutschen 
Buchhandel sowie den Branchenzeitschriften BuchMarkt und Buchreport widergespie-
gelt, die in Kapitel II der vorliegenden Arbeit gesondert dargestellt werden. 

                                                 
13 Vgl. Das Loch in der Mauer. Der innerdeutsche Literaturaustausch (Veröffentlichungen des Leipzi-

ger Arbeitskreises zur Geschichte des Buchwesens. Schriften und Zeugnisse zur Buchgeschichte 10). 
Hrsg. von Stephan Füssel / Siegfried Lokatis. Leipzig 1997. 

14Vgl. Estermann 1997, S. 72–88. 
15 Vgl. Hundertfünfzig Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Börsenblatt. Frankfurter Aus-

gabe. Frankfurt a. M. 31 (1975) H. 32s Sondernummer; vgl. Hundertfünfzig Jahre Börsenblatt. 
Börsenblatt. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 40 (1984) H. 28 Jubiläumsausgabe; vgl. Neuan-
fang 1945. Börsenblatt. Frankfurt a. M und Leipzig 162 (1995) Sonderdruck; Fünfzig Jahre Buch-
händlervereinigung. Börsenblatt. Frankfurt a. M und Leipzig 164 (1997) H. 39, S. 29–100; vgl. 
Hundertfünfundsiebzig Jahre Börsenverein. Börsenblatt Frankfurt a. M und Leipzig 167 (2000) Ju-
biläumsausgabe. 

16 Vgl. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1999. 
17 Vgl. Bramann 1999; vgl. Hiller u.a. 1975. 
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II Quellen 

1 Quellenbestand 

Nachfolgend wird das Ergebnis der Recherchen nach Primärquellen sowie publizier-
ter und nicht publizierter Fachliteratur in den Archiven und der Bibliothek des Bör-
senvereins Frankfurt sowie in verschiedenen Verlagsarchiven ausgeführt. Darüber 
hinaus erfolgte eine Suche nach Berichterstattungen zur Tätigkeit des Verleger-
Ausschusses und der Versammlungen der Fachgruppe Herstellender Buchhandel im 
verbandseigenen Publikationsorgan und zwei verbandsunabhängigen Branchenzeit-
schriften. Im Zusammenhang mit der Zeitschriftenrecherche wird zunächst der je-
weilige Erscheinungsverlauf der Zeitschriften festgehalten und darüber hinaus ein 
überblicksartiger Vergleich der Berichterstattungen in den verschiedenen Branchen-
blättern vorgenommen. 

Anschließend werden die zentralen Hauptquellen für den Untersuchungszeitraum 
dieser Arbeit hinsichtlich ihrer Strukturierung untersucht. Hierbei stehen folgende 
Fragen im Mittelpunkt: Welche Quellen hat es für welche Zielgruppen innerhalb 
und außerhalb des Verbands gegeben und welche formalen und inhaltlichen Unter-
schiede weisen sie auf? Lassen sich im Untersuchungszeitraum Veränderungen an den 
Quellen feststellen? Wurden einzelne Quellen oder Auszüge daraus publiziert? Wel-
che Quellen waren für welche Fragestellungen dieser Arbeit besonders relevant? 

 
1.1 Archive und Bibliothek des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 

Die Bibliothek und die Archive des Börsenvereins gliedern sich in drei Teilbereiche 
auf: Die Bibliothek des Börsenvereins, die das gedruckte Schrifttum zum Buchhandel 
und Verlagswesen, vor allem des deutschen Sprachgebietes, umfasst; das Historische 
Archiv, in welchem gedrucktes und ungedrucktes Schriftgut, das nicht in Buchform 
erschienen ist, gesammelt wird; die Zentralregistratur beziehungsweise das Börsenver-
einsarchiv, in welchem das aus der Tagesarbeit entstandene Schriftgut der Börsenver-
eins-Geschäftsstelle gesammelt und aufbewahrt wurde.18 Da dem Börsenverein die 
Weiterführung der Sammlungen aus Kostengründen nicht möglich schien, wurden 
die Abteilungen ausgegliedert: Die Bibliothek und das Historische Archiv wurden im 
Jahr 2002 von der Deutschen Bibliothek in Frankfurt übernommen und können so 
als geschlossene Sammlungen erhalten bleiben und fortgeführt werden. Dort sind sie 
auch weiterhin für Mitglieder und Mitarbeiter des Börsenvereins sowie für sonstige 
Interessierte zugänglich. Eine schriftliche Voranmeldung ist jedoch erforderlich.19 

Teilbestände der Zentralregistratur beziehungsweise des Börsenvereinsarchivs 
wurden im November und Dezember an das Institut für Stadtgeschichte Frankfurt a. 

                                                 
18 Vgl. Hermann Staub, e-Mail vom 21.6.2004 an die Verfasserin.  
19 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.2), 169 (2002) H. 63, S. 12. Um das Auffinden der Fachzeitschriftenartikel 

zu erleichtern, wird in den Fußnoten hinter dem Zeitschriftentitel in Klammern zusätzlich die Glie-
derungsnummer angegeben, unter der die jeweilige vollständige bibliographische Angabe im Quel-
len- und Literaturverzeichnis zu finden ist. 
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M. übergeben.20 Sonderbestände, wie das Umlauff-Archiv, das Georgi-Archiv und der 
Bestand 8 - Wittig sind ebenfalls für eine Übergabe an das Institut für Stadtgeschich-
te in Frankfurt am Main vorgesehen, ein Übergabetermin stand im Jahr 2004 aber 
noch nicht fest.21 Der Bestand wird dort für die Öffentlichkeit zugänglich sein, so-
bald der Depositalvertrag zwischen dem Börsenverein und dem Institut für Stadtge-
schichte abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit muss für die Nutzung des Archivs 
eine Einverständniserklärung des Börsenvereins eingeholt werden. Falls vom Börsen-
verein bei Vertragsabschluss keine Einschränkungen vorgenommen werden, gelten 
für die Nutzung die Bestimmungen des Hessischen Archivgesetzes. Dement-
sprechend können Sachakten dreißig Jahre nach Aktenschluss eingesehen werden.22  

Die Recherche nach ungedruckten und gedruckten Quellen erfolgte vor Übergabe 
der Bestände der Zentralregistratur an das Institut für Stadtgeschichte. Von Interesse 
für die vorliegende Arbeit waren an erster Stelle die Sitzungsprotokolle des Verleger-
Ausschusses sowie Korrespondenzen und Informationsschriften, welche vom Verle-
ger-Gremium im Untersuchungszeitraum herausgegeben wurden. Die Suche im Ar-
chiv wurde hierbei durch zwei äußere Faktoren eingeschränkt: Einerseits mussten die 
Recherchen im Archiv zeitlich begrenzt werden, da die Übergabe an das Institut für 
Stadtgeschichte kurz bevorstand. Andererseits stellte sich heraus, dass das Schriftgut 
des Verleger-Ausschusses nur sehr unvollständig und lückenhaft im Börsenvereinsar-
chiv vorhanden war.23 Als Findhilfsmittel diente ein Aktenplan mit zehn Hauptklas-
sen, nach welchen das Schriftgut in der Zentralregistratur abgelegt worden war. Da 
zum Zeitpunkt der Archivrecherche eine Nutzung der Schlagwortkartei und der Da-
tenbank in der Zentralregistratur nicht möglich war, wurden alle in Frage kommen-
den Sachakten zum Verleger-Ausschuss und zur Fachgruppe Herstellender Buchhan-
del gesichtet. Eine Durchsicht der Sonderbestände des Börsenvereinsarchivs, wie dem 
Umlauff-Archiv, dem Georgi-Archiv sowie dem Bestand 8 - Wittig konnte so kurz 
vor Abschluss der Vorbereitungen zur Übergabe nicht mehr ermöglicht werden.  

Da die Sitzungsprotokolle im Börsenvereinsarchiv nur sehr unvollständig vorhan-
den waren, wurden Recherchen nach den fehlenden Sitzungsprotokollen auf die Ge-
schäftsstelle des Verleger-Ausschusses in Frankfurt ausgedehnt. Dort konnten die 
Lücken größtenteils geschlossen werden. Die Protokolle der Jahrgänge 1974 bis 2003 
sind dort in Hängeregistraturen gesammelt. Die Sitzungsprotokolle von 1948 bis 
1973 werden in einem separaten Lagerraum im Dachgeschoss des Börsenvereins auf-
bewahrt. Über die Zugänglichkeit und die Nutzung dieses Schriftgutes für wissen-

                                                 
20 Vgl. Sylvia Goldhammer, e-Mail vom 16.2.2005 an die Verfasserin. 
21 Mündliche Auskunft von Wolfgang Kisperth, Zentralregistratur des Börsenvereins, Gesprächsnotiz 

vom 5. März 2004. 
22 Vgl. Sylvia Goldhammer, e-Mail vom 16.2.2005 und e-Mail vom 20.4.2005 an die Verfasserin. 
23 Nach Aussage von Wolfgang Kisperth, Mitarbeiter der Zentralregistratur des Börsenvereins, wurde 

von den Gremien des Börsenvereins das Schriftgut des Tagesgeschäfts nicht regelmäßig und nicht 
immer vollständig an die Zentralregistratur übergeben. Lediglich die Protokolle und Anlagen der 
Vorstandssitzungen befinden sich vollständig im Börsenvereinsarchiv. Eine Sammlung aller Sit-
zungsprotokolle des Verleger-Ausschusses war zwar geplant worden, konnte aber vor der Übergabe 
an das Institut für Stadtgeschichte nicht mehr durchgeführt werden; vgl. Gesprächsnotiz vom 
5. März 2004. 
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schaftliche Zwecke wird von der Geschäftsstelle je nach Einzelfall im persönlichen 
Gespräch entschieden.  

Die Sitzungsprotokolle des Verleger-Ausschusses von 1948 bis 2003 wurden er-
fasst und sind im Quellen- und Literaturverzeichnis dieser Arbeit zu finden. Für die 
Jahre 1961 und 1970 bis 1973 konnten auch in der Geschäftsstelle des Verleger-
Ausschusses keine Protokolle aufgefunden werden. Da nach Aussage von Wolfgang 
Kisperth das Schriftgut des Verleger-Ausschusses für die Jahre 1948 bis 1950 nicht an 
das Institut für Stadtgeschichte übergeben wird, sind diese Quellen im Literaturver-
zeichnis auch weiterhin als Bestand der Zentralregistratur des Börsenvereins mit der 
zugehörigen Aktenplannummerierung angegeben. Bei Interesse an diesen Quellen 
soll, nach Auskunft von Kisperth, mit der Geschäftsstelle des Börsenvereins Kontakt 
aufgenommen werden.  

Für die Unterlagen des Verleger-Ausschusses, welche an das Institut für Stadtge-
schichte übergeben wurden, konnten mit Hilfe der Übergabeliste des Börsenvereins 
die Signaturen im neuen Archiv angegeben werden.24 Die Sitzungsprotokolle, die in 
der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses recherchiert wurden, sind im Quellen- 
und Literaturverzeichnis durch die Abkürzung „GeschSt“ kenntlich gemacht. Von 
den Sitzungsprotokollen des Verleger-Ausschusses, einzelnen Korrespondenzen und 
zwei Exemplaren von Informationsschriften des Verleger-Gremiums aus dem Unter-
suchungszeitraum dieser Arbeit (1948 bis 1969) wurden Kopien angefertigt. Dank 
des Einverständnisses der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses konnten die Pro-
tokolle von 1948 bis 1969 digitalisiert werden.25 Im Hinblick darauf, dass eine erheb-
liche Anzahl der Sitzungsprotokolle möglicherweise nur noch im Dachgeschoss des 
Börsenvereins archiviert ist und durch die Lagerungsbedingungen dort bereits erheb-
lichen Schaden genommen hat, bleibt zu hoffen, dass so zumindest die Inhalte dieser 
für die Buchhandelsgeschichte wertvollen Quellen noch für einige Jahre konserviert 
werden können. 

Die Recherchen zu publizierter und nicht publizierter Fachliteratur zum Verleger-
Ausschuss des Zeitraums 1948 bis 1969 in der Bibliothek und im Historischen Ar-
chiv des Börsenvereins verliefen ergebnislos.  

Auch die Anfrage nach Firmen- und Privatnachlässen von Mitgliedern des Verle-
ger-Ausschusses im Schwerpunktzeitraum brachte kein Ergebnis. Da es im Rahmen 
dieser Arbeit nicht möglich war, die Quellen- und Archivsituation aller Mitglieder 
des Verleger-Ausschusses zu ermitteln, musste eine begrenzende Auswahl vorgenom-
men werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schriftgut zum Verleger-Ausschuss in 
Verlagsarchive oder Privatnachlässe der Vorsitzenden und der langjährigen Mitglieder 
des Gremiums gelangt sein könnte, wurde einem Auswahlverfahren zugrunde gelegt. 

                                                 
24 Auf Rückfrage im Februar 2005 bestätigte das Institut für Stadtgeschichte, dass die in der Übergabe-

liste angegebenen Signaturen für das Stadtarchiv auch weiterhin beibehalten werden; vgl. Sylvia 
Goldhammer, e-Mail vom 16.2.2005 an die Verfasserin. 

25 Die Abbildungen der Sitzungsprotokolle von 1948 bis 1969 befinden sich auf einer CD-ROM, die 
für wissenschaftliche Zwecke auf Nachfrage in der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses des Bör-
senvereins in Frankfurt am Main eingesehen werden kann (vgl. hierzu Punkt VII Abbildungsver-
zeichnis und Anhang C am Ende dieser Arbeit). 
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Anhand eines Mitgliederverzeichnisses26 des Verleger-Ausschusses, das mithilfe der 
Berichterstattung im Börsenblatt und den Teilnehmervermerken der Sitzungsproto-
kolle erstellt worden war,27 wurden die Vorsitzenden und diejenigen Mitglieder er-
mittelt, die für drei und mehr Amtsperioden im Verleger-Ausschuss tätig waren. 
Nach Anwendung dieses Auswahlverfahrens standen siebzehn Verleger beziehungs-
weise Verlagsmitarbeiter aus sechzehn verschiedenen Verlagen fest.28 Von diesen Ver-
legern befindet sich lediglich ein Teilnachlass Horst Kliemanns in den Beständen des 
Historischen Archivs. Nach Auskunft von Hermann Staub, Archivar in Bibliothek 
und Historischem Archiv, sind darin jedoch keine Materialien zur Tätigkeit Klie-
manns im Verleger-Ausschuss oder einzelne Sachakten zum Verleger-Ausschuss ent-
halten.29  

Als sehr hilfreich erwies sich jedoch die Datei zur Personengeschichte des deutsch-
sprachigen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhunderts der Dokumentation des Histori-
schen Archivs des Börsenvereins. Ein großer Teil der Lebensdaten von Verlegern und 
Verlagsmitarbeitern, die für das Mitgliederverzeichnis im Anhang benötigt wurden, 
konnten dort recherchiert werden.30 Darüber hinaus konnten mit dem elektronischen 
Katalog der Bibliothek des Börsenvereins die Ergebnisse der Literaturrecherchen er-
gänzt werden. 

 
1.2  Verlagsarchive und private Nachlässe 

Parallel zu den Recherchen nach Verlagsarchiven und Privatnachlässen in der Biblio-
thek und dem Historischen Archiv des Börsenvereins, erfolgte eine Quellenrecherche 
im Inventar archivalischer Quellen zur Geschichte des deutschen Buchhandels- und Ver-
lagswesens im 19. und 20. Jahrhundert.31 Die Suche in den Registern unter den Stich-
wörtern „Verleger-Ausschuss“ und unter den Namen der für den Schwerpunktzeit-
raum ermittelten siebzehn Verleger und ihren Verlagen blieb für westdeutsche Ver-
lagsstandorte ohne Ergebnis. 

Schließlich wurden die Nachforschungen nach Quellenmaterialien zum Verleger-
Ausschuss in Firmen- und Privatnachlässen durch ein weitgehend standardisiertes 
Anschreiben32 an die Verlage ausgeweitet. Da sich die Angaben zur Verlagszugehörig-
keit der ermittelten siebzehn Mitglieder auf die 1950er und 1960er Jahre bezogen, 

                                                 
26 Das Mitgliederverzeichnis für die Jahre 1948 bis 2006 befindet sich als Anhang A am Ende dieser 

Arbeit. 
27 Detaillierte Ausführungen zur Ermittlung der einzelnen Angaben in der Mitgliederliste werden in 

einem erläuternden Vortext zum Anhang A gemacht. 
28 Die Verleger und Verlagsmitarbeiter sind: Hans Brockhaus, Theo W. Dengler, Carl Hanser, Rein-

hard Jaspert, Rolf Keller, Horst Kliemann, Vittorio Klostermann, Jürgen Mackensen, Wolfgang 
Metzner, Johannes Petschull, Hellmut Ruprecht, Wolfram Schulze-Fielitz, Dietrich Steinkopff, 
Christian Wegner, Lotte Weitbrecht, Joseph Caspar Witsch und Friedrich Wittig. 

29 Mündliche Auskunft von Hermann Staub, Bibliothek und Historisches Archiv des Börsenvereins, 
Gesprächsnotiz vom 19. August 2004. 

30 Ausführliche Informationen zu dieser Personendatei finden sich in: Staub, Buchhandelsgeschichte 
(3.2), 1994 H. 2, S. B84–B87.  

31 Vgl. Inventar archivalischer Quellen zur Geschichte des deutschen Buchhandels und Verlagswesens 
im 19. und 20. Jahrhundert, 2000. 

32 Dieses Anschreiben befindet sich als Anhang B am Ende dieser Arbeit. 
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wurden die Verlagsanschriften mit der aktuellen Ausgabe des Adressbuches des deutsch-
sprachigen Buchhandels33 ermittelt. Bei den Verlagen, für welche sich keine Einträge 
im Adressbuch finden ließen, wurden ergänzend die Dokumentation deutschsprachiger 
Verlage34 und das Lexikon deutscher Verlage vom Anfang der Buchdruckerkunst bis 
194535 herangezogen, um Unternehmenszusammenschlüsse, Änderungen der Fir-
mennamen oder Firmenaufgaben nachvollziehen zu können.  

Von den sechzehn angeschriebenen Verlagen antworteten insgesamt fünfzehn. 
Dreizehn gaben Negativbefunde an oder verwiesen für weitere Recherchen an andere 
Archive oder Privatpersonen. Da in diesen Antwortschreiben einige Angaben enthal-
ten sind, die für weitere Nachlassrecherchen von Interesse sein können, sollen die 
Ergebnisse nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge nach den Familiennamen der 
gesuchten Ausschuss-Mitglieder, skizziert werden: 

Das Bibliographische Institut & F. A. Brockhaus in Mannheim verwies bezüglich 
Quellenmaterial zur Tätigkeit von Hans Brockhaus im Verleger-Ausschuss auf Tho-
mas Keiderling an der Universität Leipzig, der über gute Kenntnisse des Verlags-
archivs verfüge.36 Nach Auskunft von Keiderling existiert in Mannheim das soge-
nannte Öltütenarchiv von Hans Brockhaus, das teilweise ungeordneten und teilweise 
alphabetisch abgelegten Briefwechsel enthält. Da, nach Auffassung Keiderlings, Ma-
terial zum Verleger-Ausschuss dort sehr wahrscheinlich nicht zu finden sein würde, 
wurde von einer Recherche vor Ort abgesehen.37 

Der Schweizer orell füssli Verlag, der den Atlantis Verlag Dr. Martin Hürlimann, 
Freiburg im Breisgau, übernommen hatte, verfügt über keinerlei Archivalien zum 
Atlantis-Verlag und damit über keinerlei Archivalien über das Verleger-Ausschuss-
Mitglied Theo W. Dengler.38  

Die Anfrage beim Carl Hanser Verlag in München zum gleichnamigen Ausschuss-
Mitglied brachte sowohl für das Verlagsarchiv in München als auch das Privatarchiv 
Hansers in München, das sortiert aber nicht gesichtet ist, kein Ergebnis.39 

Die Ullstein Buchverlage verwiesen aufgrund der Anfrage auf das Ausschuss-
Mitglied Reinhard Jaspert, Safari Verlag Carl Boldt und Reinhard Jaspert in Berlin 
auf das Unternehmensarchiv Axel Springer.40 Dort selbst sind keine Materialien des 
Safari Verlags archiviert worden, aber für weitere Recherchen wurde auf den ehemali-
gen Verlagslektor und späteren Verlagsleiter des Safari-Verlags, Hans Heinrich 
Kümmel, sowie auf den Landesverband Berlin-Brandenburg des Börsenvereins ver-
wiesen.41 Nach Angaben von Heinrich Kümmel befanden sich nach dem Ausscheiden 
von Reinhard Jaspert und seinem Sohn Dieter im Jahr 1978 keine Privatunterlagen 

                                                 
33 Vgl. Adressbuch des deutschsprachigen Buchhandels, 2003. 
34 Vgl. Dokumentation deutschsprachiger Verlage, 2001. 
35 Vgl. Lexikon deutscher Verlage vom Anfang der Buchdruckerkunst bis 1945, 2000. 
36 Vgl. Ursula Hefner, e-Mail vom 22.9.2004 an die Verfasserin. 
37 Vgl. Thomas Keiderling, e-Mail vom 4.10.2004 an die Verfasserin. 
38 Vgl. Lucas Hugelshofer, e-Mail vom 1.11.2004 an die Verfasserin. 
39 Vgl. Johannes Schaible, e-Mail vom 22.9.2004 an die Verfasserin; vgl. Onnalee Röhrs, e-Mail vom 

26.10.2004 an die Verfasserin. 
40 Vgl. Jürgen Müller, e-Mail vom 9.9.2004 an die Verfasserin. 
41 Vgl. Klaus Schürmann, e-Mail vom 13.9.2004 an die Verfasserin. 
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mehr im Unternehmen. Über eine Archivierung im Verlag ist ihm nichts bekannt.42 
Detlef Bluhm vom Landesverband in Berlin Brandenburg gab an, dass sich zur Tä-
tigkeit Jasperts im Verleger-Ausschuss keine Unterlagen im Verbandsarchiv befinden, 
allerdings sei Quellenmaterial zu seiner Amtszeit als Vorsteher des Börsenvereins im 
Archiv vorhanden.43 

Bezüglich der Anfrage zu Horst Kliemann als Mitglied des Verleger-Ausschusses 
verwies der R. Oldenbourg Verlag in München an das Bayerische Wirtschaftsarchiv 
der Industrie- und Handelskammer in München, an welches das Verlagsarchiv über-
geben wurde.44 Von dort wurde bezüglich des Verleger-Ausschusses ein Negativbe-
fund abgegeben.45  

Auch der Franckh-Kosmos-Verlag in Stuttgart verfügt im Verlagsarchiv über kei-
nerlei Schriftgut, das die Tätigkeit von Rolf Keller im Verleger-Ausschuss betrifft; 
darüber hinaus erfolgte durch den Verlag eine diesbezügliche Anfrage bei der Familie 
Keller, aus der sich ebenfalls ein Negativbescheid ergab.46 

Der Verlag Vittorio Klostermann in Frankfurt am Main teilte ebenfalls mit, dass 
im Verlag keine Unterlagen zur ehrenamtlichen Tätigkeit Klostermanns im Börsen-
verein erhalten seien.47 

Das Archivmaterial für den Zeitraum der ehrenamtlichen Tätigkeit von Wolfgang 
Metzner im Verleger-Ausschuss wurde, nach Angaben des Verlags für Standesamts-
wesen in Frankfurt am Main, vernichtet.48 

Der C. F. Peters Musikverlag in Frankfurt am Main teilte mit, über keinerlei 
Schriftgut zur Mitgliedschaft Johannes Petschulls im Verleger-Ausschuss zu verfü-
gen.49 

Nach Auskunft des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen sind zur 
Mitwirkung von Hellmut Ruprecht im Verleger-Ausschuss keine Quellen im Ver-
lagsarchiv vorhanden, da die Unterlagen zur ehrenamtlichen Tätigkeit der Verlagsin-
haber dort erst ab 1980 aufbewahrt werden.50 

Der Dr. Dietrich Steinkopff Verlag in Darmstadt teilte nach Durchsicht des Ver-
lagsarchivs ebenfalls einen Negativbefund zu Schriftgut über die ehrenamtliche Tä-
tigkeit von Dietrich Steinkopff im Verleger-Ausschuss mit.51 

Hansjörg Weitbrecht, der zum Zeitpunkt der Quellenrecherche bereits seit zwei 
Jahren aus dem K. Thienemanns Verlag in Stuttgart ausgeschieden war, gab an, dass 
sich in seinem Besitz keine Unterlagen zur Mitgliedschaft von Lotte Weitbrecht im 
Verleger-Gremium befinden und seinem Kenntnisstand nach auch im Verlag nichts 
archiviert sei.52 
                                                 
42 Vgl. Horst Kümmel, Brief vom 30.9.2004 an die Verfasserin. 
43 Telefonische Auskunft von Detlef Bluhm, am 23.9.2004. 
44 Vgl. Sonja Unterrainer, e-Mail vom 15.9.2004 an die Verfasserin. 
45 Vgl. Harald Müller, e-Mail vom 16.9.2004 an die Verfasserin. 
46 Vgl. Susanne Klotz, e-Mail vom 23.9.2004 an die Verfasserin. 
47 Vgl. Vittorio E. Klostermann, e-Mail vom 20.8.2004 an die Verfasserin. 
48 Vgl. Klaudia Metzner, e-Mail vom 12.11.2004 an die Verfasserin. 
49 Vgl. Ruth Fritz, Brief vom 7.9.2004 an die Verfasserin. 
50 Vgl. Dieter Ruprecht, e-Mail vom 22.9.2004 an die Verfasserin. 
51 Vgl. Andreas Vogel, e-Mail vom 22.9.2004 an die Verfasserin. 
52 Vgl. Hansjörg Weitbrecht, e-Mail vom 19.8.2004 an die Verfasserin. 
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Der Friedrich Wittig Verlag in Kiel verwies für weitere Auskünfte zu Quellenmateria-
lien über die Tätigkeit Friedrich Wittigs im Verleger-Ausschuss an Friedrich Holst, 
seinen Schwiegersohn.53 Dieser teilte mit, dass seiner Kenntnis nach alle Unterlagen 
zur ehrenamtlichen Verbandstätigkeit Wittigs an den Börsenverein übergeben wor-
den seien.54 Leider gehört der Bestand 8 - Wittig zu den Sonderbeständen im Börsen-
vereinsarchiv, die nicht eingesehen werden konnten. Deshalb können keine Angaben 
darüber gemacht werden, ob in diesem Sonderbestand möglicherweise Schriftgut 
zum Verleger-Ausschuss enthalten ist. 

Die Anfrage nach Quellen zur Tätigkeit von Jürgen Mackensen und Wolfram 
Schulze-Fielitz im Verleger-Ausschuss wurde vom Unternehmensarchiv des Wester-
mann-Verlags in Braunschweig positiv beantwortet. Dort existieren zwar keine Sach-
akten zum Verleger-Ausschuss, aber im Bestand der Geschäftsleitung sind einige Rei-
se- und Gesprächsberichte von Verlagsdirektor Schulze-Fielitz, adressiert an den Fir-
meninhaber Georg Mackensen, enthalten. Schriftgut zur Tätigkeit Jürgen Macken-
sens im Verleger-Ausschuss ist im Archiv nicht aufbewahrt.55 Das Archiv ist nach 
Provenienzen und innerhalb dieser systematisch nach Sachbezügen geordnet. Als 
Findhilfsmittel gibt es eine Kartei und PC-Listen. Das Unternehmensarchiv ist im 
Prinzip für wissenschaftliche Zwecke zugänglich, ein Antrag auf Nutzung muss je-
doch vorher schriftlich an das Archiv gestellt werden. Aus Gründen des Schutzes von 
Daten- und Persönlichkeitsrechten ist die Nutzung des Archivbestands erst dreißig 
Jahre nach Aktenschluss möglich.56 

Die Anfrage nach Quellenmaterial beim Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in 
Tübingen zur Tätigkeit von Hans Georg Siebeck konnte vom Verlag aufgrund der 
Archivsystematik weder positiv noch negativ beantwortet werden.57 Da der Archivar 
des Historischen Archivs des Börsenvereins aber bereits darauf hingewiesen hatte, 
dass sich in diesem Verlagsarchiv möglicherweise Unterlagen zur ehrenamtlichen 
Tätigkeit Siebecks befinden könnten, erfolgte eine Recherche vor Ort. Der Bestand 
des Archivs umfasst Korrespondenzen und Verträge der Verlage Mohr Siebeck und 
Laupp, die ab 1801 lückenhaft und ab 1878 weitgehend lückenlos vorhanden sind, 
interne Aufzeichnungen und Statistiken, die ab 1878 lückenhaft und Verlagsveröf-
fentlichungen, die ab 1801 lückenhaft und ab 1878 weitgehend lückenlos vorhanden 
sind. Verlagsankündigungen und Sammlungen von Rezensionen sind ab 1900 weit-
gehend lückenlos vorhanden. Als Findehilfen gibt es eine systematische Übersicht der 
Archivbestände und diverse Kartonverzeichnisse. Das Schriftgut des Verlagsarchivs 
befindet sich in Kartons, die im Außenlager des Verlags aufbewahrt werden. Die 
Nutzung des Archivs ist nur nach Rücksprache mit dem Verlag möglich.58 

Durch Zufall konnten im Außenlager acht Kartons mit der Aufschrift „BöV“ ge-
funden werden, die in keinem der genannten Verzeichnisse enthalten waren. Jeder 

                                                 
53 Vgl. Johannes Keussen, e-Mail vom 17.8.2004 an die Verfasserin. 
54 Vgl. Friedrich Holst, telefonische Auskunft, September 2004. 
55 Vgl. Verena Kleinschmidt, e-Mail vom 23.8.2004 an die Verfasserin. 
56 Mündliche Auskunft von Verena Kleinschmidt, Gesprächsnotiz vom 12.10.2004. 
57 Vgl. Susanne Dalchow, Brief vom 26.8.2004 an die Verfasserin. 
58 Vgl. Susanne Dalchow, Brief vom 26.8.2004 an die Verfasserin; vgl. Merkblatt und Revers zur Be-

nutzung des Verlagsarchivs. 
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der Kartons ist zusätzlich mit je einer der nachfolgenden Jahreszahlen beschriftet: 
1921–1935, 1940–1950 / 52, 1950 –1952, 1952–1953, 1954, 1954–1962, 1958–
1964, 1965–1966. Nach der Durchsicht der Kartons kann als erste Bestandsaufnah-
me festgehalten werden: Die Kartons59 BöV 1954–1962, BöV 1958–1964 und BöV 
1965–1966 enthalten einzelne Sitzungsprotokolle, Beschlussprotokolle, Ergebnispro-
tokolle, Aktenvermerke und Stellungnahmen verschiedener Gremien und Organe des 
Börsenvereins Frankfurt (beispielsweise Vorstand, Verleger-Ausschuss, Abgeordne-
tenversammlung, Ausschuss für Steuer- und Verkehrsfragen, Rechtsausschuss usw.) 
zu verschiedenen Sachthemen des Buchhandels. Dem Augenschein nach sind die 
Protokolle jedoch nicht vollständig vorhanden. Ebenfalls enthalten sind Korrespon-
denzen von Vorständen, Vorsitzenden und Mitgliedern dieser Organe des Börsenver-
eins Frankfurt und einzelner Landesverbände, in alphabetisch-chronologischer Folge. 
Die Schriftstücke sind entweder mit Heftklammern zusammengehalten, mit Schnur 
gebündelt oder mit einfacher Klebebindung versehen. Nur im Karton BöV 1954–
1962 sind die Unterlagen zum Verleger-Ausschuss separat geordnet. Von diesen 
„Päckchen“ im genannten Karton abgesehen, befinden sich die Schriftstücke zum 
Verleger-Ausschuss innerhalb der Korrespondenzen und Protokolle der Börsenver-
einsgremien im Allgemeinen in der oben genannten Ordnung. Die Kartons sollen 
künftig vom Verlag mit einer Nummerierung versehen und in ein separates Ver-
zeichnis aufgenommen werden. Da dies bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgt ist, 
können hierzu keine weiteren Angaben gemacht werden.  

Der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln verwies bezüglich der Quellenanfrage 
nach Joseph Caspar Witsch im Verleger-Ausschuss an das Historische Archiv der 
Stadt Köln,60 wo sich seit 1994 ein Teilbestand des Verlagsarchivs als Bestand 1514 
als Leihgabe befindet.61 Unter Signatur Nr. 689 sind in alphabetischer Ordnung Kor-
respondenzen von Joseph Caspar Witsch als Mitglied und Vorsitzendem des Verle-
ger-Ausschusses von 1960 bis 1966 gesammelt. Eine eigene Akte Nr. 691 enthält, 
ebenfalls in alphabetischer Ordnung, Korrespondenzen, die im Zusammenhang mit 
einer Kontroverse zwischen dem Vorstand des Börsenvereins und dem Verleger-
Ausschuss im Frühjahr 1965 entstanden war. Außerdem existiert zum Verleger-
Ausschuss eine weitere Akte Nr. 690, die Unterlagen zu den Einzelvorgängen „Ber-
telsmann“ und „Fernseh-Korrespondenz-Verlag“ für den Zeitraum 1961 bis 1962 
enthält. Für die Nutzung des Bestands, der mit einem Findbuch erschlossen ist, ist 
die vorherige Genehmigung des Verlags erforderlich. 

 
1.3  Buchhändlerische Fachzeitschriften 

Da serielle Quellen wie Fachzeitschriften eine gute Voraussetzung für inhaltsanalyti-
sche Untersuchungen bieten, wurden Recherchen in den Printausgaben von drei 
Branchenzeitschriften nach Berichten und Interviews zum Verleger-Ausschuss und 

                                                 
59 Die übrigen Kartons wurden nicht durchgesehen, da sie mutmaßlich entweder Unterlagen aus dem 

Leipziger Börsenverein beinhalten oder aus der Zeit vor der Tätigkeit von Hans Georg Siebeck im 
Verleger-Ausschuss stammen. 

60 Vgl. Barbara Ritter, e-Mail vom 6.9.2004 an die Verfasserin. 
61 Vgl. Eberhard Illner, e-Mail vom 15.9.2004 an die Verfasserin. 



20
 

der Fachgruppe Herstellender Buchhandel durchgeführt. Einerseits werden die re-
cherchierten Fachartikel für den Schwerpunktzeitraum bei Bedarf ergänzend zur Ana-
lyse der archivalischen Hauptquellen herangezogen. Andererseits soll durch die Re-
cherche eine Übersicht über die Berichterstattungen zur Tätigkeit des Verleger-
Ausschusses und zu den Versammlungen der Fachgruppe Herstellender Buchhandel 
sowie über Interviews mit Mitgliedern des Verleger-Ausschusses für den Zeitraum 
von 1948 bis 2003 gegeben werden. 

Durchgesehen wurden die Jahrgänge 1948 bis 2003 des verbandseigenen Publika-
tionsorgans, dem Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel und die verbandsunab-
hängigen Branchenzeitschriften BuchMarkt von 1966 bis 2003, Buchreport von 1974 
bis 1999, Buchreport.magazin von 1999 bis 2003 und Buchreport.express von 1999 bis 
2003.  

Die Durchsicht der Börsenblatt-Jahrgänge erfolgte mithilfe der Register unter den 
Schlagwörtern „Fachkommission der Verleger“, „Verleger-Ausschuss“ und „Fach-
gruppe Herstellender Buchhandel“. Für die Interviews des Schwerpunktzeitraumes 
wurde in den Registern unter den Namen der Mitglieder im Verleger-Gremium 
nachgeschlagen. Interviews mit Ausschuss-Mitgliedern nach dem Jahr 1969 wurden 
sporadisch aufgenommen, da eine systematische Recherche nach allen Mitgliedern 
von 1969 bis 2003 im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war. Bei den Jahrgängen, 
für welche keine Register vorlagen, wurden die Hefte einzeln nach den genannten 
Artikeln und Berichten durchgesehen. Die Berichte über die Sitzungen der Fach-
kommission der Verleger und des Verleger-Ausschusses sowie den Versammlungen 
der Fachgruppe Herstellender Buchhandel sind im Quellen- und Literaturverzeichnis 
aus Gründen der Übersichtlichkeit unter Punkt 3.1 separat aufgeführt. Sonstige 
Fachartikel und Mitteilungen des Verleger-Ausschusses sowie Interviews sind den 
Punkten 3.2 „Aufsätze“ und 3.3 „Interviews“ zugeordnet. In den Fußnoten wurde 
hinter den Zeitschriftentiteln zusätzlich in Klammer die Gliederungsnummer ange-
geben, unter welcher der vollständige Eintrag im Quellen- und Literaturverzeichnis 
zu finden ist. 

Der Erscheinungsverlauf und die Angaben der Erscheinungsorte des Börsenblattes 
nach 1945 sind durch viele Änderungen gekennzeichnet. Die erste Nachkriegsausga-
be des Börsenblatts, für die Georg Kurt Schauer die Privatlizenz erhalten hatte, er-
schien in den westlichen Besatzungszonen am 6. Oktober 1945 als „Wiesbadener 
Ausgabe“. Ab 1. Januar 1946 wurde es vierzehntägig herausgegeben, jeweils am ersten 
und am fünfzehnten eines jeden Monats. Ab 1947 erschien das Börsenblatt mit dem 
Zusatz „Frankfurter Ausgabe“ und ab dem 10. August 1948 wurde es wöchentlich 
herausgegeben. Ab diesem Jahr übernahm die neugegründete Buchhändler-
Vereinigung die Lizenz Schauers. Vom 1. Februar 1949 bis Dezember 2002 erschien 
die Fachzeitschrift zweimal wöchentlich.62 Der Börsenverein war erst ab 1955 wieder 
Eigentümer des Börsenblatts und übertrug die Verlagsrechte an die Buchhändler-
Vereinigung.63 Seit Januar 2003 wird es nur noch einmal pro Woche herausgegeben.64 

                                                 
62 Vgl. Altenhein 2000, S. 277; vgl. o.V. Börsenblatt (3.2), 40 (1984) H. 28 Jubiläumsausgabe, S. 937. 
63 Vgl. Altenhein 2000, S. 277. 
64 Vgl. Markgraf, Börsenblatt (3.2), 170 (2003) H. 1, S. 3. 
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Nach der Fusion des Frankfurter und des Leipziger Börsenvereins wurde das Börsen-
blatt ab der ersten Ausgabe 1991 mit dem Zusatz „Frankfurt am Main und Leipzig“ 
versehen. Die Jahrgangszählung wurde nun von der Leipziger Ausgabe übernommen 
Die Jahrgangszählung wurde also ab 1991 mit dem 158. Jahrgang fortgesetzt.65  

Darüber hinaus erschien das Börsenblatt vom 1. April 1949 bis Ende 1963 in zwei 
Ausgaben: Die Ausgabe A für Mitglieder der buchhändlerischen Landesverbände und 
die Ausgabe B als allgemeine Ausgabe, ohne Beilagen über die Verbandarbeit, für alle 
Interessierten, die keinem Landesverband des Börsenvereins angehörten.66 

In den 1950er und 1960er Jahren dominieren im Börsenblatt, neben dem um-
fangreichen Anzeigen- und Werbeteil, Berichte über die Landesverbände und die 
Arbeit der Börsenvereinsgremien sowie Fachartikel zu buchhändlerischen Einzelthe-
men, wie beispielsweise dem Urheberrecht, der Preisbindung, der Mehrwertsteuerre-
form oder zu Rationalisierungsfragen. Darüber hinaus finden sich Angaben zu Perso-
nalien von Verbandsmitgliedern und Firmennachrichten. Ab den 1960er Jahren 
werden Bekanntmachungen zu bevorstehenden Wahlen in den Gremien und deren 
Ergebnisse sowie Würdigungen ehrenamtlich tätiger Verbandsmitglieder anlässlich 
von Geburtstagen oder von Firmenjubiläen und Nachrufe regelmäßig in den redak-
tionellen Teil aufgenommen. Interviews mit Mitgliedern des Verleger-Ausschusses 
wurden für den Schwerpunktzeitraum dieser Arbeit nicht gefunden. Diese Form der 
Berichterstattung wurde erst ab den 1970er Jahren in das Börsenblatt integriert und 
schließlich ab den späten 1980er Jahren regelmäßig in die Verbandspublikation auf-
genommen. 

Die Fachzeitschrift BuchMarkt: das Ideenmagazin für den Buchhandel wird im Ver-
lag K. Werner von Christian von Zittwitz herausgegeben und erscheint seit 1966 
monatlich in Meerbusch.67 Die Durchsicht der Jahrgänge 1966 bis 2003 erfolgte 
ohne Register. Bei einem ersten Vergleich der Berichterstattungen fällt an erster Stelle 
auf, dass in dieser Fachzeitschrift bereits in den 1960er Jahren deutlich mehr Inter-
views veröffentlicht wurden als im Börsenblatt. Da es sich um eine verbandsunab-
hängige Publikation handelt, nimmt die Berichterstattung zu den Landesverbänden 
und der Gremienarbeit vergleichsweise weniger Raum ein als im Börsenblatt. Statt-
dessen dominieren Fachartikel und Meinungsbilder zu Schwerpunktthemen des 
Buchhandels, wie der Preisbindung oder dem Urheberrecht. Über den Börsenverein 
wird vor allem im Zusammenhang mit den Buchhändlertagen, der Frankfurter 
Buchmesse oder dem Verbandsaufbau, häufig auch kritisch, berichtet. Verhältnismä-
ßig häufig finden sich auch Porträts einzelner Verlage und Verleger. 

Der Buchreport wird seit 1970 in Dortmund zunächst vierzehntägig, von 1974 bis 
1999 dann wöchentlich vom Verlag Harenberg herausgegeben. Seit September 1999 
sind aus dem Buchreport zwei Fachzeitschriften hervorgegangen, wobei die Jahr-
gangszählung fortlaufend beibehalten wurde: Der Buchreport.express, der wöchentlich 
erscheint und vor allem aktuelle Nachrichten, Kurzberichte, Kommentare und Best-
sellerlisten veröffentlicht; das Buchreport.magazin, das einmal pro Monat erscheint 

                                                 
65 Vgl. Altenhein 2000, S. 280. 
66 Vgl. Schulz, Börsenblatt (3.2), 40 (1984) H. 28 Jubiläumsausgabe, S. 866. 
67 Vgl. Markgraf, Börsenblatt (3.2), 167 (2000) Jubiläumsausgabe, S. 140. 
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und vor allem Hintergrundberichte, Interviews und Analysen zum Buchhandel und 
zum Buchmarkt herausgibt.68 Diese Branchenzeitschriften wurden für die Jahrgänge 
1974 bis 2003 ebenfalls ohne Register, nach Fachartikeln und Berichten zum Verle-
ger-Ausschuss sowie Interviews mit den Mitgliedern des Gremiums, durchgesehen.  

Vor allem im Buchreport der Jahrgänge 1974 bis 1999 finden sich häufig, aber 
unregelmäßig, Kurzberichte über die Neuzusammensetzungen und die Tätigkeit des 
Verleger-Ausschusses sowie der Fachgruppe Herstellender Buchhandel und weiterer 
Gremien des Börsenvereins. Darüber hinaus wird regelmäßig und ausführlich über 
die jährlich stattfindenden Buchhändlertage und die Buchmesse des Börsenvereins 
sowie über allgemeine Buchhandelsthemen berichtet. Interviews und Einzelporträts 
über Verleger und Verlage finden sich in dieser Branchenzeitschrift ebenfalls häufiger 
als im Börsenblatt. 

 

2 Strukturierung der Hauptquellen 

2.1 Protokolle der Sitzungen des Verleger-Ausschusses 

Protokolle dienen als interne Aufzeichnungen in der Verwaltungsarbeit, dem Nach-
weis oder der Gedächtnisstütze. Zusätzlich kommt ihnen als Kommunikationsmittel 
zwischen den verschiedenen Strukturbereichen in Behörden, Wirtschaftsunterneh-
men oder Verbänden große Bedeutung zu. Vor allem in einem Verband mit einer so 
komplexen Organisationsstruktur wie dem Börsenverein müssen andere haupt- und 
ehrenamtliche Einrichtungen im Gesamtverband und in den Landesverbänden über 
den aktuellen Stand von Verhandlungen und Beschlüssen laufend informiert werden. 

Im Börsenverein wurden für den Verleger-Ausschuss im Wesentlichen zwei Pro-
tokollarten gefunden, die entweder als Entwürfe oder als „(innerdienstlich zugestellte) 
Reinschriften“69 in die Akten gelangten. Vor allem die Protokolle, die an die Zentral-
registratur übergeben wurden, waren außerdem häufig maschinenschriftliche Durch-
schriften. Diesen kommt, nach Schmid, meist die Funktion eines Belegs für die Ak-
ten zu.70  

Die Mehrzahl der vorliegenden Protokolle der Jahre 1948 bis 1969 sind Sitzungs-
protokolle, die Niederschriften über den Sitzungsverlauf und Verhandlungen im Ver-
leger-Ausschuss enthalten. Eigentlicher Ausgangspunkt für die Entstehung eines Ak-
tenschriftstücks ist der in der Sitzung aufgrund eines mündlich vorgetragenen Anlie-
gens oder eines schriftlich vorliegenden Antrags gefasste Beschluss. Typographisch im 
Text durch Unterstreichungen oder in separaten Absätzen regelmäßig deutlich kennt-
lich gemacht, werden die Beschlüsse in den Sitzungsprotokollen des Verleger-
Ausschusses erst ab August 1950.71 Formale Richtlinien für das Abfassen der Sit-
                                                 
68 Vgl. ebd., S. 141. 
69 Schmid 2004, S. 99. Nach Angabe von Schmid liegt eine Ausfertigung nur dann vor, wenn eine 

vollzogene Rein- oder Durchschrift an einen außenstehenden Empfänger versandt wurde und in des-
sen Hände gelangte. Schriftstücke, die an Empfänger innerhalb eines Unternehmens oder Verbands 
weitergegeben werden, tragen die Bezeichnung Reinschrift. Vgl. Schmid 2004, S. 99. 

70 Vgl. Schmid 2004, S. 99. 
71 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 21.8.1950), 13 Bl. 
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zungsprotokolle wurden erst in der Satzung von 1955 festgelegt. In der Geschäfts-
ordnung der Arbeitsausschüsse wurde vermerkt, dass die Verhandlungen im Wesent-
lichen und die Beschlüsse im Wortlaut wieder gegeben werden sollten.72  

Zusätzlich wurde in den Protokollen häufig angegeben, mit wie vielen Für- und 
Gegenstimmen ein Beschluss angenommen oder abgelehnt wurde. Bei einigen Be-
schlüssen wurde das Abstimmungsergebnis in namentlicher Nennung festgehalten, in 
der Regel jedoch in allgemeiner Form. In den Sitzungsmitschriften vom Ende der 
1950er Jahre wurde hingegen häufig angegeben, dass Aussprachen intern erfolgten. 
In diesen Protokollen erfolgte keine Wiedergabe der Beiträge unter namentlicher 
Benennung der Redner, sondern die Ergebnisse der Aussprachen wurden, anders als 
im Statut gefordert, in Kurzform festgehalten.73 

Die zentrale Bedeutung der Beschlüsse, auch für andere Gremien im Verband, ist 
sicher einer der Gründe dafür, dass ab Beginn der 1960er Jahre vermehrt reine Be-
schlussprotokolle des Verleger-Ausschusses vorliegen. Möglicherweise ist die Häufung 
von Beschlussprotokollen aber auch in einem Zusammenhang mit der stetigen Aus-
weitung der Aufgabenbereiche des Verleger-Ausschusses in diesem Zeitraum zu se-
hen. Das Festhalten und Verfassen von reinen Beschlussprotokollen war weniger zeit- 
und arbeitsaufwendig, als umfängliche Sitzungsprotokolle zu formulieren und zu 
korrigieren. Gleichzeitig lässt sich vermuten, dass das Geschäftsschriftgut aller Gre-
mien im Verband proportional zur Ausweitung der Aufgaben an Umfang zunahm 
und das Lesen kürzerer Schriftstücke mit wesentlichen Beschlüssen auch in dieser 
Hinsicht arbeitsorganisatorisch eine Erleichterung gewesen sein mag. Andererseits 
wurde daran, dass von den Gremien nur noch Kurzprotokolle abgefasst wurden, 
vermehrt Kritik geübt. Anlässlich einer Versammlung der Fachgruppe Herstellender 
Buchhandel im Jahr 1965 äußerte ein verärgerter Versammlungsteilnehmer in diesem 
Zusammenhang: „Bisher bekommen wir Kurzprotokolle, in denen steht, Herr X hat 
berichtet über das Problem Y. Und da soll man etwas mit anfangen.“74 Ab 1969 wur-
den in den Beständen der Börsenvereinsarchive keine Beschlussprotokolle des Verle-
ger-Ausschusses mehr gefunden und auch in späteren Jahren nicht mehr verfasst, was 
vermutlich auf den eingeschränkten Informationswert dieser Schriftstücke zurückge-
führt werden kann.  

Die Protokolle enthalten auf der jeweils ersten Seite Angaben zur Protokollart in 
der Überschrift, zum Datum, an welchem die Ausschuss-Sitzung tatsächlich stattge-
funden hat, zum Sitzungsort sowie eine Auflistung der Teilnehmer an der Sitzung. In 
diesen Teilnehmervermerken wurde auch häufig zusätzlich festgehalten, in welcher 
Eigenschaft die einzelnen Teilnehmer den Sitzungen beiwohnten und welchen Ver-
bandsgremien sie angehörten. Lediglich die teilnehmenden Gäste wurden meist nur 
unter Nennung ihres Namens und einer Ortsangabe aufgelistet. Darüber hinaus 
wurden auch die Uhrzeit des Sitzungsbeginns und -endes sowie Sitzungsunterbre-

                                                 
72 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 38 (1–3), S. 48; vgl. Satzung 1966. Geschäftsordnung § 4 

(4), S. 42. 
73 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1959), Bl. 3–4. 
74 ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortprotokoll der 

Mitgliederversammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), Bl. 118. 
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chungen und -fortsetzungen festgehalten. Ab dem Protokoll vom 14. Dezember 1950 
wurde den Protokollen eine Auflistung der geplanten Tagesordnungspunkte vorange-
stellt, deren Gliederung ein Zurechtfinden im Protokoll erleichtert.75 Ab dem Sit-
zungsprotokoll vom 30. August 1956 wurde die Genehmigung des Protokolls der 
vorangegangenen Sitzung durch die Mitglieder des Verleger-Ausschusses regelmäßig 
festgehalten.76 

Auf der jeweils letzten Protokollseite findet sich bis zu Beginn des Jahres 1966 
häufig die Unterschrift oder das Namenskürzel des Vorsitzenden des Verleger-
Ausschusses und eines Protokollführers, die damit als Verantwortliche den Inhalt 
beglaubigen.77 Laut der Geschäftsordnung im Statut von 1955 mussten die erstellten 
Protokolle den Mitgliedern des Verleger-Ausschusses sowie den Vorstandsmitgliedern 
des Börsenvereins durch die Geschäftsstelle übermittelt werden.78 Für die Protokoll-
führung in den Sitzungen war die Geschäftsstelle zuständig, so lange vom Vorsitzen-
den des Ausschusses nichts anderes bestimmt wurde.79  

Allerdings bot der Empfängerkreis der Protokolle immer wieder Anlass zu Diskus-
sionen. Bis in die zweite Hälfte der 1960er Jahre stand die Vertraulichkeit der Aus-
sprachen in den Sitzungen für die Ausschuss-Mitglieder an erster Stelle. Im Februar 
1966 wurde der Verteilerkreis dann zunächst von den Mitgliedern des Verleger-
Ausschusses und des Börsenvereins-Vorstands auf die Vorsitzenden der Fachaus-
schüsse im Verband erweitert.80 Im Mai 1966 wurde der Empfängerkreis zusätzlich 
auf die Vorsitzenden der Abgeordnetenversammlung und des Wirtschaftsausschusses 
ausgedehnt. Im September desselben Jahre beschloss der Verleger-Ausschuss, fach-
verwandten Vereinigungen, wie beispielsweise dem Verband Schöngeistiger und  
Wissenschaftlicher Verleger, dem Verband der Schulbuchverleger oder dem Sekreta-
riat der Internationalen Verleger-Union (IVU), einen gegenseitigen Protokolltausch 
vorzuschlagen, um den Kommunikationsfluss zwischen der Verleger-Organisationen 
zu verbessern.81 Dem Verteiler des Protokolls vom 20. Februar 1967 lassen sich als 
Protokollempfänger, neben nicht näher bezeichneten fachverwandten Vereinigungen, 
zusätzlich die Verleger-Mitglieder der Abgeordnetenversammlung, die Geschäftsstel-
len und Vorsitzenden der Verleger-Fachgruppen der Landesverbände, der Bevoll-
mächtigte des Vorstands sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung des Börsenvereins 
entnehmen.82 
Auszüge aus den Protokollen wurden im Wortlaut weder im Börsenblatt noch in 
Informationsschriften des Verleger-Ausschusses für Verleger-Mitglieder im Verband 
veröffentlicht. Allerdings lässt sich vermuten, dass sie als Arbeitsgrundlage für das 
                                                 
75 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 2. 
76 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 30.8.1956), Bl. 3. 
77 Vgl. Schmid 2004, S. 90. 
78 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 38 (3), S. 48. 
79 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 38 (1–2), S. 48; vgl. Satzung 1966. Geschäftsordnung § 4 

(4–5), S. 42–43. 
80 Vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.2.1966), Bl. 6. 
81 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 368 (Protokoll der 

Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.9.1966), Bl. 17. 
82 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.2.1967), Bl. 32. 
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Verfassen von Berichten für die verbandsinterne und -externe Informationsliteratur 
gedient haben. 

Für diese Arbeit bilden die Sitzungsprotokolle des Verleger-Ausschusses die zent-
rale Hauptquelle. Für die Kapitel III und VI werden sie als Quellen erster Hand zur 
inhaltsanalytischen Untersuchung herangezogen. Zusätzlich werden Korresponden-
zen von Mitgliedern des Verleger-Ausschusses und weiterer Gremien des Börsenver-
eins, die Satzungen sowie die Berichterstattung der Fachzeitschriften und die Sekun-
därliteratur ergänzend verwendet. Die Hinzuziehung weiterer Quellen und Literatur 
ist nicht nur erforderlich, um Aufschluss über sachliche Spezialfragen zu gewinnen, 
sondern dient auch der zusätzlichen Kontrolle der Untersuchungsergebnisse.  

 
2.2 Berichte über die Tätigkeit des Verleger-Ausschusses im Börsenblatt 

Die Berichterstattung über die Arbeit der zentralen Gremien der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände und des Börsenvereins nahm im Un-
tersuchungszeitraum großen Raum im redaktionellen Teil des Börsenblatts ein. Vor 
allem über die Tätigkeit der Fachkommissionen beziehungsweise der ständigen Ar-
beitsausschüsse, des Vorstands und des Länderausschusses wurde von 1948 bis 1955 
häufig berichtet. Nach der Umorganisation des Börsenvereins und der Einführung 
der Einzelmitgliedschaft im Jahr 1955 wurde die Berichtsfolge um Zusammenfassun-
gen über Fachgruppenversammlungen, die Hauptversammlungen, die Buchhändler-
tage und die Sitzungen der Abgeordnetenversammlung erweitert.  

Die Berichterstattung über die Tätigkeit der Fachkommission der Verleger und 
über den Verleger-Ausschuss im Börsenblatt erfüllte mehrere Funktionen. Zum einen 
wurden die Verbandsmitglieder über alle Angelegenheiten informiert, mit welchen 
das Verleger-Gremium befasst war. Die Bedeutung der Berichterstattung über die 
Gremienarbeit des Verbands ist nicht zu unterschätzen. Vor allem während der Jahre 
des Wiederaufbaus des deutschen Buchhandels war das Börsenblatt das einzige zen-
trale Kommunikationsmittel für die Mitglieder der buchhändlerischen Verbände in 
den verschiedenen Besatzungszonen. Auch für die breite Öffentlichkeit waren einige 
der Themenbereiche, die in den Ausschuss-Sitzungen behandelt wurden, von Interes-
se. Am Buchhandel Interessierte konnten sich, bevor 1949 die Ausgaben A und B 
eingeführt wurden und dann wieder ab 1963, als die Doppelausgabe aufgegeben 
wurde, über Verlagsfachfragen informieren. Zudem diente die Berichterstattung über 
die Verleger-Ausschuss-Sitzungen, nachdem 1955 mit dem neuen Statut die Fach-
gruppenversammlungen eingeführt worden waren, auch als Arbeitsvorlage für die 
Verleger-Mitglieder im Verband, anhand derer sie sich auf die Vollversammlungen 
vorbereiten konnten. Anders als in den Mitteilungsblättern des Verleger-Ausschusses 
für die Verleger-Mitglieder im Verband, wurde ab 1967 im Börsenblatt ausführlicher 
über verlagsspezifische Sachthemen und die Ausschuss-Sitzungen berichtet.83 
Die Berichte über die Tätigkeit des Verleger-Ausschusses im Börsenblatt wurden 
größtenteils über die Register der Fachzeitschrift unter den Stichwörtern „Verleger-
Ausschuss“ und zusätzlich „Börsenverein“ ermittelt. Vor allem für die frühen Jahr-

                                                 
83 Vgl. Kupsch, Börsenblatt (3.1), 23 (1967) H. 5, S. 138. 



26
 

gänge, für die keine Register vorlagen, wurden die Ausgaben einzeln durchgesehen. 
Für die Jahrgänge 1956 bis 1958, 1960 bis 1961 und 1963 konnten auch nach 
zweimaliger Überprüfung keine Einträge in den Registern gefunden werden. Mögli-
cherweise hat es für diese Jahre keine eigenständige Berichterstattung über die Sit-
zungen des Verleger-Ausschusses im Börsenblatt gegeben, weil die Tätigkeitsberichte 
der jeweiligen Ausschuss-Vorsitzenden in jene Berichte eingebunden waren, die zu 
den Vorstandssitzungen, zu den Länderausschuss-Sitzungen, zur Abgeordnetenver-
sammlung oder in die Darstellungen über die Buchhändlertage erstattet wurden. Da 
eine systematische Recherche nach den Sitzungsberichten aller Gremien des Börsen-
vereins und nach Zusammenfassungen über die Verbandstagungen im Rahmen die-
ser Arbeit nicht durchführbar war, kann diese Frage nicht geklärt werden. Eine  
Überprüfung nach Stichproben der genannten Berichte zeigte, dass die Rechen-
schafts- und Tätigkeitsberichte des Verleger-Ausschusses innerhalb dieser Darstellun-
gen meist nur in wenigen Zeilen allgemeine Erwähnung fanden. Wenn die Berichte 
der Vorsitzenden des Verleger-Gremiums in diesen Artikeln großen Raum einnah-
men, wurden sie mit einer eigenen Zwischenüberschrift versehen. Dann erhielten sie 
in der Regel im Register einen eigenen Eintrag und konnten ermittelt werden. Durch 
einen Vergleich der recherchierten Berichte späterer Jahrgänge mit den Daten der 
vorliegenden Sitzungsprotokolle kann aber festgehalten werden, dass bis 1967 über 
die Sitzungen des Verleger-Ausschusses im Börsenblatt unregelmäßig berichtet wur-
de. 

Im Untersuchungszeitraum dieser Arbeit war die Berichterstattung über den Ver-
leger-Ausschuss im Börsenblatt in verschiedene Beilagen und Rubriken eingebunden. 
Der häufige Wechsel der Rubrikbezeichnungen ergab sich aus dem Wandel der Or-
ganisationsstrukturen und Umbenennungen des Verbands zwischen 1948 und 1955. 
Daneben führten die Aufteilung des Börsenblattes in die Ausgaben A und B vermut-
lich auch aus herstellungstechnischen Gründen dazu, dass die Verbandsberichterstat-
tung nun in eigenen Beilagen veröffentlicht wurde.  

Die Sitzungsberichte von und über die Fachkommission der Verleger erschienen 
1948 einmal in einer Sonderbeilage des Börsenblatts mit dem Titel Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände, ansonsten unter der Rubrik „Mit-
teilungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände“, 
die nach der Umbenennung des Verbands 1949 den Titel „Börsenverein Deutscher 
Verleger- und Buchhändlerverbände“ und ab 1950 den Titel „Börsenverein Deut-
scher Verleger- und Buchhändlerverbände e.V.“ erhielt. Ab 1952 erschien die Be-
richterstattung zum Verleger-Ausschuss regelmäßig in einer separaten Beilage zum 
Börsenblatt mit dem Titel Mitteilungen des Börsenvereins Deutscher Verleger- und 
Buchhändlerverbände an die Mitglieder der Landesverbände. Diese Mitteilungen sind 
durchlaufend nummeriert und in der Paginierung durch den Zusatz „M“ gekenn-
zeichnet. Nach der Umorganisation des Börsenvereins im Jahr 1955 finden sich die 
Berichte über die Ausschuss-Sitzungen im redaktionellen Teil des Börsenblatts ohne 
Angabe einer besonderen Rubrik. 

Im Wesentlichen wurde in dreifacher Form über den Verleger-Ausschuss berich-
tet: Zum einen wurden die Tätigkeitsberichte der jeweiligen Vorsitzenden im Wort-
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laut des mündlichen Vortrags, der auf einer Länderausschuss-Sitzung oder einem der 
Buchhändlertage gehalten worden war, veröffentlicht. Größtenteils erhielt die Bör-
senblatt-Redaktion die Tätigkeitsberichte der jeweiligen Vorsitzenden in Form von 
schriftlichen Vorlagen, die im Börsenblatt vollständig oder in Auszügen veröffentlicht 
wurden. In diesen Berichten wurde jeweils ein Überblick über die behandelten The-
menbereiche und den Stand der Erledigungen im Verleger-Gremium gegeben. Au-
ßerdem wurde über den Verlauf der Ausschuss-Sitzungen häufig von der Redaktion 
des Börsenblatts Bericht erstattet, wobei eine Verfasserangabe bei diesen Berichten im 
Untersuchungszeitraum selten gemacht wurde. Alle der genannten Berichtsformen 
liegen sowohl in ausführlichen, mehrere Seiten umfassenden Ausführungen als auch 
in Form von Kurzberichten vor. 

Ab 1966 wurden die Berichte über die Ausschuss-Sitzungen entweder vom Ge-
schäftsführer der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses oder von den Redakteuren 
des Börsenblatts verfasst. Die Tätigkeitsberichte wurden auch weiterhin von den je-
weiligen Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses ausformuliert. Als Reaktion auf die 
Forderung der Verleger im Verband nach kontinuierlicher, anschaulicher und aus-
führlicher Information, wurden von der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses ab 
1967 regelmäßig Darstellungen über die Sitzungen veröffentlicht. Die Berichte waren 
zusätzlich mit einer durchlaufenden Nummerierung im Titel versehen. Ab 1969 
mussten zur Vorbereitung der jährlich stattfindenden Hauptversammlungen aller 
Verbandsmitglieder außerdem Kurzberichte über die Tätigkeit des Verleger-
Ausschusses für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr veröffentlicht werden.84 

Daneben gab es noch eine Vielzahl von Kurzmitteilungen und Bekanntmachun-
gen zu Sitzungs- oder Versammlungsterminen sowie verschiedene Aufrufe, wie bei-
spielsweise zur Beteiligung am Betriebsvergleich der Verlage oder zu Spenden, die 
aber nicht ins Literaturverzeichnis dieser Arbeit mit aufgenommen wurden. Ebenso 
wenig aufgenommen wurden die zahllosen Bekanntmachungen zu den anstehenden 
Wahlen, die nach Einführung der Wahlen der Ausschuss-Mitglieder durch die Verle-
germitglieder im Verband 1955, im Börsenblatt veröffentlicht wurden. Alle Sitzungs- 
und Tätigkeitsberichte des Verleger-Ausschusses wurden im Literaturverzeichnis die-
ser Arbeit unter dem Gliederungspunkt 3.1 gesondert aufgenommen. 

Die Berichterstattung über Sitzungen des Verleger-Ausschusses unterscheidet sich 
von den Sitzungsprotokollen dadurch, dass die Beratungen zu den Einzelthemen 
nicht im Börsenblatt veröffentlicht wurden und alle behandelten Angelegenheiten als 
verallgemeinernde Zusammenfassungen wieder gegeben werden. 

Die Ausschuss-Berichte wurden vor allem für die Kapitel III und IV dieser Arbeit 
ergänzend zu den archivalischen Quellen herangezogen, um die Zusammenhänge 
einzelner Sachverhalte zu überprüfen, die in den Protokollen oft wenig detailliert 
dargestellt wurden, da sie den Sitzungsteilnehmern bekannt waren. Auch einzelne 
verbandsspezifische Abkürzungen in den Protokollen konnten über die Berichterstat-
tung im Börsenblatt, die sich auch stilistisch an eine breite Öffentlichkeit richtete, 
dechiffriert werden.  

                                                 
84 Vgl. Mackensen, Börsenblatt (3.1), 25 (1969) H. 77, S. 2227. 
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Grundsätzlich bleibt aber festzuhalten, dass mithilfe der Sitzungsaufzeichnungen 
mehr Erkenntnisse über die tatsächliche Arbeit im Gremium und über die Entschei-
dungsfindung gewonnen werden konnte, als anhand der Berichterstattung im Ver-
bandsorgan. 

 
2.3 Berichte über die Versammlungen der Fachgruppe Verlag im Börsenblatt 

Die Berichterstattung zu den in der Regel einmal jährlich stattfindenden Versamm-
lungen der Fachgruppe Herstellender Buchhandel erfüllte den gleichen Zweck und 
richtete sich an den gleichen Leserkreis wie die Berichterstattung zum Verleger-
Ausschuss: Interessierte innerhalb und außerhalb des Verbands sollten über die Arbeit 
des Verleger-Ausschusses und über Fachfragen des Verlagswesens informiert werden. 
Darüber hinaus erhoffte man sich, einzelne Verleger-Mitglieder durch die Auseinan-
dersetzung mit den Berichten im Börsenblatt zur ehrenamtlichen Tätigkeit im Ver-
band zu motivieren.85 Der zusätzliche Abdruck von Referaten, die auf den Fachgrup-
penversammlungen zu Verlagsfachfragen entweder durch Mitglieder des Verleger-
Ausschusses oder durch andere Sachverständige gehalten wurden, erweiterte den In-
formationsgehalt der Berichterstattung im Börsenblatt. 

Die Berichterstattung zu den Fachgruppen setzt erst mit ihrer Einführung in der 
Satzung von 1955 ein. Berichtet wurde im Untersuchungszeitraum sowohl über die 
ordentlichen als auch die außerordentlichen Fachgruppenversammlungen. 

Die Recherche zu den Versammlungen der Fachgruppe Herstellender Buchhandel 
erfolgte, soweit vorhanden, über die Register des Börsenblatts unter den Schlagwör-
tern „Fachgruppe Herstellender Buchhandel“ und „Fachgruppe Verlag“. Die recher-
chierten Berichte wurden im Literaturverzeichnis dieser Arbeit unter Gliederungs-
punkt 3.1 aufgenommen. Diese auf den Versammlungen gehaltenen Referate wurden 
im Literaturverzeichnis unter den Namen der Referenten unter Gliederungspunkt 
3.2 aufgenommen, wobei in eckigen Klammern jeweils angefügt wurde, anlässlich 
welcher Verlegervollversammlung das Referat gehalten wurde. Die Referate, die in 
den Text der Berichterstattung über die Versammlungen direkt mit eingebunden 
sind, werden im Literaturverzeichnis nicht nochmals gesondert aufgeführt. 

Die Berichte über die Fachgruppenversammlungen wurden von den jeweiligen 
Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses, oder von der Börsenblatt-Redaktion und ab 
1966 auch vom Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses verfasst. 
Inhaltlich geben sie den Verlauf der Versammlungen in Berichtsform wieder. Diskus-
sionen, die innerhalb der Versammlungen stattfanden, werden in allgemeiner, zu-
sammenfassender Form wiedergegeben. Nennenswerte Veränderungen in der Be-
richterstattung oder hinsichtlich des Umfangs der Berichte, lassen sich nicht feststel-
len. Im Zusammenhang mit den Versammlungen der Fachgruppe Herstellender 
Buchhandel wurden vom Vorstand des Verleger-Ausschusses Einladungen veröffent-
licht. In diesen war, neben den Terminen, auch die geplante Tagesordnung für die 
Fachgruppenversammlung enthalten. Auch diese zahlreichen Vorankündigungen 
wurden nicht ins Literaturverzeichnis aufgenommen. 

                                                 
85 Vgl. Kupsch, Börsenblatt (3.1), 23 (1967) H. 5, S. 138. 
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Die Berichte über die Fachgruppenversammlungen wurden für diese Arbeit vor allem 
herangezogen, um Aufschluss über das Verhältnis des Verleger-Ausschusses zu den 
Verleger-Mitgliedern im Verband zu erhalten. Durch die verallgemeinernde, zusam-
menfassende Form der Berichterstattung konnten zu dieser Frage jedoch nur wenige 
Rückschlüsse gezogen werden. Da für die Fachgruppenversammlungen, mit Aus-
nahme eines Wortprotokolls von 1965, keine Protokolle vorliegen, kann zur Bericht-
erstattung im Börsenblatt auch kein Vergleich gezogen werden. 
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III Entwicklung der Organisationsstrukturen und der  
Mitgliedersituation des Verleger-Ausschusses 

In diesem Hauptkapitel sollen die Entwicklungen der Verleger-Vertretungen in den 
buchhändlerischen Organisationen von der erstmaligen Konstituierung einer Fach-
kommission der Verleger in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buch-
händlerverbände im Jahr 1948 bis zum strukturellen Umbau des Börsenvereins 1966 
nachgezeichnet werden. Diese Entwicklungen weisen für den Untersuchungszeitraum 
im Wesentlichen fünf Zäsuren auf, die sowohl Auswirkungen auf den Aufbau und 
die Struktur der buchhändlerischen Gesamtorganisationen als auch auf deren Verle-
ger-Gremien hatten. Diese Einschnitte ergaben sich zum einen aus dem schrittweisen 
organisatorischen Zusammenschluss des Buchhandels in der Nachkriegszeit, zum 
anderen aus Satzungsänderungen, die mit dem Ziel einer Angleichung der Verbands-
strukturen an die sich wandelnden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
sowie einer angestrebten Effizienzsteigerung der Verbandstätigkeit nach innen und 
nach außen vorgenommen wurden. Die Untergliederung des Kapitels entspricht die-
sen einschneidenden Veränderungen und greift sie in chronologischer Reihenfolge 
auf. Da der Wandel des Organisationsgrades und der Funktionen des Verleger-
Ausschusses von 1948 bis 1969 nur im Zusammenhang mit der Situation der buch-
händlerischen Gesamtorganisationen sichtbar gemacht werden kann, wurde jedem 
Kapitel ein zusammenfassender Überblick über die grundlegenden Veränderungen 
der Verbände in den betreffenden Zeiträumen vorangestellt. Hieran schließen sich 
jeweils Untersuchungen über die Auswirkungen an, die sich für den Status, die Zu-
ständigkeiten und Befugnisse, die Zusammensetzung und die Mitgliedersituation 
sowie die Aufgabenverteilung und Beschlussfassung der Verleger-Gremien ergeben 
haben. Als Hauptquellen wurden für diesen Abschnitt der Arbeit die vorliegenden 
Sitzungsprotokolle, die jeweils gültigen Satzungen, die Berichterstattungen im Bör-
senblatt und Korrespondenzen der Verbandsmitglieder herangezogen. 

Um die Zusammenhänge der Einzelereignisse und der sich hieraus ergebenden 
Entwicklungen für die buchhändlerischen Organisationen und den Verleger-
Ausschuss zu verdeutlichen, wird zunächst einleitend eine kurze Zusammenfassung 
der Situation des Börsenvereins von 1945 bis zur Konstituierung der Fachkommissi-
on der Verleger im Jahr 1948 gegeben. 

 
1 Die Situation des Börsenvereins nach 1945 

Der Aufbau einer buchhändlerischer Organisation vollzog sich in mehreren Einzel-
schritten: Von der Bildung erster Orts-, Kreis- und Gebietsverbände über Zusam-
menschlüsse buchhändlerischer Organisationen auf Länderebene zu einer schrittwei-
sen Kooperation der Landesverbände auf zonaler und schließlich überzonaler Ebene.86 
Die Hauptursache für diese Entwicklung lag in der Notwendigkeit einer vollständi-
gen Neuordnung des Buchhandels innerhalb der Gesetze und Verordnungen der 
Militärregierungen der Nachkriegszeit. Vorrangig zu lösende Probleme waren zu-
                                                 
86 Vgl. Estermann 2000, S. 163–165; vgl. Werner 1971, S. 25–35. 
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nächst vor allem eine ausreichende Materialversorgung und die notwendigen Lizen-
zierungen. Des weiteren musste das Problem des Fehlens überregionaler Strukturen 
für den „Austausch materieller und geistiger Güter“87 zwischen den Besatzungszonen 
bewältigt werden. Darüber hinaus wurden Überlegungen zum Neuaufbau des Bör-
senvereins immer dringlicher.88 Auf Betreiben von Vertretern der amerikanischen 
Militärverwaltung in Leipzig beschloss im Juni 1945 ein Aktionsausschuss des Bör-
senvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig, eine Zweigstelle in den westlichen 
Besatzungszonen zu errichten. Diese sollte dem Alliierten Hauptquartier in Wiesba-
den für Verhandlungen zur Verfügung stehen, aber den Organen des Leipziger Bör-
senvereins unterstellt bleiben. Der Verleger Wilhelm Klemm wurde mit der Funktion 
des Vorstehers, der Verleger Georg Kurt Schauer mit der des Geschäftsführers der 
Wiesbadener Zweigstelle beauftragt.89 Die Zweigstelle wurde am 22. Juni 1945 in 
Wiesbaden gegründet. Als sich aufgrund der Verschlechterung des politischen Klimas 
zwischen den Besatzungsmächten schon bald die Abspaltung der sowjetisch besetzten 
Zone von den westlichen Zonen abzuzeichnen begann, mündeten Überlegungen für 
den Aufbau eines Börsenvereins im Westen Deutschlands in einen ersten Satzungs-
entwurf Schauers. Dieser Entwurf, den er ohne Wissen oder vorherige Absprache mit 
seinen Wiesbadener Vorstandskollegen im September 1945 bei der Information 
Control Division (ICD)90 in Bad Homburg vorgelegt hatte, orientierte sich an der 
Satzung des Börsenvereins vom 6. Mai 1928, trug aber föderalistischere Züge als die-
se. Hierdurch versuchte Schauer den Dezentralisierungsbestrebungen der Besatzungs-
regierungen, die sich auch auf die Ebene der Wirtschaft und ihrer Verbände und 
Vereinigungen erstreckten, zu entsprechen.91 Wie er in seinen Erinnerungen an meine 
Börsenblattzeit: 1. Juni 1945 bis Oktober 1948 berichtet, hatten die amerikanischen 
Behörden ihm gegenüber bereits mehrfach ihr Interesse an einer Wiedererrichtung 
des Börsenvereins bekundet. Betont wurde hierbei, dass diese allerdings nur ohne den 
zentralistischen Aufbau der Vorkriegszeit denkbar sei.92 Auf Veranlassung der ameri-
kanischen Militärregierung fand dann im Oktober 1945 in Stuttgart eine Versamm-
lung von Vertrauensleuten des Buchhandels der amerikanischen Besatzungszone 
statt. Im Wesentlichen wurde bei diesem Zusammentreffen vorerst über die Errich-
tung eines Börsenvereins in der amerikanischen Zone beraten. Geplant war aber be-
reits zu diesem Zeitpunkt der baldige Zusammenschluss mit den Buchhandelsorgani-
sationen der britischen Besatzungszone. Die Stuttgarter Beschlüsse und die Grün-
dung der regionalen Buchhandelsorganisation wurden dann allerdings durch eine 
Verordnung der amerikanischen Militärregierung wieder rückgängig gemacht, da 

                                                 
87 Werner 1971, S. 23. 
88 Vgl. ebd., S. 23–24. 
89 Vgl. Estermann 2000, S. 161; vgl. Sarkowski, Börsenblatt (3.2), 162 (1995) Sondernummer Neuan-

fang 1945, S. 9. 
90 Bei weiteren Erwähnungen im Text wird künftig die Abkürzung ICD verwendet. 
91 Vgl. Estermann 2000, S. 161–162; vgl. Sarkowski, Börsenblatt (3.2), 162 (1995) Sondernummer 

Neuanfang 1945, S. 9–10. 
92 Vgl. Schauer, Buchhandelsgeschichte (3.2), 1980 H. 2, S. B269. 
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berufsständische Vertretungen zunächst nicht über Länder- und Zonengrenzen hin-
ausreichen durften.93 

Da die ersten Versuche, einen überregionalen Börsenverein zu errichten, erfolglos 
geblieben waren, konnte der Aufbau von Buchhandelsorganisationen zunächst nur 
auf der Ebene der Landesverbände weiterverfolgt werden. Bereits im Februar 1946 
wurde auf der Landesvertretertagung der Länder Bayern, Nordwürttemberg-
Nordbaden und Groß-Hessen die Satzung für die Landesverbände der Buchhändler 
in der amerikanischen Besatzungszone diskutiert. Im März desselben Jahres kamen 
dann die Vertreter der Landesverbände der französischen Zone in Baden-Baden und 
die der britischen Besatzungszone in Hamburg zu gemeinsamen Tagungen und Sat-
zungsberatungen zusammen.94 Als Letzte schlossen sich die Berliner Verleger und 
Buchhändler, die sich bislang in den einzelnen Sektoren Berlins organisiert hatten, 
im November 1946 zur Berliner Verleger- und Buchhändlervereinigung zusammen. 
Bemerkenswert ist hierbei, dass auch der sowjetisch besetzte Sektor Berlins dieser 
Vereinigung beitrat.95 

Bereits bei der Ausarbeitung der Satzungen für die Kooperation der Verbände in 
den Besatzungszonen sowie im Zusammenhang mit weiteren Überlegungen zum 
Aufbau der Buchhandelsorganisationen kam es verstärkt zu Diskussionen darüber, 
wie „spezielle Standesinteressen“96 des herstellenden und verbreitenden Buchhandels 
künftig vertreten werden sollten: durch Fachausschüsse innerhalb der Verbände oder 
durch selbstständige Fachvereine. Hintergrund dieser Auseinandersetzungen war die 
Schwierigkeit, miteinander konkurrierende Handelsstufen innerhalb einer Gesamtor-
ganisation des Buchhandels gleichberechtigt zu vereinigen – ein Problem, das bereits 
in der Vorkriegszeit immer wieder Diskussionsstoff geboten hatte.97 Innerhalb der 
Landesverbände der einzelnen Besatzungszonen kam es hinsichtlich dieser Fragestel-
lung zu verschiedenen Entwicklungen. Bayerische Verleger gründeten beispielsweise 
im November 1946 einen eigenen Fachverband. Sie vertraten die Auffassung, dass 
Verlegerinteressen im Hinblick auf die Papierverteilung oder die Genehmigung von 

                                                 
93 Vgl. Estermann 2000, S. 162; vgl. Sarkowski, Börsenblatt (3.2), 162 (1995) Sondernummer Neuan-

fang 1945, S. 10. 
94 Vgl. Werner 1971, S. 33–35. 
95 Vgl. ebd., S. 52. 
96 Ebd., S. 35. 
97 Da an dieser Stelle nicht näher auf die Situation der Vorkriegszeit eingegangen werden kann, wird 

auf eine Abhandlung zu diesem Themenbereich verwiesen. Einen umfassenden Überblick über die 
Entwicklung von Verlegerzusammenschlüssen innerhalb und außerhalb des Börsenvereins von 
1834–1933 gibt eine Jubiläumsschrift des Deutschen Verlegervereins. Sie wurde als Vereinsgeschich-
te des Deutschen Verlegervereins von Annemarie Meiner verfasst und 1936 in Leipzig veröffentlicht. 
Enthalten ist zu Beginn der Arbeit auch ein Kapitel mit einer Übersicht über Verlegerzusammen-
schlüsse aus der Zeit vor der Gründung des Vereins. Der Jubiläumsband gibt somit einen guten 
Einblick in die Ursachen und Hintergründe der Kontroversen zwischen Verlag und Sortiment im 
ausgehenden 19. Jahrhundert und darüber, wie sich diese innerhalb der buchhändlerischen Fachver-
bände auswirkten. Durch die Darstellung dieser Konfliktfelder des Buchhandels im ausgehenden 19. 
Jahrhundert werden die Bestrebungen und Ideen, die zur Gründung von Verlegerzusammenschlüs-
sen führten, deutlich und lassen erkennen, weshalb diese Diskussionen auch in der Zeit nach 1945 
wieder eine so große Bedeutung bei den Überlegungen zum Neuaufbau einer Gesamtorganisation 
für den Buchhandel erlangten. 



33
 

Verlagsprogrammen von den Verlegern selbst am besten wahrgenommen werden 
könnten. Daraufhin erfolgte im April 1947 die Gründung des Fachverbands der Bay-
erischen Sortimenter, da aus der Sicht des verbreitenden Buchhandels der Interessen-
vertretung der Verlage in Bayern ein entsprechendes Gegengewicht gegenübergestellt 
werden sollte.98  

Welche Bedeutung die Frage nach der künftigen Organisationsform der mitein-
ander konkurrierenden Handelsstufen für den Aufbau der Buchhandelsorganisatio-
nen hatte, wird am Beispiel der Entwicklungen im hessischen Landesverband beson-
ders deutlich. Wie Schauer, der auch erster Vorsitzender des Großhessischen Buch-
händlerverbands war, in seinen Erinnerungen berichtet, lag dessen Hauptaugenmerk 
bei der Satzungsausarbeitung darauf, „keinen Gegensatz zwischen Sortiment und 
Verlag aufkommen zu lassen.“99 Dennoch gab es, vor allem von Seiten der Verleger in 
Hessen, Bestrebungen, sich zu einem selbstständigen Verein zusammenzuschließen. 
Am 12. August 1946 konstituierte sich der Hessische Verlegerverein und bereits zehn 
Tage später, am 22. August 1946, die Fachgruppe Sortiment. Diese Organisationen 
bestanden, anders als in Bayern, innerhalb des Landesverbands als eigenständige Ge-
bilde. Schauer bewertete diese Entwicklung als Aufgabe des Gemeinschaftsgedankens 
im Verband und sah hierin die Gefahr einer Spaltung von Sortiment und Verlag ge-
geben. Da er sich bei der vorausgegangenen Abstimmung innerhalb der Verleger-
schaft mit seinen Überzeugungen nicht hatte durchsetzen können, stellte er mit so-
fortiger Wirkung seinen Vorsitz im Landesverband zur Verfügung.100 

Ähnliche Auseinandersetzungen um die Form der Einbindung von Verlag und 
Sortiment in die buchhändlerischen Organisationen scheint es in allen westlichen 
Buchhandelsverbänden gegeben zu haben. Neben Überlegungen dahingehend, dass 
die speziellen Interessen der jeweiligen Handelsstufe am besten von eigenen Fachver-
bänden vertreten werden könnten, gab es jedoch von Seiten der Verleger weitere Be-
denken. Da sich diese rein zahlenmäßig als Verbandsmitglieder gegenüber dem 
verbreitenden Buchhandel in der Minderheit befanden, befürchteten sie, von den 
Sortimentern majorisiert zu werden. Welches Gewicht die Frage nach der Form der 
Interessenvertretung der miteinander konkurrierenden Handelsstufen innerhalb der 
Verbände vor allem für die Verlegerschaft hatte, lässt auch die Berichterstattung im 
Börsenblatt erkennen. Gut ersichtlich sind die Auswirkungen dieser Überlegungen 
beispielsweise in der ersten beschlossenen und behördlich genehmigten Satzung des 
Norddeutschen Buchhändlerverbands. Wie im Börsenblatt berichtet wurde, war für 
diese Satzungen von besonderer Bedeutung „[...], daß der Verlag durch das Sortiment 
nicht majorisiert werden kann.“101 Darüber hinaus wurde laut diesem Bericht in die 
Satzung unter § 7 ein besonderes Einspruchsrecht für „[...] Verbandsmitglieder, die 
Verlagsgeschäfte betreiben“102 gegen Beschlüsse der Hauptversammlung aufgenom-
men, wenn „[...] wesentliche Interesse[n] der Verleger getroffen werden“103.  
                                                 
98 Vgl. Werner 1971, S. 49–50. 
99 Schauer, Buchhandelsgeschichte (3.2), 1980 H. 2, S. B272. 
100 Vgl. ebd.; vgl. Werner 1971, S. 50. 
101 O.V. Börsenblatt (3.2), N. F. 1, 112 (1945), H. 2, S. 5. 
102 Ebd. 
103 Ebd. 
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Dass die Furcht vor einer Majorisierung der Verleger durch die Sortimenter ohne 
eine entsprechende Berücksichtigung für paritätische Zusammensetzungen der Gre-
mien in den Satzungen der Verbände nicht ganz unberechtigt war, belegen einige 
statistische Angaben hierzu. Im Buchhandelsadressbuch von 1952 wird die Gesamt-
zahl aller direkt am Buchhandel beteiligten Handelsstufen mit 11203 angegeben. 
Davon gehörten 1912 dem herstellenden Buchhandel und 9291 dem verbreitenden 
Buchhandel an. Zwar sind in diesen Zahlen Doppeleintragungen eingeschlossen, die 
Formen des verbreitenden Buchhandels werden nicht näher differenziert und nicht 
alle der gezählten Unternehmen waren Mitgliedsfirmen des Börsenvereins, dennoch 
geben die statistischen Angaben einen Einblick in die Größenordnung des Gesamt-
verhältnisses von Verlagen und Sortimentern zueinander.104 Welche Konsequenzen 
dies für die Zusammenarbeit in den Verbänden ohne die Bestimmungen zur Parität 
in den Satzungen gehabt hätte, ist leicht vorstellbar. 

Auch auf der ersten überzonalen Informationstagung, an der Vertreter des Buch-
handels aller Besatzungszonen im Februar 1947 in Bielefeld teilnahmen,105 wurde die 
Frage selbstständiger Verlegervereine diskutiert. Um die Kluft zwischen herstellen-
dem und verbreitendem Buchhandel nicht weiter zu vertiefen, wurde von der Grün-
dung solcher Vereine abgesehen. Stattdessen sprach man sich für die Bildung von 
Verleger-Fachgruppen innerhalb der Landesverbände aus.106 

Weitere überzonale Tagungen sollten 1947 folgen und führten zu ersten stufen-
weisen Kooperationen der Verbände.107 Diese schrittweise Zusammenarbeit mündete 
am 14. Mai 1948 in München in die Bildung der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Verleger- und Buchhändlerverbände“ der amerikanischen und britischen Besatzungs-
zone.108 In welcher Form und innerhalb welcher organisatorischer Strukturen die 
Angehörigen der Verlegerschaft in die Arbeitsgemeinschaft eingebunden waren, soll 
im nachfolgenden Kapitel genauer untersucht werden. 

                                                 
104 Buchhandelsadressbuch 1952, S. VII. Die statistischen Angaben sind der ersten, im Verlag der 

Buchhändler-Vereinigung GmbH in Frankfurt erschienenen Nachkriegsausgabe entnommen. Die 
genannten Zahlen geben zwar nicht den Stand von 1948 wieder, da für dieses Jahr aber nicht auf 
veröffentlichtes Zahlenmaterial zurückgegriffen werden konnte und an dieser Stelle auch nur die 
Größenordnung des Firmenverhältnis von Interesse ist, wurde diese Ausgabe als Quelle herangezo-
gen. 

105 Teilnehmer dieser Tagung waren Vertreter der amerikanischen und britischen Besatzungszonen 
sowie Abgesandte der Börsenvereine der französischen und der sowjetischen Zone. Vgl. Werner 
1971, S. 52–53. 

106 Vgl. ebd. 
107 Eine der Tagungen, die am 19. März 1947 unter Beteiligung von Buchhandelsvertretern der ameri-

kanischen und britischen Besatzungszonen stattfand, befasste sich beispielsweise schwerpunktmäßig 
mit der Überarbeitung der Verkehrs- und Verkaufsordnung und ihrer Vereinheitlichung für die 
westlichen Besatzungszonen. Vgl. Umlauff 1978, Sp. 251. 

108 Vgl. Hauswedell, Börsenblatt (3.2), 4 (1948) H. 12, S. 257. 
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2 Die Konstituierung der Fachkommission der Verleger in der  
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände 
(1948) 

Anlässlich der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buch-
händlerverbände erschien im Mai 1948 im Börsenblatt ein ausführlicher Artikel, der 
den „gesamten Buchhandel über diese für die künftige Organisation unseres Berufes 
bedeutsame Gründung“109 unterrichten sollte. Der Verfasser, Ernst Hauswedell, war 
als Delegierter des Norddeutschen Buchhändlerverbands an der Gründung der Ar-
beitsgemeinschaft beteiligt gewesen. Seinen Ausführungen ist zu entnehmen, dass die 
Landesverbände der französischen Besatzungszone, der Leipziger Börsenverein sowie 
die Berliner Verleger- und Buchhändlervereinigung sich noch nicht an der Arbeits-
gemeinschaft beteiligen konnten. Der Zweck und die Aufgaben der Arbeitsgemein-
schaft, die bei ihrer Gründung noch den Rechtscharakter eines nicht rechtsfähigen 
Vereins hatte, wurden im Statut wie folgt angegeben: 

„Die „Arbeitsgemeinschaft deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände“ hat den 
Zweck, die Zusammenarbeit der angeschlossenen Verbände zum Wohle des Gesamt-
buchhandels und zur Erfüllung seiner kulturellen Aufgaben zu sichern und zu fördern. 
Sie hat insbesondere einen planmässigen Erfahrungsaustausch unter den angeschlosse-
nen Verbänden zu gewährleisten, den gemeinsamen Standpunkt des Buchhandels in al-
len Fragen, die über das Interessengebiet eines einzelnen Landesverbandes hinausgehen, 
festzulegen und zur Geltung zu bringen.“110 

Die Gründung war nicht als Ersatz für den „alten Börsenverein“111 gedacht, son-
dern als Übergangslösung auf dem Weg zu einem gesamtdeutschen Buchhändlerver-
band. Zum Zeitpunkt ihrer Gründung war die Arbeitsgemeinschaft Trägerin der 
Buchhandelsorganisationen der Bizone. Sitz der neuen Arbeitsgemeinschaft war 
Frankfurt am Main und zu ihrem Vorsitzenden wählte man den Verleger Vittorio 
Klostermann.112 

Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft basierte nicht auf der Einzelmit-
gliedschaft der herstellenden und verbreitenden Buchhändler, sondern auf der Zu-
sammenarbeit der Landesverbände, die sie begründet hatten.113 Laut § 3 der Satzung 
von 1948 konnten nur anerkannte Buchhändlerverbände Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft werden.114 Jeder Landesverband entsandte zwei Vorstandsmitglieder als 

                                                 
109 Ebd. 
110 Satzung 1948, § 1 (1), Bl. 1. 
111 Hauswedell, Börsenblatt (3.2), 4 (1948) H. 12, S. 257. 
112 Vgl. ebd., S. 257–258. 
113 Von den nachfolgend aufgelisteten Landesverbänden hatten Delegierte an der Gründung der Ar-

beitsgemeinschaft teilgenommen: Landesverband der Bayerischen Buchhändler; Landesverband der 
Buchhändler von Nord-Württemberg und Nord-Baden; Hessischer Buchhändler-Verband; Buch-
händler-Verband Bremen-Unterweser; Norddeutscher Verleger- und Buchhändlerverband; Landes-
verband der Verleger und Buchhändler in Niedersachsen; Rheinisch-Westfälischer Buchhändlerver-
band; Berliner Verleger- und Buchhändlervereinigung, Sektorenabteilung britischer Sektor; Vereini-
gung der Verleger und Buchhändler im amerikanischen Sektor Berlins. Vgl. Hauswedell, Börsenblatt 
(3.2), 4 (1948) H. 12, S. 257. 

114 Vgl. Satzung 1948, § 3 (1), Bl. 1. 
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stimmberechtigte Delegierte in den Länderausschuss. Von den beiden Delegierten 
musste, gemäß Satzung, je einer dem herstellenden und einer dem verbreitenden 
Buchhandel angehören.115 Die Buchhändler waren also zunächst nur indirekt Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft, da jeder Buchhändler einem Landesverband ange-
hörte. Die eigentlichen Träger der Organisation waren die Landesverbände. Der 
Länderausschuss war das Gremium der Arbeitsgemeinschaft, in dem alle Fragen des 
Buchhandels behandelt wurden, die über den Rahmen der Interessen der einzelnen 
Landesverbände hinausgingen und für die Allgemeinheit des Berufes von Bedeutung 
waren.116  

Fachorganisationen, die sich außerhalb der Landesverbände zusammengeschlossen 
hatten, wie die der Verleger, der Sortimenter, der Kommissionäre, der Leihbücherei-
en, der Schulbuch-Verleger oder der Zeitschriften-Grossisten, sollten in die Arbeits-
gemeinschaft mit einbezogen werden, um den gesamten Buchhandel und seine In-
teressen repräsentieren zu können. Vorgesehen war, dass die Vertreter dieser Fachor-
ganisationen gemeinsam mit den Vertretern der Landesverbände als weiteres Gremi-
um der Arbeitsgemeinschaft den Gesamtausschuss bildeten.117 Allerdings trat dieses 
Gremium nie zusammen, da kein Fachverband die Mitgliedschaft in der Arbeitsge-
meinschaft erwarb. Die Gründe hierfür sind laut Werner darin zu sehen, dass sich die 
Fachverbände selbst noch in der Phase des Aufbaus befanden und sie zudem vermut-
lich eine Dominanz der Landesverbände befürchteten.118 

Die Arbeitsgemeinschaft wurde von einem vierköpfigen Vorstand geleitet, der für 
die Dauer eines Jahres in geheimer Wahl aus den Delegierten des Länderausschusses 
gewählt wurde. Für das erste Geschäftsjahr wurde der Vorstand aus je zwei Vertretern 
von „Nord- und Süddeutschland“119 gebildet.120 In der Satzung von 1948 wird über 
eine paritätische Zusammensetzung des Vorstands durch Verlag und Sortiment zwar 
keine Angabe gemacht, die vier gewählten Vorstandsmitglieder gehörten jedoch je-
weils zur Hälfte dem Verlag und dem Sortiment an.121 

Die eigentliche Arbeit stützte sich auf besondere Fachkommissionen, die zur Erle-
digung bestimmter Aufgaben als ständige Ausschüsse tagten oder für besondere An-
gelegenheiten eingesetzt wurden. Das Börsenblatt meldete bereits zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Gründung der Arbeitsgemeinschaft, dass der Vorstand in seiner 
Sitzung im Juli beschlossen hatte, die Fachkommission der Verleger und die Fach-
kommission der Sortimenter zu errichten.122 Zudem wurde die personelle Zusam-
mensetzung der neu gebildeten Kommission an gleicher Stelle im Börsenblatt be-

                                                 
115 Vgl. ebd., § 8 (3), Bl. 3. 
116 Vgl. Hauswedell, Börsenblatt (3.2), 4 (1948) H. 12, S. 257–258. 
117 Vgl. ebd. 
118 Vgl. Werner 1971, S. 60. 
119 Hauswedell, Börsenblatt (3.2), 4 (1948) H. 12, S. 258. 
120 Vgl. Hauswedell, Börsenblatt (3.2), 4 (1948) H. 12, S. 258. 
121 Eine Überprüfung der Zugehörigkeit zu den Handelsstufen der Vorstandsmitglieder konnte durch 

eine Übersicht über die „Vorstände der Verbände in den Jahren des Aufbaus“, abgedruckt bei Um-
lauff 1978, Sp. 1669–1682, vorgenommen werden. 

122 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 13, o. S. 
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kannt gegeben.123 Die erste Sitzung der Fachkommission der Verleger fand am 18. 
August 1948 in Frankfurt statt.124 Welche organisatorischen Strukturen die Fach-
kommission in der Arbeitsgemeinschaft hatte, welche Stellung und Aufgaben im 
Verband, nach welchen Kriterien sie zusammengesetzt war, wie die Arbeitsabläufe 
organisiert waren und in welcher Form es zu Beschlussfassungen kam, soll in den 
nachfolgenden Kapiteln untersucht werden. 
 
2.1 Status und Kompetenzen im Verband 

Wie bereits an anderer Stelle angesprochen, wurde die Fachkommission der Verleger 
gemäß der Satzung von 1948 durch den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft eingesetzt. 
Der Vorstand hatte hierbei die Möglichkeit, Verleger der Mitgliedsverbände oder 
sonstige Sachverständige in die Kommission zu berufen. Die Aufgabe der Kommissi-
on war es, fachspezifische Sachfragen für weitere Beratungen im Vorstand und in den 
Ausschüssen vorzubereiten. Vorschläge, Stellungnahmen und Beschlüsse zu den ein-
zelnen Sachfragen wurden durch den Vorstand den zuständigen Ausschüssen zur 
weiteren Beratung vorgelegt.125 Da sich die eigentliche Arbeit der Arbeitsgemeinschaft 
auf besondere Fachkommissionen stützen sollte, wurden die Fragestellungen, die in 
den Kommissionen beraten werden sollten, in der Hauptsache durch den Vorstand 
der Arbeitsgemeinschaft vorgegeben. Zentraler Beratungspunkt der ersten Sitzung der 
Fachkommission der Verleger waren die Probleme, die sich aus der Währungsreform 
für die Verlage ergeben hatten. Die Verlegervertreter hatten in diesem Zusammen-
hang die Aufgabe, jene Fragen klar zu formulieren, die am darauf folgenden Tag von 
der Kommission für Rechtsfragen erörtert werden sollten. Darüber hinaus sollten die 
Verleger im Auftrag des Vorstands für weitere Beratungen im Länderausschuss auch 
zu Fragen des Kreditwesens und des buchhändlerischen Zahlungsverkehrs Stellung 
nehmen.126 

Über die Dauer des Zeitraums, für den die Fachkommissionen vom Vorstand ein-
gesetzt wurden, finden sich weder im Statut von 1948 noch in den entsprechenden 
Veröffentlichungen des Börsenblattes genaue Angaben. Auch die vorliegenden Sit-
zungsprotokolle geben hierüber keinen Aufschluss. Vermutlich entsprach die Amts-
periode der Fachkommissionen der Amtsperiode des Vorstands, der sie auch berief. 
Diese wird in der Satzung der Arbeitsgemeinschaft mit der Dauer eines Geschäftsjah-
res angegeben.127 Eine Wiederwahl des Vorstands war laut § 6 für zwei weitere Jahre 
zulässig. Ob diese Bedingungen auch für die Fachkommission der Verleger galten, 
kann aber aus dem Quellenmaterial nicht zweifelsfrei erschlossen werden. Darüber 
hinaus geben die Satzung, das Börsenblatt und die vorliegenden Protokolle von 1948 
keine Auskunft darüber, wer die Sitzungen der Verleger-Kommission einberief und 

                                                 
123 Eine Auflistung der Mitglieder der Fachkommission der Verleger und des Verleger-Ausschusses von 

1948–2006 befindet sich als Anhang A am Ende dieser Arbeit. 
124 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 18, S. 537. 
125 Vgl. Satzung 1948, § 12 (1–2), Bl. 5. 
126 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 18, S. 537. 
127 Vgl. Satzung 1948, § 6 (2), Bl. 2. 
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ob die Häufigkeit der Zusammenkünfte innerhalb eines Geschäftsjahres genau festge-
legt war.128 

Die Berechtigung zur beratenden Teilnahme des Geschäftsführers an den Sitzun-
gen der Ausschüsse geht jedoch aus der Satzung hervor.129 Darüber, ob Vorstandsmit-
gliedern das gleiche Recht eingeräumt wurde, ist im Statut von 1948 nichts vermerkt. 
In der Praxis nahmen Angehörige des Vorstands jedoch an den Sitzungen der Fach-
kommission der Verleger teil. Beide der erhaltenen Protokolle von 1948 listen unter 
den Teilnehmern der Sitzungen sowohl Vertreter des Vorstands als auch den juristi-
schen Berater der Arbeitsgemeinschaft auf.130 Die Teilnehmervermerke der Sitzungs-
protokolle bestätigen außerdem, dass die Teilnahmeberechtigung des Geschäftsfüh-
rers der Arbeitsgemeinschaft nicht nur in der Satzung als Möglichkeit festgeschrie-
ben, sondern auch praktisch umgesetzt wurde. Abschließend noch eine Anmerkung 
zur Kostenerstattung der Fachkommission, die angesichts der Tatsache, dass ihre 
Mitglieder ehrenamtlich tätig waren und die Erfüllung ihrer Aufgaben mit einer er-
heblichen Reisetätigkeit verbunden war, nicht ohne Bedeutung ist. Laut Satzung 
werden deren Aufwendungen und die Kosten für Sachverständige, die zu einzelnen 
Beratungen vom Vorstand hinzugezogen werden können, von der Arbeitsgemein-
schaft getragen.131 

Zusammenfassend lässt sich für die Entstehung der Fachkommission der Verleger 
hinsichtlich ihrer Stellung und ihrer Befugnisse in der Arbeitsgemeinschaft feststellen, 
dass sie ein rein beratendes Fachgremium ohne nennenswerte Kompetenzen war. 

 
2.2  Zusammensetzung und Mitgliederstand 

In der Satzung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändlerver-
bände ist über die Zusammensetzung der Fachkommission der Verleger nichts ver-
merkt. Aufschluss gibt zu dieser Frage ein Tätigkeitsbericht des Ausschuss-

                                                 
128 Für das Jahr 1948 liegen zwei Sitzungsprotokolle der Verleger-Kommission vor. Deren Datierung 

zufolge fanden die Sitzungen am 18. August 1948 und am 28. November 1948 in Frankfurt statt. 
Der unvollständige und teilweise schwer zu erschließende Quellenbestand, der auf die besondere Si-
tuation dieser Archive zurückzuführen ist (vgl. hierzu Kapitel II Quellen), lässt aber keinesfalls den 
Rückschluss zu, dass tatsächlich nur diese beiden Sitzungen im Jahr 1948 stattgefunden haben. Lei-
der findet sich in diesen frühen Protokollen auch kein Vermerk über terminliche Vereinbarungen 
für künftige oder vorangegangene Zusammenkünfte, die weitere Rückschlüsse auf die Häufigkeit 
von Sitzungen erlauben würden. 

129 Vgl. Satzung 1948, § 13 (3), Bl. 6. 
130 Genannt wird auf Blatt 1 des Protokollentwurfs vom 18. August 1948 Hanns Severing, der laut des 

Börsenblattberichts von Hauswedell, als Beisitzer in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft gewählt 
worden war. Auf beiden vorliegenden Protokollen von 1948 wird, neben dem Geschäftsführer Ernst 
Umlauff, auch G. Wallstab, juristischer Berater der Arbeitsgemeinschaft, als Sitzungsteilnehmer ge-
nannt. Ernst Hauswedell wird auf dem Protokoll vom 28.November 1948 mit einem Zusatzvermerk 
als Mitglied des Vorstands identifiziert. Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Ent-
wurf des Protokolls der Sitzung der Fachkommission der Verleger am 18.8.1948) Bl. 1; vgl. BöV, 
Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission der Verleger 
am 28.11.1948) Bl. 1; vgl. Hauswedell, Börsenblatt (3.2), 4 (1948) H. 12, S. 257–258. 

131 Vgl. Satzung 1948, § 15 (3), Bl. 6. 
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Vorsitzenden Klostermann vom Dezember 1950.132 Diesem Rechenschaftsbericht 
über die Tätigkeit des Verleger-Gremiums von 1948 bis 1950 lässt sich entnehmen, 
dass sich die Fachkommission aus Delegierten der Landesverbände zusammensetzte. 
Bei näherer Betrachtung lässt sich jedoch erkennen, dass zum Zeitpunkt der Konsti-
tuierung nicht aus allen Landesverbänden Delegierte in der Verleger-Kommission 
vertreten waren.  

Ordnet man die im Börsenblatt namentlich aufgelisteten Mitglieder der Fach-
kommission133 den zugehörigen Landesverbänden zu, wird deutlich, dass dieses Krite-
rium zunächst noch nicht in die Praxis umgesetzt werden konnte. Aus zwei von neun 
der genannten Verbände war kein Verleger in der Fachkommission vertreten. Fünf 
Landesverbände stellten je einen Vertreter im Ausschuss, wohingegen drei Verleger 
allein dem Landesverband der Buchhändler von Nord-Württemberg und Nord-
Baden sowie zwei dem Rheinisch-Westfälischen Buchhändlerverband angehörten. 
Zählt man den erst in der konstituierenden Sitzung der Fachkommission gewählten 
Vorsitzenden Vittorio Klostermann hinzu, gehörten dem Verleger-Gremium insge-
samt zwei Mitglieder aus Hessen an. Die Quellen lassen nicht erkennen, ob Verleger 
anderer Länder eventuell eine Berufung des Vorstands ablehnten oder aus anderen 
Gründen diese Funktion nicht übernehmen konnten. Möglicherweise waren deshalb 
Verleger von zwei Verbänden überhaupt nicht im Ausschuss vertreten. Genau so 
wenig lässt sich dem Quellenmaterial entnehmen, ob sich die Anzahl der nordwürt-
tembergischen und nordbadischen sowie der rheinisch-westfälischen und hessischen 
Verleger in der Fachkommission aus rein praktischen und arbeitsorganisatorischen 
Gründen, also durch die vergleichsweise größere räumliche Nähe zum Sitz der Ar-
beitsgemeinschaft in Frankfurt und durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten 
zwischen den Besatzungszonen erklären lässt. Festhalten lässt sich an dieser Stelle 
zumindest die Tatsache, dass die Fachkommission der Verleger, so wie sie sich im 
August 1948 konstituiert hatte, ihrer Zusammensetzung nach nicht die der Arbeits-
gemeinschaft angeschlossenen Landesverbände gleichmäßig repräsentierte. Bereits 
1948, als noch nicht alle buchhändlerischen Organisationen der westlichen Besat-
zungszonen der Arbeitsgemeinschaft angeschlossen waren, bestand ein Interesse an 
der Zusammenarbeit mit Verlegern der französischen Zone und der Berliner Buch-
händlervereinigungen. In der Begrüßungsansprache zu Beginn der Sitzung, im Au-
gust 1948 wies der Vorsitzende daraufhin, dass aufgrund eines Missverständnisses 
kein Verlegervertreter der französischen Besatzungszone an der Sitzung teilnehmen 
könne und ein Vertreter der Berliner Verleger- und Buchhändlerverbände keine Rei-
segenehmigung erhalten habe.134 Der Börsenverein der französischen Zone war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht in die Arbeitsgemeinschaft eingebunden. Dennoch 
sollten offensichtlich auch Verleger aus der französischen Besatzungszone an den Sit-
zungen der Fachkommission teilnehmen. Das im Statut festgeschriebene Ziel der 

                                                 
132 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Bericht über die Tätigkeit des Verleger-

Ausschusses 1948–1950. Anlage zum Protokoll vom 14.12.1950), Bl. 1. 
133 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 13, o. S. 
134 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Entwurf des Protokolls der Sitzung der Fach-

kommission der Verleger am 18.8.1948), Bl. 1. 
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Arbeitsgemeinschaft, sich von einem Buchhandelsverband der Bizone schrittweise zu 
einer ganz Deutschland umfassenden Buchhandelsorganisation zu entwickeln, prägte 
also bereits 1948 den strukturellen und organisatorischen Auf- und Ausbau der Ar-
beitsgemeinschaft. 

Die Tatsache, dass jeder der am Zusammenschluss der Arbeitsgemeinschaft betei-
ligten Landesverbände zwei seiner Vorstandsmitglieder als Delegierte in den Länder-
ausschuss entsandte, macht es als nächstes erforderlich zu prüfen, ob es sich bei den 
Berufungen in die Fachkommission der Verleger135 ebenfalls um Vorstandsmitglieder 
der Länderorganisationen gehandelt haben könnte. Vergleicht man die im Juli 1948 
im Börsenblatt veröffentlichte Namensliste der berufenen Verleger-Mitglieder mit 
einer Übersicht136 über die personelle Besetzung der Vorstände der Landesverbände 
im Jahr 1948, lässt sich diese Vermutung ausschließen. Lediglich vier von zehn 
Kommissionsmitgliedern gehörten zum Zeitpunkt ihrer Berufung dem Vorstand 
eines Landesverbands an. 

Nachdem die Zusammensetzung der Fachkommission der Verleger auf mögliche 
verbandsorganisatorische und verbandsfunktionale Zusammenhänge untersucht wur-
de, sollen ihre Mitglieder nun hinsichtlich ihrer Funktion innerhalb der Unterneh-
men, denen sie angehörten, einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Aus der 
Satzung von 1948 lassen sich über die Aufnahmevoraussetzungen für einzelne Mit-
glieder keine Erkenntnisse erzielen, da es sich bei der Arbeitsgemeinschaft um einen 
Verein von Vereinen handelte, in dem nur buchhändlerische Verbände Mitglieder 
werden konnten. Folglich müssten zunächst die Zugangsvoraussetzungen ermittelt 
werden, die für die Aufnahme von Einzelmitgliedern in die buchhändlerischen Zu-
sammenschlüsse auf regionaler beziehungsweise zonaler Ebene erforderlich waren, 
um so indirekt Erkenntnisse über einen möglicherweise geforderten beruflichen Auf-
nahmestatus der Einzelmitglieder zu erhalten.137 Da die Durchsicht der Vielzahl von 
Einzelsatzungen der Landesverbände und überregionalen Arbeitsgemeinschaften den 
Rahmen dieser Arbeit aber erheblich überschreiten würde und die einzelnen Sat-
zungsbestimmungen der regionalen Zusammenschlüsse aus der Zeit vor der Grün-
dung der Arbeitsgemeinschaft nicht Thema dieser Arbeit sind, kann diese Fragestel-
lung auf diesem Weg nicht untersucht werden. Stattdessen wurde eine Überprüfung 
der Mitglieder der Fachkommission hinsichtlich ihrer Funktion in den Verlagen 
mithilfe des Buchhandelsadressbuchs vorgenommen.138 Dessen Angaben geben zu-
mindest Auskunft darüber, welchen Status die Kommissionsmitglieder in ihren Un-
ternehmen hatten. Die Angehörigen der Verleger-Kommission sind dort als Inhaber, 
persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer oder Geschäftsleiter eingetragen. 
Als weiteres Ergebnis für die Zusammensetzung der Fachkommission lässt sich also 

                                                 
135 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 13, o. S. 
136 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1669–1682. 
137 Die Fragestellung bezieht sich hier vor allem auf den Status der Kommissionsmitglieder in den 

Firmen – also darauf, ob jeder Firmenangehörige als Vertreter seines Verlages Mitglied in einem 
buchhändlerischen Verband werden konnte, oder ob die Mitgliedschaft nur Firmeninhabern oder 
leitenden Angestellten vorbehalten war. Leider findet sich in der mir bekannten Sekundärliteratur 
zur Frage der Aufnahmevoraussetzungen für Mitglieder der Landesverbände keine Angabe. 

138 Vgl. Buchhandelsadressbuch 1952. 
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festhalten, dass die Mitglieder entweder Firmeninhaber waren oder ausschließlich in 
leitenden Funktionen in Verlagen beschäftigt waren. Hieraus lässt sich zudem ver-
mutlich auch die Ursache dafür ableiten, dass die Kommission keine weiblichen Mit-
glieder aufweist. Frauen als Firmeninhaberinnen von Verlagen oder in leitenden 
Funktionen waren im Untersuchungszeitraum vergleichsweise selten.139 

Darüber hinaus wäre als Voraussetzung für die Zusammensetzung des Arbeitsaus-
schusses auch ein Verteilungsmodell der Mitglieder nach den einzelnen Fachrichtun-
gen des Verlagswesens denkbar. Eine entsprechende Überprüfung der Mitglieder und 
ihrer Verlage mithilfe des Buchhandelsadressbuches führte jedoch zu keinem eindeu-
tigen Ergebnis. 

Offensichtlich befand sich die innere Organisationsstruktur der Fachkommission 
der Verleger in einem ausbaufähigen Anfangsstadium. Die Aufzeichnungen im Ent-
wurf des Protokolls der konstituierenden Sitzung der Fachkommission vom August 
1948 lassen erkennen, dass die Frage der Organisationsform der Verlegerschaft in 
einem künftigen gesamtbuchhändlerischen Zusammenschluss auch in der Arbeitsge-
meinschaft noch als Grundsatzfrage weiter diskutiert wurde. Ausgangspunkt für die 
ausführliche Debatte in der Kommission waren Fragen, die den buchhändlerischen 
Zahlungsverkehr betrafen. Die Mehrheit der anwesenden Verleger sprach sich für die 
Wiederherstellung der Kreditliste aus. Diese war vor 1933 unter der Trägerschaft des 
Deutschen Verlegervereins verwaltet worden. Man war sich in der Sitzung darüber 
einig, dass eine Neuaufstellung der Liste nur durch einen Träger denkbar sei, der die 
Unterstützung der Mehrheit der verlegerischen Fachvereine in den Ländern habe. Zu 
diesem Zweck und zur Stärkung der Verlegerinteressen überhaupt wurden hierfür 
verschiedene denkbare Modelle erwogen: Von einem Zusammenschluss der Verleger 
außerhalb eines künftigen Börsenvereins über einen weitgehend unabhängigen Zu-
sammenschluss innerhalb des Verbands bis zur Gründung zweier Verlegerorganisati-
onen. Die eine sollte innerhalb des Börsenvereins entstehen, die andere außerhalb. 
Vorbereitet werden sollte der selbstständige Fachverein in Personalunion mit den 
Angehörigen des Verleger-Gremiums im Börsenverein. Die Aussprache führte jedoch 
zu keinem übereinstimmenden Ergebnis und man einigte sich darauf, den gegenwär-
tigen Stand der nach Ländern strukturierten Verlegerzusammenschlüsse bis zur Er-
richtung eines Börsenvereins als gegeben hinzunehmen. Die protokollierten Wortbei-
träge machen deutlich, dass zum Zeitpunkt der Konstituierung der Fachkommission 
der Verleger in der Arbeitsgemeinschaft noch keine Gewissheit darüber herrschte, ob 
und in welcher Organisationsform ein künftiger gesamtdeutscher Börsenverein ge-
gründet werden würde.140 

                                                 
139 Eine Tatsache, die sich hinsichtlich der Zusammensetzung des Verleger-Ausschusses erst ab 1955 

ändern sollte, als Lotte Weitbrecht erstmals als Mitglied des Verleger-Gremiums genannt wird. Sie 
blieb für die Dauer ihrer Amtszeit bis 1965 auch die einzig weibliche Vertreterin in diesem Gremi-
um. Vgl. hierzu Anhang A am Ende dieser Arbeit. 

140 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Entwurf des Protokolls der Sitzung der Fach-
kommission der Verleger am 18.8.1948), Bl. 9–11. 
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2.3 Aufgabenverteilung und Beschlussfassung 

Nachdem die Fachkommission der Verleger in den beiden vorangegangenen Kapiteln 
vor allem unter formalen Gesichtspunkten betrachtet wurde, soll nun ein Überblick 
über die eigentliche Arbeitsweise der Verlegervertreter gegeben werden. Untersucht 
werden soll in diesem Zusammenhang vor allem, ob es eine hierarchische Struktur im 
Ausschuss gegeben hat, wie die Aufgaben im Ausschuss verteilt und erledigt wurden, 
wie Beschlüsse gefasst wurden und welche Mehrheitsverhältnisse für gültige Beschlüs-
se erforderlich waren. Da die Satzung von 1948 hierzu so gut wie keine Bestimmun-
gen enthält, werden die vorliegenden Sitzungsprotokolle als Hauptquelle für diesen 
Abschnitt der Arbeit herangezogen.141 

Die konstituierende Sitzung der Fachkommission wurde am 18. August 1948 
durch den Verleger Vittorio Klostermann eröffnet. Ob er die Leitung der Sitzung zu 
diesem Zeitpunkt in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft inne 
hatte, geht aus dem Protokoll nicht hervor, kann aber vermutet werden. Jedenfalls 
gehörte er nicht zu den Verlegern, die als berufene Kommissionsmitglieder nament-
lich im Börsenblatt aufgelistet worden waren.142 Für die Funktion des Vorsitzenden 
der Fachkommission schlug Klostermann den Verleger Hans Brockhaus vor, der je-
doch ablehnte. Auf den Gegenvorschlag von Brockhaus hin erklärte sich Kloster-
mann bereit, den Vorsitz der Verleger-Kommission selbst zu übernehmen. Hierdurch 
ergibt sich für das Geschäftsjahr 1948 eine Vereinigung der Funktion des Vorsitzen-
den der Arbeitsgemeinschaft und des Vorsitzenden der Fachkommission der Verleger 
in einer Person. Über eine Abstimmung zur Wahl des Vorsitzenden durch alle anwe-
senden Mitglieder ist im Protokoll nichts vermerkt. Auch die Satzung gibt keinen 
Aufschluss darüber, ob die Vorsitzenden der Fachkommissionen vom Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft vorgeschlagen und berufen oder von den Mitgliedern der Kom-
mission selbst gewählt wurden. Über eine weitere Ämterverteilung, wie beispielsweise 
die Ernennung eines Schriftführers, findet sich ebenfalls keine Angabe in den Proto-
kollen von 1948. Die Frage nach der hierarchischen Struktur im Ausschuss kann also 
nur dahingehend beantwortet werden, dass es einen Vorsitzenden der Kommission 
gab, der auch die Sitzungen leitete. Eine weitere Aufgabe des Vorsitzenden war die 
Verlesung der Tagesordnung, die von den Ausschuss-Mitgliedern bei Bedarf kurzfris-
tig ergänzt werden konnte. Wer die Tagesordnungspunkte festlegte, lässt sich den 
Sitzungsberichten nicht entnehmen. Da aber laut Satzung143 die Aufgabe der Fach-
kommission in der Vorbereitung von Stellungnahmen zu Fachfragen für den Vor-
stand und die zuständigen Ausschüsse lag, ist anzunehmen, dass die Haupttagesord-
nungspunkte vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft vorgegeben wurden. Die Tat-
sache, dass die Vorsitzenden der ständigen Arbeitsausschüsse nach der Satzung von 
1948 noch nicht Mitglieder des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft waren, lässt die 
Vermutung zu, dass ihre Hauptfunktionen in der Organisation und Koordinierung 

                                                 
141 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Entwurf des Protokolls der Sitzung der Fach-

kommission der Verleger am 18.8.1948), 15 Bl.; vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 
004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission der Verleger am 28.11.1948), 8 Bl. 

142 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 13, o. S. 
143 Vgl. Satzung 1948, § 12 (1), Bl. 5. 
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der Kommissionsarbeiten lagen, deren Inhalte wesentlich durch den Vorstand und 
andere Gremien der Arbeitsgemeinschaft vorgegeben waren. Auch für die schriftliche 
Niederlegung der Kommissionsbeschlüsse und das Verfassen der Sitzungsprotokolle 
sowie weiterer Arbeitspapiere war vermutlich der Vorsitzende zuständig, da sich in 
den Quellen kein Hinweis auf die Ernennung eines Schriftführers oder sonstiger zu-
ständiger Personen finden lässt. Zumindest trägt das Protokoll vom November 1948 
die Unterschrift des Vorsitzenden Klostermann.144  

Über die Arbeitsweise der Fachkommission soll nachfolgend ein grober Überblick 
gegeben werden, um so die grundsätzlichen Prinzipien der Aufgabenverteilung und 
Beschlussfassung zu verdeutlichen. Nach der Nennung der einzelnen Tagesord-
nungspunkte wurde zur weiterführenden Information der Kommissionsmitglieder 
auf Berichterstattungen im Börsenblatt oder auf Gutachten von Sachverständigen zu 
den Fachfragen verwiesen. Informiert wurde auch über den Stand der Arbeit in mit-
beteiligten Ausschüssen und Gremien wie der Fachkommission für Rechtsfragen, 
dem Länderausschuss oder dem Vorstand. Vorgetragen wurden die jeweiligen Sach-
stände entweder vom Vorsitzenden der Kommission oder von Vertretern der betref-
fenden Gremien, die ebenfalls an den Sitzungen teilnahmen. Die Ausführungen 
wurden, wo möglich und nötig, von einzelnen Verleger-Mitgliedern durch Wortbei-
träge ergänzt. So konnte der Kenntnisstand über Verhandlungen mit Behörden, über 
Bestimmungen der einzelnen Besatzungsregierungen oder über den Organisations-
grad der Buchhandelsverbände in den einzelnen Zonen aus erster Hand vervollstän-
digt werden. An diese Ausführungen schlossen sich Beratungen und Diskussionen 
der anwesenden Verleger-Mitglieder zu den Sachthemen und über die weiteren Vor-
gehensweisen oder Empfehlungen der Fachkommission an den Vorstand oder andere 
Ausschüsse an. Anwesende Gäste beteiligten sich ebenfalls an diesen Aussprachen.  

Bei den Beschlussfassungen hatte jedes Mitglied der Fachkommission eine Stim-
me.145 Anwesende Sitzungsteilnehmer aus anderen Gremien und dem Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft, eingeladene Sachverständige und Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung waren nicht stimmberechtigt. Ob sie zum Zeitpunkt der Beschlussfassungen 
noch an den Sitzungen teilnahmen, geht aus den Protokollen nicht hervor. Auch 
über die zur Beschlussfassung erforderlichen Mehrheitsverhältnisse ist in den Quellen 
nichts vermerkt. Die Vorschläge und Empfehlungen der Fachkommissionen mussten 
dem Vorstand vorgelegt werden, der sie zur weiteren Beratung an die zuständigen 
Gremien der Arbeitsgemeinschaft weiterleitete. Darüber hinaus wurde bereits in der 
ersten Sitzung der neu konstituierten Verleger-Kommission darüber beraten, zu wel-
chen der behandelten verlegerischen Fachfragen Veröffentlichungen im Börsenblatt 
erscheinen sollten.146 

Abschließend soll nochmals auf die Quellenlage hingewiesen werden: Die voran-
gegangenen Ausführungen zur Aufgabenverteilung und Beschlussfassung in der Ver-

                                                 
144 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission 

der Verleger am 28.11.1948), Bl. 7. 
145 Vgl. Satzung 1948, § 12 (2), Bl. 5. 
146 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Entwurf des Protokolls der Sitzung der Fach-

kommission der Verleger am 18.8.1948), Bl. 7. 
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leger-Kommission wurden, abgesehen von einigen Vermerken im Statut von 1948, 
auf der Basis von zwei Sitzungsprotokollen erarbeitet.147 Über zusätzliches Quellen-
material, wie beispielsweise eine eigene Geschäftsordnung für die Kommission, die zu 
diesem Themenbereich sicher genauere Antworten hätte liefern können, finden sich 
weder in der Satzung der Arbeitsgemeinschaft oder der Berichterstattung im Börsen-
blatt noch in den Protokollen Hinweise. Abgesehen davon, dass entsprechende Do-
kumente verlorengegangen sein könnten, aus verschiedenen Gründen nicht an die 
Zentralregistratur im Börsenverein übergeben wurden oder auch bei den Recherchen 
zu dieser Arbeit nicht aufgefunden werden konnten, besteht die Möglichkeit, dass 
genaue Bestimmungen zu diesem Zeitpunkt formal noch nicht festgelegt worden 
waren. Die Arbeitsgemeinschaft war erst im Mai 1948 gegründet worden, die Fach-
kommission der Verleger wurde im darauf folgenden Juli berufen und ihre konstitu-
ierende Sitzung fand erst im August 1948 statt. Sowohl die Arbeitsgemeinschaft als 
auch der gesamte westdeutsche Buchhandel befanden sich also 1948 hinsichtlich der 
Organisationsstrukturen und der Arbeitsorganisation noch im Aufbaustadium. 

Insgesamt hatte die Gründung der Arbeitsgemeinschaft durch die Landesverbände 
der Bizone die erste Voraussetzung dafür geschaffen, dass durch einen strafferen or-
ganisatorischen Zusammenschluss der buchhändlerischen Einzelverbände der briti-
schen und amerikanischen Besatzungszone für die Probleme des Buchhandels der 
Nachkriegszeit gemeinsame Lösungen gesucht werden konnten. Der Anschluss des 
Börsenvereins der französischen Zone und der Buchhändlervereinigungen Westber-
lins konnte noch nicht erreicht werden. Der Leipziger Börsenverein war nach der 
Währungsreform von den westlichen Buchhandelsorganisationen noch isolierter als 
zuvor. Im Oktober 1948 wurde auf der Länderausschuss-Tagung die Umbenennung 
in den „Börsenverein Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände“ vorgenom-
men, durch die der Wunsch nach Anknüpfung an die Traditionen des Verbands der 
Vorkriegszeit zum Ausdruck gebracht werden sollte. Diese Namensänderung war bei 
den Angehörigen des Buchhandels nicht unumstritten gewesen. Vor allem die Vertre-
ter der Westsektoren Berlins glaubten in der Umbenennung eine Absage an die 
Buchhandelsorganisationen in Berlin und in Leipzig sehen zu können. Außerdem 
wurde argumentiert, dass die Bezeichnung Börsenverein einem buchhändlerischen 
Gesamtverband auf der Basis der Einzelmitgliedschaft vorbehalten bleiben solle und 
für einen Zusammenschluss von Verbänden der Bizone nicht geeignet sei. Zudem 
werde durch die Namensänderung zu diesem Zeitpunkt in unzulässiger Weise der 
politischen Entwicklung vorausgegriffen. Schließlich einigte man sich darauf, mit der 
Namensänderung eine Erklärung zu verabschieden, die Missverständnissen gegen-
über dem Börsenverein Leipzig und dem Börsenverein der französischen Besatzungs-
zone vorbeugen sollte:148 

                                                 
147 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Entwurf des Protokolls der Sitzung der Fach-

kommission der Verleger am 18.8.1948), 15 Bl.; vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 
004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission der Verleger am 28.11.1948), 8 Bl. 

148 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 29, S. 1198–1199. 
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„[...] unter enger Anknüpfung an die Traditionen des alten Börsenvereins“ wurde 
beschlossen, „die Bezeichnung „Arbeitsgemeinschaft“ in „Börsenverein“ umzuwandeln, 
so daß nunmehr in allen deutschen Zonen die Buchhandelsorganisationen als Börsen-
vereine zum Wohle des gesamten deutschen Buchhandels arbeiten mit dem Ziel, zu ei-
nem einheitlichen deutschen Börsenverein zu kommen, sobald die politischen Verhält-
nisse dies zulassen.“149 

Die Beratungen zur Vorbereitung einer Satzung für den Börsenverein wurden im 
Dezember 1948 aufgenommen. Im Hinblick auf den angestrebten baldigen Zusam-
menschluss aller westdeutschen Buchhandelsorganisationen waren hieran die Landes-
verbände der Arbeitsgemeinschaft, der Börsenverein der französisch besetzten Zone 
und die Berliner Verleger- und Buchhändlervereinigung beteiligt. Die Entwicklung 
der Buchhandelsorganisationen vollzog sich damit parallel zum staatlichen Aufbau 
der westlichen Besatzungszonen.150 

 

3 Der Zusammenschluss der westlichen Buchhandelsorganisationen: 
Der Verleger-Ausschuss als Organ des Börsenvereins Deutscher 
Verleger- und Buchhändlerverbände (1949–1950) 

Der Grundstein für eine einheitliche Organisation des Buchhandels aller westlichen 
Besatzungszonen wurde durch die Verabschiedung der neuen Satzung des Börsenver-
eins im Juli 1949 in Köln gelegt. Auch hier verlief die Entwicklung des Verbands 
parallel zum politischen Aufbau des Staates: Kurz vorher, am 23. Mai 1949, war das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland151 in Kraft getreten. Der Anschluss der 
Buchhändler in der französischen Besatzungszone an den Verband erfolgte im Sep-
tember des gleichen Jahres. Die Westberliner Buchhändler und Verleger konnten sich 
im März 1950 dem Börsenverein anschließen.152 Damit waren die schrittweise Zu-
sammenfassung und die Straffung der Organisationsstrukturen der westdeutschen 
Buchhandelszusammenschlüsse mit Unterstützung der westlichen Militärregierungen 
vollzogen. 

Die Satzung des Börsenvereins von 1949 war wesentlich auf der Grundlage des 
Statuts der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände von 
1948 erarbeitet worden. Nach umfangreichen Diskussionen über die Ausarbeitung 
einer neuen Satzung hatte in der zuständigen Kommission Übereinstimmung dar-
über bestanden, dass ein gänzlich neues Statut ohne eine existierende Verfassung für 
die westlichen Besatzungszonen und ein neues Vereinsrecht ohnehin keine Gültigkeit 
haben könne.153 Da auf die Satzungsbestimmungen von 1948 bereits ausführlich ein-
gegangen wurde, werden nachfolgend nur die grundlegenden Änderungen im neuen 
Statut betrachtet.154 

                                                 
149 O.V. Börsenblatt (3.1), 4 (1948) H. 29, S. 1199. 
150 Vgl. Werner 1971, S. 61–65. 
151 Bei weiteren Erwähnungen im Text wird künftig die Abkürzung BRD verwendet. 
152 Vgl. Werner 1971, S. 72 und S. 78. 
153 Vgl. ebd., S. 70. 
154 Eine ausführliche Darstellung aller Veränderungen der Satzung von 1949 gegenüber dem Statut 

von 1948 findet sich bei: Werner 1971, S. 68–78. 
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Die Mitglieder des Börsenvereins waren die Landesverbände, die mit je vier Delegier-
ten im Länderausschuss vertreten waren. Dieses Gremium stellte im Sinne des Ver-
einsrechts die Mitgliederversammlung des Verbands dar. Jeweils die Hälfte der Dele-
gierten sollte dem Vorstand eines Landesverbands angehören. Außerdem sollten je 
zwei der vier Vertreter eines Landesverbands dem Verlagsbuchhandel und je zwei 
dem vertreibenden Buchhandel angehören.155 Das Fernziel der Gründung eines Bör-
senvereins für den gesamten deutschen Buchhandel wurde wie bereits 1948 weitge-
hend unverändert in die Satzung von 1949 aufgenommen.156 

Der Börsenverein Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände besaß folgende 
Organe: den Länderausschuss als entscheidendes Organ für eine Vielzahl von Angele-
genheiten des Börsenvereins, den Vorstand, der von vier auf sechs Mitglieder erwei-
tert worden war und nun laut Satzung paritätisch besetzt werden sollte, die Ver-
sammlung der Mitglieder der Landesverbände, die einmal jährlich tagten und so 
erstmals nach Kriegsende die Kommunikation zwischen den Buchhandelsangehöri-
gen aller westlichen Besatzungszonen ermöglichen sollte sowie die Arbeitsausschüsse. 
Diese konnten nach dem Statut von 1949 zur Beratung in fachlichen Fragen von Fall 
zu Fall eingesetzt oder als ständige Ausschüsse berufen werden. Ständige Arbeitsaus-
schüsse waren der Verleger-Ausschuss, der Sortimenter-Ausschuss, der Rechts-
Ausschuss und der Ausschuss für Berufsfragen. Neben den Bestimmungen zu den 
Organen des Börsenvereins sind in der Satzung von 1949 außerdem Grundsätze zur 
Geschäftsführung und dem Haushalt des Börsenvereins enthalten. Die Geschäftsfüh-
rung erfolgte nach Grundsätzen, die der Länderausschuss aufstellte, unter der Leitung 
des Vorstands durch den Geschäftsführer und die Geschäftsstelle.157 Der Geschäfts-
führer wurde vom Vorstand bestellt, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wurden vom 
Vorsitzenden eingestellt. Die Kosten und Auslagen des Börsenvereins und die Ausla-
gen der Mitglieder des Länderausschusses wurden von den Landesverbänden getra-
gen, sofern sie nicht aus den Erträgen der Buchhändler-Vereinigung gedeckt werden 
konnten. Die Kosten der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder in den Arbeitsaus-
schüssen sollten jedoch vom Börsenverein getragen werden.158 

Welche Auswirkungen der Wandel von einer Fachkommission für verlegerische 
Fachfragen der Arbeitsgemeinschaft in der Bizone zum ständigen Arbeitsausschuss 
und Organ des Zusammenschlusses der buchhändlerischen Organisationen aller 
westlichen Besatzungszonen auf den Status, die Zusammensetzung und die Aufga-
benverteilung des Verleger-Ausschusses hatte, soll nachfolgend untersucht werden. 

                                                 
155 Vgl. Satzung 1949, § 4, Bl. 3–4. 
156 Vgl. ebd., § 1 (4), Bl. 1. 
157 Vgl. Werner 1971, S. 72–76. 
158 Vgl. Satzung 1949, § 12 (2), § 13, § 14, Bl. 8. 
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3.1 Status und Kompetenzen im Verband 

Gemäß der Satzung von 1949 wurden die Arbeitsausschüsse, wie bereits die Fach-
kommission der Verleger der bizonalen Arbeitsgemeinschaft, durch den Vorstand 
berufen. Neu in das Statut aufgenommen worden war eine Regelung, nach der die 
Berufungen der Ausschuss-Mitglieder in der nächsten Sitzung des Länderausschusses 
bestätigt werden mussten. In den Verleger-Ausschuss konnten neben den in den 
Länderausschuss entsandten Landesverbands-Mitgliedern auch andere Mitglieder 
„sowie Sachverständige und sonstige geeignete Persönlichkeiten“159 berufen werden. 
Die Hauptaufgabe der Arbeitsausschüsse war auch weiterhin die Beratung in fachli-
chen Fragen. Nach wie vor hatten die Beschlüsse der Arbeitsausschüsse lediglich den 
Charakter von Empfehlungen an den Länderausschuss oder den Vorstand des Bör-
senvereins.160 

Auch über die Dauer des Zeitraumes, für den der Verleger-Ausschuss vom Vor-
stand eingesetzt wurde, findet sich nun eine Bestimmung in der Satzung von 1949: 
Ständige Ausschüsse bedurften alle zwei Jahre der Bestätigung durch den Länderaus-
schuss;161 Sie mussten jedoch spätestens nach der Neuwahl des Vorstands, dessen 
Amtsperiode gegenüber der Satzung der Arbeitsgemeinschaft von einem Jahr auf zwei 
Jahre ausgedehnt worden war, durch das Gremium der Ländervertreter bestätigt wer-
den.162 

Die Vorstandsmitglieder waren berechtigt, an den Sitzungen der Arbeitsausschüsse 
teilzunehmen. An den Abstimmungen durften sie sich jedoch nicht beteiligen.163 Eine 
Bestimmung über die Berechtigung zur beratenden Teilnahme des Geschäftsführers 
an den Ausschuss-Sitzungen ist im Statut nicht mehr enthalten.164 Auf den Teilneh-
mervermerken einiger Sitzungsprotokolle von 1949 wird Ernst Umlauff, der damali-
ge Geschäftsführer des Börsenvereins, jedoch weiterhin als Teilnehmer der Verleger-
Ausschuss-Sitzungen genannt.165 Die Mitglieder des Verleger-Ausschusses waren auch 
nach Einführung der neuen Satzung ehrenamtlich tätig.166 

Obwohl sich der Status des Verleger-Ausschusses von einer Kommission für ver-
legerische Fachfragen in der Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände der Bizone bis 
zum März 1950 zum ständigen Arbeitsausschuss und Organ des Zusammenschlusses 
aller Landesverbände der westlichen Besatzungszonen im Börsenverein entwickelt 
hatte, lässt sich hinsichtlich seiner Kompetenzen im Verband keine Erweiterung fest-
stellen. 

                                                 
159 Satzung 1949, § 10 (4), Bl. 7. 
160 Vgl. ebd., § 10 (6), Bl. 7. 
161 Vgl. ebd., § 10 (2), Bl. 7. 
162 Vgl. ebd., § 7 (3), Bl. 5. 
163 Vgl. ebd., § 10 (5), Bl. 7. 
164 Vgl. ebd., § 12, Bl. 8. 
165 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der gemeinsamen Sitzung der 

Fachkommission der Verleger und der Sortimenter am 26.3.1949), Bl. 1; vgl. BöV, Verleger-
Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission der Verleger, Sorti-
menter und Kommissionäre am 27.3.1949), Bl. 1; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 23.11.1949), Bl. 1. 

166 Vgl. Satzung 1949, § 14 (1), Bl. 8. 
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3.2 Zusammensetzung und Mitgliederstand 

Auch in der Satzung von 1949 finden sich zur Zusammensetzung der Arbeitsaus-
schüsse keine genauen Angaben. Wie bereits im Vorgängerstatut wurde hierzu ledig-
lich vermerkt, dass Mitglieder der Landesverbände sowie sonstige Sachverständige 
und geeignete Personen in den Ausschuss berufen werden konnten.167 

Allerdings geben die Sitzungsprotokolle des Verleger-Ausschusses einige Hinweise 
auf geplante Veränderungen für die Zusammensetzung des Gremiums. Zur Verleger-
Ausschuss-Sitzung vom 23. November 1949 waren die Vorsitzenden der Verleger-
gruppen der Landesverbände eingeladen worden. Dass diese Sitzung, offensichtlich 
auf Anregung des Vorstands des Börsenvereins, in einem erweiterten Gremium statt-
fand, hatte mehrere Gründe. Zum einen sollten sich die Verlegervertreter der Lan-
desverbände darüber austauschen, welche Haltung sie zu zentralen Fragen des Buch-
handels wie beispielsweise der Verkehrs- und Verkaufsordnung künftig einnehmen 
wollten. Zudem sollte auf diesem Weg auch Einblick in die Tätigkeit des Verleger-
Ausschusses und der Börsenvereinsarbeit gegeben werden, um so die Wirksamkeit 
dieser Arbeit in den Verlagen zu erhöhen und die Mitwirkungsbereitschaft von Ver-
legern in diesem Gremium zu aktivieren.168 Dass die Vorsitzenden der Verlegergre-
mien der Landesverbände gewissermaßen außerordentlich zur Verleger-Ausschuss-
Sitzung geladen wurden, macht deutlich, dass die Berufung der Länder-Vorsitzenden 
nicht als grundsätzliches Kriterium vom Vorstand für die Zusammensetzung des Aus-
schusses vorgesehen war, aber eine stärkere Einbindung von Mitgliedern der Verle-
ger-Gremien der Landesverbände als notwendig erachtet wurde.169 Dass die Frage 
nach der Zusammensetzung des Verleger-Ausschusses für das Gremium spätestens ab 
August 1950 immer dringlicher wurde, belegen Debatten über eine Umorganisation 
des Ausschusses. Der Vorsitzende des Verleger-Gremiums, Vittorio Klostermann, 
unterbreitete in der Verleger-Ausschuss-Sitzung folgendes Modell für eine Zusam-
mensetzung: Künftig sollte jedes Land ein bis zwei Verleger in den Ausschuss entsen-
den. Vorschläge für Berufungen einzelner Verleger-Vertreter sollten dem Vorstand 
des Börsenvereins durch die Verleger-Gruppen der Landesverbände oder ihre Vor-
stände unterbreitet werden. Zusätzlich sollte vom Vorstand des Börsenvereins auch je 
ein Vertreter der einzelnen Fachverbände wie dem der Schulbuch- oder der wissen-
schaftlichen Verlage in den Verleger-Ausschuss berufen werden.170 Für die Frage nach 
der Form der Zusammenarbeit mit buchhändlerischen Fachverbänden, die sich au-
ßerhalb des Börsenvereins organisiert hatten, zeichnete sich 1949 noch keine Lösung 
ab, da das im Statut von 1948 hierfür vorgesehene Gremium, der Gesamtausschuss, 
nie zusammengetreten war. In der Satzung von 1949 war deshalb auf den Gesamt-
ausschuss verzichtet worden. Darüber hinaus vertrat Klostermann die Ansicht, dass 
die Aufgabenbereiche des Verleger-Ausschusses so an Umfang zugenommen hätten, 
dass für deren Erledigung ein geschäftsführendes Gremium notwendig geworden sei. 

                                                 
167 Vgl. ebd., § 10 (4), Bl. 7. 
168 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.11.1949), Bl. 1–2. 
169 Vgl. ebd., Bl. 2. 
170 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 21.8.1950), Bl. 11–12. 
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Die sich hieran anschließende Aussprache führte zu keinem Ergebnis, so dass die 
endgültige Entscheidung über eine Umgestaltung auf die nächste Sitzung vertagt 
wurde. Carl Hanser, der als Vorsitzender des Börsenvereins ebenfalls an der Aus-
schuss-Sitzung teilnahm, signalisierte die grundsätzliche Zustimmung des Vorstands 
zu einer Umorganisation des Verleger-Ausschusses, meldete aber Bedenken hinsicht-
lich der zu erwartenden Reaktion des Sortimenter-Ausschusses auf eine Erweiterung 
des Verleger-Gremiums an. Im Hinblick auf eine endgültige Entscheidung der Orga-
nisationsfragen einigte man sich darauf, zur nächsten Sitzung je einen Vertreter aus 
jedem Landesverband zu den Beratungen einzuladen und die Umbildung des Verle-
ger-Ausschusses mit diesen gemeinsam zu beraten und zu entscheiden. Zudem sollte 
je ein Vertreter der Verleger-Verbände zur nächsten Zusammenkunft eingeladen 
werden.171 

Diese Zusammenkunft fand im September des Jahres 1950 statt. Dem Teilneh-
mervermerk des Sitzungsprotokolls lässt sich entnehmen, dass von den Landesver-
bänden vier Verleger der Einladung gefolgt waren. Vertreter von Fachverbänden 
wurden jedoch nicht vermerkt. Möglicherweise waren sie doch nicht eingeladen wor-
den oder von den Fachverbänden wurden keine Vertreter zur Sitzung entsandt.172 
Nach einer erneuten Diskussion der Umgestaltungspläne, an der sich nun auch die 
hierzu eingeladenen Vorsitzenden der Verleger-Gruppen der Landesverbände beteili-
gen konnten, einigte man sich schließlich in Anwesenheit des Vorstands des Börsen-
vereins darauf, die Umgestaltung in der von Klostermann vorformulierten Weise 
durchzuführen. Der Verleger-Ausschuss sollte auf fünfzehn bis zwanzig Mitglieder 
erweitert werden. Diese Mitglieder sollten sich aus je einem Vertreter der Verleger-
Gruppen der Landesverbände und je einem Vertreter für die verschiedenen Fachrich-
tungen des Verlagswesens zusammensetzen. Die Verleger-Vertreter der Landesver-
bände sollten von diesen delegiert werden. Die Kosten für die Auslagen, die im Zu-
sammenhang mit der Ausschussarbeit entstanden, sollten für die Ländervertreter im 
Gremium durch die Landesverbände getragen werden. Die Vertreter der einzelnen 
Fachrichtungen des Verlagswesens sollten vom Vorstand des Börsenvereins berufen 
werden. Die Aufwendungen dieser Delegierten sollten, wie in der Satzung festgelegt, 
durch den Börsenverein getragen werden. Aus den Quellen geht nicht eindeutig her-
vor, ob die Frage der Vertretung von Verlegern aus Fachverbänden, die außerhalb des 
Börsenvereins zusammengeschlossen waren, überhaupt noch diskutiert wurde. Offen-
sichtlich hatte man sich dafür entschieden, die Interessenvertretung der einzelnen 
Fachrichtungen des Verlagswesens durch die Berufung von Börsenvereinsmitgliedern 
im Verleger-Gremium vorzunehmen. Ein wichtiger Aspekt bei den Überlegungen zur 
Umorganisation war, dass sie in einer Weise durchgeführt werden sollte, die keine 
Satzungsänderung erforderlichen machen würde.  

                                                 
171 Vgl. ebd. 
172 Anwesend waren Verleger folgender Landesverbände: Hermann Rinn, Bayerischer Verleger- und 

Buchhändlerverband; Max Niedermayer, Hessischer Verleger- und Buchhändler-Verband; Wolfram 
Schulze-Fielitz, Landesverband der Buchhändler und Verleger in Niedersachsen und Hanns Klasing, 
Rheinisch-Westfälischer Verleger- und Buchhändlerverband. Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Proto-
kolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 22.9.1950), Bl. 1. 
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Außerdem einigte man sich darauf, dass künftig ein dreiköpfiges geschäftsführendes 
Gremium von den Ausschuss-Mitgliedern gewählt werden sollte, um so die Häufig-
keit der ordentlichen Zusammenkünfte des gesamten Verleger-Ausschusses auf ein 
oder zwei Termine im Jahr begrenzen zu können. Tatsächlich fanden im Jahr 1951 
nur je eine Sitzung des Verleger-Gremiums im Frühjahr und im Herbst statt, wohin-
gegen sich die Ausschuss-Mitglieder 1950 vier Mal zu Besprechungen versammelt 
hatten.173 Das erste geschäftsführende Gremium beziehungsweise der erste Vorstand 
des Verleger-Ausschusses, der in der nachfolgenden Ausschuss-Sitzung gewählt wur-
de, setzte sich aus Christian Wegner als Vorsitzendem, Heinrich Beck als Schriftfüh-
rer und Heinz Winners als Kassierer zusammen.174 Zur Bewältigung der ständig an-
wachsenden organisatorischen Aufgaben des Verleger-Ausschusses kam man überein, 
einen bestimmten Betrag aus dem Sonderkonto „Ausstellungen“ für eine zusätzliche 
Arbeitskraft bereitzustellen. Geplant wurde außerdem, dass die Mitarbeiter des Mes-
sebüros außerhalb der arbeitsintensiven Vorbereitungsphasen für Messen und Aus-
stellungen organisatorische Arbeiten für den Verleger-Ausschuss mit übernehmen 
sollten.175 

Die Beschlussfassung zu einer Empfehlung der Umorganisation des Verleger-
Gremiums an den Vorstand des Börsenvereins war in namentlicher Abstimmung 
durchgeführt worden. Von den amtierenden Ausschuss-Mitgliedern wurde der Vor-
schlag mit sieben gegen eine Stimme angenommen. Die vier anwesenden Verleger-
vertreter der Landesverbände stimmten ihm einmütig zu. Von den ebenfalls anwe-
senden Verleger-Mitgliedern des Börsenvereins-Vorstands war einer für und einer 
gegen den Umgestaltungsvorschlag. Auch der Vorsitzende des Rechtsausschusses des 
Börsenvereins, der an der Sitzung teilnahm, befürwortete die Umorganisation des 
Ausschusses.176 

Dass der Beschluss in der vorgeschlagenen Weise vom Vorstand durchgeführt 
wurde, belegt ein Schreiben der Geschäftsstelle des Börsenvereins an die Delegierten 
des Länderausschusses vom 2. Dezember 1950.177 In diesem Schreiben wird satzungs-
gemäß die Bestätigung der vom Vorstand neu berufenen Vertreter für die Fachrich-
tungen des Verlagswesens und der Verleger-Delegierten der Landesverbände durch 
den Länderausschuss erbeten.178 Die Mitglieder des bisherigen Verleger-Ausschusses 
blieben, mit einer Ausnahme, im neuen Gremium weiter tätig, nahmen ihr Amt for-
mal nun aber als Vertreter einer der Fachrichtungen im Verlagswesen oder als Verle-

                                                 
173 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 22.9.1950), Bl. 7–8. Die Termine der genannten Sitzungen in den Jahren 1950 und 
1951 können der Auflistung der Sitzungsprotokolle im Literaturverzeichnis entnommen werden. 

174 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 4–5. 

175 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 22.9.1950), Bl. 7–8. 

176 Vgl. ebd., Bl. 7. 
177 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Geschäftsstelle Börsenverein Deutscher Ver-

leger- und Buchhändler-Verbände an die Delegierten des Länderausschusses, 2.12.1950), 2 Bl. 
178 Die namentliche Auflistung des neu organisierten Verleger-Ausschusses ist der Auflistung der Mit-

glieder der Fachkommission der Verleger und des Verleger-Ausschusses von 1948–2006 zu entneh-
men, die sich als Anhang A am Ende dieser Arbeit befindet. 
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ger-Delegierte der Landesverbände wahr. Die Verlagsgruppen, die künftig im Verle-
ger-Ausschuss durch je einen Verleger vertreten werden sollten, waren der Evangeli-
sche Verlag, der Katholische Verlag, der Medizinisch-Naturwissenschaftliche Verlag, 
der Juristische Verlag, der Geisteswissenschaftliche Verlag, der Schulbuchverlag, der 
Fachbuchverlag, der Jugendbuchverlag, der Kartographische Verlag, der Kunstverlag, 
der Schöngeistige Verlag und der am Reisebuchhandel interessierte Verlag.179 Außer-
dem erschien es dem Vorstand des Börsenvereins über den ursprünglichen Vorschlag 
des Verleger-Ausschusses hinaus notwendig, noch einen Vertreter für die Zeitschrif-
ten-Verlage nachzuberufen.180 Die vom Verleger-Ausschuss außerdem vorgeschlagene 
Fachrichtung der Unterhaltungsliteratur wurde jedoch bei der neuen Zusammenset-
zung des Ausschusses durch den Vorstand nicht berücksichtigt, da hierfür kein eige-
ner Vertreter berufen wurde.181 

Insgesamt setzte sich der Verleger-Ausschuss nun aus einundzwanzig Mitgliedern 
zusammen, von denen acht als Vertreter der Verlagsgruppen der Landesverbände und 
die übrigen als Vertreter der einzelnen Verlagsfachrichtungen berufen wurden. 

 
3.3 Aufgabenverteilung und Beschlussfassung 

Hinsichtlich der Beschlussfassung und Aufgabenverteilung des Verleger-Ausschusses 
lassen sich dem vorliegenden Quellenmaterial für den Zeitraum nach der Erweite-
rung der Arbeitsgemeinschaft zum Börsenverein genauere Angaben entnehmen als 
für das Jahr 1948. 

Die Satzung von 1949 enthält einen Vermerk, der besagt, dass sich die Arbeitsaus-
schüsse ihre Geschäftsordnung selbst geben sollten.182 Es hat also vermutlich eine 
eigene Geschäftsordnung für den Verleger-Ausschuss gegeben, auf die allerdings für 
die vorliegende Arbeit nicht zurückgegriffen werden konnte.  

Die Frage, in welcher Art und Weise und von wem der Vorsitzende des Verleger-
Ausschusses vor der Umorganisation des Gremiums, die erst am Ende des Jahres 
1950 vorgenommen wurde, gewählt wurde, kann nur anhand der Sitzungsberichte 
beantwortet werden, da das Statut hierzu keine Bestimmungen enthält. Im Protokoll 
vom 24. September 1949 wurde festgehalten, dass der bisherige Vorsitzende der 
Fachkommission, der Verleger Klostermann, auf Vorschlag des Gremiumsmitglieds 
Wegner von den Anwesenden erneut zum Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses 
gewählt wurde.183 Anders als im Vorjahr hatte Klostermann nun nicht mehr die 
Doppelfunktion eines Vorsitzenden der buchhändlerischen Gesamtorganisation und 

                                                 
179 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Geschäftsstelle Börsenverein Deutscher Ver-

leger- und Buchhändler-Verbände an die Delegierten des Länderausschusses, 2.12.1950), Bl.1–2. 
180 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Geschäftsstelle Börsenverein Deutscher Ver-

leger- und Buchhändler-Verbände an die Delegierten des Länderausschusses, 9.12.1950), 1 Bl. 
181 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Geschäftsstelle Börsenverein Deutscher Ver-

leger- und Buchhändler-Verbände an die Delegierten des Länderausschusses, 2.12.1950), Bl. 1–2; 
vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Vorsitzender Verleger-Ausschuss an den Vor-
stand des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände, 12.10.1950), Bl. 1. 

182 Vgl. Satzung 1949, § 10 (6), Bl. 7. 
183 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 24.9.1949), Bl. 1. 
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das eines Vorsitzenden des Verleger-Gremiums auszufüllen, da der Münchner Verle-
ger Carl Hanser von 1949–1951 in das Amt des Vorsitzenden des Börsenvereins ge-
wählt worden war.184 

Einen ersten Hinweis darauf, wie die Tagesordnungspunkte für die Sitzungen 
festgelegt wurden, liefert ein Schreiben vom 7. September 1949, verfasst von Wil-
helm von Reumont, Mitglied der Geschäftsstelle des Börsenvereins, an Vittorio Klos-
termann. In diesem Anschreiben teilt die Geschäftsstelle dem Vorsitzenden des Ver-
leger-Ausschusses mit, dass sie sich, da sich noch nicht alle Ausschüsse formell konsti-
tuiert hätten, an die Landesverbände gewandt habe, um von deren Verlegervereini-
gungen Vorschläge für die Tagesordnungspunkte der einzelnen Ausschuss-Sitzungen, 
die anlässlich der Stuttgarter Mitgliederversammlung stattfinden sollten, zu erhalten. 
Es folgt eine Aufzählung der bereits eingereichten Themen mit dem Hinweis, dass 
weitere Ergänzungen umgehend an den Ausschuss-Vorsitzenden zur Vorbereitung 
der Sitzung weitergeleitet werden würden.185 Dieses Geschäftsschreiben erlaubt den 
Rückschluss, dass die Tagesordnungspunkte des Verleger-Ausschusses im normalen 
Geschäftsgang vom Ausschuss-Vorsitzenden festgelegt wurden. Eine Beteiligung der 
Landesverbände bei der Themenwahl war vermutlich bis zur Umorganisation des 
Verleger-Ausschusses gegen Ende des Jahres 1950 in der Regel vor allem indirekt 
gegeben, da alle Ausschuss-Mitglieder zugleich Mitglieder eines Landesverbands wa-
ren. Einzelne Anfragen von Verlegern, die nicht im Verleger-Ausschuss tätig waren, 
wurden in die Tagesordnungen meist kurzfristig aufgenommen und diskutiert, sofern 
die angesprochenen Themen von Interesse für größere Teile der Verlegerschaft wa-
ren. Darüber hinaus wurden die Tagesordnungspunkte zu Beginn der Sitzungen bei 
Bedarf durch Vorschläge von Gremiums-Mitgliedern ergänzt. Ein Vermerk über die 
Billigung der Tagesordnung durch die anwesenden Ausschuss-Mitglieder zu Beginn 
einer Sitzung findet sich jedoch erst auf einem Protokoll vom August 1950.186 Auch 
die Billigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung durch die Verleger-
Mitglieder wird in einem Sitzungsprotokoll von 1950 erstmals festgehalten.187 Auf 
vier von sieben der recherchierten Sitzungsprotokolle, die zwischen den Satzungsän-
derungen von 1949 und 1951 verfasst wurden, sind Protokollführerinnen nament-
lich vermerkt. Ob die Protokollführung der drei weiteren Gremiumssitzungen von 
Ausschuss-Mitgliedern oder den Vorsitzenden übernommen wurde, lässt sich anhand 
der Quellen nicht ermitteln. Eine weitere Aufgabe des Vorsitzenden war die Bericht-
erstattung über die Tätigkeit des Verleger-Ausschusses zu Beginn der Sitzungen. Er-

                                                 
184 Vgl. Werner 1971, S. 72. 
185 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Wilhelm von Reumont an Vittorio Kloster-

mann, 7.9.1949), 1 Bl. 
186 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 21.8.1950), Bl. 1. 
187 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 22.9.1950), Bl. 1. 
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gänzt werden konnten diese Ausführungen des Vorsitzenden auch durch einzelne 
Verleger-Ausschuss-Mitglieder, die spezielle Aufgaben übernommen hatten.188  

Über die Beschlussfassung und die hierzu erforderlichen Mehrheitsverhältnisse in 
den Arbeitsausschüssen enthält die Satzung von 1949 überhaupt keine Bestimmung 
mehr. Dem Sitzungsprotokoll vom 21. August 1950 lässt sich lediglich entnehmen, 
dass sich Ausschuss-Mitglieder in den Sitzungen nicht durch andere Verleger vertre-
ten lassen konnten.189 Vermutlich waren die Bestimmungen zur Beschlussfassung in 
der Geschäftsordnung des Ausschusses festgeschrieben.  

Durch die Umorganisation des Verleger-Ausschusses im Dezember 1950 hatte 
sich eine Reihe von Neuerungen bezüglich der Aufgabenverteilung im Verleger-
Gremium ergeben. Der neu konstituierte Ausschuss hatte, wie bereits ausgeführt, 
einen Vorstand gewählt, der sich aus drei Ausschuss-Mitgliedern zusammensetzte. 
Die Aufgabe dieses geschäftsführenden Gremiums des Verleger-Ausschusses war die 
Erledigung und Entscheidung aller Angelegenheiten und die Beratung des Vorstands 
des Börsenvereins in Fachfragen, die das Verlagswesen betrafen. Der Vorstand des 
Verleger-Ausschusses erhielt außerdem die Berechtigung, bei Bedarf zu seinen Vor-
stands-Sitzungen andere Ausschuss-Mitglieder als Sachverständige hinzuziehen. Da-
mit wurde das Hauptgewicht der anfallenden Arbeiten und Aufgaben wie auch die 
Verantwortung im Wesentlichen auf die drei Vorstandsmitglieder übertragen. Au-
ßerdem sollte auch die Anzahl der Zusammenkünfte aller Mitglieder des Verleger-
Ausschusses auf ein bis zwei Termine pro Jahr begrenzt werden, wobei in dringenden 
Fällen auch außerordentliche Versammlungen durch das geschäftsführende Gremium 
einberufen werden konnten. Darüber hinaus war man sich in der vorangegangenen 
Ausschuss-Sitzung darüber einig geworden, dass künftig für die Bewältigung der 
ständig anwachsenden Verwaltungsarbeiten des Verleger-Ausschusses ein bestimmter 
Betrag aus dem Sonderkonto Ausstellungen für eine zusätzliche Arbeitskraft bereit 
gestellt werden sollte. Zusätzlich sollten auch die Mitarbeiter des Messebüros einen 
Teil der organisatorischen Aufgaben mit übernehmen.190 

Da der Wohnort des neugewählten Vorsitzenden Wegner nun Hamburg und 
nicht mehr Frankfurt war, entschied man sich, das Sekretariat des Verleger-
Ausschusses nach Hamburg zu verlegen, da der Hauptarbeitsaufwand übereinstim-
mend beim Vorsitzenden gesehen wurde. Der Sitz des Börsenvereins in Frankfurt 
sollte jedoch weiterhin die zentrale Sammelstelle für die anfallende Korrespondenz 
bleiben.191 Darüber hinaus sollten die für die Verleger-Mitglieder des Börsenvereins 
bestimmten und vom Verleger-Ausschuss herausgegebenen Vertraulichen Mitteilun-

                                                 
188 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 24.9.1949), Bl. 1; vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Proto-
koll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 3. 

189 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 21.8.1950), Bl. 1. 

190 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 22.9.1950), Bl. 7–8. 

191 BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 6. 
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gen, die bis Ende 1950 unregelmäßig erschienen waren192, ihrem Umfang nach ausge-
baut und künftig in kürzeren Zeitabständen erscheinen.193 Durch diese Maßnahme 
sollte der Informationsfluss zwischen den Verleger-Mitgliedern des Börsenvereins 
zusätzlich erweitert werden.  

Die Straffung der buchhändlerischen Organisation durch den Zusammenschluss 
aller westlichen Landesverbände bis zum März 1950 spiegelte sich nicht nur in diffe-
renzierten Satzungsbestimmungen wider, sondern hatte parallel hierzu auch Auswir-
kungen auf die Zusammensetzung und die Aufgabenverteilung des Verleger-
Ausschusses gehabt. Die stetige Zunahme der anfallenden Verwaltungsarbeiten und 
die komplexer werdenden Aufgaben im Ausschuss führten zu einer Erweiterung der 
Mitgliederzahl im Ausschuss, deren Zusammensetzung sowohl dem föderativen Ge-
samtaufbau des Börsenvereins entsprach, als auch die Vertretung der Fachinteressen 
der einzelnen Fachrichtungen des Verlagswesens gewährleisten sollte. Um den anfal-
lenden organisatorischen Arbeitsaufwand für die ehrenamtlich tätigen Einzelmitglie-
der im Ausschuss zu reduzieren und effektiver zu gestalten, war ein geschäftsführen-
des Gremium, der Vorstand des Verleger-Ausschusses, geschaffen worden. Hinsicht-
lich des Status des Verleger-Ausschusses hatte sich zwar eine Veränderung durch die 
Entwicklung von einer Fachkommission zum ständigen Arbeitsausschuss und Ver-
einsorgan ergeben, die Kompetenzen des Gremiums im Verband waren hierdurch 
aber nicht erweitert worden. 

 

4 Die Satzungsänderung von 1951: Der Verleger-Ausschuss als Fach-
ausschuss des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-
verbände 

Da in die Satzung von 1949 noch keine Bestimmungen über die Einzelmitgliedschaft 
aufgenommen werden konnten und auch für die Frage einer Vereinheitlichung der 
Aufnahmevoraussetzungen der Mitglieder und die Höhe der Mitgliedsbeiträge keine 
Lösung gefunden werden konnte, setzte der Länderausschuss im September 1950 
eine Satzungskommission ein, die sich mit diesen Themenbereichen befassen sollte. 
Die aus der Arbeit dieser Kommission resultierenden Vorschläge zur Satzungsände-
rung wurden am 24. April 1951 vom Länderausschuss angenommen.194 Allerdings 
konnte mit dieser Satzungsänderung die Frage nach der Einführung der Einzelmit-
gliedschaft und der Vereinheitlichung der Aufnahmevoraussetzungen für die Mitglie-
der des Börsenvereins nicht geklärt werden, da hierfür die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen noch nicht gegeben waren.195 Für den Verleger-Ausschuss ergaben sich durch 
diese Satzungsänderung nur vergleichsweise geringfügige Veränderungen. Deshalb 
soll in diesem Kapitel nur ein zusammenfassender Überblick darüber gegeben wer-

                                                 
192 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Bericht über die Tätigkeit des Verleger-

Ausschusses 1948–1950. Anlage zum Protokoll vom 14.12.1950), Bl. 5. 
193 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 22.9.1950), Bl. 7. 
194 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 329–330. 
195 Vgl. Werner 1971, S. 78. 
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den, wie sich die Satzungsänderung im Gesamtverband und auf das Verleger-
Gremium auswirkte. 

Fallen gelassen wurde eine Bestimmung des Status von 1949, welche die personel-
le Verbindung von Länderausschuss und Vorstand betraf: Mitglieder des Länderaus-
schusses, die in den Vorstand des Börsenvereins gewählt worden waren, durften nun 
nicht mehr als Delegierte der Landesverbände im Länderausschuss tätig sein. Durch 
diese Änderung sollte eine deutliche Trennung von Exekutive (Vorstand) und Legis-
lative (Länderausschuss) erreicht werden.196 

Außerdem wurden die Satzungsbestimmungen für den Länderausschuss ausgebaut 
und verfeinert. Künftig standen diesem Gremium zwei Vorsitzende vor, die für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt wurden und die Sitzungen leiten sollten. Zur Wahl 
des Vorsitzenden und seines Stellvertreters sollte ein vierköpfiger paritätisch zusam-
mengesetzter Wahlausschuss zusammentreten.197 In der Satzungsänderung war auch 
eine Stärkung der Geschäftsstelle des Börsenvereins vorgesehen. Der Vorstand des 
Börsenvereins konnte nun einen oder mehrere Geschäftsführer und einen Syndikus 
bestellen. Zusätzlich konnten vom Vorstand, mit Ermächtigung des Länderausschus-
ses, auch ein oder zwei Bevollmächtigte berufen werden, die Mitglieder eines Landes-
verbands sein mussten.198 Ihre Aufgabe war die Entlastung des Vorstands bei der „Er-
ledigung der laufenden Vereinsgeschäfte“,199 wobei diese nur nach den Weisungen des 
Vorstands handeln und zeichnen durften. Falls zwei Bevollmächtigte bestellt wurden, 
musste „der eine dem Verlagsbuchhandel und der andere dem verbreitenden Buch-
handel angehören.“200 Der Vorstand des Börsenvereins berief 1951 zwar den Verleger 
Lambert Schneider zum Bevollmächtigten, allerdings nicht in der Funktion eines 
Vertreters rein verlegerischer Fachinteressen. Das Sortiment verfügte ab Oktober 
1952, anders als in der Satzung vorgesehen, über einen freien Mitarbeiter, der im 
Auftrag des Vorstands tätig war und mit der Lösung sortimentsspezifischer Aufgaben 
befasst war.201 

Neu in die Satzung aufgenommen wurden Regelungen über die Einführung des 
Buchhändlertages und die Einsetzung des Hauptausschusses. Der Buchhändlertag 
war eine Versammlung der Mitglieder der Landesverbände, die den Börsenverein 
bildeten und einmal jährlich tagen sollte. Als Termin war hierfür die Zeit der Frank-
furter Buchmesse vorgesehen.202 Durch seine Einrichtung sollte das Interesse an der 
Arbeit des Börsenvereins geweckt und zur aktiven Mitarbeit im Verband motiviert 
werden. Seine Resolutionen, die mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst werden 
konnten, mussten bei den nächsten Länderausschuss- und Vorstandssitzungen disku-
tiert werden.203 Eine der Aufgaben des neu geschaffenen Hauptausschusses sollte „die 
Pflege der Beziehungen zu fachverwandten Vereinigungen und Einrichtungen im In- 

                                                 
196 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 330. 
197 Vgl. ebd.; vgl. Werner 1971, S. 79. 
198 Vgl. Satzung 1951, § 9 (2), Bl. 9; vgl. Werner 1971, S. 79. 
199 Satzung 1951, § 9 (2), Bl. 9. 
200 Ebd., § 9 (5), Bl. 9. 
201 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 375–376. 
202 Vgl. Satzung 1951, § 10 (1; 4), Bl. 9. 
203 Vgl. ebd., § 10 (3), Bl. 9. 
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und Ausland“204sein. Für die Einbindung dieser Fachvereinigungen in den Börsenver-
ein hatte sich seit der Satzung von 1948 keine Lösung finden lassen, da der hierfür 
vorgesehene Gesamtausschuss mangels Aufnahmeanträgen aus der Folgesatzung 1949 
wieder herausgenommen worden war. Darüber hinaus sollte sich der Hauptausschuss 
mit der Etablierung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Erleichterung des 
buchhändlerischen Geschäftsverkehrs befassen. An erster Stelle stand hierbei die 
Entwicklung einer einheitlichen Verkehrs- und Verkaufsordnung. Der Ausschuss 
sollte paritätisch mit Mitgliedern des herstellenden und verbreitenden Buchhandels 
besetzt werden. Für die Beschlussfassung im Hauptausschuss war eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen nötig.205 Der Verleger-Ausschuss wurde aufgefordert, für 
die Berufung der Verleger-Mitglieder im Hauptausschuss Vorschläge zu unterbrei-
ten.206 Allerdings konstituierte sich der Hauptausschuss nicht.207 Bis zur Neuorganisa-
tion des Börsenvereins 1955 sollte die Frage nach der Form der Einbindung fachver-
wandter Verbände in die Organisationsstrukturen des Börsenvereins weiter offen 
bleiben.208 

Verändert wurde auch der Status der Ausschüsse im Verband. Nun wurde zwi-
schen Fachausschüssen und Arbeitsausschüssen unterschieden, die beide als Organe 
des Börsenvereins genannt wurden.209 Als Fachausschüsse wurden der Verleger-
Ausschuss, der Ausschuss für den vertreibenden Buchhandel und der Ausschuss für 
den Zwischenbuchhandel genannt.210 Die Arbeitsausschüsse wurden nochmals in 
„ständige“211 oder „von Fall zu Fall zusammentretende Ausschüsse“211 untergliedert. 
Wie bereits in der Satzung von 1949 vermerkt, galten die Beschlüsse der Arbeitsaus-
schüsse auch weiterhin als Empfehlungen an den Vorstand und den Länderausschuss. 
Außerdem waren die Ausschüsse dazu berechtigt, ihre Beschlüsse vor dem Vorstand 
und dem Länderausschuss zu vertreten.212 Neu aufgenommen wurden Bestimmun-
gen, die eine Wiederberufung von Ausschuss-Mitgliedern zulässig machte und die 
alten Ausschüsse bis zur Neuberufung der Gremien in ihrer Zusammensetzung be-
stehen ließ.213 Hierbei handelte es sich jedoch offensichtlich um einen formalen 
Nachtrag in das Statut, da dies in der Praxis bereits seit Inkrafttreten der Satzung der 
Arbeitsgemeinschaft von 1948 so gehandhabt worden war.214 Auch die Umorganisa-
tion des Verleger-Ausschusses, die Ende des Jahres 1950 vorgenommen worden war, 
fand nun einen Niederschlag durch einen entsprechenden Eintrag in der Satzung. 
Hinsichtlich der Zusammensetzung aller Fachausschüsse wurde in § 11 (4) festgehal-
ten, dass bei ihrer Besetzung die verschiedenen Fachrichtungen des Verlags, Sorti-

                                                 
204 Ebd., § 1 (2), Bl. 2. 
205 Vgl. Werner 1971, S. 79–80. 
206 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.9.1951), Bl. 22. 
207 Vgl. Staub u.a. 2000, S. 376. 
208 Vgl. Werner, 1971, S. 123. 
209 Vgl. Satzung 1951, § 11 (1), Bl. 10; vgl. ebd., § 3, Bl. 4. 
210 Vgl. ebd., § 11 (4), Bl. 10. 
211 Ebd., § 11 (2), Bl. 10. 
212 Vgl. ebd., § 11 (9), Bl. 11. 
213 Vgl. ebd., § 11 (3), Bl. 10. 
214 Vgl. hierzu die Liste der Mitglieder der Fachkommission der Verleger und des Verleger-Ausschusses 

von 1948–2006, die sich als Anhang A am Ende dieser Arbeit befindet. 
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ments und des Zwischenbuchhandels berücksichtigt werden sollten.215 Von dieser 
Bestimmung abgesehen, waren im Verleger-Ausschuss auch weiterhin Verleger-
Delegierte der Landesverbände vertreten.216  

Leicht verändert wurde die Formulierung über die Geschäftsordnung in der Sat-
zung. Hatte es im Statut von 1949 hierzu noch geheißen, die „Arbeitsausschüsse ge-
ben sich ihre Geschäftsordnung selbst“,217 lautete der entsprechende Vermerk 1951: 
„Für die Ausschüsse gilt eine besondere Geschäftsordnung.“218 Bereits im Oktober 
1950 war im Börsenblatt vom Rechts-Ausschuss des Börsenvereins bekannt gegeben 
worden, dass für die Arbeitsausschüsse nun erstmals eine Geschäftsordnung aufge-
stellt worden war. In die Geschäftsordnung waren unter anderem Bestimmungen 
über die Amtszeiten und die Pflicht zur Protokollführung aufgenommen worden.219 
Der Aufgabenbereich des Verleger-Ausschusses erweiterte sich zu Beginn der 1950er 
Jahre, mit Zustimmung des Vorstands des Börsenvereins, zunehmend auf Kontakte 
und die Zusammenarbeit mit fachverwandten Verbänden und Institutionen inner-
halb und außerhalb Deutschlands. Im Juni 1954 konnten beispielsweise erstmals 
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder westdeutsche Verleger, vertreten durch den Bör-
senverein und den Verleger-Ausschuss, am Kongress der Internationalen Verleger-
Union in Zürich teilnehmen.220 

Eine organisatorische Veränderung für den Verleger-Ausschuss wurde Anfang des 
Jahres 1954 von den Ausschuss-Mitgliedern beschlossen. Die Ausschuss-Sitzungen in 
der zweiten Jahreshälfte sollten künftig getrennt von der Frankfurter Buchmesse und 
dem Buchhändlertag durchgeführt werden, um die ehrenamtlich tätigen Börsenver-
einsmitglieder zur Messezeit zu entlasten. Als günstig wurden übereinstimmend 
Termine nach der Frankfurter Buchmesse angesehen.221 

Von den genannten Veränderungen und Entwicklungen abgesehen, lassen sich 
auch nach Durchsicht der Protokolle keine weiteren Auswirkungen auf den Status, 
die Zusammensetzung oder die Arbeitsweise des Verleger-Ausschusses durch die Sat-
zungsänderung von 1951 feststellen. 

 

5 Die Einführung der Einzelmitgliedschaft und der Zusammenschluss 
zum Gesamtverband: Der Verleger-Ausschuss im Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels (1955) 

Parallel zur fortschreitenden Konsolidierung der wirtschaftlichen, politischen und 
staatsrechtlichen Verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland übernahm der Bör-
senverein zunehmend eine Fülle buchhändlerischer Aufgaben. Bereits seit 1951 wur-
de in einer Satzungskommission des Börsenvereins an einem Statut gearbeitet, das an 
die demokratischen Entwicklungen der BRD angepasst und dem föderativen Aufbau 
                                                 
215 Vgl. Satzung 1951, § 11 (4), Bl. 10. 
216 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 7 (1951) H. 51, S. 205. 
217 Satzung 1949, § 10 (6), Bl. 7. 
218 Satzung 1951, § 11 (8), Bl. 11. 
219 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 6 (1950) H. 84, S. 367. 
220 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 10–11. 
221 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl. 23. 
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Westdeutschlands entsprechen sollte. Horst Kliemann, der an der Ausarbeitung einer 
neuen Satzung für den Börsenverein maßgeblich mitbeteiligt war und zugleich Ver-
bandsvorsitzender des Bayerischen Verleger- und Buchhändlerverbands von 1950–
1956 war, hatte anlässlich der Mitgliederversammlung dieses Landesverbands bereits 
1951 gefordert: „Unser Buchhandel hat im kleinen ein Spiegelbild der Entwicklung 
in der Bundesrepublik zu sein.“222 

Da das Problem einer Neuorganisation des Börsenvereins in der ersten Hälfte der 
1950er Jahre immer dringlicher wurde, arbeitete eine kleine Satzungskommission223 
im Februar 1954 in St. Märgen vier grundlegende Leitlinien für ein neues Statut aus. 
Dieser Entwurf, der sich stark an die Satzung des Börsenvereins von 1928 anlehnte, 
wurde im darauf folgenden Juni in Königstein innerhalb einer großen Satzungs-
kommission224 beraten.225 Zentrale Diskussionspunkte waren vor allem die Einfüh-
rung der Einzelmitgliedschaft und das künftige Verhältnis der Landesverbände zum 
Gesamtverband und damit die Frage, ob der Verband künftig föderalistisch oder 
zentralistisch aufgebaut sein sollte.226 

Am 11. und 12. Mai 1955 wurde die endgültige Fassung der neuen Satzung auf 
der Basis der Einzelmitgliedschaft von den Delegierten der Landesverbände einstim-
mig angenommen.227 Damit war der Börsenverein nicht mehr ein Verband von Ver-
bänden, sondern ein Zusammenschluss der Buchhändler aller Handelsstufen, die 
über die neu geschaffene Hauptversammlung nun wieder direkten Einfluss auf die 
Beschlüsse im Verband ausüben konnten. Mit der Umgründung des Verbands war in 
Anknüpfung an die Traditionen des Börsenvereins der Vorkriegszeit auch eine Na-
mensänderung verbunden. Der buchhändlerische Zusammenschluss wurde in „Bör-
senverein des Deutschen Buchhandels e.V.“ umbenannt.228 Die endgültige Fassung 
der Satzung von 1955 definierte den Neuaufbau des Verbands in § 2 wie folgt:  

 „(1) Der Börsenverein baut auf der Einzelmitgliedschaft auf. Seine Mitglieder sind 
zugleich Mitglieder der Landesverbände. Zur Erfüllung seiner Aufgaben stützt sich der 
Börsenverein auf die Landesverbände. 

(2) Landesverbände im Sinne dieser Satzung sind Organisationen, welche Buchhänd-
ler des herstellenden und verbreitenden Buchhandels regional zusammenfassen. Diese 

                                                 
222 Kliemann, Horst. Jahresbericht des Bayerischen Verleger- und Buchhändlerverbands vom 20. Mai 

1951. Zitiert nach: Vinz, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 51a, S. 121. 
223 Die kleine Satzungskommission setzte sich aus dem Vorsitzenden des Börsenvereins, Arthur Georgi, 

dem Syndikus des Börsenvereins, Heinz Kleine sowie Kurt Boettcher, Lambert Schneider, Arthur 
Sellier und Alfred Grade als weiteren Mitgliedern zusammen. Vgl. Werner 1971, Fußnote Nr. 146, 
S. 95. 

224 Die große Satzungskommission setzte sich, unter Berücksichtigung der Parität, aus den Vorsitzen-
den der neun Landesverbände sowie ihren Stellvertretern, den Vorsitzenden der Fachausschüsse Ver-
lag, Sortiment und Zwischenbuchhandel, dem amtierenden Vorsitzenden des Länderausschusses 
und seinem Vorgänger sowie dem Vorsitzenden des Börsenvereins und seinen Vorgängern zusam-
men. Vgl. Werner 1971, S. 96. 

225 Da eine ausführliche Darstellung des Satzungsentwurfs und der Diskussionen, die in diesem Zu-
sammenhang im Börsenverein geführt wurden, an dieser Stelle zu weit führen würde, soll auf die de-
tailreiche Ausführung hierzu bei Werner verwiesen werden. Vgl. Werner 1971, S. 95–104. 

226 Vgl. Werner 1971, S. 96–103. 
227 Vgl. o.V Börsenblatt (3.2), 11 (1955) H. 40, S. 321. 
228 Vgl. Estermann 2000, S. 172–173. 
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Organisationen besitzen eigene Rechtspersönlichkeit; ihre Satzungen müssen der Sat-
zung des Börsenvereins entsprechen.“229 

Als Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Börsenverein wurde im Statut festgelegt, 
dass „Personen [...], die für eigene Rechnung oder als verantwortliche Leiter von Ge-
schäftsbetrieben gewerbsmäßig Gegenstände des Buchhandels [...] herstellen, verbrei-
ten oder vermitteln“230, in den Verband aufgenommen werden konnten. Die Organe 
des Börsenvereins waren die Hauptversammlung, die Abgeordnetenversammlung, der 
Vorstand, der Wirtschaftsausschuss, die Geschäftsleitung und der Syndikus sowie die 
Fachausschüsse. Als Fachausschüsse wurden der Verleger-Ausschuss, der Sortimenter-
Ausschuss und der Ausschuss für den Zwischenbuchhandel genannt. Unterstützt 
werden konnten die ordentlichen Organe des Börsenvereins in fachspezifischen Sach-
fragen von den Fachkommissionen und Arbeitsausschüssen, die nun nicht mehr als 
Organe des Börsenvereins im Statut genannt wurden.231 

Die Abgeordnetenversammlung setzte sich auf paritätischer Grundlage aus Dele-
gierten der Landesverbände und aus Mitgliedern, die aus der Hauptversammlung 
berufen wurden, zusammen. Sie löste, mit der neugeschaffenen Hauptversammlung, 
den bisherigen Länderausschuss ab. Bezüglich der Zusammensetzung der Abgeordne-
tenversammlung war in den Satzungskommissionen heftig darüber diskutiert wor-
den, ob in ihr ausschließlich Delegierte der Landesverbände oder auch Abgeordnete 
der Fachsparten vertreten sein sollten. Ein Entwurf sah vor, dass die Vertreter der 
Fachsparten von Fachausschüssen zur Wahl vorgeschlagen und von den Mitgliedern 
der jeweils zugehörigen Fachgruppen gewählt werden sollten. Eine Kompromisslö-
sung konnte gefunden werden, indem man sich darauf einigte, dass die Abgeordne-
ten, die nicht Delegierte der Landesverbände waren, vom Vorstand vorgeschlagen 
und von der Hauptversammlung berufen wurden.232 Das Prinzip der Parität galt 
hierbei für Vertreter beider Gruppen. Unter ihnen sollten jedoch immer die Vorsit-
zenden der Fachausschüsse vertreten sein.233 Die Abgeordnetenversammlung war dar-
über hinaus der Hauptversammlung als Gremium vorgeschaltet, um einzelne The-
menbereiche, für deren Beschlussfassung die Hauptversammlung zuständig war, vor-
ab zu beraten.234 Man hatte sich schließlich auf diesen Lösungsvorschlag des damali-
gen Vorsitzenden des Börsenvereins Arthur Georgi geeinigt, da die Zusammenset-
zung der Hauptversammlung als reine Mitgliederversammlung weder das Prinzip der 
Parität noch eine gleichmäßige Repräsentation regionaler Interessenvertreter gewähr-
leisten konnte. Folglich wären die Entscheidungen dieses Organs von einer Reihe von 
Zufälligkeiten abhängig gewesen, weshalb ein Gremium vor die Mitgliederversamm-
lung gesetzt wurde, das „wie ein Sieb wirken könnte, durch das Überraschungen und 
Überrumpelungen in der Hauptversammlung vermieden würden.“235 

                                                 
229 Satzung 1955, § 2 (1–2), S. 2. 
230 Ebd., § 5 (2), S. 3. 
231 Vgl. ebd., § 16, S. 10. 
232 Vgl. Werner 1971, S. 98–99. 
233 Vgl. Satzung 1955, § 24 (2), S. 15. 
234 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 372. 
235 Ebd., Sp. 370. 
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Ein ebenfalls neu gebildetes Gremium der Satzung von 1955 war die Hauptver-
sammlung, die die Versammlung der Mitglieder des Börsenvereins darstellte und 
einmal jährlich, möglichst zur Zeit der Frankfurter Buchmesse, stattfinden sollte.236  
Neben der Hauptversammlung wurden noch weitere Mitgliederversammlungen in 
die Satzung aufgenommen. Die Mitglieder des Börsenvereins sollten sich mindestens 
einmal jährlich, möglichst unmittelbar vor der Hauptversammlung, in ihren Fach-
gruppen oder Fachuntergruppen versammeln, sofern diese durch Fachausschüsse 
oder -kommissionen im Börsenverein vertreten waren.237 

Der Wirtschafts-Ausschuss, der in der neuen Satzung den Organen des Börsenver-
eins zugeordnet worden war, knüpfte institutionell an den Hauptausschuss der Sat-
zung von 1951 an, der sich aber nicht konstituiert hatte.238 Die Aufgaben des Aus-
schusses sollten die „Behandlung wirtschaftlicher und wettbewerblicher Fragen im 
Verhältnis der Buchhändler untereinander und im Verkehr mit dem Publikum“239 
sowie die Vorberatung diesbezüglicher Anträge an die Hauptversammlung sein. Der 
Wirtschafts-Ausschuss sollte sich aus 18 Mitgliedern zusammensetzen, von denen 
acht vom Verleger-Ausschuss, acht vom Sortimenter-Ausschuss und zwei vom Aus-
schuss für den Zwischenbuchhandel entsandt wurden. Die Fachkommissionen waren 
befugt, je einen stimmberechtigten Vertreter in den Wirtschafts-Ausschuss zu ent-
senden. Außerdem konnte der Vorstand des Börsenvereins auch Vertreter fachver-
wandter Verbände, die nicht Mitglieder des Börsenvereins zu sein brauchten, mit 
Stimmrecht an der Arbeit der Ausschüsse beteiligen. Für die Zusammensetzung des 
Ausschusses galt das Prinzip der Parität, das vom Vorstand durch entsprechende Be-
rufungen hergestellt werden musste. Der Vorsitzende des Ausschusses, der kein 
Stimmrecht besaß, musste Mitglied des Börsenvereins sein und wurde vom Vorstand 
berufen. Der Ausschuss wurde jeweils für die Dauer eines Jahres gebildet, wobei 
Wiederberufung beziehungsweise -entsendung zulässig war.240 Die Beschlussfassungen 
des Ausschusses konnten nur mit zwei Drittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erfolgen.241 Insgesamt war durch die Gründung des Wirtschafts-Ausschusses inner-
halb der Organisationsstrukturen des Gesamtverbands eine Möglichkeit geschaffen 
worden, mit Vertretern fachverwandter Verbände zusammenarbeiten zu können.242 

Die Umbildung des Börsenvereins und die Einführung der Einzelmitgliedschaft 
hatten eine weitere Differenzierung des äußeren Aufbaus der Organisationsstrukturen 
erforderlich gemacht. Als Organe der Willensbildung im Börsenverein waren die 
Abgeordnetenversammlung und die Hauptversammlung geschaffen worden, wo-
durch einerseits die Delegierten der Landesverbände in einem wichtigen Verbands-
gremium weiterhin vertreten waren und andererseits die buchhändlerischen Einzel-
mitglieder fester in den Verband eingebunden wurden, da sie durch Beschlussfassun-
gen in der Hauptversammlung nun direkten Einfluss auf das Verbandsgeschehen 

                                                 
236 Vgl. Satzung 1955, § 17 (1), S. 10. 
237 Vgl. ebd., § 23 (1), S. 14. 
238 Vgl. Werner 1971, S. 123. 
239 Vgl. Satzung 1955, § 38 (1), S. 21. 
240 Vgl. ebd., § 38 (1–4), S. 21. 
241 Vgl. ebd., § 39 (1), S. 22. 
242 Vgl. Werner 1971, S. 123–124. 
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ausüben konnten. Die Strukturen im Inneren des Verbands und die horizontale Ein-
gliederung der Handelsstufen waren jedoch bei der Umbildung des Verbands erhal-
ten geblieben. Der Aufbau war einerseits auf föderalistischer Grundlage erfolgt, ande-
rerseits traten die fachlichen Strukturen durch Fachausschüsse, Fachgruppen und  
-untergruppen, durch die Fachbeauftragten und durch die Beteiligung der Fachaus-
schuss-Vorsitzenden in der Abgeordnetenversammlung an mehreren Stellen des Sta-
tuts hervor.243 Durch diese Gesamtkonstruktion war zudem vorerst die Gefahr der 
Bildung einzelner in sich abgeschlossener Fachverbände innerhalb des Börsenvereins 
abgewendet worden.244 Eine solche Entwicklung hätte nicht nur nach Auffassung der 
an der Satzungsausarbeitung maßgeblich beteiligten Börsenvereinsmitglieder, son-
dern auch nach Meinung der Mehrheit der Mitglieder der Fachausschüsse zur Aus-
bildung eines behördenähnlichen Apparates mit einer Entwicklung zum Funktio-
närstum sowie einer Verschärfung der Gegensätze zwischen Verlag und Sortiment 
geführt. Bessere Möglichkeiten zum Interessenausgleich zwischen den Handelsstufen 
innerhalb eines Gesamtverbands versprach man sich durch die Zusammenarbeit in 
Arbeitsgemeinschaften und paritätisch besetzten Gremien.245 Dementsprechend wies 
die Satzung nun auch eine Vielzahl von genauen Bestimmungen über die Fachaus-
schüsse auf, die nachfolgend genauer untersucht werden sollen. 

 
5.1 Status und Kompetenzen im Verband 

In der Satzung von 1955 wurde der Verleger-Ausschuss als Fachausschuss unter den 
ordentlichen Organen des Börsenvereins aufgeführt.246 Die Fachausschüsse sollten 
nun von den Fachkommissionen und Fachuntergruppen in spezifischen Fachfragen 
unterstützt werden.247 

Die Einführung der Einzelmitgliedschaft ermöglichte nun die Bildung von Fach-
gruppen- und Fachuntergruppenversammlungen. In diesen sollten sich die Mitglie-
der des Börsenvereins entsprechend ihrer Spartenzugehörigkeit einmal jährlich ver-
sammeln, sofern diese durch Fachausschüsse oder -kommissionen im Börsenverein 
vertreten waren. Diese spartenspezifischen Mitgliederversammlungen sollten der Be-
ratung von Fachfragen dienen.248 Zur Beschlussfassung war die einfache Mehrheit der 
anwesenden und vertretenen Mitglieder ausreichend. Stimmvertretungen waren mög-
lich.249 

Die Aufgaben des Verleger-Ausschusses wurden auch nach der Umbildung des 
Börsenvereins im Statut im Wesentlichen als rein beratende Tätigkeiten für die ande-
ren Organe des Börsenvereins definiert. Erweitert wurde diese Beraterfunktion vom 
Vorstand auf die neu geschaffene Abgeordnetenversammlung und die Mitgliederver-
sammlung. Unter den Aufgaben der Fachausschüsse wurde als neuer Zusatz in den 

                                                 
243 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 368. 
244 Vgl. Werner 1971, S. 101–102. 
245 Vgl. Braun-Elwert, Börsenblatt (3.2), 10 (1954) H. 95, S. M237; vgl. GeschSt (Protokoll der Sit-

zung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 36–37. 
246 Vgl. Satzung 1955, § 16, S. 10. 
247 Vgl. Werner 1971, S. 103. 
248 Vgl. Satzung 1955, § 23 (1; 3), S. 14. 
249 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 4 (1), S. 40. 
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Satzungstext aufgenommen, dass sie der „besonderen Vertretung der Fachinteres-
sen“250 dienen sollten. Die Delegierung von fachspezifischen Aufgaben zur selbststän-
digen Erledigung an die Fachausschüsse, die in Anlehnung an die Satzung des Leipzi-
ger Börsenvereins von 1928 in den Satzungskommissionen diskutiert worden war, 
wurde nicht in die endgültige Fassung des Statuts von 1955 übernommen.251 Der 
Verleger-Ausschuss hatte sich stattdessen nach ausführlichen Debatten mit der oben 
genannten Formulierung einverstanden erklärt, da im Verband in der selbstständigen 
Erledigung von Aufgaben die Gefahr der Bildung von geschlossenen Fachvereinen 
gesehen wurde, die die Gesamtkonstruktion des Börsenvereins als Interessenverband 
aller Handelsstufen zum Einsturz hätte bringen können. Falls Empfehlungen oder 
Beschlüsse des Verleger-Ausschusses vom Vorstand des Börsenvereins abgelehnt oder 
nicht durchgeführt werden sollten, bestand für das Verleger-Gremium die Möglich-
keit, einen Antrag zur Weiterberatung der Angelegenheiten an die Abgeordnetenver-
sammlung zu stellen. Darüber hinaus hätte der Verleger-Ausschuss in derartigen Si-
tuationen auch den Verleger-Mitgliedern des Börsenvereinsvorstands das Vertrauen 
entziehen können. Insgesamt war man sich im Ausschuss aber einig, dass die Zu-
sammenarbeit mit dem Vorstand bislang gut funktioniert habe. Außerdem verzichte-
te der Verleger-Ausschuss darauf, dass die von ihm gewünschte Finanzhoheit für die 
Fachausschüsse in die Satzung aufgenommen wurde. Durch ein Vorstandsmitglied 
des Börsenvereins wurde aber signalisiert, dass nach Rücksprache mit dem gesamten 
Vorstand und den Landesverbänden eine Lösung für eine eigenständige Verwaltung 
der Gelder möglicherweise durch einen entsprechenden Vertragsabschluss des Verle-
ger-Ausschusses mit der Buchhändler-Vereinigung gefunden werden könne.252 Vor-
erst sollten die finanziellen Angelegenheiten der Ausschüsse, wie es bereits vor der 
Umbildung des Verbands gehandhabt worden war, durch den Börsenverein vorge-
nommen werden.253 

Ein weiteres Anliegen des Verleger-Ausschusses war es, die Gefahr einer Majorisie-
rung durch das Sortiment in den Gremien und Organen des Börsenvereins auch wei-
terhin auszuschließen. Da das Prinzip der Parität für die Organe und Gremien des 
Börsenvereins im Statut festgeschrieben wurde, erklärte sich der Verleger-Ausschuss 
grundsätzlich mit dem Königsteiner Satzungsentwurf einverstanden.254 

Laut der neuen Satzung waren die Fachausschüsse und Fachkommissionen nun 
zur laufenden Berichterstattung über ihre Tätigkeit an den Vorstand verpflichtet.255 
Außerdem erhielten die Fachausschüsse das Recht, sowohl an den Vorstand als auch 
an die Abgeordnetenversammlung unmittelbar Anträge stellen zu können.256 

Als eine weitere Neuerung wurde die Einsetzung eines Fachbeauftragten in die 
Satzung aufgenommen. Dieser unterschied sich vom Bevollmächtigten des Vor-
stands, der bereits 1951 institutionalisiert worden war und als Einrichtung auch in 

                                                 
250 Satzung 1955, § 35 (1), S. 20. 
251 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 388.  
252 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 37–38. 
253 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 389. 
254 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 35 und Bl. 38. 
255 Vgl. Satzung 1955, § 35 (5), S. 20. 
256 Vgl. ebd., § 35 (4), S. 20. 
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der neuen Satzung beibehalten wurde, insofern, als der Fachbeauftragte der Ge-
schäftsleitung selbst angehörte und deren Mitglieder hinsichtlich der besonderen 
Interessen der Fachausschüsse in Fachfragen beraten und seine Maßnahmen mit ih-
nen abstimmen sollte. Der Bevollmächtigte des Vorstands hingegen sollte den Vor-
stand gegenüber der Geschäftsleitung vertreten. Der Fachbeauftragte sollte im Ein-
vernehmen mit dem Verleger- beziehungsweise dem Sortimenter-Ausschuss für die 
betreffenden Fachinteressen vom Vorstand berufen werden. Seine Aufgabe war es, 
einen Interessenausgleich zwischen den Angehörigen der eigenen Fachgruppe und 
den Mitgliedern der anderen Fachgruppen herzustellen. Allerdings wurde nach Ver-
abschiedung der Satzung nur ein Fachbeauftragter für das Sortiment bestellt. Ein 
Fachbeauftragter für den Verlag wurde erst 1960 berufen.257 

Die Mitglieder des Vorstands des Börsenvereins und die Bevollmächtigten des 
Vorstands hatten auch weiterhin das Recht, an den Ausschuss-Sitzungen teilzuneh-
men. Eingeschränkt wurde dieses Recht nun jedoch auf die Verleger-Mitglieder die-
ser Verbandsorgane.258 Die Fachausschüsse erhielten das Recht, zu ihren Beratungen 
Mitglieder von Arbeitsausschüssen oder sonstige Sachverständige aus dem Buchhan-
del ohne Stimmrecht hinzuzuziehen. Lediglich die Einladung von buchhandelsfrem-
den Sachverständigen bedurfte der Zustimmung des Schatzmeisters.259 

Festgehalten wurde am Prinzip des Ehrenamts in den Gremien und Organen des 
Börsenvereins, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Die Satzung sah 
vor, dass die Fachausschüsse in der Regel zweimal pro Jahr, einmal im Frühjahr und 
einmal im Herbst, zusammentreten sollten. Außerordentliche Sitzungen konnten 
einberufen werden, wenn ein Drittel der Ausschuss-Mitglieder oder der Vorstand des 
Börsenvereins dies forderte.260 Auch die Auslagen der Ausschuss-Mitglieder und hin-
zugezogener Sachverständiger, die durch Reisen zu Ausschuss-Sitzungen oder durch 
Reisen im Auftrag des Börsenvereins entstanden, wurden weiterhin vom Verband 
ersetzt.261 

Insgesamt hatten sich für den Verleger-Ausschuss hinsichtlich seines Status im 
Verband formal zwar Veränderungen ergeben, seine Befugnisse waren jedoch im We-
sentlichen auch in der neuen Satzung von 1955 nicht erweitert worden. 

 
5.2 Zusammensetzung und Mitgliederstand 

Eine völlige Neuerung für den Verleger-Ausschuss stellten die Bestimmungen für die 
Besetzung der Fachausschüsse dar. Die Ausschuss-Mitglieder wurden nun nicht mehr 
vom Vorstand berufen oder von den Landesverbänden delegiert, sondern von der neu 
geschaffenen Mitgliederversammlung gewählt, die sich aus allen westdeutschen Ver-
leger-Mitgliedern des Börsenvereins zusammensetzte.262 Die wesentliche Vorausset-
zung für die Wahl der Ausschuss-Mitglieder durch die Fachgruppenversammlung 

                                                 
257 Vgl. ebd., § 37 (1–3), S. 21; vgl. Umlauff 1978, Sp. 375–376. 
258 Vgl. Satzung 1955, Geschäftsordnung § 23 (1;3), S. 45–46. 
259 Vgl. ebd., § 23 (3), S. 46. 
260 Vgl. ebd., § 18 (1–2), S. 44.  
261 Vgl. ebd., § 39 (1–2), S. 49. 
262 Vgl. Satzung 1955, § 35 (2), S. 20. 
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war die Einführung der Einzelmitgliedschaft gewesen. Die Amtsdauer der Fachaus-
schüsse wurde von zwei auf drei Jahre erweitert.263 Zur Vorbereitung der Wahlen des 
Verleger-Ausschusses durch die Fachgruppe Herstellende Buchhändler musste ein 
Wahl-Ausschuss gebildet werden. Dieser sollte sich aus Verleger-Mitgliedern zusam-
mensetzen, die von der Abgeordnetenversammlung hierfür eigens gewählt werden 
mussten.264 Für die Fachausschuss-Wahl, die im Herbst 1955 durchgeführt wurde, 
bildete der Verleger-Ausschuss irrtümlicherweise selbst einen Wahl-Ausschuss, der 
sich aus drei Mitgliedern des bis zur Neuwahl noch amtierenden Gremiums zusam-
mensetzte. Im Verleger-Ausschuss hatte man sich darauf geeinigt, dass dieser Wahl-
Ausschuss für die Fachgruppenversammlung Vorschläge über die neue Besetzung des 
Ausschusses ausarbeiten sollte. Als wichtig wurde dabei erachtet, dass diese Vor-
schlagsliste so gestaltet würde, dass auch weiterhin alle Fachrichtungen des Verlags-
wesens durch je einen Vertreter im Verleger-Ausschuss repräsentiert wären.265 

In der Satzung war festgelegt worden, dass jedes Mitglied der Fachgruppe Herstel-
lender Buchhandel zu Wahlvorschlägen berechtigt war, die dem zuständigen Wahl-
Ausschuss schriftlich übermittelt werden mussten. Falls von keiner Seite Bedenken 
oder Einsprüche gegen eine Kandidatur erhoben wurden, setzte der Wahl-Ausschuss 
diesen Vorschlag auf eine Wahlliste. Der Wahl-Ausschuss hatte zudem das Recht, 
eigene Wahlvorschläge in diese Liste aufzunehmen. Außerdem mussten diese Wahl-
listen mindestens 14 Tage vor dem Wahltermin im Börsenblatt veröffentlicht wer-
den. Darüber hinaus sollten, laut Satzung, bei den Wahlen zum Verleger-Ausschuss 
auch die verschiedenen Fachrichtungen des Verlags sowie regionale Gesichtspunkte 
Berücksichtigung finden. Die Wahlen wurden geheim und anhand von Stimmzetteln 
durchgeführt. Gewählt waren diejenigen Kandidaten, welche die meisten Stimmen 
auf sich vereinigen konnten, unabhängig davon, welchen Fachrichtungen oder Lan-
desverbänden sie angehörten. Das endgültige Verhältnis von Vertretern der Fachrich-
tungen zu Vertretern der Länder im Ausschuss hing nun von nicht vorhersehbaren 
Zufälligkeiten bei den Wahlgängen in der Fachgruppenversammlung ab und war 
nicht mehr im Statut festgeschrieben. Die Wahlergebnisse mussten ebenfalls im Bör-
senblatt veröffentlicht werden.266 

Festgelegt wurde außerdem, dass die Zahl der Mitglieder des Verleger-Ausschusses 
möglichst nicht mehr als fünfzehn betragen sollte.267 Die Neuwahlen für Ausschuss-
Mitglieder wurden für den Herbst festgelegt, da sowohl die Hauptversammlung als 
auch die Mitgliederversammlungen der Fachgruppen im Herbst stattfinden sollten.268 
Wiederwahl war zulässig,269 aber mehrere Teilhaber oder Leiter von gleichen oder in 
wirtschaftlichen Zusammenhang miteinander stehenden buchhändlerischen Unter-
nehmen durften nicht gleichzeitig demselben Fachausschuss angehören.270 Zu den 

                                                 
263 Vgl. ebd., § 36 (1), S. 20. 
264 Vgl. Satzung 1955. Wahlordnung § 4, S. 33–34. 
265 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 10.5.1955), Bl. 8. 
266 Vgl. Satzung 1955. Wahlordnung § 7 (1; 3), § 8 (1–2), § 9; § 10 (1), § 11 (1; 3), S. 34–35. 
267 Vgl. Satzung 1955, § 35 (3), S. 20. 
268 Vgl. ebd., § 36 (2), S. 20. 
269 Vgl. ebd. 
270 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 23 (2), S. 45. 
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Mehrheitsverhältnissen bei der Wahl wurde in der Satzung lediglich vermerkt, dass 
gewählt sei, wer die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen könne. Bei Stimmen-
gleichheit nach zwei Wahlgängen sollte noch ein letzter Wahlgang durchgeführt wer-
den und schließlich das Los entscheiden.271 

Der berufliche Status der Mitglieder der Fachausschüsse ergab sich durch die im 
Statut festgeschriebenen Aufnahmebestimmungen für die Mitgliedschaft im Börsen-
verein.272 Dementsprechend waren im Verleger-Ausschuss nur Verleger vertreten, die 
Firmeninhaber, Gesellschafter, Mitglieder der Geschäftsleitung oder Geschäftsführer 
von Verlagen waren. Vermutlich wurde als Aufnahmekriterium in der Praxis die Pro-
kura vorausgesetzt.273 Allerdings liefern die Quellen hierzu keinen Aufschluss, da die 
Entscheidungsbefugnis über die Aufnahme von Mitgliedern im Börsenverein nicht 
beim Verleger-Ausschuss lag.  

 
5.3 Aufgabenverteilung und Beschlussfassung 

Anders als in den Vorgängerstatuten, lassen sich der differenzierten Satzung von 1955 
genauere Angaben über die Aufgabenverteilung und Beschlussfassung des Verleger-
Ausschusses entnehmen, die zudem auch eine Wahl- und Geschäftsordnung für die 
Gremien des Börsenvereins enthält. 

Wie im Verleger-Ausschuss bereits seit Ende 1950 praktiziert, sollten die Fachaus-
schüsse nach dem neuen Statut aus den Reihen ihrer Mitglieder einen Vorstand wäh-
len, der beim Verleger-Ausschuss aus drei Personen bestand: Dem Vorsitzenden, sei-
nem Stellvertreter und einem Schriftführer.274 Im Falle des Ausscheidens oder des 
Todes eines Ausschuss-Mitglieds war der Vorstand des Fachausschusses berechtigt, 
Ersatzberufungen vorzunehmen, die von der nächsten Mitgliederversammlung bestä-
tigt werden mussten.275  

Der Vorsitzende war für die laufenden Geschäfte des Verleger-Ausschusses zu-
ständig. Als eine seiner Hauptaufgaben nennt das Statut den Vorsitz und die Leitung 
der Ausschuss-Sitzungen. Im Falle einer Verhinderung des Vorsitzenden sollte dies 
sein Stellvertreter erledigen.276 Den Bestimmungen in der Satzung ist zu entnehmen, 
dass der Vorsitzende für die Erstellung der Tagesordnung zuständig war. Vorschläge 
der Mitglieder des Verleger-Ausschusses und des Vorstands der Geschäftsleitung 
mussten in die Tagesordnung mit aufgenommen werden. Die Themen, die von Mit-
gliedern des Gremiums vorgeschlagen wurden, mussten dem Vorstand des Börsen-
vereins mitgeteilt werden.277 Die Einladungen zu den Sitzungen sowie die Tagesord-
nung und gegebenenfalls weitere Beratungsunterlagen mussten den Ausschuss-
Mitgliedern spätestens zwei Wochen, in Eilfällen eine Woche vor der Sitzung zuge-
stellt werden. Auch die erste Sitzung eines neu gewählten Fachausschusses musste bis 

                                                 
271 Vgl. Satzung 1955, § 22 (4), S. 13–14. 
272 Vgl. ebd., § 5 (2), S. 3. 
273 Vgl. Estermann 2000, S. 180. 
274 Vgl. Satzung 1955, § 36 (3), S. 20; vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 16, S. 44. 
275 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 24, S. 46. 
276 Vgl. ebd., § 17, S. 44. 
277 Vgl. ebd., § 19, S. 45. 
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zur Neuwahl des Vorsitzenden von seinem Amtsvorgänger geleitet werden. Die Vor-
bereitung und die Tagesordnung der konstituierenden Sitzungen war ebenfalls Auf-
gabe des Vorsitzenden der vorangegangen Amtsperiode.278 Außerdem war der Vorsit-
zende laut Satzung auch für die Einberufung und die Leitung der Versammlungen 
der Fachgruppe Herstellender Buchhandel zuständig.279 Zur Durchführung des lau-
fenden Tagesgeschäfts des Verleger-Ausschusses konnte sich der Vorsitzende, soweit 
erforderlich, der Geschäftsstelle des Börsenvereins bedienen. Darüber hinaus musste 
diese auch über die laufenden Angelegenheiten des Fachausschusses unterrichtet wer-
den.280 Über die Sitzungen der Ausschüsse und der Fachgruppenversammlungen 
mussten Protokolle angefertigt werden, wobei die Geschäftsstelle für die Protokoll-
führung zuständig war.281 In der Satzung festgeschrieben wurde auch ein Einspruchs-
recht der Organe des Börsenvereins gegen die Auslegung der Geschäftsordnung 
durch den Vorstand. Ein solcher Einspruch musste beim Satzungs- und Rechtsaus-
schuss eingelegt werden, der über diesen verbindlich entscheiden konnte.282 

Auch die Bestimmungen zur Beschlussfassung in den Ausschüssen wurden erst-
mals im Statut von 1955 ausführlich dargelegt. Damit die Fachausschüsse beschluss-
fähig waren, mussten mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sein oder 
sich schriftlich zu dem betreffenden Beschluss geäußert haben. Über die zur Be-
schlussfassung erforderlichen Mehrheitsverhältnisse gibt die Satzung keine Auskunft 
und auch den Sitzungsprotokollen lässt sich hierzu nichts entnehmen. Die Beschlüsse 
sollten dem Vorstand des Börsenvereins über die Geschäftsstelle zugeleitet werden. 
Bei Bedarf mussten die Beschlüsse durch den Vorsitzenden oder ein von ihm be-
stimmtes anderes Mitglied des Verleger-Ausschusses persönlich vor dem Vorstand 
vertreten werden.283 

Wenn Anträge zur Beratung in der Abgeordnetenversammlung gestellt werden 
sollten, dann mussten diese mindestens vier Wochen oder bei außerordentlichen Ver-
sammlungen zwei Wochen vor dem Sitzungstermin über die Geschäftsstelle an den 
Vorsitzenden der Abgeordnetenversammlung übermittelt werden. Gegebenenfalls 
musste das Anliegen des Fachausschusses vom Vorsitzenden oder einem von ihm 
bestimmten Mitglied des Verleger-Gremiums persönlich vertreten werden.284 

Die neue Satzung von 1955 hatte für den Verleger-Ausschuss vor allem Verände-
rungen hinsichtlich seiner Zusammensetzung und der neu eingeführten Wahlen der 
Ausschuss-Mitglieder durch die Verleger-Mitglieder des Verbands mit sich gebracht. 
Auf die von der Mehrheit der Ausschuss-Mitglieder seit langem geforderte Stärkung 
der Fachinteressenvertretung im Verband war 1955 verzichtet worden, um ein Zu-
standekommen der dringend benötigten Satzung nicht zu gefährden. Bereits wenige 
Jahre nach der Annahme des Statuts forderte der Verleger-Ausschuss erneut eine stär-
kere Stellung für die Fachgruppen im Verband. 

                                                 
278 Vgl. ebd., § 21, § 20, S. 45. 
279 Vgl. Satzung 1955, § 23 (2), S. 14. 
280 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 37, S. 48. 
281 Vgl. Satzung 1955. Geschäftsordnung § 38 (1–3), S. 48. 
282 Vgl. ebd., § 40, S. 49. 
283 Vgl. ebd., § 22 (1–3), S. 45. 
284 Vgl. ebd., § 22 (4), S. 45. 
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6 Die Satzungsreform von 1966: Struktureller Umbau und Stärkung 
der Fachgruppen im Verband 

Bereits drei Jahre nach Inkrafttreten der Satzung von 1955 hatte es, vor allem von 
Seiten der Verleger, Bestrebungen zu einer Reform des Statuts gegeben. Der Verle-
ger-Ausschuss hatte am 20. Januar 1958 einen Antrag an den Vorstand des Börsen-
vereins gestellt, der prüfen sollte „[...] in welcher Form den Fachgruppen für die 
Wahrnehmung ihrer speziellen Aufgaben Selbständigkeit und Rechtsfähigkeit im 
Rahmen des Börsenvereins gegeben werden könne.“285 Angestrebt wurde durch die 
Änderungswünsche eine Stärkung der Fachgruppenvertretung im Verband sowie eine 
vereinsrechtliche Stellung der Fachausschüsse, die eine selbstständige Vertretung der 
Fachinteressen innerhalb und außerhalb des Börsenvereins ermöglichen sollte.286 
Darüber hinaus sollte die Reform eine Vereinfachung des organisatorischen Ver-
bandsaufbaus zum Ziel haben, die mit einer Verminderung des Arbeitsaufwandes in 
den einzelnen Gremien verbunden sein und somit zu einer Reduzierung der Kosten 
in den Vereinsorganen führen sollte.287 Diese Reformwünsche waren nur durch einen 
strukturellen Umbau des Börsenvereins denkbar, wobei nach Auffassung der Mehr-
heit aller Beteiligten die Einheit des Börsenvereins als Interessenvertretung des gesam-
ten deutschen Buchhandels erhalten bleiben und der Tendenz zur Gruppenbildung 
außerhalb des Verbands entgegengewirkt werden sollte.  

Zum Zeitpunkt, als die ersten Entwürfe für eine Reform ausgearbeitet wurden, 
stand auch der damalige Vorsteher des Börsenvereins, der Berliner Verleger Reinhard 
Jaspert, der Forderung größerer Selbstständigkeit für die Fachgruppen innerhalb des 
Verbands positiv gegenüber.288 Im Laufe von zwei Jahren entstanden vier Entwürfe 
für einen Antrag zur Satzungsreform an die Abgeordnetenversammlung, die in den 
Fachausschüssen, im Vorstand, in Satzungskommissionen und anderen Gremien 
beraten wurden. Aufgrund tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Befürwortern und den Gegnern der Satzungsreform wurde jedoch kein satzungsge-
mäß gestellter Antrag an die Abgeordnetenversammlung übergeben.289 Ein vierter 
Antragsentwurf, der nach Aussage des damaligen stellvertretenden Ausschussvorsit-
zenden Wolfgang Metzner das Ergebnis einer Aussprache zwischen den Vertretern 
der drei Fachausschüsse am 9. Januar 1960 gewesen war, führte zu grundlegenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Verleger-Ausschuss und dem Börsenver-
einsvorstand. Die Meinungen darüber, in welcher Form und in welchem Umfang 
den Fachausschüssen künftig mehr Selbständigkeit und Rechtsfähigkeit zugestanden 
werden sollte, gingen grundsätzlich auseinander. Im Wesentlichen hatten sich bei 
weiteren Diskussionen über diesen vierten Entwurf am Nachmittag des gleichen Ta-
ges zwischen dem Vorstand, einigen früheren Vorstehern und deren Stellvertretern, 
dem Vorsitzenden der Abgeordnetenversammlung und dem Vorsitzenden der Fach-
gruppe Verbreitender Buchhandel herausgestellt, dass sich insbesondere bei den Ver-
                                                 
285 Georgi, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 71, S. 1672. 
286 Vgl. ebd. 
287 Vgl. ebd., S. 1673. 
288 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1958), Bl. 4–5. 
289 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 71, S. 1672. 
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legern zwei gegensätzliche Meinungslager gegen den Entwurf gebildet hatten.290 Die 
eine Gruppe vertrat die Ansicht, dass der Antragsentwurf den Börsenverein als über-
parteiliche Berufsvertretung der divergierenden Interessen aller Handelsstufen so ver-
ändern würde, dass die Funktionsfähigkeit des Verbands durch die angeregten Ände-
rungen gefährdet sei. Nach Meinung der zweiten Gruppe war der vierte Entwurf 
nicht weitgehend genug und deshalb ungeeignet, die angestrebte Stärkung der Fach-
vertretungen im Verband herbeizuführen. Stattdessen wurde von ihnen die Grün-
dung eines selbstständigen Verlegervereins gefordert, durch welchen reine Verlegerin-
teressen künftig besser vertreten werden könnten, als dies bislang innerhalb des Bör-
senvereins möglich gewesen sei. Diese Besprechung sollte ergebnislos verlaufen.291 Der 
Verleger-Ausschuss beschloss in seiner Sitzung am 20. Januar 1960 dennoch ein-
stimmig, diesen vierten Entwurf dem Vorstand des Börsenvereins mit der Bitte zu 
übergeben, „die darin enthaltenen Anregungen und Wünsche in der praktischen Bör-
senvereins-Arbeit soweit wie möglich – mit oder ohne formale Satzungsänderung – 
energisch durchzuführen.“292 

Der Konflikt um die geplante Satzungsreform, der sich vor allem zu Beginn der 
1960er Jahre zwischen den Mitgliedern des Vorstands des Börsenvereins und den 
Mitgliedern des Verleger-Ausschusses deutlicher abzuzeichnen begann, spitzte sich 
schnell weiter zu und mündete nach einer kritischen Stellungnahme zum vierten An-
tragsentwurf des Verleger-Ausschusses durch den Verleger Friedrich Georgi an den 
Vorstand des Börsenvereins in die sofortige Niederlegung aller Ehrenämter des Verle-
gers Carl Hanser.293 Dieser hatte 1958 den Anstoß zu den Überlegungen einer Sat-
zungsreform bei den Verlegern gegeben und war von 1958–1960 maßgeblich an der 
Entwurfsausarbeitung der Anträge für die Revision des Statuts beteiligt gewesen.294 
Durch die tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten kam es in der Folge zu keinem 
satzungsgemäß gestellten Antrag für eine Satzungsreform durch den Verleger-
Ausschuss. Dieser verzichtete schließlich im Mai 1960 wegen der divergierenden An-
sichten über die künftige Verbandsstruktur und die Stärkung der vereinsrechtlichen 

                                                 
290 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.1.1960), Bl. 17–

18. Im Protokoll werden die Teilnehmer dieser Besprechung nicht namentlich aufgeführt. Mithilfe 
der Dokumentation im Band „Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1825–2000,“ lassen 
sich jedoch einige Besprechungsteilnehmer ermitteln: Der Vorsteher Werner Dodeshöner, die Vor-
standsmitglieder Heinz-Günther Hoffmann, Fritz Lempp, Kurt Meyer, Hellmut Ruprecht und Cy-
rill Soschka, Herbert Grundmann als Vorsitzender der Fachgruppe Verbreitender Buchhandel sowie 
Konrad Wittwer als Vorsitzender der Abgeordnetenversammlung. Ob tatsächlich alle der genannten 
Personen an der Besprechung teilnahmen, lässt sich der Formulierung im Protokoll nicht eindeutig 
entnehmen. Ebenfalls soll an dieser Stelle darauf verzichtet werden die früheren Vorsteher und ihre 
Stellvertreter aufzulisten, da mangels einer zeitlichen Eingrenzung auf Amtsperioden im Protokoll-
text zu sehr der Bereich der Spekulation beschritten würde, ohne ein verwertbares Ergebnis zu lie-
fern. Vgl. Staub u.a. 2000, S. 359, S. 362, S. 373 und S. 374. 

291 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.1.1960), Bl. 17. 
292 Ebd., Bl. 23. 
293 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1960), Bl. 14–

14a. 
294 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369 (Protokoll der 

Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.9.1958), Bl. 14. 
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Befugnisse der Fachausschüsse und -gruppen auf weitere Bemühungen hinsichtlich 
einer Revision des Status.295  

Im August 1960 nahm sich die Abgeordnetenversammlung auf Grund eines An-
trags des Landesverbands Baden-Württemberg der Frage einer Satzungsreform an. Zu 
diesem Zweck wurde eine Kommission bestellt, deren Beratungen sich bis April 1961 
hinzogen. Der Vorstand wurde dann von der Abgeordnetenversammlung mit der 
weiteren Behandlung betraut und eine neue Satzungskommission wurde berufen. Die 
Kommission arbeitete in zahlreichen Besprechungen fünf Memoranden beziehungs-
weise Schemata für die Reform des Börsenvereins aus, die dem Vorstand und der 
Abgeordnetenversammlung zur Prüfung vorgelegt wurden. Im August 1965 lagen 
schließlich die Grundsätze für eine Reform vor, die im Januar 1966 auf einer Sonder-
sitzung der Abgeordnetenversammlung mit einigen Änderungen im Prinzip gebilligt 
wurden.296 Nach langjährigen Verhandlungen wurde die Satzungsänderung am 24. 
September 1966 von der 12. Hauptversammlung beschlossen.297 

Parallel zu den Beratungen der von der Abgeordnetenversammlung und dem Vor-
stand eingesetzten Satzungskommissionen wurde im Verleger-Ausschuss vermehrt 
über die Gründung eines Verleger-Vereins diskutiert. Uneinigkeit herrschte bei den 
Verleger-Mitgliedern über die Aufgabenreiche und Befugnisse eines solchen Verleger-
zusammenschlusses und vor allem darüber, ob ein selbstständiger Verlegerverein in-
nerhalb des Börsenvereins oder außerhalb des Verbands gegründet werden sollte. 
Auch die Frage nach einem sinnvollen organisatorischen Aufbau und Debatten dar-
über, wie bereits außerhalb des Börsenvereins tätige Verlegerorganisationen in einen 
solchen Verein eingebunden werden könnten, lassen erkennen, dass im Verleger-
Ausschuss in der zweiten Hälfte des Jahres 1960 hierzu prinzipiell verschiedene Mei-
nungen bestanden.298 Der Vorsitzende des Verleger-Ausschusses, Joseph Caspar 
Witsch, machte im September 1960 gegenüber den Vorstandsmitgliedern des Bör-
senvereins deutlich, dass die Ergebnisse der Satzungskommission zwar abgewartet, 
aber dennoch die Gespräche und Verhandlungen innerhalb und außerhalb des Bör-
senvereins zum Thema Verlegerverein fortgeführt würden, um zu gegebener Zeit 
durch einen Vergleich zu einer endgültigen Entscheidung über die künftige Organi-
sationsform der Verlegerschaft zu kommen.299  

Dass die Überlegungen zur Gründung eines Verlegervereins im Verleger-
Ausschuss ab 1961 von der Mehrheit der Gremiumsmitglieder befürwortet wurde, 
bestätigt ein Reisebericht des Ausschuss-Mitglieds Wolfram Schulze-Fielitz, den die-
ser in seiner Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung des Georg Westermann-
Verlags am 13. Februar 1961 verfasst hatte. Diesem Bericht zufolge hatte sich im 
Verleger-Ausschuss der Gedanke zur Gründung eines selbstständigen Verlegervereins 

                                                 
295 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 71, S. 1672; vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein 

des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortprotokoll der Mitgliederversammlung der Fach-
gruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), Bl. 43. 

296 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 71, S. 1672. 
297 Vgl. Werner 1971, S. 109. 
298 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 10.9.1960), Bl. 27–

33. 
299 Vgl. ebd., Bl. 32–33. 
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weitgehend durchgesetzt: „[...] es wurde die Frage sehr eingehend geprüft, ob es nicht 
an der Zeit ist, zur Gründung eines selbständigen Verlegervereins überzugehen, wäh-
rend dabei ein Zusammenschluß im Börsenverein als Dachverband beibehalten wer-
den kann.“300 Zunächst sollten jedoch die Ergebnisse der Beratungen der Satzungs-
kommissionen abgewartet werden. Der Vorstand des Verleger-Ausschusses erhielt 
dennoch 1961 bei einer Abstimmung von elf der insgesamt dreizehn anwesenden 
Ausschuss-Mitglieder die Vollmacht, die Planungen zur Gründung eines Verlegerver-
eins weiter fortzuführen.301 Diese Bemühungen wurden in der Folge, nach Aussagen 
von Wolfgang Metzner, dem Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses der Amtsperiode 
1962–1965, wegen des „[...] massiven Widerstandes des damaligen Vorstands des 
Börsenvereins“302 wieder aufgegeben, zumal dieser die Durchführung der Satzungsre-
form inzwischen zugesagt hatte.303 Das Verhältnis zwischen dem Vorstand des Bör-
senvereins und dem Verleger-Ausschuss sollte sich dennoch in den Folgejahren er-
heblich verschlechtern. Das Zerwürfnis fand seinen Höhepunkt im Februar 1965, als 
zehn von insgesamt fünfzehn Mitgliedern des Verleger-Gremiums, einschließlich des 
Vorstands, gleichzeitig ihre Ämter niederlegten.304 Vorausgegangen waren den Rück-
tritten eine Reihe von Einzelkonflikten mit dem Vorstand des Börsenvereins, in de-
ren Zentrum vor allem Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Vorstand des Ver-
bands und dem Verleger-Ausschuss standen. In Verbindung mit den langjährigen 
erfolglosen Bemühungen, die gewünschte Satzungsreform auf den Weg zu bringen, 
war die Mehrheit der Mitglieder des Verleger-Gremiums schließlich zur Überzeu-
gung gekommen, dass die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben unter den 
gegebenen Umständen nicht mehr möglich sei.305 Im Zusammenhang mit den Rück-
tritten kam es zu einer Fülle von Korrespondenzen zwischen allen Beteiligten, die 
auch hinsichtlich der zum Teil scharfen Formulierungen keinen Zweifel aufkommen 
lassen, dass im Verhältnis beider Verbandsorgane ein Tiefpunkt erreicht war. Als 
mediale Foren für die Auseinandersetzung wurden wechselseitig das Börsenblatt, di-

                                                 
300 WUA, Geschäftsleitung, 2/168 (Reisebericht von Wolfram Schulze-Fielitz, 13.2.1961), Bl. 1. 
301 Vgl. ebd., Bl. 1. Da für das Jahr 1961 keinerlei Protokolle des Verleger-Ausschusses aufgefunden 

wurden, stellt der Reisebericht von Schulze-Fielitz die einzige Informationsquelle für dieses Jahr dar. 
302 ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortprotokoll der 

Mitgliederversammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), Bl. 43. Genaue 
Zeitangaben werden für diese Vorgänge in dem Vortrag nicht gemacht und es finden sich hierzu 
auch keine Angaben in den Protokollen. Legt man die Aussagen von Schulze-Fielitz Reisebericht von 
1961 zugrunde, lässt sich zumindest festhalten, dass sich diese Entwicklungen größtenteils nach dem 
Februar 1961 ergeben haben müssten. 

303 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortproto-
koll der Mitgliederversammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), Bl. 43. 

304 Zurückgetreten waren die Verleger: Franz Ehrenwirth, Carl Hanser, Günther Hauff, Dietrich 
Herbst, Vittorio Klostermann, Heinz-Maria Ledig-Rowohlt, Wolfgang Metzner, Hans Georg Sieb-
eck, Berthold Spangenberg, Joseph Caspar Witsch. Vgl. Verleger-Ausschuss, Börsenblatt (3.2), 21 
(1965) H. 17, S. 461. 

305 Einen Überblick über die Einzelereignisse aus der Sicht des zurückgetretenen Vorsitzenden des 
Verleger-Ausschusses Wolfgang Metzner findet sich im Wortprotokoll der außerordentlichen Mit-
gliederversammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhändler. Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortprotokoll der Mitgliederversammlung der 
Fachgruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), Bl. 36–47. 
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verse Rundschreiben an die Verleger-Mitglieder im Verband sowie die Vertraulichen 
Verlegermitteilungen des Verleger-Ausschusses genutzt. Im darauf folgenden Mai 
fand eine außerordentliche Versammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhandel 
statt, bei der sowohl die zurückgetretenen Mitglieder des Verleger-Ausschusses als 
auch die neuen Mitglieder des Ausschusses, die bis zur regulären Neuwahl im Herbst 
des gleichen Jahres als Ersatzmitglieder berufen worden waren,306 sowie der Vorsteher 
des Börsenvereins Gelegenheit zu Stellungnahmen vor den anwesenden Verleger-
Mitgliedern des Börsenvereins erhielten.307 

Wie bereits angesprochen, wurde die Satzungsreform schließlich im September 
des Jahres 1966 von der Hauptversammlung beschlossen. Anfang 1967 wurden eine 
Wahlordnung, eine Geschäftsordnung und ein Statut für die Arbeitsausschüsse ver-
abschiedet.308 Ob der Rücktritt von zwei Dritteln der Verleger-Ausschuss-Mitglieder 
im Jahr 1965 und die darauf folgende Forcierung einer Satzungsreform durch den 
Vorstand des Börsenvereins tatsächlich in einem direkten Zusammenhang mit dem 
personellen Wechsel im Verleger-Gremium zu sehen sind, wie ein zurückgetretener 
Verleger in einem Brief vom 16. März 1965309 an den neuen Vorsitzenden des Verle-
ger-Ausschusses, Rolf Keller, als Vermutung äußerte, kann auf der Basis des vorlie-
genden Quellenmaterials nicht beurteilt werden. Seine Überlegungen machen jedoch 
die Resignation des langjährigen Ausschuss-Mitglieds über die aus seiner Sicht jahre-
langen erfolglosen Bemühungen deutlich und lassen gleichzeitig dessen Gewissheit 
erkennen, mit dem Rücktritt das richtige Signal zur Satzungsreform im Verband ge-
geben zu haben. Insgesamt waren eine Reihe der vor allem von Seiten der Verleger 
geforderten Reformvorstellungen im Wesentlichen in die neue Satzung übernommen 
worden. Die Veränderungen, welche sich insbesondere auf den Verleger-Ausschuss 
beziehen, werden nachfolgend genauer untersucht. 

 
6.1 Status und Kompetenzen im Verband 

Die Satzungsreform von 1966 veränderte den Status und die Kompetenzen der Fach-
ausschüsse und der Fachgruppen im Börsenverein grundlegend. Als Organe wurden 
in der Satzung 1966 die Abgeordnetenversammlung, die Hauptversammlung, der 
Vorstand, die Fachausschüsse (Verleger-Ausschuss, Sortimenter-Ausschuss, Ausschuss 

                                                 
306 Der Vorgang der Ersatzberufungen auf der Grundlage des § 24 der Geschäftsordnung der Satzung 

von 1955 wurde hinsichtlich seiner Anwendbarkeit nach dem Rücktritt von zwei Dritteln der Verle-
ger-Ausschuss-Mitglieder 1965 und auch grundsätzlich vom zurückgetretenen Vorsitzenden des Ver-
leger-Ausschusses Wolfgang Metzner in Frage gestellt. Auf Vorschlag der Fachgruppe Herstellender 
Buchhandel wurde im Juli 1965 eine entsprechende Änderung des Paragraphen in der Geschäfts-
ordnung vorgenommen. Bei einem Rücktritt von mehr als fünf Mitgliedern eines Fachausschusses 
waren Ersatzberufungen durch den Vorstand des Fachausschusses künftig nicht mehr gültig; statt-
dessen war nun eine Ersatzwahl durch die Fachgruppenversammlung erforderlich. Vgl. ISG Frank-
furt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortprotokoll der Mitglieder-
versammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), Bl. 49; vgl. Wittig, Börsen-
blatt (3.2), 21 (1965) H. 54, S. 1382. 

307 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortproto-
koll der Mitgliederversammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), 119 Bl. 

308 Vgl. Satzung 1966, Rückseite des Titelblattes, o. S. 
309 Vgl. JCB, BöV 1965–1966 (Günther Hauff an Rolf Keller, 16.3.1965), 2 Bl. 
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für den Zwischenbuchhandel) und die Geschäftsleitung genannt. Diese Organe soll-
ten durch die Arbeitsgemeinschaften, die Arbeitsausschüsse und die Rechnungsprüfer 
unterstützt werden.310 

Der Wirtschafts-Ausschuss galt im Statut von 1966 nicht mehr als Organ, wie 
noch 1955, sondern wurde als ordentlicher Ausschuss des Börsenvereins aufgeführt. 
Verändert wurden auch die Bestimmungen über seine Zusammensetzung, da die 
Vertreter fachverwandter Verbände keine ausdrückliche Berücksichtigung mehr fan-
den.311 Damit war die hervorgehobene Stellung des Wirtschafts-Ausschusses in der 
Satzung von 1966 weggefallen.312 

Die zur Beratung und zur Unterstützung der Vereinsorgane in der Satzung von 
1955 genannten Fachuntergruppen und -kommissionen wurden im Statut von 1966 
durch Arbeitsgemeinschaften ersetzt.313 Sie konnten mit Zustimmung des Vorstands 
gebildet werden und vertraten die Interessen der kleineren Gruppen innerhalb der 
einzelnen Sparten. Obwohl sie zum Teil außerhalb des Börsenvereins zu eigenen Ver-
einigungen zusammengeschlossen waren, konnten mithilfe der Arbeitsgemeinschaf-
ten die Interessen und Probleme dieser kleineren Geschäftszweige nun auch im Bör-
senverein zur Geltung gebracht werden.314 Als Beispiele für den Herstellenden Buch-
handel seien in diesem Zusammenhang die wissenschaftlichen Verleger, die schön-
geistigen Verleger, die Jugendbuch- und Schulbuchverleger sowie die Arbeitsgemein-
schaft Buchgemeinschaften und verwandte Unternehmungen genannt.315 Offensicht-
lich sollten durch diese Regelungen nach jahrelangen erfolglosen Bemühungen nun 
die formalen Grundlagen für eine Zusammenarbeit mit Fachverbänden, die außer-
halb des Börsenvereins organisiert waren, geschaffen werden. 

Auch die Forderung nach einer selbstständigen Verwaltung eigener Etats durch 
die Fachausschüsse, die vom Verleger-Ausschuss bereits während der Ausarbeitung 
der Satzung von 1955 gestellt worden war, wurde in der zweiten Hälfte der 1960er 
Jahre erneut geäußert.316 Der Verleger-Ausschuss hatte hierzu Ende des Jahres 1965 
zur Empfehlung an den Vorstand eine Kostenaufstellung für die Fachausschüsse er-
arbeitet, in welcher sämtliche Kostenpunkte, die sich aus der Tätigkeit der Fachaus-
schüsse ergaben, aufgelistet und jeweils entweder dem Börsenverein oder dem Fach-
ausschuss als Kostenträger zugeordnet wurden. Im Wesentlichen war hierbei vorgese-
hen, dass die Fachausschüsse alle Posten übernehmen sollten, die nicht auf Veranlas-
sung des Vorstands des Börsenvereins oder für Auslagen im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit der Fachausschüsse für den Börsenverein entstanden waren. Außerdem 
wurde vom Verleger-Ausschuss vorgeschlagen, dass die innerhalb eines Jahres nicht 
aufgebrauchten Haushaltsmittel den Ausschüssen zur eigenen Verwendung überlas-

                                                 
310 Vgl. Satzung 1966, § 17 (1–2), S. 11. 
311 Vgl. Satzung 1955, § 38, S. 21; vgl. Satzung 1966, § 47 (1), S. 28–29. 
312 Vgl. Werner 1971, S. 123. 
313 Vgl. Satzung 1955, § 35, S. 20; vgl. Satzung 1966, § 36, S. 22–23; vgl. Werner 1971, S. 103. 
314 Vgl. Werner 1971, S. 119–120. 
315 Vgl. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Organisation – Aufgaben – Tätigkeit 1975, S. 

19–20. 
316 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 398 (Entwurf des 

Beschlussprotokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.11.1964), Bl. 5. 
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sen bleiben sollten, sofern sie einen festen Gesamtbetrag nicht überschreiten wür-
den.317 Ob die Kostenzuordnung für die Fachausschüsse tatsächlich in der vom Verle-
ger-Ausschuss vorgeschlagenen Weise umgesetzt wurde, lässt sich den Quellen nicht 
entnehmen. Dass der Verleger-Ausschuss spätestens ab September 1965318 über einen 
eigenen Etat verfügte, belegen die Sitzungsprotokolle der Folgezeit, da ab diesem 
Zeitpunkt regelmäßig Finanzfragen in die Tagesordnungen aufgenommen und ein-
zelne Kostenstellen hinsichtlich der Übernahme durch das Verleger-Gremium disku-
tiert wurden. 

Die Abgeordnetenversammlung, die neben der Hauptversammlung das zweite 
Willensorgan des Börsenvereins darstellte, wurde hinsichtlich ihrer Zusammenset-
zung durch die Satzungsreform völlig verändert. Sie sollte künftig aus insgesamt ein-
undfünfzig bis fünfundfünfzig statt wie bislang siebenundvierzig bis vierundfünfzig 
Mitgliedern bestehen. Zwanzig dieser Mitglieder sollten von den Landesverbänden, 
zehn von der Fachgruppe Verlag, zehn von der Fachgruppe Sortiment, zwei von der 
Fachgruppe Zwischenbuchhandel und einer von der Arbeitsgemeinschaft der Ver-
lagsvertreter gewählt werden. Acht bis zwölf Mitglieder wurden vom Vorstand des 
Börsenvereins berufen, wobei diese Berufungen von der Hauptversammlung bestätigt 
werden mussten.319 Die Vorsitzenden der Fachausschüsse schieden aus der Abgeord-
netenversammlung aus, da sie Mitglieder des Vorstands des Börsenvereins wurden.320 
Die Aufnahme von dreiundzwanzig durch die Fachgruppen gewählten Mitglieder der 
Fachausschüsse und des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Verlagsvertreter in 
die Abgeordnetenversammlung, der Legislative des Börsenvereins, bedeutete eine 
Stärkung der Stellung der Fachgruppen im Gesamtverband. Konfliktstoff hatte diese 
Änderung insofern beinhaltet, als sie zu Lasten der Landesverbände ging, die nun nur 
noch zwanzig statt vierzig Abgeordnete in die Versammlung entsandten. Zudem wa-
ren gerade auch die großen Landesverbände benachteiligt, weil nun bei der Zusam-
mensetzung des Organs die Anzahl der Mitglieder der Landesverbände unberücksich-
tigt blieb und stattdessen jeder Landesverband nur zwei Vertreter in die Versamm-
lung entsandte.321 Zur Kompromissfindung hatte die Überlegung beigetragen, dass 
die aus den Fachausschüssen gewählten und vom Vorstand berufenen Vertreter in 
der Abgeordnetenversammlung den Landesverbänden entstammten und sich so die 
Anzahl der Mitglieder aus den Landesverbänden in der Abgeordnetenversammlung 
indirekt erhöhen würde. Zudem war argumentiert worden, dass die von den Landes-
verbänden bislang in die Abgeordnetenversammlung entsandten Vertreter ohnehin 
nicht Vertreter ihrer Landesverbände gewesen seien, sondern Abgeordnete, die an 
keinerlei Weisung gebunden waren.322 Im Zusammenhang mit der Veränderung der 
Zusammensetzung der Abgeordnetenversammlung war der umstrittenste Reformas-
pekt die Verzahnung der Fachgruppen mit der Abgeordnetenversammlung gewesen, 

                                                 
317 Vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 6.12.1965), Bl. 2–4. 
318 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 368 (Protokoll der 

Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.9.1966), Bl. 13–14. 
319 Vgl. Satzung 1966, § 25 (1–2), S. 15–16. 
320 Vgl. Werner 1971, S. 117–118. 
321 Vgl. ebd., S. 116. 
322 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 71, S. 1673. 
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die mit einer Vermischung von Exekutive (Fachgruppen und Fachausschüsse) und 
Legislative (Abgeordnetenversammlung) des Börsenvereins gleichgesetzt und kritisiert 
worden war.323 Schließlich wurde aber die Verknüpfung der fachlichen Arbeit in den 
Ausschüssen mit der Abgeordnetenversammlung, die als Legislative maßgebliche Ver-
bandsarbeit leistete, im Hinblick auf eine organisatorische Vereinfachung der Arbeit 
und der hieraus resultierenden Kostenersparnis, doch positiv bewertet. Die Mitarbeit 
fachkundiger Abgeordneter aus den Fachgruppen sollte zu einer Verminderung der 
Anzahl ehrenamtlich tätiger Mitglieder und zu einer Arbeitsvereinfachung sowie zu 
größerer Effektivität der Arbeit der Abgeordnetenversammlung führen.324 

Weitere geplante und beschlossene Maßnahme war die Aufnahme der Vorsitzen-
den der Fachausschüsse mit Stimmrecht in den Vorstand des Börsenvereins, der so-
mit von sechs auf neun Mitglieder erweitert wurde. Die sechs anderen Vorstandsmit-
glieder mussten, entsprechend dem Paritätsprinzip, je zur Hälfte dem herstellenden 
und dem verbreitenden Buchhandel angehören.325 Die Vorsitzenden der Fachaus-
schüsse hatten bereits seit längerer Zeit an den Vorstandssitzungen teilgenommen, 
aber kein Stimmrecht besessen.326 Ziel war hierbei die Erlangung eines größeren Mit-
spracherechts der Fachausschüsse und die Möglichkeit, die fachspezifischen Interes-
sen auf direktem Weg im Vorstand vertreten zu können. Allerdings war es während 
der jahrelangen Satzungsdiskussionen im Börsenverein umstritten gewesen, ob diese 
Änderung wirklich zu einer weiteren Stärkung der Fachgruppen führen würde, da die 
Ausschuss-Vorsitzenden je eine Stimme unter neun Vorstandsmitgliedern haben 
würden oder ob die Vertreter der Fachausschüsse außerhalb des Vorstandes nicht 
besser als Vertreter ihrer Interessengruppe wirken könnten. Da dieser Antragspunkt 
aber vor allem für die Verleger-Mitglieder des Börsenvereins jahrelang ein so wichti-
ges Kriterium darstellte, dass sie jede anders lautende Satzungsänderung von vorne-
herein als unzureichend abgelehnt hätten, wurde dieser Änderungsvorschlag in den 
Satzungsentwurf aufgenommen. Wie der Vorsteher des Börsenvereins anlässlich eines 
Referats vor der Abgeordnetenversammlung im September 1966 betonte, war dieser 
Reformvorschlag als einziger nicht einstimmig vom Vorstand des Börsenvereins an-
genommen worden. Nach Einschätzung des damaligen Vorstehers, Friedrich Georgi, 
war es aber zu begrüßen, wenn die Fachausschuss-Vorsitzenden zu Vorstandsmitglie-
dern werden würden, da sie dann stärker in die Gesamtverantwortung des Börsenver-
eins einbezogen und nicht mehr länger nur reine Fachinteressenvertreter bleiben wür-
den.327  

                                                 
323 Vgl. Werner 1971, S. 117. 
324 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 71, S. 1674. 
325 Vgl. Werner 1971, S. 111–112. 
326 Eine verbindliche Bestimmung hierzu wurde bis 1966 nicht in die Satzungen aufgenommen und 

auch in den übrigen Quellen findet sich keine genaue Angabe darüber, seit wann die Ausschuss-
Vorsitzenden als Beisitzer an den Vorstandsbesprechungen teilnahmen. In der Praxis ist dies vermut-
lich mindestens seit September 1951 der Fall gewesen, wie eine im Protokoll festgehaltene Aussage 
des damaligen Verleger-Ausschuss-Vorsitzenden Christian Wegner belegt. Dieser brachte in der Aus-
schuss-Sitzung zum Ausdruck, dass er die gegenseitige Teilnahme der Vorstände des Börsenvereins 
und des Verleger-Ausschusses an den Sitzungen für außerordentlich wichtig und fruchtbar halte. 
Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.9.1951), Bl. 23. 

327 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 22 (1966) H. 71, S. 1673. 
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Nach jahrelangen Diskussionen zwischen dem Verleger-Ausschuss und Mitgliedern 
des Vorstands des Börsenvereins wurde in die Satzung eine Formulierung aufge-
nommen, die besagte, dass der Vorstand den Fachausschüssen die Aufgaben, die nur 
die Interessen einer Fachgruppe betrafen, zur selbstständigen Erledigung nach innen 
und nach außen übertragen könne. Der Vorstand musste aber über diese Angelegen-
heiten laufend unterrichtet werden und konnte sie wieder an sich ziehen, falls Interes-
sen anderer Handelsstufen berührt wurden. Damit wurde die formale Grundlage 
zum weiteren Ausbau von Kontakten und zur Zusammenarbeit der Fachausschüsse 
mit Fachvereinigungen und Wirtschaftsverbänden geschaffen, die sich außerhalb des 
Börsenvereins organisiert hatten.328 

Nicht in die Satzung aufgenommen wurden hingegen die Vorschläge des Verle-
ger-Ausschusses zur Erweiterung der Aufgaben und Befugnisse der Fachgruppenver-
sammlungen. Im Wesentlichen hatte der Verleger-Ausschuss eine Erweiterung der 
Rechte und Pflichten der Verleger-Vollversammlung gefordert, da deren einzige Auf-
gabe bislang die Wahl der Mitglieder des Verleger-Ausschusses war. Vorgeschlagen 
worden war eine Satzungsänderung, nach der das Verleger-Gremium gegenüber der 
Verleger-Versammlung zur Rechenschaft verpflichtet sein sollte. Geplant worden war 
außerdem, dass die Fachgruppe Herstellender Buchhandel dem Verleger-Ausschuss 
künftig Richtlinien für seine Arbeit vorgeben und das Recht zur Abberufung des Ver-
leger-Gremiums erhalten sollte.329 Nach der Revision des Statuts von 1966 waren die 
Fachausschüsse, der Vorstand des Börsenvereins, die Abgeordnetenversammlung und 
das Sozialwerk aber lediglich zur Berichterstattung über ihre Tätigkeit in der jährlich 
stattfindenden Hauptversammlung verpflichtet.330 Die Fachgruppenversammlung 
Herstellender Buchhandel blieb also auch weiterhin eine Mitgliederversammlung, in 
der vor allem Fachfragen behandelt und elf der insgesamt einundzwanzig Mitglieder 
des Verleger-Ausschusses gewählt werden sollten.331 

Eine Neuregelung, die ihren Ursprung in der Institutionalisierung des Fachbeauf-
tragten der Satzung von 1955 hatte,332 war die Möglichkeit zur Bestellung von Ge-
schäftsführern für den Verleger-Ausschuss und den Sortimenter-Ausschuss durch den 
Vorstand des Börsenvereins. Aufgabe dieser Geschäftsführer war die Leitung der Bü-
ros beider Fachausschüsse. Außerdem waren sie für den Interessenausgleich zwischen 
den Angehörigen ihrer Fachgruppen und zwischen den anderen Fachgruppen im 
Verband zuständig. Sie erhielten ihre Weisungen vom Vorstand des Börsenvereins 
und dem Vorstand ihres Fachausschusses. Im Falle eines Weisungskonfliktes waren 
beide Verbandsorgane unverzüglich zu informieren.333 Die Stellung der Geschäftsfüh-
rer innerhalb der Geschäftsleitung des Börsenvereins entsprach der Stellung der 
Fachbeauftragten in der Geschäftsleitung der Satzung von 1955.334 Den Teilnehmer-

                                                 
328 Vgl. Satzung 1966, § 36 (1), S. 22; vgl. ebd., § 31 (2), S. 20. 
329 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 (Wortproto-

koll der Mitgliederversammlung der Fachgruppe Herstellender Buchhändler am 8.5.1965), Bl. 7–8. 
330 Vgl. Satzung 1966, § 20 (5), S. 13. 
331 Vgl. ebd., § 24 (3), S. 15. 
332 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 376. 
333 Vgl. Satzung 1966, § 38 (1–2), S. 24. 
334 Vgl. Satzung 1955, § 37 (3), S. 21; vgl. Satzung 1966, § 38 (3), S. 24. 
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vermerken der Sitzungsprotokolle ist zu entnehmen, dass mit der Funktion des Ge-
schäftsführers des Verleger-Ausschusses Hans-Karl von Kupsch beauftragt wurde, der 
in der Funktion des Geschäftsführers des Verleger-Ausschusses erstmals in einem 
Protokoll von 1966 genannt wird und diese Tätigkeit längstens bis Februar 1973 
ausübte, da er dann die Funktion des Hauptgeschäftsführers des Börsenvereins über-
nahm.335 Auch das Prinzip der traditionellen Einzelmitgliedschaft, das die Mitglied-
schaft im Börsenverein auf Geschäftsinhaber oder -führer beschränkte, war bis zu 
einer weiteren grundlegenden Satzungsänderung, die 1972 den Übergang zur Fir-
menmitgliedschaft festschrieb und damit auch den Angestellten den Zugang zum 
Börsenverein ermöglichte, in der neugefassten Satzung von 1966 unangetastet geblie-
ben.336 

 
6.2 Zusammensetzung und Mitgliederstand 

Durch die Satzungsreform hatten sich auch Änderungen für die Zusammensetzung 
des Verleger-Ausschusses ergeben. Die Zahl der Mitglieder des Verbandsorgans wur-
de von fünfzehn auf einundzwanzig Mitglieder erhöht. Von diesen wurden für die 
Dauer von drei Jahren jeweils elf von der Fachgruppe Herstellender Buchhandel und 
zehn von den Landesverbänden gewählt.337 Dieser neue Modus für die Zusammenset-
zung des Verleger-Gremiums ermöglichte den Landesverbänden bei der fachlichen 
Vereinsarbeit stärker mitzuwirken und stellte einen Ausgleich für die Schwächung der 
Stellung der Landesverbände in der Abgeordnetenversammlung dar.338 Bei den Wah-
len sollten zudem die verschiedenen Fachrichtungen des Verlagswesens eine „ihrer 
Bedeutung entsprechende Berücksichtigung finden.“339 

Die bereits im Juli 1965 vorgenommene Ergänzung des § 24 (2) der Geschäfts-
ordnung über die Neubesetzung beziehungsweise Ersatzwahl eines Fachausschusses 
im Falle des gleichzeitigen Ausscheidens von mehr als einem Drittel der Ausschuss-
Mitglieder war im Statut von 1966 enthalten.340 

Eine Neureglung war auch hinsichtlich der Wahltermine für die Fachausschüsse 
in das Statut von 1966 aufgenommen worden: Sie wurden in den Herbst des Jahres 
vor der Wahl der Vorstandsmitglieder durch die Hauptversammlung verlegt. Eine 
Wiederwahl der Mitglieder war auch weiterhin möglich.341 

Die Wahl der Vorstände der Fachausschüsse musste nun direkt im Anschluss an 
die Fachgruppenversammlung durchgeführt werden. Der Vorsitzende des Verleger-
Ausschusses musste den Mitgliedern angehören, die von der Fachgruppe in den Ver-
leger-Ausschuss gewählt worden waren. Als Vorsitzender gehörte er für die Dauer 
von drei Jahren als stimmberechtigtes Mitglied dem Vorstand des Börsenvereins an. 
Die Wiederwahl eines Vorsitzenden war, entsprechend der Satzung, nur noch einmal 
                                                 
335 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 368 (Protokoll der 

Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.12.1966), Bl. 1; vgl. Staub u.a. 2000, S. 384. 
336 Vgl. Estermann 2000, S. 179–180; vgl. Estermann 1997, S. 81. 
337 Vgl. Satzung 1966, § 36 (3), S. 23. 
338 Vgl. Werner 1971, S. 120. 
339 Satzung 1966. Wahlordnung § 9, S. 37. 
340 Vgl. Satzung 1966. Geschäftsordnung § 24 (2), S. 48. 
341 Vgl. Satzung 1966, § 37 (2), S. 23. 
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nach Ablauf einer Amtsperiode möglich.342 Abgesehen von den genannten Verände-
rungen galten auch nach der Revision des Statuts von 1966 weiterhin die Bestim-
mungen, die zur Wahl des Verleger-Ausschusses in der Wahlordnung sowie der Ge-
schäftsordnung der Satzung von 1955 festgeschrieben worden waren. 

 
6.3 Aufgabenverteilung und Beschlussfassung 

Die Bestimmungen zur Aufgabenverteilung und zur Beschlussfassung im Statut von 
1966 stimmten größtenteils mit den Bestimmungen der Geschäftsordnung von 1955 
überein. Anders als in der Vorgängersatzung festgeschrieben, sollten von nun an die 
Beschlüsse des Verleger-Ausschusses bei Bedarf nicht mehr von anderen Ausschuss-
Mitgliedern, sondern nur noch vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter vor dem 
Vorstand des Börsenvereins vertreten werden.343 

Der Vorstand des Verleger-Gremiums wurde von den Mitgliedern des Fachaus-
schusses gewählt. Er sollte sich auch weiterhin aus dem Vorsitzenden, seinem Stell-
vertreter, einem Schriftführer und seit 1966 auch aus einem Schatzmeister zusam-
mensetzen, dessen Amt durch die selbstständige Verwaltung der Haushalte durch die 
Fachausschüsse erforderlich geworden war. Neu in den Satzungstext aufgenommen 
wurde der Vermerk, dass die Ämterverteilung durch den Vorstand des Verleger-
Ausschusses vorgenommen werden sollte. In der Praxis war dies jedoch bereits seit 
langem so gehandhabt worden.344 

An den Hauptaufgaben des Vorsitzenden und den Bestimmungen zu ihrer Durch-
führung, wie etwa der Führung der laufenden Geschäfte des Gremiums, der Einla-
dung zu den Sitzungen und ihre Leitung sowie zur Festlegung der Tagesordnungen, 
hatte sich durch die Satzungsreform keine Änderung ergeben. Der Vorsitzende des 
Verleger-Ausschusses war zudem noch immer für die Einladungen, die Ausarbeitung 
einer Tagesordnung und die Leitung der Fachgruppenversammlungen in der durch 
das Statut von 1955 vorgegebenen Weise zuständig.345 

Auch die Häufigkeit der Ausschuss-Sitzungen, die laut Satzung in der Regel jähr-
lich je einmal im Frühjahr und im Herbst stattfinden sollten, wurde in der Satzung 
beibehalten. Die vorliegenden Protokolle lassen jedoch erkennen, dass der Verleger-
Ausschuss im Jahr 1967 vier Mal und im Jahr 1968 mindestens drei Mal zu Sitzun-
gen in Frankfurt zusammentraf. Neu war allerdings der Vermerk, dass die Sitzungen 
nun jeweils am Vortag einer Sitzung der Abgeordnetenversammlung stattfinden soll-
ten.346 Bereits seit der Verabschiedung des Statuts von 1955 musste außerdem auch 
einmal jährlich auf der Hauptversammlung über die Tätigkeit der Fachausschüsse 
Bericht erstattet werden.347 

Für die Aufgabenverteilung in den Fachausschüssen hatte sich nach der Satzungs-
reform von 1966 grundsätzlich keine Veränderung ergeben, allerdings lässt sich be-

                                                 
342 Vgl. ebd., § 37 (3), S. 23. 
343 Vgl. Satzung 1966. Geschäftsordnung § 22 (3), S. 47. 
344 Vgl. ebd., § 16, S. 46. 
345 Vgl. Satzung 1966, § 24 (2), S. 15; vgl. Satzung 1966. Geschäftsordnung § 2 (2), S. 41. 
346 Vgl. Satzung 1966. Geschäftsordnung § 18 (1–2), S. 47. 
347 Vgl. Satzung 1955, § 19 (6), S. 12; vgl. Satzung 1966, § 20 (5), S. 13. 
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reits seit 1955 eine kontinuierliche Ausweitung der Aufgabenbereiche des Verleger-
Ausschusses innerhalb des Verbands feststellen. Einzelne Mitglieder des Verleger-
Ausschusses oder von diesen zur Berufung vorgeschlagene andere Verleger-Mitglieder 
des Verbands wirkten in einer Vielzahl von Organen, Arbeitsausschüssen und Fach-
kommmissionen des Verbands mit, die laut der Satzung von 1955 die ordentlichen 
Organe bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen hatten.348 Die Hauptkriterien für Vor-
schläge zur Entsendung von Verlegern in Gremien, Ausschüsse und Beiräte innerhalb 
und außerhalb des Börsenvereins waren die fachliche Kompetenz der Einzelpersön-
lichkeiten und die Frage, inwieweit sie als Angehörige einer bestimmten Fachrich-
tung des Verlagswesens besonderes Interesse an der Mitwirkung in den betreffenden 
Einrichtungen zur Behandlung von Fachfragen hatten. Verleger-Mitglieder wirkten 
beispielsweise im Ausschuss für Urheber- und Verlagsrecht, dem Wirtschaftausschuss, 
dem Ausschuss für Messefragen, dem Ausschuss für Auslandsausstellungen, dem Aus-
schuss für Außenhandelsfragen, dem Steuer- und Verkehrsausschuss, dem Werbe- 
und Presseausschuss, dem Ausschuss für Rationalisierungsfragen, dem Post-
Ausschuss, im Stiftungsrat für den Friedenspreis und im Kuratorium der Deutschen 
Buchhändlerschule mit.349  

Auch vor der Satzungsreform 1966 nahm der Verleger-Ausschuss, mit Zustim-
mung des Vorstands des Börsenvereins, bereits Interessen der Verleger nach außen 
wahr. Neben der bereits erwähnten Aufnahme in die Internationale Verleger-Union 
in der ersten Hälfte der 1950er Jahre wurde der Börsenverein auf Veranlassung des 
Verleger-Ausschusses 1954 korporatives Mitglied der Association littéraire et artisti-
que, der Verleger-Ausschuss selbst wirkte seit Beginn der 1960er Jahre an der Gestal-
tung des Konstanzer Literaturgesprächs mit oder entsandte beispielsweise Beisitzer in 
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdendes Schrifttum. Nach der Revision des Sta-
tuts erweiterten sich die Tätigkeiten außerhalb des Börsenvereins durch die Entsen-
dung von Vertretern in die Gruppe der Buchverleger der EWG, durch die Berufung 
von Verlegern in den Beirat für Fotokopierabkommen, durch die Zusammenarbeit 
mit dem Fachnormenausschuss Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen des 
Deutschen Normen Ausschusses, durch die Durchführung der Kranichsteiner Verle-
gerarbeitstagung und durch die Mitwirkung an einer weiteren Vielzahl von fachver-

                                                 
348 Eine Mitwirkung von Verleger-Mitgliedern in verschiedenen Gremien des Börsenvereins hatte es 

bereits vor 1955 gegeben; die Sitzungsprotokolle lassen jedoch eine Zunahme dieser Aufgaben be-
reits nach dem Zusammenschluss zum Gesamtverband auf der Basis der Einzelmitgliedschaft erken-
nen. Die Ursachen für die Aufgabenerweiterung liegen nicht nur in der Veränderung der Organisa-
tionsstrukturen des Verbands begründet, sondern ergaben sich auch aus der Veränderung der politi-
schen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Nach der Unterzeichnung des Deutschlandvertrages 
mit den Westalliierten 1952 und nach der Beendigung des Besatzungsregimes im April 1955 war der 
Börsenverein mit einer größeren Vielfalt buchhändlerischer Aufgaben befasst. Auch die wirtschaftli-
chen Bedingungen und der Strukturwandel des Buchmarktes in den 1950er und 1960er Jahren hat-
ten zu einer Ausweitung der Aufgabengebiete des Börsenvereins und seiner ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder geführt. Vgl. Estermann 2000, S. 170. 

349 Für diese beispielhafte Aufzählung wurde der satzungsgemäße Status der einzelnen genannten Gre-
mien nicht berücksichtigt, da er an dieser Stelle nicht von Bedeutung ist. 
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wandten buchhändlerischen Vereinigungen und Wirtschaftsverbänden, die außerhalb 
des Börsenvereins organisiert waren.350 

Bis 1969 hatte der Umfang der anfallenden Arbeiten im Verleger-Ausschuss nach 
der Auffassung des damaligen Vorsitzenden, Jürgen Mackensen, so zugenommen, 
dass künftig mehr Arbeiten an die hauptamtlichen Mitarbeiter delegiert werden soll-
ten. Eine personelle Erweiterung der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses war 
aber aufgrund des Paritätsprinzips, das bei der Zusammensetzung der Gremien im 
Börsenverein eingehalten werden musste, nicht ohne Zustimmung der anderen Gre-
mien durchführbar.351 Deutlich wird an dieser Stelle, dass der Anstieg der Verwal-
tungsarbeit in den Gremien des Börsenvereins eine weitere Stärkung des Hauptamtes 
im Verband erforderlich machte, die aber erst ab der Mitte der 1970er Jahre in grö-
ßerem Umfang erfolgen sollte.352 

Insgesamt führte die Satzungsänderung, die am 24. September 1966 von der 
12. Hauptversammlung des Börsenvereins angenommen wurde, zu einer Struktur-
veränderung des Börsenvereins, die zu Lasten der Landesverbände eine deutliche 
Stärkung der Fachgruppen zur Folge hatte und neben den Zielen der Vereinfachung 
der Verbandsarbeit und einer Kostenreduzierung vermutlich auch die Abwanderung 
oder Neuorganisation der einzelnen Fachgruppen in Verbände oder Vereine außer-
halb des Börsenvereins verhindern half. Der Leitgedanke des Börsenvereins, Verlage, 
Zwischenbuchhändler, Sortimenter und Verlags-Vertreter mit ihren heterogenen 
Interessen innerhalb einer Berufsorganisation zu vereinigen, konnte auch weiterhin 
erhalten bleiben. 
 

                                                 
350 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 10–11; vgl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 24–25; vgl. GeschSt 
(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1959), Bl. 3; vgl. GeschSt (Entwurf des Pro-
tokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.1.1960), Bl. 28–29; vgl. ISG Frankfurt a. M., 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369 (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verle-
ger-Ausschusses am 29.1.1963), Bl. 5; vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 7.9.1965), Bl. 7–8; vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 6.12.1965), Bl. 4; vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 14.2.1966), Bl. 5; vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 16.5.1966), Bl. 10; vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buch-
handels, W2/7 Nr. 369 (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.12.1967), Bl. 8–9; 
vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 3.4.1968), Bl. 2 und Bl. 9–10; vgl. 
GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 28.8.1968), Bl. 13–14 und Bl. 42 und 
Bl. 59. 

351 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.3.1969), Bl. 25. 
352 Vgl. Nelz 1994, S. 54. 
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IV Haupttätigkeitsfelder des Verleger-Ausschusses 

Nach dem politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands am Ende 
des Zweiten Weltkriegs hatte die Etablierung buchhandelsspezifischer Rahmenbedin-
gungen zu den wichtigsten und konfliktreichsten Aufgaben des Börsenvereins gehört. 
Die bisherigen buchhändlerischen Ordnungen waren bei Kriegsende „rechtsunwirk-
sam“353 geworden, woraus sich die Notwendigkeit zu einer umfassenden Neuordnung 
des Buchhandels innerhalb der Gesetze und Verordnungen der Militärregierungen 
und der künftigen Gesetzgebung in der BRD ergeben hatte.354 Hieraus entwickelte 
sich eine Vielzahl an Aufgabengebieten für den Verleger-Ausschuss. Nachfolgend 
werden die Tätigkeitsbereiche einer genaueren Betrachtung unterzogen, mit welchen 
der Verleger-Ausschuss in den 1950er und 1960er Jahren vor allem befasst war. Im 
Zentrum stehen hierbei nicht nur wirtschaftliche und rechtliche Probleme, wie das 
der Preisbindung und der Verkehrs- und Verkaufsordnung oder des Urheberrechts, 
sondern auch die Mitwirkung an der Durchführung der Frankfurter Buchmesse und 
von Auslandsausstellungen sowie die Herausgabe von Informationsschriften für Ver-
leger-Mitglieder im Verband. 

Da eine Darstellung aller Aufgabengebiete, mit welchen der Verleger-Ausschuss in 
den 1950er und 1960er Jahren unmittelbar oder mittelbar befasst war, den Rahmen 
der vorliegenden Arbeit erheblich überschreiten würde, musste eine Beschränkung 
auf die Haupttätigkeitsfelder vorgenommen werden. Diese wurden in einem ersten 
Arbeitsschritt durch eine Analyse nach der Häufigkeit der Erwähnung der einzelnen 
Sachthemen in den vorliegenden Sitzungsprotokollen ermittelt. In einem zweiten 
Arbeitsschritt wurden diese Einzelnennungen hinsichtlich ihrer inhaltlich-
thematischen Zusammengehörigkeit zu übergeordneten Themenbereichen zusam-
mengefasst. Nach einer erneuten Auszählung kristallisierten sich vier Tätigkeitsfelder 
mit so großem zahlenmäßigen Abstand gegenüber der Vielzahl der restlichen The-
menbereiche heraus, dass sich eine Anwendung weiterer formaler Auswahlkriterien 
erübrigte. Die Gliederung in Unterkapitel folgt dem Ergebnis der Analyse und gibt 
die Themenbereiche entsprechend der Häufigkeit ihrer Nennung in absteigender 
Folge wieder.  

Auch bei einer Beschränkung auf die Haupttätigkeitsfelder kann im Rahmen die-
ser Arbeit keine erschöpfende Darstellung der einzelnen Themenbereiche erfolgen. 
Ziel dieser Arbeit ist es vielmehr, anhand der vorliegenden Sitzungsprotokolle zu 
untersuchen, in welcher organisatorischen Form und in welcher Art und Weise der 
Verleger-Ausschuss innerhalb der einzelnen Tätigkeitsfelder wirkte. 

                                                 
353 Füssel 1997, S. 95. 
354 Vgl. Werner, Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (3.2), (1968) H. 2, S. 82. 
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1 Preisbindung, Verkehrs- und Verkaufsordnung  

1.1 Gesetzesentwürfe und Verhandlungen mit den Kartellbehören 

In der frühen Nachkriegszeit waren die Bestrebungen des Börsenvereins zunächst 
darauf ausgerichtet gewesen, jenes Buchpreisbindungssystem wieder herzustellen, das 
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs für den deutschen Buchhandel Gültigkeit ge-
habt hatte. Von Seiten der Mehrheit der Börsenvereinsmitglieder wurde es als eine 
Grundfeste für ein funktionierendes Buchhandelssystem angesehen. Kodifizierte 
Grundlage dieser horizontalen Preisbindung war die Verkehrs- und Verkaufsordnung 
des deutschen Buchhandels gewesen, zu deren Anerkennung und Einhaltung die 
Mitgliedsfirmen des Börsenvereins per Satzung verpflichtet waren.355 An die Ver-
kehrs- und Verkaufsordnung hatten sich aber auch Firmen gehalten, die nicht Mit-
glieder des Börsenvereins waren, da Unternehmen, die diese Bestimmung nicht be-
rücksichtigten, innerhalb der Branche mit Sanktionen zu rechnen hatten. Insofern 
kann das Preisbindungssystem der Vorkriegszeit als brancheninterne Regelung be-
zeichnet werden, an die sich der Großteil der Unternehmen des Buchhandels hielt.356  

Diese Vorkriegsregelung war jedoch mit den Dekartellisierungsbestimmungen der 
britischen und amerikanischen Besatzungsmächte unvereinbar. Der Börsenverein 
scheiterte mit seinen Anknüpfungsversuchen an die Vorkriegsverhältnisse, da es sich 
hierbei um „horizontale [...] Vereinbarungen zwischen Gewerbetreibenden zweier 
verschiedener Handelsstufen“357 handelte. Erklärtes Ziel der Alliierten und ihrer De-
kartellisierungspolitik war es, der erneuten Zusammenballung wirtschaftlicher Macht 
im Nachkriegsdeutschland entgegenzuwirken, Preise durch freien Wettbewerb nied-
rig zu halten und der möglichen Bildung von Meinungsmonopolen entgegenzuwir-
ken, indem nichtstaatlichen Wirtschaftsverbänden jede marktregelnde Tätigkeit un-
tersagt wurde.358  

In der britischen und amerikanischen Zone bestand durch das Gesetz Nr. 56 der 
amerikanischen Militärregierung formal ein Verbot der Preisbindung, wohingegen 
die französische Militärregierung das Prinzip des festen Ladenpreises und eine allge-
meinverbindliche Verkehrs- und Verkaufsordnung in der französischen Besatzungs-
zone gestattet hatte.359 In der Praxis ging ein Großteil der Verleger in der amerikani-
schen und britischen Besatzungszone zunächst dazu über, eine individuelle Preisbin-
dung über Aufdrucke auf ihren Fakturen vorzunehmen. Laut deren Inhalt verpflich-
teten sich die Empfänger bei Annahme der Sendung zur Einhaltung des vom Verle-
ger vorgegebenen Ladenpreises. Bei Nichteinhaltung der genannten Bedingungen 
bestand so für die Verleger die Möglichkeit, Liefersperren zu verhängen. Die Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände beziehungsweise der 
Börsenverein befand sich hinsichtlich der Frage des Ladenpreises in einer schwierigen 

                                                 
355 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 75, S. 1621; vgl. Estermann 2000, S. 175–176.  
356 Vgl. Seminar-Mitschrift Geschichte des Buchhandels in der BRD (1945–2000). I: Verlagsbuch-

handel, Sitzung am 8. Dezember 2003, mit Volker Titel und Ursula Rautenberg. 
357 Georgi, Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 75, S. 1621. 
358 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1011–1012 und Sp. 1060. 
359 Vgl. ebd., Sp. 1017–1018. 



82
 

Situation, da Verbände keine marktregelnde Funktion ausüben durften, der Börsen-
verein, nach Auffassung des Buchhandels, aber die zuständige Einrichtung war, um 
eine Lösung für das Problem des festen Ladenpreises zu entwickeln.360 

In der Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise im Börsenverein war seit Juli 1948 
vor allem die Fachkommission für Rechtsfragen mit der Preisbindung befasst, die 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kartellgesetzgebung ein Gutachten über 
Möglichkeiten zur Einführung des festen Ladenpreises ausarbeiten sollte. Der Kom-
mission hatten zunächst der Heidelberger Rechtsanwalt Kleine, der Hamburger Jurist 
Wallstab, der Heidelberger Verleger Schneider und der Frankfurter Buchhändler 
Strucken angehört. Im Jahr 1949 wurde diese Kommission durch die Berufung der 
Verleger Bachem aus Köln, Klostermann aus Frankfurt und Sellier aus Gelnhausen 
erweitert.361 Damit gehörten 1949 der Kommission für Rechtsfragen, die seit der Sat-
zungsänderung von 1949 die Bezeichnung Rechts-Ausschuss trug, drei Mitglieder des 
Verleger-Ausschusses an. In den Sitzungen des Verleger-Gremiums in den Jahren 
1949 bis 1953 und 1958 bis 1962 war die Frage der Preisbindung und die einer neu-
en Verkehrs- und Verkaufsordnung regelmäßig ein zentraler Tagesordnungspunkt. 
Hierbei berichteten häufig die jeweiligen Vorsitzenden des Rechts-Ausschusses und 
Vorstandsmitglieder des Börsenvereins über den gegenwärtigen Stand der Verhand-
lungen und Entwürfe zur deutschen Kartellgesetzgebung. Gemeinsam mit den anwe-
senden Mitgliedern wurden die weiteren Vorgehensweisen besprochen. Nach Aussage 
des Vorsitzenden des Rechtsausschusses Arthur Sellier, anlässlich einer Sitzung des 
Verleger-Ausschusses im November 1949, waren erste Kontakte mit Vertretern des 
Bundeswirtschaftsministeriums dahingehend vielversprechend, dass mit der Unter-
stützung für eine Neuetablierung eines Preisbindungssystems zweiter Hand gerechnet 
werden könne. Insgesamt lagen zu diesem Zeitpunkt, nach Selliers Angaben, vier 
Entwürfe für die Kartellgesetzgebung vor: Zwei aus dem Bundeswirtschaftsministeri-
um, ein Entwurf „Erhard“ und ein Entwurf der amerikanischen Behörden. Da letzte-
rer mutmaßlich große Ähnlichkeit mit dem Kontrollratsbeschluss Nr. 56 haben wür-
de, war man sich einig, dass es dringend erforderlich sei, Stellungnahmen und Gut-
achten von Seiten des Börsenvereins bei den Ministerien, Behörden und sonstigen 
Einrichtungen von Bund und Ländern sowie bei einzelnen Abgeordneten und Partei-
en einzureichen, die mit der Preisbindungsfrage befasst waren. Die Argumentations-
führung in den Gutachten sollte nach Empfängerkreisen unterschiedlich gehandhabt 
werden. Materialien, die für die amerikanischen Behörden bestimmt waren, sollten 
sich auf juristische Begründungen zur Etablierung eines Preisbindungssystems be-
schränken und keinesfalls „propagandistische und kulturelle Fragen“362 behandeln, 
wohingegen Gutachten für deutsche Einrichtungen durchaus derartige Begründun-
gen zusätzlich enthalten sollten. Darüber hinaus sollten auch befürwortende Stel-
lungnahmen von Verlegern und Sortimentern zum festen Ladenpreis an die genann-
ten Stellen übergeben werden. Auch persönliche Kontakte der Verleger und weiterer 

                                                 
360 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1024–1025. 
361 Vgl. ebd., Sp. 1027. 
362 GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.11.1949), Bl. 4–5. 
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Börsenvereinsmitglieder zu Behörden und Ministerien sollten zusätzlich genutzt wer-
den.363 

Innerhalb des Buchhandels blieb dem Börsenverein, der keine marktregelnde 
Funktion ausüben durfte, lediglich die Möglichkeit, an die Einsicht und das wirt-
schaftliche Interesse von herstellendem und verbreitendem Buchhandel zur freiwilli-
gen Einhaltung der Preisbindung zu appellieren. Nach Angaben des Verleger-
Ausschuss-Vorsitzenden Klostermann vom September 1950, hatte die überwiegende 
Mehrheit der Verleger ein Interesse daran, das Prinzip des festen Ladenpreises zu 
erhalten und wurde hierin vom Sortiment unterstützt.364 

Zu Beginn der 1950er Jahre begann sich allmählich abzuzeichnen, dass die Be-
mühungen des Börsenvereins zur Etablierung eines Preisbindungssystems zweiter 
Hand in der frühen Nachkriegszeit nicht erfolglos geblieben waren. Eine erste Ver-
änderung der rechtlichen Situation ergab sich in den Jahren 1952 und 1953 durch 
die sogenannten „Willner-Briefe“ an das Bundeswirtschaftsministerium. Mit diesen 
Schreiben erklärte der Leiter365 der „Decartelization and Deconzentration Division“ 
die Duldung einer vertikalen Preisbindung für Markenartikel und Verlagserzeugnisse 
über ein System individueller Preisbindungsverträge zwischen Verlegern und Sorti-
mentern, falls dies auch im neuen deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen zulässig sei.366 Für den Börsenverein zeichnete sich nun als gangbarer Weg für 
die neue Kartellgesetzgebung die Möglichkeit einer Preisbindung über ein Reverssys-
tem ab. 

Die Kartellbestimmungen der Besatzungsmächte wurden durch das deutsche Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)367 abgelöst, das nach seiner Verab-
schiedung im Bundestag am 1. Januar 1958 in Kraft trat. Dieses Gesetz untersagte in 
§ 15 ausdrücklich alle wettbewerbsbehindernden Preis- und Konditionenvereinba-
rungen, räumte aber in § 16 eine Ausnahmeregelung für Markenwaren und Verlags-
erzeugnisse ein, die eine vertikale Preisbindungsmöglichkeit durch individuelle Preis-
bindungsverträge zwischen den einzelnen Verlagen mit allen Sortimentern und Zwi-
schenbuchhandlungen zum Inhalt hatte. Das Gesetz legalisierte nun also die seit den 
„Willner-Briefen“ von 1952 und 1953 in diesem Sinne gehandhabte Übergangsrege-
lung, die diese Form der Preisabsprache zwar nicht grundsätzlich genehmigt hatte, 
deren Anwendung aber straffrei geblieben war.368  

Mit dieser neuen Rechtslage war nun allerdings eine lückenlose Handhabung des 
Preisbindungsprinzips zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen und das Erfor-

                                                 
363 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.11.1949), Bl. 4–5. 
364 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Tätigkeitsbericht des Verleger-Ausschusses 

vom 13.9.1950), Bl. 1. 
365 Willner war der Leiter der „Decartelization and Deconcentration Division“ im „Office of the Uni-

ted States High Commissioner for Germany“, also der Leiter der Abteilung für Dekartellisierung 
und Entflechtung bei der Alliierten Hohen Kommission (DIDEG) gewesen. Vgl. Umlauff 1978, 
Sp. 1057–1059. 

366 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 4; vgl. Füssel 1997, 
S. 95–96; vgl. Umlauff 1978, Sp. 1057–1059; vgl. Werner 1971, S. 141–142. 

367 Bei weiteren Erwähnungen im Text wird künftig die Abkürzung GWB verwendet. 
368 Vgl. Füssel 1997, S. 95–96; vgl. Werner 1971, S. 141–142. 



84
 

dernis einer „neuen Form der Schriftlichkeit“369 durch den Gesetzgeber vorgeschrie-
ben.370 Die lückenlose Handhabung des Preisbindungssystems durch die Verleger war 
nun die Voraussetzung, um die Einhaltung des gebundenen Ladenpreises in der Pra-
xis durchsetzen zu können. Von seinem Recht zur Liefersperre bei Nichteinhaltung 
des vorgegebenen Ladenpreises durch einen Wiederverkäufer, der den Preisbindungs-
revers des Verlegers unterzeichnet hatte, konnte ein Verleger nur Gebrauch machen, 
wenn seine Preisbindung lückenlos durchgeführt wurde. Auch die Ablehnung der 
Belieferung von Wiederverkäufern, die keinen Preisbindungsvertrag mit dem Verle-
ger unterzeichnet hatten, war rechtlich nur dann durchführbar, wenn der Verleger 
die Preisbindung lückenlos durchführte.371 Als in der Praxis durchführbare Form der 
Schriftlichkeit entstand ein mehrfach modifiziertes „System verlagsübergreifender 
Sammelreverse“372, da sonst jeder Verleger mit jedem Sortimenter einen Einzelvertrag 
zur Preisbindung hätte abschließen müssen.  

Somit schien die Frage der Buchpreisbindung mit Inkrafttreten des GWB für den 
Buchhandel zunächst geklärt, bis dann vier Jahre später, am 25. Juli 1962, der soge-
nannte „Kartellbericht“373 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde,374 der die Auf-
hebung des gebundenen Ladenpreises für Markenartikel und Verlagserzeugnisse for-
derte.375 Hierin wurde dem Buch als Ware zwar der kulturelle Wert nicht abgespro-
chen, da er aber nicht messbar sei, seien Verlagserzeugnisse als reines Wirtschaftsgut 
einzuordnen und der Buchhandel sei folglich dem freien Preiswettbewerb zu unter-
werfen.376 Darüber hinaus wurde die Aufhebung des Preisbindungssystems auch mit 
der Begründung gefordert, dass der feste Ladenpreis eine hohe Handelsspanne be-
günstige, die einer marktgerechten Preisbildung entgegenstehe.377 Als Folge des Kar-
tellberichts setzte eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit des Börsenvereins ein, in 
welcher über das Preisbindungssystem, das bislang vorwiegend mit der langjährigen 
Tradition und dem Wert des Buches als Kulturgut begründet worden war, neu re-
flektiert wurde.378  

Als erste Reaktion auf das Erscheinen des Kartellberichts betonte der Buchhandel, 
vertreten durch den Börsenverein, in einem Telegramm des damaligen Vorstehers 
Werner Dodeshöner an den Bundeskanzler Konrad Adenauer, die unterschiedliche 
Bedeutung der Preisbindung für Bücher und Markenartikel und unterstrich, dass 
                                                 
369 Füssel 1997, S. 96. 
370 Vgl. ebd. 
371 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1073–1074. 
372 Füssel 1997, S. 96. 
373 Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode, Drucksache IV / 617. Bonn, 22. August 1962 – Gutachten 

des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft; Bericht der Bundesregie-
rung über Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, gemäß Deutscher Bundes-
tag, 3. Wahlperiode, Drucksache 2886. Zitiert nach: Werner 1971, Anmerkung Nr. 242, S. 142. 

374 Vgl. Estermann 2000, S. 182. 
375 Das am 1. Januar 1958 in Kraft getretene Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen räumte in § 

16 (1) die Möglichkeit zur Preisbindung von Markenartikeln ein, die im Unterschied zur Preisbin-
dung bei Verlagserzeugnissen jedoch einer schriftlichen Anmeldung und Bestätigung beim Bundes-
kartellamt bedurfte. Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1072. 

376 Vgl. Estermann 2000, S. 182; vgl. Füssel 1997, S. 96. 
377 Vgl. Werner 1971, S. 142. 
378 Vgl. Estermann 2000, S. 182. 
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deren Aufhebung im Falle der Verlagserzeugnisse sich zum Nachteil der Verbraucher-
interessen auswirken würde. Darüber hinaus könne das Buch „wegen der unendli-
chen Vielfalt seiner Erscheinungen“379 nicht mit den anderen Markenartikeln gleich-
gesetzt werden. Außerdem wies Dodeshöner auf den Doppelcharakter der Ware 
Buch hin, das nicht nur als Ware angesehen werden dürfe, sondern Vermittler geisti-
ger und literarischer Werte sei und dass, um die Vielfalt dieser literarischen und wis-
senschaftlichen Werte zu gewährleisten, der feste Ladenpreis erforderlich sei. Bei sei-
nem Wegfall seien zudem Konzentrationen im Buchhandel als Folge zu erwarten, 
was in wirtschaftlicher Hinsicht im Gegensatz zu den erklärten Zielen der Bundesre-
gierung stehe und zu Lasten von Autoren und Lesern gehe. Das im Börsenblatt am 
21. August 1962 veröffentlichte Telegramm schließt im Namen aller am Buchhandel 
beteiligten Handelsstufen sowie Autoren und Wissenschaftler mit einem Appell an 
den Bundeskanzler, Bestrebungen zur Aufhebung der Buchpreisbindung weder zuzu-
lassen noch zu unterstützen, um wertvolle Literatur zu schützen und zu fördern.380 

Neben dieser ersten Reaktion von Seiten des Börsenvereins, wurden nach Erschei-
nen des Kartellberichts 1962 nun auch verstärkt ökonomische Gründe für den Erhalt 
des festen Ladenpreises angeführt, die bislang hinter vorwiegend kulturhistorischen 
Begründungen zurückgeblieben waren. 

Obwohl der Vorstand des Börsenvereins bereits drei Monate nach Erscheinen des 
Kartellberichts, seinen Mitgliedern unter der Überschrift „Der feste Ladenpreis im 
Buchhandel gesichert“ mitteilen konnte, dass sich an dem geltenden Recht der Preis-
bindung nichts geändert habe, dass ein formeller Gesetzesantrag zur Änderung dem 
Bundestag nicht vorliege und dass es ausgeschlossen sei, dass ein solcher Antrag eine 
Mehrheit finden würde,381 waren die Reflexionen und die Kritik zu diesem Thema 
außerhalb des Börsenvereins noch lange nicht abgeschlossen. Das Prinzip des festen 
Ladenpreises stand in der Folgezeit immer wieder zur Diskussion. Im Jahr 1964 
musste aufgrund von Forderungen des Bundeskartellamtes ein neues einheitliches 
Sammelreverssystem eingeführt werden. Das bisherige Verfahren, bei dem sich die 
Verlage an dem von den Verlegern Hanser, Schneider, Wegner und Henn durchge-
führten Reversverfahren beteiligen konnten, sollte entweder als individuelles, lücken-
loses Reverssystem durch einen unabhängigen außerhalb des Buchhandels stehenden 
Dritten durchgeführt werden oder der gebundene Ladenpreis sollte künftig entfallen. 
In einem Rundschreiben wurden die Verleger bezüglich eines künftigen Preisbin-
dungssystems vor die Wahl gestellt und bis zum Ende 1964 beauftragte die Mehrheit 
der Verleger den Wiesbadener Rechtsanwalt und Notar Hans Franzen als Treuhän-
der mit der Durchführung und Überwachung der Preisbindung ihrer Verlagsproduk-
te. Die Reverse enthielten zudem eine Auflistung der verschiedenen üblichen Son-
derpreise und Nachlässe sowie Angaben über erlaubte Nachlässe und Sonderbedin-
gungen der einzelnen Verlage. Die in dieser Form geschlossenen Preisbindungsreverse 
traten am 1. Januar 1966 in Kraft. Ein dritter Sammelrevers, der nur geringfügige 
Abweichungen gegenüber den beiden vorangegangenen Reversen aufwies, trat am 

                                                 
379 Dodeshöner, Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 67, S. 1465. 
380 Vgl. ebd. 
381 Vgl. Vorstand Börsenverein, Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 86, S. 1889. 
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1. Januar 1968 in Kraft.382 Bis zum Ende der 1960er Jahre hatte sich die Auffassung 
des Buchhandels zwar zunächst durchgesetzt, die Diskussion flammte aber in den 
1970er Jahren im Zusammenhang mit einer geplanten Novelle des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen erneut auf und erst 1979 bestätigte der Bundesge-
richtshof die vertikale Preisbindung für Verlagserzeugnisse aufgrund einer Klage des 
Börsenvereins und der Verlage C.H. Beck und Otto Schmidt.383 

Eng verknüpft mit der Frage der Preisbindung war der Versuch allgemeinverbind-
liche Wettbewerbsregeln und eine Verkehrs- und Verkaufsordnung für den Buch-
handel im Wirtschaftssystem des Nachkriegsdeutschland zu etablieren. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg war die Verkehrs- und Verkaufsordnung Bestandteil der Satzung 
des Börsenvereins gewesen. Seit Beginn der 1950er Jahre waren im Börsenverein und 
in einigen Landesverbänden mehrere Entwürfe zu einer neuen, einheitlichen Ver-
kehrs- und Verkaufsordnung erarbeitet worden, die sich zwar am neu entstehenden 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen orientierten, aber noch von der Hoffnung 
einer Kodifizierung innerhalb der neuen Marktordnung gekennzeichnet waren, wel-
che die Verkehrs- und Verkaufsordnung für alle Buchhändler verbindlich machen 
sollte.384  

Im Jahr 1952 war vom Börsenverein zunächst eine kleine Kommission berufen 
worden, die sich mit dem Entwurf einer Verkehrs- und Verkaufsordnung befassen 
sollte. Ihr gehörten der Verleger Arthur Sellier, der Sortimenter Alfred Grade und der 
Rechtsanwalt Heinz Kleine an. Bis August desselben Jahres war diese Kommission 
um den Verleger Gustav Kilpper, Mitglied im Verleger-Ausschuss, den Sortimenter 
Heinrich Gonski, den Antiquar Adalbert Lauter und Theodor Volckmar-Frenzel als 
Vertreter des Zwischenbuchhandels erweitert worden. Diese Kommission erarbeitete 
einen Entwurf für eine künftige Verkehrs- und Verkaufsordnung, der den Mitglie-
dern des Börsenvereins-Vorstands, den Mitgliedern der Fachausschüsse, den Vorsit-
zenden der Landesverbände, den Delegierten des Länderausschusses, den Mitgliedern 
des Rechts-, Steuer- und Verkehrsausschusses sowie dem Ausschuss für Berufsfragen 
zur Beratung vorgelegt wurde. Als Folge ergaben sich eine Fülle von Anregungen und 
Änderungsvorschlägen.385 Gegen Ende des Jahres 1952 wurde die Kommission zur 
Ausarbeitung eines dritten Entwurfes nochmals hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
geändert. Unter Berücksichtigung der Parität sollten ihr acht vom Verleger-Ausschuss 
benannte Verleger und acht vom Ausschuss für den vertreibenden Buchhandel beru-
fene Sortimenter angehören. Als Vertreter des Verleger-Ausschusses wurden Theo 
Dengler (Kunstverlag), Carl Hanser (Zeitschriftenverlag), Theo Kemper (Katholi-
scher Verlag), Gustav Kilpper (Schöngeistiger Verlag), Horst Kliemann (Fachbuch-
verlag), Wolfram Schulze-Fielitz (Schulbuchverlag), Tönjes Lange (Wissenschaftli-
cher Verlag) und Christian Wegner (Schöngeistiger Verlag) berufen.386  

                                                 
382 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1184–1187. 
383 Vgl. Estermann 2000, S. 182. 
384 Vgl. Werner 1971, S. 132 und S. 134. 
385 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 31.3.1952), Bl. 12–13; vgl. Um-

lauff 1978, Sp. 1078–1079. 
386 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.9.1952), Bl. 14. 
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Diese große VVO-Kommission387 erarbeitete am 22. und 23. Januar 1953 in Frank-
furt den dritten Entwurf der Verkehrs- und Verkaufsordnung. Nach einigen Überar-
beitungen wurde diese Fassung dem Länderausschuss übergeben, konnte aber nicht 
verabschiedet werden, da das neue Kartellgesetz noch nicht ausgearbeitet war.388 Nach 
der Verkündung des GWB im Juli 1957 konnten die Arbeiten unter Berücksichti-
gung der Bestimmungen des neuen Gesetzes wieder aufgenommen werden. Zu die-
sem Zweck wurde nochmals eine kleine Kommission eingesetzt, die sich neben den 
Fachausschüssen, dem Vorstand, dem Wirtschaftsausschuss und der Abgeordneten-
versammlung mit einer Neufassung der Verkehrs- und Verkaufsordnung befasste.389 
Schließlich konnte der Entwurf für eine Verkehrs- und Verkaufsordnung im Januar 
1959,390 nach der Annahme durch die Mitgliederversammlung, den Wirtschaftsaus-
schuss und die Abgeordnetenversammlung des Börsenvereins, beim Bundeskartellamt 
zur Registrierung vorgelegt werden. Inhalt dieses Entwurfs war die Kodifizierung von 
Handelsbräuchen für den Verkehr der Buchhändler untereinander (Verkehrsord-
nung), die Verkaufsordnung im Hinblick auf die Handelsbräuche mit dem Publikum 
und die Wettbewerbsregeln zur Regelung des Verhaltens einzelner Buchhändler ge-
genüber der Gesamtheit der Kollegen im Wettbewerb.391 Im März 1960 fanden im 
Bundeswirtschaftsministerium in Bonn in Form eines Hearings Verhandlungen und 
Aussprachen zur Verkehrs- und Verkaufsordnung mit allen Vertretern betroffener 
Interessengruppen statt. Anwesend waren für den deutschen Buchhandel Vorsteher, 
Vorstandsmitglieder, Ausschussvorsitzende und Sachverständige, der Justitiar und der 
Geschäftsführer des Börsenvereins sowie Vertreter fachverwandter Verbände wie bei-
spielsweise des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger. Geladen waren außerdem 
Vertreter einiger Landeskartellbehörden und des Bundeswirtschaftsministeriums so-
wie Vertreter der Öffentlichen Hand aus Bund und Ländern.392 In der Folge des Hea-
rings sollte vom Bundeskartellamt eine Entscheidung über den Rechtscharakter der 
buchhändlerischen Ordnungen getroffen werden, also darüber, ob die Verkehrs- und 
Verkaufsordnung als Handelsbrauch oder Handelssitte anzusehen sei und damit im 
Verkehr der Buchhändler untereinander und mit dem Publikum angewendet werden 
könne.393 

Der Antrag auf Registrierung scheiterte schließlich 1961, da das Bundeskartellamt 
die Verkehrs- und Verkaufsordnung in der vorgelegten Form als „Empfehlung einer 
Marktordnung“394 bewertete und somit nicht billigen konnte. Eine Lösung dieses 
Konflikts zeichnete sich aber durch die Bereitschaft der Behörde ab, keine Einwände 
zu erheben, falls die Bestimmungen der Verkaufsordnung in die individuellen Preis-
bindungsverträge aufgenommen und die Bestimmungen der Verkehrsordnung zum 
Gegenstand einer freiwilligen Kartellvereinbarung würden. Ziel der eingereichten 

                                                 
387 Bei weiteren Erwähnungen im Text wird künftig die Abkürzung VVO verwendet. 
388 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1082–1083. 
389 Vgl. ebd., Sp. 1110–1111. 
390 Vgl. ebd., Sp. 1155. 
391 Vgl. Werner 1971, S. 131–134.  
392 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1156. 
393 Vgl. Werner 1971, S. 134. 
394 Werner 1971, S. 135. 
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Verkehrs- und Verkaufsordnung war im Kern die Anwendung gleicher Geschäftsbe-
dingungen für die Handelsstufen im Buchhandel gewesen, um einer gegenseitigen 
Übervorteilung durch unterschiedliches Geschäftsgebaren entgegenzuwirken. Ein 
solches Ausschalten von Wettbewerbselementen konnte innerhalb der Kartellgesetz-
gebung aber nicht durch Wirtschafts- oder Berufsverbände wie dem Börsenverein, 
sondern als Ausnahmeregelung nur in der Organisationsform eines rechtlich von 
einem Verband unabhängigen Vereins getragen werden. Aus dieser Situation ergaben 
sich für den Buchhandel zwei Alternativen: Entweder auf einheitliche Geschäftsbe-
dingungen künftig zu verzichten oder die Verkehrsordnung über einen Zusammen-
schluss zu einem freiwilligen Kontrollverein für die Mitglieder verbindlich zu ma-
chen.395 Dementsprechend wurde am 19. Mai 1962 durch acht Verlage396 ein solches 
„Konditionenkartell“ gegründet, der „Verein für Verkehrsordnung im Buchhandel“, 
der, entsprechend der Forderung des Kartellamtes, rechtlich vom Börsenverein und 
damit vom Verleger-Ausschuss getrennt war.397 Erster Vorstand des Vereins für Ver-
kehrsordnung im Buchhandel war der Beauftragte für die Fachinteressen des Verlags 
des Börsenvereins, der Rechtsanwalt Rüdiger Klein.398 Der erste Beirat, der für die 
Dauer von drei Jahren durch die Mitgliederversammlung des Kartellvereins berufen 
wurde, setzte sich aus den vier Verlegern Carl Hanser, Wolfgang Metzner, Hans Ge-
org Siebeck und Joseph Caspar Witsch zusammen. Alle Beiratsmitglieder gehörten 
zum Zeitpunkt ihrer Berufung gleichzeitig dem Verleger-Ausschuss des Börsenvereins 
an, wobei Metzner und Siebeck zugleich Vorstandsmitglieder des Verleger-
Gremiums waren.399 Am 26. Juni 1963 fand die konstituierende Mitgliederversamm-
lung des „Vereins für Verkehrsordnung im Buchhandel e.V.“ statt, nachdem die von 
der Kartellabsprache betroffenen Abnehmerverbände dem Kartellverein zugestimmt 
hatten. Dem Kartell waren innerhalb kurzer Zeit die meisten Verleger beigetreten. 
Aber auch die außerhalb des Börsenvereins stehenden Verlegergruppen, wie die Zeit-
schriften- oder Musikalienverleger schlossen sich an, um die Verkehrsordnung an 
Stelle eigener Geschäftsbedingungen anzuerkennen und anzuwenden. Über den Zu-
sammenschluss zum Konditionenkartell, der erst durch den Beitritt der meisten Ver-
leger und verwandter Verlegergruppierungen einen Sinn erhielt, konnte also nun eine 
weitgehend lückenlose Anwendung der Verkehrsordnung im Buchhandel erreicht 
werden.400 

Die Wettbewerbsregeln, welche im Entwurf für die „Verkehrs- und Verkaufsord-
nung – Die Handelsbräuche und Wettbewerbsregeln des Deutschen Buchhandels“ 
von 1958 noch enthalten waren, bedurften entsprechend des Gesetzes gegen Wett-

                                                 
395 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1960), Bl. 22–

23; vgl. Umlauff 1978, Sp. 1159. 
396 Die Gründungsverlage waren: Eckart-Verlag GmbH, Ensslin & Laiblin KG, Carl Hanser Verlag, 

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Alfred Metzner Verlag, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Piper & Co. 
KG und Rowohlt Verlag GmbH. Vgl. hierzu Umlauff 1978, Sp. 1159. 

397 Vgl. Kleine, Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 62, S. 1361–1363; vgl. Werner 1971 S. 135–136. 
398 Vgl. Kleine, Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 62, S. 1362. 
399 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 99, S. 2191. 
400 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.2), 19 (1963) H. 63, S. 1357; vgl. Umlauff 1978, Sp. 1159–1160; vgl. 

Werner 1971, S. 136–137. 
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bewerbsbeschränkung einer Neufestlegung und -formulierung für ein, von der Ver-
kehrs- und Verkaufsordnung getrennt laufendes Genehmigungsverfahren zur Regis-
trierung beim Bundeskartellamt. Allerdings war für die buchhändlerischen Wettbe-
werbsregeln bis zum Ende der 1960er Jahre noch keine Genehmigung zur Registrie-
rung durch das Kartellamt erfolgt.401 

Abschließend lässt sich also zusammenfassen, dass die Verkaufsordnung zum Be-
standteil der Sammelreverse wurde, mit welchen die Verleger die Preisbindung für 
ihre Verlagserzeugnisse durchführten, während die Verkehrsordnung zum Gegen-
stand eines Verlegerkartells gemacht wurde, um damit als allgemeine Lieferbedingun-
gen der Verleger, innerhalb des rechtlichen Rahmens des Kartellgesetzes, Anwendung 
finden zu können.402 
 
1.2 Kontroversen um Nachlässe und Sonderpreise 

Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Preisbindung und die 
Verkehrs- und Verkaufsordnung hatten sich weitere Konflikte zwischen Vertretern 
des Börsenvereins und mächtigen Interessengruppen, insbesondere der Öffentlichen 
Hand, bezüglich der Gewährung von Preisnachlässen und Rabatten ergeben. Gefor-
dert wurden durch die Vertreter der betreffenden Institutionen und Verbände, wie 
beispielsweise dem Deutschen Städtetag, dem Bundesverteidigungsministerium, dem 
Verein Deutscher Bibliothekare, dem Verein Deutscher Volksbibliothekare, dem 
Bundesfinanzministerium und anderen Landes- und Kommunalbehörden im We-
sentlichen Nachlässe an preisgebundenen Verlagserzeugnissen in zweifacher Form: 
Zum einen als „Unterhaltsträger für Bibliotheken und Büchereien“403 und zum ande-
ren als Kostenträger für die Anschaffung von großen Mengen an Lehrbüchern im 
Hinblick auf die Lehr- und Lernmittelfreiheit an Schulen.404 Ihren Ursprung hatten 
diese Forderungen in den Rabattregelungen der Vorkriegszeit, in der es diese Ver-
günstigungen in Form örtlicher oder regionaler Abkommen gegeben hatte, die vom 
Vorstand des Börsenvereins genehmigt und in den Kreisvereinen abgeschlossen und 
veröffentlicht wurden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Vergüns-
tigungen trotz des Fehlens eindeutiger Rechtsgrundlagen von den Buchhändlern in 
der Regel zunächst entsprechend den Vorkriegsregelungen weiterhin gewährt, da eine 
grundsätzliche Erörterung mit den zuständigen Institutionen zunächst nicht möglich 
war. Diese fehlten entweder oder befanden sich noch im Wiederaufbau. Erst als sich 
im Zusammenhang mit den Entwürfen zur Kartellgesetzgebung die künftige Form 

                                                 
401 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1111–1112 und Sp. 1181. 
402 Vgl. Werner 1971, S. 137. 
403 Umlauff 1978, Sp. 1160. 
404 Vgl. ebd., Sp. 1160–1162. Gefordert wurden in einzelnen Fällen auch noch andere Formen von 

Preisnachlässen, wie die Gewährung von Skonto oder Nachlässe für Werkbüchereien. Da eine um-
fassende Darstellung dieses Themenbereichs im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich ist, 
beschränke ich mich in der Darstellung auf die angesprochenen Nachlässe, die auch den Hauptanteil 
der Verhandlungen ausmachten. Eine ausführliche Darstellung hierzu befindet sich bei Umlauff 
1978, Sp. 987–1188.  
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der Buchpreisbindung abzuzeichnen begann, kam es zur Vorbereitung einer Neuord-
nung des Nachlasswesens.405 
Ziel des Buchhandels war es, die mittlerweile „fast willkürliche Nachlaßgewährung“406 
durch generelle, klare Regelungen zu ersetzen, die zudem im Interesse der Einzel-
händler möglichst gering ausfallen sollten. Aufgrund des kultur- und sozialpolitischen 
Anspruchs des Börsenvereins konnten die Nachlässe schlecht völlig abgeschafft wer-
den. Dieser Auffassung völlig entgegengesetzt, waren die Interessen der öffentlichen 
und kommunalen Einrichtungen, denen an einer Erhöhung der bisherigen Nachlässe 
und einer Erweiterung der Begünstigtenkreise gelegen war.407  

Als weitere Schwierigkeit auf der Suche nach Kompromisslösungen für Rabatte 
und Nachlässe erwies sich die Notwendigkeit zur rechtlichen Übereinstimmung 
künftiger Regelungen mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Die vom 
Buchhandel gewünschten generellen Regelungen für Nachlässe und Mengenrabatte 
waren nicht mit dem Kartellgesetz vereinbar, da sie als Ausnahmen im System der 
gebundenen Preise einerseits der Forderung nach lückenloser Anwendung der verti-
kalen Buchpreisbindung entgegenstanden und andererseits als nicht erlaubte horizon-
tale Preisabsprache gewertet wurden.408 

Zusätzlich verschärft wurde der Konflikt durch den Deutschen Städtetag, der 
1960 seinen Forderungen Nachdruck verlieh, indem er ankündigte, dass, falls für die 
Schulbuchnachlässe keine generelle Nachlassregelung getroffen würde, alle von ihm 
vertretenen kommunalen und staatlichen Stellen für alle Art von Bücherkäufen das 
Ausschreibungsprinzip anwenden würden.409 Ein weiteres Problem hinsichtlich einer 
möglichen Lösung in der Frage der Preisnachlässe für Schulbücher ergab sich zudem 
aus der Tatsache, dass Umfang und System der Lehr- und Lernmittelfreiheit in den 
einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wurden, was zu unterschied-
licher Rabattgewährung durch die Sortimenter in den verschiedenen Ländern, und 
damit zu einem Verstoß gegen die Lückenlosigkeit der Preisbindung geführt hätte. 
Im Jahr 1963 wurde schließlich auf Vorschlag des damaligen Vorsitzenden des Ver-
bands der Schulbuchverleger und gleichzeitigem Mitglied des Verleger-Ausschusses, 
Dietrich Herbst, unter den Schulbuchbestimmungen der Preisbindungsverträge ein-
gefügt, dass Schulbuchaufträgen im Rahmen der Lernmittelfreiheit öffentlich rechtli-
cher Körperschaften ein Preisnachlass eingeräumt werden könne, wenn und soweit er 
sich aus den bei dem Auftrag vorliegenden besonderen Verhältnissen kostenmäßig 
rechtfertige.410 Im Hinblick auf die Nachlassfrage im Schulbuchhandel war der ge-
bundene Sortimenter nun also indirekt von der Einhaltung des gebundenen Preises 
                                                 
405 Vgl. ebd., Sp. 1114–1116.  
406 Umlauff 1978, Sp. 1117. 
407 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 3–4; vgl. ISG 

Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369 (Protokoll der Sitzung 
des Verleger-Ausschusses am 4.9.1958), Bl. 11; vgl. Umlauff 1978, Sp. 1115–1118.  

408 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1960), Bl. 22–
23; vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 75, S. 1622–1623; vgl. Umlauff 1978, Sp. 1084–
1124. 

409 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1960), Bl. 24–
26; vgl. Umlauff 1978, Sp. 1161. 

410 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 1169. 
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des Verlegers entbunden, ohne dass man zur praxisfernen Ermittlung eines einheitli-
chen Mittelwertes für Schulbuchrabatte in den verschiedenen Ländern hätte greifen 
müssen. Diese Formulierung verhinderte auch, dass sich der Buchhandel deutlich 
außerhalb der Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbestimmungen bewe-
gen musste, da für den bindenden Verleger die Möglichkeit zur Durchsetzung einer 
lückenlosen Preisbindung durch Sperre eines Sortimenters weiterhin bestand.411 

Im Hinblick auf die Bibliotheksnachlässe konnte man sich nach einer längeren 
Zeit verschiedener, sich ablösender Übergangslösungen schließlich mit allen Beteilig-
ten darauf einigen, die Nachlassregelungen für Bibliotheken in die Preisbindungsver-
träge der Verleger als „Kann-Bestimmungen“ für das Sortiment aufzunehmen.412 Ge-
nehmigt wurden hierbei Nachlässe von bis zu fünf Prozent des Ladenpreises für wis-
senschaftliche Bibliotheken und bis zu zehn Prozent für öffentliche Bibliotheken.413  

Die Auseinandersetzung mit den Abnehmerkreisen und dem Buchhandel hin-
sichtlich der Nachlassforderungen von Großabnehmern konnten also im Verlauf der 
1960er Jahre im Wesentlichen gelöst werden. 
 
1.3 Kontroversen um Liefer- und Zahlungsbedingungen 

Im Zusammenhang mit den ungeklärten rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 
einheitliche, allgemeinverbindliche Verkehrs- und Verkaufsordnung hatten sich hin-
sichtlich der Liefer- und Zahlungsbedingungen Kontroversen zwischen den Handels-
stufen ergeben. Vor dem Hintergrund einer schweren Krise, in die der Buchhandel in 
den Jahren 1949–1953 geriet, ergaben sich für die Fachkommission der Verleger 
beziehungsweise den Verleger-Ausschuss Verhandlungen vor allem auf zwei Ebenen: 
Zum einen war das Sortiment in eine schwierige Situation geraten, das sich nach der 
Währungsreform aufgrund einer gesteigerten Verlagsproduktion mit einem Überan-
gebot an Titeln bei einem gleichzeitigen Absatzrückgang konfrontiert sah. Dieser war 
durch eine allgemeine Minderung der Kaufkraft und der Zuwendung des Publikums 
zu Gebrauchs- und Verkaufsgütern ausgelöst worden.414 Andererseits waren die Pro-
bleme des Zwischenbuchhandels, der sowohl für die Verleger als auch die Sortimen-
ter in finanzieller und organisatorischer Hinsicht von zentraler Bedeutung war, unge-
löst. Seit dem Wegfall des zentralen Buchhändlerplatzes Leipzig nach 1945 war es 
nicht gelungen, eine flächendeckende termingerechte Bücherversorgung im zerstör-
ten Nachkriegsdeutschland aufzubauen. Die Schwierigkeiten der Handelsstufen grif-
fen ineinander über, bedingten sich gegenseitig und gefährdeten den gesamten Buch-
handel. 

Am 26. und 27. März 1949 fanden in Frankfurt Tagungen der Fachkommissio-
nen der Verleger, der Sortimenter und der Zwischenbuchhändler statt. Zunächst 
berieten sich die Vertreter der Sparten innerhalb ihrer Ausschüsse zur gegenwärtigen 
Situation, die anschließend in gemeinsamen Sitzungen der Ausschüsse weiterdisku-
tiert wurde. In der gemeinsamen Sitzung der Verleger und der Sortimenter, an der 

                                                 
411 Vgl. ebd., Sp. 1169.  
412 Vgl. ebd., Sp. 1160–1161. 
413 Vgl. Grundmann 1984, S. 101. 
414 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 666–672. 
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vom Börsenverein der Vorsitzende Vittorio Klostermann, Ernst Hauswedell als Mit-
glied des Vorstands, der Geschäftsführer Ernst Umlauff und als juristischer Berater 
Goswin Wallstab teilnahmen, legte der Vorsitzende der Fachkommission der Sorti-
menter den Verlegern einen vier Punkte umfassenden Katalog von Wünschen vor. 
Neben Forderungen, welche die Werbung der Verlage und bibliographische Angaben 
in Werbeanzeigen betrafen, wurden die Lieferungsbedingungen der Verleger themati-
siert. Gewünscht wurde, dass Lieferungen künftig nicht nur an die Buchhändler eines 
Ortes, sondern gleichzeitig an die Sortimenter in benachbarten Ortschaften erfolgen 
sollten. Darüber hinaus wurde gefordert, dass sich die Verlage vor allem hinsichtlich 
der Liefertermine in größerem Umfang an die vom Sortiment gegebenen Vorschrif-
ten halten sollten und zudem die Barsortimente nicht mehr vor den Sortimentern 
beliefert werden sollten, da sonst durch die Möglichkeit zur vorzeitigen Belieferung 
von Neuerscheinungen an Buchverkaufsstellen durch das Barsortiment, Konkurrenz-
nachteile für das Sortiment entstünden. Aus den Erwiderungen der Verleger wird 
deutlich, dass die genannten Kritikpunkte vor allem durch die weitverbreitete Illiqui-
dität des Sortiments verursacht wurden und Lieferverspätungen sich einerseits durch 
Bonitätserkundigungen der Verleger und andererseits durch die mangelhaften Ver-
kehrseinrichtungen ergaben. Die Schwierigkeiten der Kommissionäre wurden zudem 
als ein Grund dafür angegeben, dass verschiedene Orte nicht gleichzeitig beliefert 
werden konnten. Hinsichtlich der vorzeitigen Belieferung der Barsortimente stimm-
ten die Verleger mit den Forderungen des Sortiments überein. Prinzipiell war man 
sich einig, dass Verbesserungen dringend erforderlich seien, die aber nur im Zusam-
menwirken mit dem Zwischenbuchhandel erreicht werden könnten.415  

Darüber hinaus forderte das Sortiment, dass aufgrund des rückläufigen Zeitschrif-
tenmarktes ein Rückgaberecht für Zeitschriften eingeführt werden müsse und eine 
gleichzeitige Belieferung des Sortiments und der Postkunden zur Aufrechterhaltung 
der Konkurrenzfähigkeit erforderlich sei. In der Frage gleichzeitiger Belieferung sahen 
die Verleger keine Möglichkeit zur direkten Einflussnahme, da sie bei der Ausliefe-
rung von graphischen Betrieben und dem Postzeitungsamt abhängig seien, waren 
aber bereit, die Wünsche des Sortiments bezüglich des Rückgaberechts in eine Emp-
fehlung an die Verleger im Börsenblatt aufzunehmen.416 In der genannten Veröffent-
lichung sollte ebenfalls empfohlen werden, dass bei verspäteter Abbestellung durch 
die Kunden nur eine Bezahlung des bereits Gelieferten durch das Sortiment erfolgen 
solle.417 

Als letzter Hauptpunkt wurden schließlich die Zahlungsbedingungen und Rabatte 
diskutiert. Die von den Sortimentern für wissenschaftliche Werke gewünschte Wie-
dereinführung des Bedingtverkehrs mit festen Abrechnungsterminen wurde schließ-
lich von der Mehrheit der Verleger als zweckmäßig anerkannt. Für die Ausarbeitung 
von Richtlinien für den Bedingtverkehr wurde eine Kommission benannt, der als 

                                                 
415 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der gemeinsamen Sitzung der 

Fachkommission der Verleger und der Sortimenter am 26.3.1949), Bl. 2–3. 
416 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.1), 5 (1949) H. 29, S. 101. 
417 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der gemeinsamen Sitzung der 

Fachkommission der Verleger und der Sortimenter am 26.3.1949), Bl. 3–4. 
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Mitglieder der Fachkommission der Verleger die Verleger Hanser und Kliemann und 
von der Fachkommission der Sortimenter der Buchhändler Söhngen angehörten. 
Hinsichtlich der Wünsche nach Mindestrabatten und einer Gewährung von Skonto 
im Rechnungs- und Barverkehr sah sich die Verleger-Kommission aufgrund der De-
kartellisierungsbestrebungen nicht in der Lage, von Seiten des Börsenvereins eine 
öffentliche Stellungnahme auszusprechen. Derartige Vereinbarungen mussten nach 
den Bestimmungen der Besatzungsbehörden den Handelspartnern zur freien Verein-
barung überlassen bleiben. Zumindest sollte jedoch im Börsenblatt darauf hingewie-
sen werden, dass diese Gepflogenheiten hierzu bereits durchgehend bei engen Ge-
schäftsbeziehungen zwischen Verlag und Buchhändler angewandt würden. Die For-
derung, unverlangte Sendungen an die Buchhändler künftig zu unterlassen und Ver-
packungskosten nicht zu Lasten der Sortimenter zu verrechnen sowie die Belastung 
durch die Portokosten gewissenhafter als bislang vorzunehmen, wurden von der Ver-
leger-Kommission als berechtigt anerkannt.418  

Bei der am Folgetag stattfindenden gemeinsamen Sitzung der Kommissionen aller 
Handelsstufen standen ausschließlich Stellungnahmen und Erörterungen zu Fragen 
des Zwischenbuchhandels auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung machte der 
Vorsitzende des Börsenvereins, Klostermann, deutlich, dass die gegenwärtige Krise 
des Buchhandels zum Teil auf die in technischer und finanzieller Hinsicht ungenü-
genden Leistungen des Zwischenbuchhandels zurückzuführen sei. Der Zwischen-
buchhandel erfülle die Abwicklung des buchhändlerischen Verkehrs zu langsam und 
schwerfällig und könne aufgrund seiner ungenügenden Liquidität seiner Aufgabe als 
eine Art Bankier des Buchhandels nicht gerecht werden. Außerdem solle eine für alle 
Buchhandelsbeteiligten zufriedenstellende Lösung für die Spesenabrechnung der 
Kommissionäre gefunden werden.419 

Die Zwischenbuchhändler Voswinkel und Löbmann rechtfertigten die Verzöge-
rungen des buchhändlerischen Verkehrs durch den Raummangel, der bislang in 
Frankfurt und Stuttgart vorgeherrscht habe. Dort sollte künftig eine Konzentration 
des Kommissionsgeschäfts vorgenommen werden. Beide Orte sollten nach Auffas-
sung der Zwischenbuchhändler dahingehend ausgebaut werden, dass in naher Zu-
kunft von dort etwa 750 Verlage und 6000 Sortimenter als Kommittenten zufrieden-
stellend versorgt werden könnten. Um dieses Vorhaben erfolgreich umzusetzen sei es 
jedoch erforderlich, dass die Verleger dort Handlager unterhalten würden und die 
Buchhändler nur noch bei je einem Kommissionär an zwei Orten Konten unterhal-
ten müssten. Obwohl sowohl Verleger als auch Sortimenter an der Durchführbarkeit 
dieses Vorhabens Zweifel hegten, wurde eine prinzipielle Zustimmung signalisiert 
und eine entsprechende Resolution verabschiedet, in welcher die bisher in Frankfurt 
und Stuttgart noch nicht vertretenen Kommissionäre aufgefordert wurden, dort 
baldmöglichst Vertretungen einzurichten.420 

                                                 
418 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der gemeinsamen Sitzung der 

Fachkommission der Verleger und der Sortimenter am 26.3.1949), Bl. 4–10. 
419 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission 

der Verleger, Sortimenter und Kommissionäre am 27.3.1949), Bl. 2–3. 
420 Vgl. ebd., Bl. 3–4. 
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Die finanziellen Schwierigkeiten der Kommissionäre wurden von diesen vor allem 
darauf zurückgeführt, dass der stark anwachsende Barverkehr die finanziellen Mög-
lichkeiten des Sortiments übersteige, wodurch die entstandenen Forderungen nicht 
rechtzeitig gedeckt werden könnten und somit der Kommissionär, dem es seit der 
Währungsreform an Bargeld mangle, den Forderungen des Verlags in bar nicht mehr 
nachkommen könne. Zudem sei die enorme Verlagsproduktion der Auslöser dafür, 
dass das Sortiment sich finanziell übernehmen müsse. Dieser Vorwurf, verbunden 
mit der Forderung nach einer Produktionsbeschränkung der Verlage, war bereits am 
Vortag von Seiten des Sortiments vorgebracht worden. Die Verlage hingegen sahen 
in einer Spezialisierung der Sortimente eine Lösung für die Probleme, die durch das 
wachsende Titelangebot für den Einzelhandel entstanden waren. Dies wiesen die 
Sortimenter jedoch mit der Begründung eines sozialen Wandels innerhalb der Ab-
nehmerkreise und einer hierdurch veränderten Literaturnachfrage als nicht marktge-
recht zurück. In den Auffassungen über das Barsortiment, dessen Zukunft in der 
Entstehung einiger weniger, aber leistungsfähiger Unternehmen gesehen wurde, 
stimmten alle Sitzungsteilnehmer überein. Hinsichtlich der Spesenfrage sollte in eine 
Börsenblatt-Empfehlung aufgenommen werden, dass dem Sortiment bei Direktliefe-
rungen über den Kommissionär keine zusätzlichen Kosten mehr entstehen sollten. 
Wenn jedoch der Kommissionär im Auftrag eines Sortimenter-Kommittenten tätig 
werde, würden ihm Spesen und Provision zustehen. Hinsichtlich der Kritik an der 
Höhe der gültigen Spesentarife der Kommissionäre wurde bei der gemeinsamen Sit-
zung kein Ergebnis erzielt.421 

Zu einer weiteren Verschlechterung der Situation des Buchhandels kam es 1954, 
da eine allgemeine Unkostenverteuerung durch gestiegene Papierpreise, Ver-
packungskosten und eine Erhöhung der Gebührentarife der Post nach Auffassung der 
Verleger einen Anstieg der Buchpreise unvermeidlich machte. Zu einer Übernahme 
der neu entstandenen Kosten, die nach Forderung des Sortiments entweder durch 
porto- und frachtfreie Lieferung an den Einzelbuchhandel oder durch Erhöhungen 
der Durchschnittsrabatte durch die Verleger erfolgen sollten, sahen sich die Verlage 
nicht in der Lage. Stattdessen sollten, nach ihrer Einschätzung, die Kostenerhöhun-
gen über Einsparungen durch weitere Rationalisierungen im buchhändlerischen Ver-
kehr abgefangen werden. Ein endgültiger Beschluss für Empfehlungen des Verleger-
Ausschusses an die Verleger sollte jedoch erst erfolgen, nachdem erste Ergebnisse 
einer vom Börsenverein eingesetzten „Kommission zur Rationalisierung des buch-
händlerischen Verkehrs“ vorlagen.422 Im Juni 1955 wurde schließlich ein Bericht des 
Vorstehers des Börsenvereins Arthur Georgi im Börsenblatt veröffentlicht, in wel-
chem das bisherige Ergebnis der Beratungen der Rationalisierungskommission zu-
sammengefasst wurde. Aus kartellrechtlichen Gründen konnte der Börsenverein kei-
ne rechtlich verbindlichen Vorschriften für Gebührenregelungen zwischen Verlag 
und Sortiment erlassen. Empfohlen wurde aber eine zeit- und kostensparende Zu-
sammenfassung der Verlagslieferungen über Sortimenterkommissionäre an den mitt-

                                                 
421 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission 

der Verleger, Sortimenter und Kommissionäre am 27.3.1949), Bl. 5–9. 
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lerweile sieben zentralen Orten des Kommissionärsverkehrs im Bundesgebiet (Berlin, 
Bielefeld, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart) sowie eine möglichst freie 
Anlieferung durch die Verlage.423 So konnten zumindest die Portoerhöhungen teil-
weise durch Rationalisierungsmaßnahmen abgefangen werden. Die Bemühungen des 
Zwischenbuchhandels und des Börsenvereins um weitere Rationalisierungen und 
damit Kostenreduzierungen des buchhändlerischen Verkehrs, wie beispielsweise die 
Einführung eines Büchersammelverkehrs, waren bis zum Ende der 1960er Jahre noch 
nicht abgeschlossen.424  

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle noch auf weitere Konflikte hinge-
wiesen werden, die sich zwischen dem Verlag und dem Zwischenbuchhandel ab der 
Mitte der 1950er Jahre ergaben. Einzelne Barsortimente hielten sich nicht an die 
vom Verlag vorgegebenen Lieferbedingungen, indem sie durch die Gewährung von 
Provisionen für langjährige Kunden die Rabattvorgaben der Verleger unterliefen. Da 
die Verleger aus kartellrechtlichen Gründen gegen diese Maßnahmen nicht gemein-
sam vorgehen konnten, blieb dem Verleger-Ausschuss lediglich die Möglichkeit, den 
Verlegern zu empfehlen, einzeln bei den betreffenden Firmen gegen diese Praxis zu 
protestieren und den betreffenden Barsortimentern Rabattkürzungen durch die Ver-
lage anzudrohen. Zudem wollte sich der Verleger-Ausschuss darum bemühen, dass 
ein entsprechender Vermerk in die künftige Verkehrs- und Verkaufsordnung aufge-
nommen werden sollte, welcher die Unterbietung von Rabatten und anderer Liefer-
bedingungen durch den Zwischenbuchhandel untersagte.425  

Insgesamt sollte die Krise des Buchhandels im Verlauf der zweiten Hälfte der 
1950er Jahre durch eine Konjunkturbelebung und die damit verbundene Steigerung 
der Kaufkraft etwas abklingen. Sowohl das Sortiment als auch die Verlage mussten 
sich zunehmend dem Strukturwandel des Buchmarktes anpassen und sich hinsicht-
lich ihres Angebots an den Wünschen des Publikums orientieren. Eine freiwillige 
Selbstbeschränkung der Verlagsproduktion, wie noch zu Beginn der 1950er Jahre 
von Sortiment und Zwischenbuchhandel gefordert, hatte nicht stattgefunden. Die 
Veränderung des Buchmarktes führte allerdings zu einer Verschärfung der Konkur-
renz zwischen den Verlagen.426 Der Großteil der vom Sortiment geforderten Bestim-
mungen für Liefer- und Zahlungsbedingungen wurde schließlich 1962 über den Weg 
der Bildung des Konditionenkartells in die Verkehrsordnung des Deutschen Buch-
handels aufgenommen.427 

 

2 Messen und Ausstellungen 

Parallel zu Feierlichkeiten, die anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Deut-
schen Nationalversammlung in der Paulskirche stattfanden, veranstaltete der Hessi-
sche Verleger- und Buchhändlerverband vom 8. bis 23. Mai 1948 im Lichthof der 

                                                 
423 Vgl. Georgi, Börsenblatt (3.2), 11 (1955) H. 50, S. 402–403. 
424 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 738. 
425 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 30.8.1956), Bl. 24–26. 
426 Vgl. Umlauff 1978, Sp. 726–729. 
427 Vgl. o.V. Börsenblatt (3.2), 18 (1962) H. 99, S. 2183–2191. 
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Börse Frankfurt unter dem Titel „Bücherplatz Frankfurt“ eine Ausstellung. Bei dieser 
Buchausstellung handelte es sich nicht um eine Handelsmesse, bei der Vertreter der 
gesamten Branche zusammentrafen. Vielmehr sollte eine Übersicht über den Ent-
wicklungsstand des Frankfurter Buchhandels gegeben werden, der sowohl die bishe-
rigen Leistungen als auch die gegenwärtigen Schwierigkeiten dokumentieren sollte. 
Im Zentrum des Interesses stand vor allem der Zwischenbuchhandel, der für eine 
Ausweitung buchhändlerischer Tätigkeit von grundlegender Bedeutung war.428 Ein 
weiterer Zweck der Bücherschau war, in Anknüpfung an die Traditionen Frankfurts 
als Buchhandelszentrum des 16. und 17. Jahrhunderts, die Etablierung der Stadt als 
„Buchumschlagplatz [...] des Westens“429 voranzutreiben. Vor allem die geographi-
sche Lage Frankfurts, zentral am Schnittpunkt der drei westlichen Besatzungszonen 
gelegen, diente als Hauptargument, um künftig die Funktion eines Zentrums für den 
westdeutschen Buchhandelsverkehr zu übernehmen.430  

Diese Bemühungen des Hessischen Verleger- und Buchhändlerverbands befanden 
sich in Übereinstimmung mit den Bestrebungen der Alliierten in den westlichen Be-
satzungszonen, ein neues Buchhandelszentrum zu etablieren. Nicht nur die Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände hatte 1948 Frankfurt 
als Sitz gewählt, sondern auch die Buchhändler-Vereinigung, die Börsenblatt-
Redaktion und die Gründung der Deutschen Bibliothek waren bis 1948 in Frankfurt 
erfolgt.431 Nach der Währungsreform im Juni 1948, die in Verbindung mit einer ver-
änderten Publikumsnachfrage im Buchhandel eine Absatzkrise auslöste, wurde eine 
Verstärkung der Werbemaßnahmen für Verlagserzeugnisse dringlicher. In diesem 
Zusammenhang plante der Hessische Verleger- und Buchhändlerverband auch wei-
terhin Buchmessen in Frankfurt auszurichten. Zu diesem Zweck war im März 1949 
ein Messeausschuss gegründet worden, der die Frankfurter Paulskirche als künftigen 
Veranstaltungsort für eine Buchmesse im September mietete.432 Da im gleichen Zeit-
raum in Stuttgart und Hamburg ebenfalls Buchausstellungen geplant waren, befand 
sich Frankfurt nun in einer Konkurrenzsituation, zumal der Börsenverein im Juli 
1949 eine Übernahme der Leitung der Frankfurter Messe abgelehnt hatte. Stattdes-
sen unterstützte der Verband die Stuttgarter Bücherschau. Trotz einer Reihe von 
Widrigkeiten, die nicht zuletzt in der angespannten finanziellen Situation des Frank-
furter Buchhandels begründet lagen, wurde die Buchmesse in der Paulskirche ein 
Erfolg. Sie war nicht als reine Fachmesse ausgerichtet worden, sondern bot auch dem 
Publikum Gelegenheit, sich über das Verlagsangebot zu informieren. Insgesamt be-
suchten die Buchmesse etwa 14 000 Besucher und nach Hochrechnungen Füssels 
ergaben sich Aufträge in einer Höhe von etwa 2,6 Millionen DM.433 Trotz aller vor-
hergehenden Bedenken und Zweifel am Erfolg der Frankfurter Veranstaltung, erwies 
sich die Messe nicht nur als kostendeckend, sondern es konnte sogar ein Überschuss 

                                                 
428 Vgl. Bernhart-Haag, Buchhandelsgeschichte (3.2), (1990) H. 4, S. B130–B131. 
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in Höhe von 2000 DM erwirtschaftet werden.434 Aufgrund dieses großen Erfolgs ent-
schloss sich der Börsenverein im Oktober 1949, die Messe vom Hessischen Landes-
verband zu übernehmen.435 

Neben den Bemühungen zur Überwindung der Absatzkrise im Inland, wurde die 
Förderung des deutschen Buchexports zu einem zentralen Tätigkeitsbereich des Ver-
leger-Ausschusses.436 Buchausstellungen im Ausland, bei welchen jeweils ein repräsen-
tativer Querschnitt von bis zu 3 000 Titeln aller Sachgebiete deutscher Buchproduk-
tion gezeigt wurde, erlangten rasch Bedeutung für die westdeutschen Verlage. Die 
erste Ausstellung fand 1950 in der Schweiz, die zweite 1951 in Stockholm statt. In 
den Folgejahren wurden im Namen des Börsenvereins und unter Mitwirkung des 
Verleger-Ausschusses jährlich zwei bis fünf Auslandsausstellungen durchgeführt.437 Im 
Zeitraum von 1950 bis zur Mitte der 1970er Jahre wurden vom Börsenverein in 
mehr als zweihundertfünfzig Städten in fünfzig Ländern weltweit repräsentative 
Buchausstellungen durchgeführt.438 Nachfolgend soll untersucht werden, in welcher 
Art und Weise und in welchem Umfang der Verleger-Ausschuss an der Planung und 
Durchführung von Messen und Ausstellungen im In- und Ausland beteiligt war. 

 
2.1 Frankfurter Buchmesse 

Nachdem der Börsenverein mit Zustimmung des Länderausschusses439 die Frankfur-
ter Buchmesse vom Hessischen Landesverband übernommen hatte, beschloss der 
Vorstand des Verbands am 23. September 1949, die Leitung von Ausstellungsangele-
genheiten Wilhelm Müller als hauptamtlichem Geschäftsführer zu übertragen.440 
Müller hatte diese Funktion bereits im Hessischen Verleger- und Buchhändlerver-
band ausgeübt.441 Außerdem wurde ein ständiges örtliches Komitee zur Durchfüh-
rung der Frankfurter Buchmesse eingerichtet, dem Heinrich Cobet, Knut Erichson 
und Andreas Wolff angehörten. Heinrich Cobet war Mitinhaber der „Frankfurter 
Bücherstube Schumann & Cobet“ und verfügte über gute Beziehungen zu dem für 
Fragen des Buchhandels zuständigen Major Douglas Waples (ICD). Knut Erichson 
war Geschäftsführer des Verlages „Frankfurter Hefte“ und Andreas Wolff war Ver-
triebsleiter der Zweigstelle des Suhrkamp-Verlags in Frankfurt.442 Dieses Dreierkomi-
tee war bereits mit der Organisation der Frankfurter Messe unter Federführung des 
Hessischen Verleger- und Buchhändlerverbands befasst gewesen und sollte künftig 
nach den Richtlinien des dem Verleger-Ausschuss unterstellten Ausschusses für Mes-
sefragen arbeiten. Zur Mitarbeit in diesem Ausschuss erklärten sich die Verleger-

                                                 
434 Vgl. ebd., S. 19. 
435 Vgl. Füssel 1999, S. 20. 
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Ausschuss-Mitglieder Herbert Hoffmann, Vittorio Klostermann und Christian 
Wegner bereit.443 In der nächsten Vorstandssitzung des Börsenvereins, die am 29. 
und 30. Oktober 1949 stattfand, wurde schließlich die Einrichtung einer eigenen 
kleinen Geschäftsstelle, dem Ausstellungs- und Messebüro, beschlossen.444 Damit war 
die Übernahme der Frankfurter Buchmesse durch den Börsenverein vollzogen und 
institutionell eine hauptamtliche Einrichtung zur Durchführung von Buchmessen 
und Ausstellungen geschaffen, die den Vorgaben und Richtlinien eines ehrenamtlich 
tätigen Gremiums unterstand. Der Verleger-Ausschuss befasste sich nun mit allen die 
Messe betreffenden Organisations- und Durchführungsfragen, angefangen bei der 
Ausweitung der Werbemaßnahmen über die Klärung der Raumfragen bis hin zur 
Aufteilung der Messeräume nach Ausstellergruppen und den Richtlinien für die 
Standgestaltung. Durch die Berichterstattung der Mitglieder des Ausschusses für 
Messefragen und der regelmäßigen Teilnahme der jeweiligen Geschäftsführer des 
Messebüros an den Verleger-Ausschuss-Sitzungen, waren die Gremiumsmitglieder 
ständig über den aktuellen Stand der Entwicklungen informiert. 

Die Übernahme der Frankfurter Buchmesse durch den Börsenverein schuf die 
Grundlage dafür, dass sich die Veranstaltung nun von einer anfangs vorwiegend re-
gionalen Buchausstellung zu einer Angelegenheit des gesamten westdeutschen Buch-
handels und schließlich zum bedeutendsten internationalen Branchentreff entwickel-
te. Eine vermehrte Beteiligung des Buchhandels an der Messe sollte in den Anfangs-
jahren durch eine Bestimmung im Statut von 1951 erzielt werden, in welcher die 
terminliche Übereinstimmung des Deutschen Buchhändlertages mit der Frankfurter 
Buchmesse festgeschrieben wurde.445 Dass nun auch die bislang am Erfolg einer sol-
chen Einrichtung zweifelnden Verleger die Bedeutung der Veranstaltung als absatz-
fördernde Möglichkeit erkannten, belegten die Zahlen der teilnehmenden Verlage an 
der Veranstaltung: Für die 1949 vom Hessischen Verleger- und Buchhändlerverband 
durchgeführte Buchmesse hatten sich 205 Teilnehmer angemeldet, wohingegen sich 
1950 für die Messe, die unter Verantwortung des Börsenvereins organisiert wurde, 
460 Verlage zur Teilnahme anmeldeten.446 Aus der hohen Zahl der Anmeldungen 
ergab sich nun allerdings ein Problem mit den in Frankfurt zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten, da die Paulskirche als Ausstellungsort nun nicht mehr ausreichte. 
Schließlich einigte man sich darauf, die Messeräume von der Paulskirche auf drei 
Hallen des benachbarten Römers auszudehnen. Durch diese Raumerweiterung konn-
te ein grundsätzliches Scheitern der geplanten Beteiligung ausländischer Unterneh-
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men verhindert werden, obwohl einigen Verlegern aus dem Ausland dennoch abge-
sagt werden musste.447 

Die dritte Frankfurter Buchmesse 1951 wurde etwa zwanzig Jahre später als „Ge-
burtsstunde der Messe in ihrer heutigen Form“448 bezeichnet, da sie nun erstmals auf 
dem Frankfurter Messegelände ausgerichtet und der Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels erstmalig unter der Schirmherrschaft des Börsenvereins in der Paulskir-
che verliehen wurde.449 Der Standortwechsel von der Paulskirche und den Römerhal-
len in der Innenstadt Frankfurts auf ein größeres Ausstellungsgelände war durch die 
ständig anwachsenden Teilnehmerzahlen und den schlechten baulichen Zustand der 
Römerhallen erforderlich geworden. Im Börsenverein war dieser Umzug im Vorfeld 
jedoch heftig diskutiert worden, da von einzelnen Verlegern befürchtet wurde, dass 
durch die Wahl des Messegeländes als Ausstellungsort das Kulturgut Buch zum rei-
nen Handelsobjekt herabgesetzt werden könnte.450 Als weitere Neuerung wurden 
1951 erstmals Sortimenterstunden eingeführt. Das allgemeine Publikum konnte die 
Messe nun nur am Nachmittag besuchen, wohingegen der Zutritt an Vormittagen 
den Fachbesuchern vorbehalten blieb.451 

Im Januar 1951 wurde vom Vorstand des Börsenvereins ein neuer Messeausschuss 
gebildet, der sich nun aus fünf Mitgliedern zusammensetzte. Auf Vorschlag des Ver-
leger-Ausschuss-Mitglieds Klostermann, der die Auffassung vertrat, dass künftig auch 
auswärtige Mitglieder des Börsenvereins ein Mitspracherecht an den Messeangele-
genheiten erhalten müssten, wurden zusätzlich zwei Verleger als Vertreter Nord- und 
Süddeutschlands in den Ausschuss berufen.452 Das Gremium setzte sich nun aus dem 
Frankfurter Sortimenter Cobet, den beiden Frankfurter Verlegern Klostermann und 
Metzner sowie dem Stuttgarter Verleger Winners und dem Hamburger Verleger Wit-
tig zusammen.453  

Seitdem der Börsenverein die Messe übernommen hatte, war es immer wieder zu 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Ausschuss für Messefragen, der dem Verleger-
Ausschuss unterstellt war und dem mit der Durchführung der Messe beauftragten 
lokalen Komitee sowie mit den Mitgliedern des Messeausschusses und dem Vorstand 

                                                 
447 Vgl. Bernhart-Haag, Buchhandelsgeschichte (3.2), (1991) H. 1, S. B29; vgl. BöV, Verleger-

Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 21.8.1950), 
Bl. 6; vgl. Füssel 1999, S. 21. 

448 Mayer, Hans-Otto. Buchmesse – Stätte der Begegnung und Information. In: Börsenblatt 29 (1973) 
H. 81, S. 1683. Zitiert nach: Bernhart-Haag, Buchhandelsgeschichte (3.2), (1991) H. 1, S. B32. 

449 Durch die Vermittlung des Verlegers Friedrich Wittig war der Friedenspreis aus einer privaten 
Initiative 1951 in die Obhut einer Stiftung übergegangen. Die Preisträger werden von einem Stif-
tungsrat ermittelt. Dieser setzt sich aus vier Vorstandsmitgliedern des Börsenvereins und sieben von 
der Abgeordnetenversammlung gewählten Personen zusammen. Der Stiftungsrat ist institutionell 
nicht mit dem Verleger-Ausschuss verbunden. Vgl. Busch / Emmerling 2000, S. 13–15. 

450 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.4.1951), Bl. 17–20; vgl. Füssel 
1999, S. 22. 

451 Vgl. Bernhart-Haag, Buchhandelsgeschichte (3.2), (1991) H. 1, S. B37. 
452 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 21. 
453 Vgl. Bernhart-Haag, Buchhandelsgeschichte (3.2), (1991) H. 1, S. B32. 
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des Börsenvereins gekommen.454 Die Zuständigkeitsfragen wurden 1952 durch die 
Festsetzung neuer Richtlinien für die Durchführung der Frankfurter Buchmesse 
durch den Vorstand des Börsenvereins eindeutiger geklärt. Die bisherigen Aufgaben 
des Messeausschusses wurden im Wesentlichen vom Vorstand des Börsenvereins  
übernommen. Der Ausstellungsausschuss, die Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses 
und des Ausschusses für den vertreibenden Buchhandel sowie der Werbe- und Pres-
seausschuss hatten künftig lediglich beratende Funktion.455 Den Sitzungsprotokollen 
ist jedoch zu entnehmen, dass sich der Verleger-Ausschuss bis zur Gründung der 
Messe- und Ausstellungs- GmbH (AuM)456 1964 weiterhin mit allen Messefragen 
befasste. 

Als schwierige Angelegenheit für den Börsenverein und die mitberatenden Gre-
mien erwies sich das Verhältnis zur Leipziger Messe und die Beteiligung von Verla-
gen aus der Sowjetisch besetzten Zone (SBZ)457 beziehungsweise der Deutschen De-
mokratischen Republik (DDR)457 an der Frankfurter Messe. Im Westen befürchtete 
man im Hinblick auf Verleger, die in der SBZ enteignet oder von dort in den Westen 
abgewandert waren, dass es bei der Frankfurter Buchmesse durch die Ausstellung von 
„Parallel-Verlagen“458 womöglich zu Auseinandersetzungen kommen und die Messe 
als Forum für politische Stellungnahmen genutzt werden könne.459 Erst 1956 wurde 
ein Gemeinschaftsstand „Interzonenhandel“ für Belletristik und Fachbücher in 
Frankfurt zugelassen, an dem nur unverfängliche Bücher ausgestellt werden durften. 
Durch eine weitere „Verhärtung der Fronten“460 nach dem Mauerbau blieb diese Re-
gelung bis in die 1970er Jahre bestehen.461 

Der Zugang zur Leipziger Messe hingegen war für Verleger aus der Bundesrepu-
blik nur unter der Voraussetzung einer strengen Vorzensur möglich. Die Teilnahme 
an der Leipziger Messe durch Mitglieder des Börsenvereins Frankfurt wurde vom 
Verband zur Privatentscheidung der Verleger erklärt, aber offensichtlich nicht gerne 
gesehen. Eine Empfehlung zum Fernbleiben von der Messe Leipzig erfolgte von Ver-
bandsseite jedoch erst nach dem Bau der Berliner Mauer 1961.462 Von nun an durf-
ten in Frankfurt nur noch DDR-Verlage an der Messe teilnehmen, deren Produktion 
nicht aus Verlagen stammte, die enteignet worden waren oder unter Treuhänder-
schaft standen. Außerdem durften nur noch Titel ausgestellt werden, die nach bun-
desrepublikanischem Recht hinsichtlich ihrer Verlags- und Urheberrechte unumstrit-
ten waren. Sechs Jahre später wurden diese Regelungen dahingehend verschärft, dass 
in Frankfurt die DDR-Unternehmen nicht ausstellen durften, deren frühere Inhaber 
in der DDR enteignet worden waren und die ihren Verlagssitz inzwischen in der 
                                                 
454 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 21–22. 
455 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 31.3.1952), Bl. 9–10. 
456 Bei weiteren Erwähnungen im Text wird künftig die Abkürzung AuM verwendet. 
457 Bei weiteren Erwähnungen im Text werden künftig die Abkürzungen SBZ beziehungsweise DDR 

verwendet. 
458 Estermann, 1997, S. 82. 
459 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 8–12. 
460 Estermann 1997, S. 83. 
461 Vgl. ebd., S. 82–83. 
462 Vgl. ebd., S. 82. 
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BRD hatten. Insgesamt blieb das Verhältnis zwischen den Börsenvereinen Frankfurt 
und Leipzig und damit die gegenseitige Messebeteiligung bis in die siebziger Jahre 
hinein schwierig.463 

Die seit den 1950er Jahren kontinuierlich fortschreitende Internationalisierung 
der Frankfurter Messe und die ständig wachsende Teilnehmerzahl hatten den organi-
satorischen Aufwand derartig erweitert, dass die Übernahme dieser Aufgaben durch 
ein eigenständiges Unternehmen erforderlich wurde. Im Jahr 1964 wurde vom 
Börsenverein, im Einvernehmen mit dem Verleger-Ausschuss, die Ausstellungs- und 
Messe-GmbH gegründet, die von nun an sowohl für die Frankfurter Buchmesse als 
auch die Auslandsausstellungen zuständig war. Nach der Satzung des neugegründeten 
Unternehmens sollte der Vorsitzende des Verleger-Ausschusses für die Dauer seiner 
Amtszeit möglichst dem Aufsichtsrat der AuM angehören.464 Von dieser Bestimmung 
abgesehen, lässt sich den vorliegenden Sitzungsprotokollen für den Zeitraum 1964 
bis 1969 entnehmen, dass der Verleger-Ausschuss auch weiterhin beratend zu Fragen 
der Frankfurter Buchmesse hinzugezogen wurde. 

Der Vollständigkeit halber sollen an dieser Stelle noch weitere Schwierigkeiten, 
zumindest angesprochen werden, die im Zusammenhang mit der Frankfurter Buch-
messe gegen Ende der 1960er Jahre auftraten. In den Jahren 1967 bis 1969 erreich-
ten die innenpolitischen Kontroversen in der BRD in Form von Demonstrationen, 
an welchen sich Studenten und einzelne Buchhändler beteiligten, auch die Frankfur-
ter Buchmesse. Die Ereignisse in Frankfurt, die in der Fachpresse sehr präsent wa-
ren,465 spalteten die Verlegerschaft im Hinblick auf eine angemessene Reaktion in 
zwei Lager. Auf einstimmige Empfehlung des Verleger-Ausschusses vom 4. Dezember 
1968 an die Ausstellungs- und Messe-GmbH, deren Inhalt durch eine nahezu gleich-
lautende Empfehlung der Verleger-Vollversammlung des Börsenvereins vom 13. 
März 1969 zusätzlich Gewicht verliehen wurde, fand die Frankfurter Messe auch 
weiterhin als kombinierte Fach- und Publikumsmesse statt. Der Forderung einiger 
Verleger, sie künftig nur noch als reine Handelsmesse unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit durchzuführen, war damit nicht entsprochen worden. Diskussionen und 
Demonstrationen an den einzelnen Ständen sollten, dieser Empfehlung zufolge, zu-
gelassen werden, so lange sie sich im Rahmen der rechtlich geschützten Möglichkei-
ten befanden. Ansonsten sollten die Hausrechte der Veranstalter durchgesetzt wer-
den. Staatliche Ordnungskräfte sollten für die Dauer der Buchmesse nicht auf dem 
Messegelände stationiert werden, sondern nur im Falle von Verstößen gegen deutsche 

                                                 
463 Vgl. Füssel 2000, S. 243. 
464 Vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1965), Bl. 2. 
465 Vgl. Dürr, BuchMarkt (3.2), 2 (1967) H. 5, S. 44–45; vgl. Dürr, BuchMarkt (3.2), 2 (1967) H. 6, 

S. 16; vgl. Dürr, BuchMarkt (3.2), 2 (1967) H. 6, S. 19; vgl. Dürr, BuchMarkt (3.2), 3 (1968) 
H. 5, S. 28–30; vgl. Friedrich, Börsenblatt (3.2), 25 (1969) H. 32, S. 921–924 und S. 929; vgl. Go-
din, Börsenblatt (3.2), 25 (1969) H. 41, S. 1150–1153; vgl. Gollhardt, BuchMarkt (3.2), 4 (1969) 
H. 8, S. 36–37; vgl. Körner, BuchMarkt (3.2), 3 (1968) H. 5, S. 36; vgl. Mansch, BuchMarkt (3.2), 
3 (1968) H. 5, S. 34–35; vgl. Münch, Börsenblatt (3.2), 25 (1969) H. 33, S. 938–941; vgl. o.V. 
BuchMarkt (3.2), 2 (1967) H. 6, S. 17–18; vgl. o.V. BuchMarkt (3.2), 4 (1969) H. 3, S. 30; vgl. 
o.V. BuchMarkt (3.3), 4 (1969) H. 7, S. 110; vgl. o.V. BuchMarkt (3.3), 4 (1969) H. 8, S. 38–39; 
vgl. Sauer, BuchMarkt (3.3), 4 (1969) H. 7, S. 111–113; vgl. Zittwitz, BuchMarkt (3.2), 4 (1969) 
H. 3, S. 28–29. 
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Strafgesetzte benachrichtigt werden. Darüber hinaus sollte künftig durch ein beson-
deres Rahmenprogramm die Möglichkeit zu organisierten Diskussionen gegeben 
werden.466 

Insgesamt war der Verleger-Ausschuss, in Zusammenarbeit mit dem Ausstellungs- 
und Messebüro, direkt und indirekt an der Konzeption und Organisation der Frank-
furter Buchmesse im gesamten Untersuchungszeitraum beteiligt. 

 
2.2 Auslandsausstellungen 

Wie der Vorsitzende des Verleger-Ausschusses Klostermann in seinem Bericht über 
die Tätigkeit des Verleger-Gremiums von 1948 bis 1950 ausführte, war die Absatz-
förderung des deutschen Buches im Ausland ein wichtiger Bereich der Ausschuss-
Arbeit. Vor allem für die wissenschaftlichen Verleger stellte, nach Klostermanns Ein-
schätzung, der Auslandsexport eine „Lebensfrage“467 dar. Für die Organisation der 
Ausstellungsangelegenheiten des Börsenvereins war ebenfalls das 1949 eingerichtete 
Messe- und Ausstellungsbüro zuständig.468 Bereits im Dezember 1950 stimmte der 
Verleger-Ausschuss einem Vorschlag des Vorsitzenden des Börsenvereins zu, einen 
selbständigen Ausstellungsausschuss zu gründen. Dieser sollte sich künftig aus zwei 
Mitgliedern des Verleger-Ausschusses, aus einem Mitglied des Exportausschusses und 
zwei stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern des Börsenvereins zusammensetzen. 
Auf Empfehlung des Verleger-Gremiums und mit Genehmigung des Verbandsvor-
stands zählten zu den künftigen Aufgaben des Ausstellungsausschusses die Untersu-
chung von Ausstellungsmöglichkeiten im Ausland sowie deren Durchführung. Bei 
der Auswahl der Länder, in welchen Ausstellungen stattfinden sollten, hatte der Ver-
leger-Ausschuss weitgehend freie Hand, auch wenn die Beschlüsse dem Vorstand des 
Börsenvereins zur Genehmigung vorgelegt werden mussten. Vom Verleger-Ausschuss 
wurden Dietrich Steinkopff und Christian Wegner in dieses neugeschaffene Gremi-
um für Ausstellungsfragen berufen.469 In der Satzung von 1951470 wird der Ausschuss 
für Ausstellungsfragen unter den ständigen Arbeitsausschüssen erstmals namentlich 
erwähnt. Im Statut von 1955 wird er unter den ordentlichen Ausschüssen als Aus-
schuss für Auslandsausstellungen genannt.471 Bereits ab Mai 1960 wurde im Verleger-
Ausschuss darüber nachgedacht, ob aufgrund des enorm angestiegenen Arbeitsauf-
wands eine Zusammenlegung der Ausschüsse für Auslandsausstellungen und für 

                                                 
466 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 351 (Einstimmige 

Empfehlung des Verleger-Ausschusses vom 4.12.1968 an den Aufsichtsrat der Ausstellungs- und 
Messe-GmbH des Börsenvereins), 1 Bl.; vgl ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels, W2/7 Nr. 351 (Beschluß der Verleger-Vollversammlung des Börsenvereins des Deut-
schen Buchhandels am 13.3.1969), 1 Bl. 

467 BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Bericht über die Tätigkeit des Verleger-
Ausschusses 1948–1950. Anlage zum Protokoll vom 14.12.1950), Bl. 3. 

468 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 24.9.1949), Bl. 3–4. 

469 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 9. 

470 Vgl. Satzung 1951, § 11 (5), Bl. 10. 
471 Vgl. Satzung 1955, § 48 (1), S. 27. 
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Messefragen,  in eine erst noch näher zu definierende Institution angeraten sei.472 Vier 
Jahre später wurde schließlich die AuM gegründet, die bis 1966 sukzessive die Auf-
gaben beider Ausschüsse übernommen hatte. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Aus-
landsausstellungen in den Sitzungen des Verleger-Ausschusses nur noch vergleichs-
weise selten diskutiert. Meist handelte es sich dann um Kurzberichte von Verleger-
Ausschuss-Mitgliedern, die an Ausstellungen im Ausland teilgenommen hatten.473 
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel ausgeführt, war im Statut der AuM vorgese-
hen, dass der jeweilige Vorsitzende des Verleger-Ausschusses möglichst in den Auf-
sichtsrat des Messeunternehmens berufen werden sollte.474  

Vom Beginn der 1950er Jahre bis zur Übernahme der Messe- und Ausstellungs-
angelegenheiten durch die AuM im Jahr 1964, war der Verleger-Ausschuss umfang-
reich mit der Konzeption und Organisation von Auslandsausstellungen befasst. Von 
entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Länder, in welchen Ausstellungen 
stattfinden sollten, waren vor allem politische, rechtliche und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen. Auch das international schwer geschädigte Ansehen Deutschlands 
aufgrund des Holocausts und der Auswirkungen und Folgen des Zweiten Weltkriegs 
begrenzten vor allem während der 1950er Jahre die Auswahl der Ausstellungsorte 
und -länder. Neben der Absatzkrise des deutschen Buchhandels war diese Situation 
gleichzeitig ein weiterer Grund dafür, verstärkt im Ausland für deutsche Verlagspro-
duktionen zu werben.475 Die Planungen für Auslandsausstellungen wurden bis in die 
1960er Jahre hinein auch durch die Import- und Exportbeschränkungen der Besat-
zungsbehörden bestimmt und durch fehlende Handels- und Kulturabkommen sowie 
problematische Devisenverhältnisse zusätzlich erschwert.476 Aus den genannten 
Gründen wurden die ersten Ausstellungen zunächst im deutschsprachigen Ausland 
wie beispielsweise in der Schweiz und in Österreich geplant und durchgeführt.477 In 
diesen vorwiegend deutschsprachigen Ländern versprach man sich in der frühen 
Nachkriegszeit an erster Stelle eine Möglichkeit zur Exportsteigerung für Verlagser-
zeugnisse aus der BRD. Eine weitergehende Internationalisierung deutscher Buchaus-
stellungen war aber bereits 1950 geplant. Man zog erste Erkundigungen über Ausstel-

                                                 
472 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1960), Bl. 23. 
473 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 368 (Protokoll der 

Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.12.1966), Bl. 17; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des 
Verleger-Ausschusses am 20.2.1967), Bl. 8. 

474 Vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1965), Bl. 2. 
475 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 357 (Bericht des 

Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses an den Länderausschuss über die Tätigkeit des Verleger-
Ausschusses im abgelaufenen Vereinsjahr vom 30.3.1951), Bl. 2. 

476 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission 
der Verleger am 28.11.1948), Bl. 3–4; vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Proto-
koll der Sitzung der Fachkommission der Verleger am 26.3.1949), Bl. 3–5; vgl. BöV, Verleger-
Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 22.9.1950), 
Bl. 10–11. 

477 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.11.1949), Bl. 13; vgl. BöV, 
Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
21.8.1950), Bl. 3–6. 
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lungsmöglichkeiten in Skandinavien, den USA und Südamerika ein.478 Bis zur Mitte 
der 1950er Jahre waren bereits Ausstellungen in Frankreich, Italien, Spanien, Groß-
britannien, Belgien sowie in Südafrika und Südwestafrika mit Erfolg durchgeführt 
worden.479 Ab 1956 wurden die Planungen verstärkt auf asiatische Länder, wie bei-
spielsweise Indonesien, Japan, China und Indien ausgeweitet. Man sah in diesen 
Ländern noch unerschlossene aber vielversprechende Absatzmärkte für fremdsprachi-
ge Literatur, in die man vordringen wollte, bevor englische und französische Verlage 
dort eine größere Präsenz erringen würden.480 In den 1960er Jahren wurden vermehrt 
Anfragen nach deutschen Buchausstellungen in der UDSSR und anderen Staaten 
Osteuropas, wie Jugoslawien, Polen oder der Tschechoslowakei, an den Börsenverein 
gerichtet. Die Verleger schätzten einige dieser Länder als vielversprechende Absatz-
märkte für das deutsche wissenschaftliche Buch ein, mussten aber aufgrund fehlender 
Handels- oder Kulturabkommen die Ausstellungen zunächst zurückstellen. In Einzel-
fällen, wie beispielsweise bei einer geplanten Ausstellung in der Tschechoslowakei im 
Jahr 1960, sah der Börsenverein auf Wunsch des Auswärtigen Amtes, das zu einem 
bedeutenden Partner des Börsenvereins für Auslandsausstellungen geworden war, 
vorerst von der Durchführung einer Ausstellung ab.481 Insgesamt traten aber ideologi-
sche Bedenken gegenüber wirtschaftlichen Erwägungen in der Verlegerschaft zurück 
und es fanden, sobald die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen es 
erlaubten, auch in osteuropäischen Ländern Ausstellungen statt.482 Die Präsenz von 
Verlagen der BRD im Ausland war auch aufgrund der deutsch-deutschen Konkur-
renz und wegen ungeklärter Rechtsansprüche von in der DDR enteigneten Verlegern 
von Bedeutung.483 

Anregungen für die Durchführung von Auslandsausstellungen gingen von einzel-
nen Verlagen und Buchhändlern, von staatlichen Stellen wie Kulturämtern oder  
-referaten, von buchhändlerischen Zusammenschlüssen im In- und Ausland sowie 
von deutschen Konsulaten aus. Der Börsenverein führte unter seiner Schirmherr-
schaft jedoch keine Ausstellungen von Einzelverlagen durch. Auslandsausstellungen 
sollten nach Auffassung des Vorsitzenden des Börsenvereins, Carl Hanser, und des 
Vorstandsmitglieds Ernst Hauswedell nur in Zusammenarbeit mit buchhändleri-

                                                 
478 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 25.3.1950), Bl. 7. 
479 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 31.3.1952), Bl. 3; vgl. GeschSt 

(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 7–8; vgl. GeschSt (Protokoll der 
Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl. 5–9; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des 
Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 12–13; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 10.5.1955), Bl. 5–6; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses 
am 24.11.1955), Bl. 9. 

480 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 30.8.1956), Bl. 19. 
481 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1960), Bl. 10. 
482 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl 9–10; vgl. GeschSt 

(Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.1.1960), Bl. 15. 
483 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl. 8–9; vgl. GeschSt 

(Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.1.1960), Bl. 15. 
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schen Vereinigungen durchgeführt werden, um den Eindruck einseitiger Stellung-
nahme zu vermeiden.484 

Bei der Durchführung der Ausstellungen vor Ort wurden haupt- und ehrenamtli-
che Angehörige des Börsenvereins durch Konsulatsmitarbeiter, Angehörige kultureller 
Institutionen wie dem Goethe-Institut, durch Einzelpersonen wie Buchhändler und 
teilweise durch Wissenschaftler unterstützt. Diese halfen beim Aufbau der Ausstel-
lungen, besuchten Sortimenter, um für die Veranstaltungen zu werben, notierten 
Aufträge für deutsche Verleger, verfassten Ausstellungsberichte für den Börsenverein 
und fungierten gegebenenfalls als Dolmetscher.  

Die jeweiligen Ausstellungsorte wurden durch die Kontakte mit den buchhändle-
rischen Vereinigungen im Ausland oder durch Vermittlung über die Kulturabteilung 
des Auswärtigen Amtes und sonstiger an den Ausstellungen mitbeteiligter Institutio-
nen festgelegt. Die Wahl der Ausstellungsräume entsprach, wo möglich, der themati-
schen Konzeption der Ausstellungen sowie den lokalen und regionalen Gegebenhei-
ten. Ausgestellt wurde beispielsweise in Universitäten, in Schulen, in Museen, in Bib-
liotheken oder in besonders repräsentativen Räumlichkeiten wie dem Palazzo Clerici 
in Mailand. Die Ausstellungen wurden entweder als Fach- oder Publikumsmessen 
durchgeführt. In seltenen Fällen wurden die Auslandsausstellungen als Einzelveran-
staltungen durchgeführt, meist waren sie im Untersuchungszeitraum als Wanderaus-
stellungen konzipiert. Vor allem zu Beginn der 1950er Jahre fanden europäische 
Buchausstellungen, wie beispielsweise in Österreich, auf Gegenseitigkeit statt. Dies 
ermöglichte zum einen eine Kostenreduzierung für die beteiligten Aussteller und 
ermöglichte zudem eine erste Annäherung des europäischen Buchhandels und Litera-
turpublikums nach dem Zweiten Weltkrieg.  

Die Standanordnung wurde entweder nach Verlagen oder nach Sachgebieten der 
ausgestellten Verlagsproduktion vorgenommen. Eine Titelauswahl nach inhaltlichen 
Kriterien erfolgte in der Regel nicht durch den Börsenverein oder die Mitarbeiter des 
Messe- und Ausstellungsbüros, sondern durch die ausstellenden Verlage. Raumman-
gel oder Vorgaben von Behörden oder Institutionen machten jedoch in einigen Fäl-
len eine solche Auswahl erforderlich, die dann aber durch eine neutrale Jury vorge-
nommen wurde. Das Auswärtige Amt hatte beispielsweise die finanzielle Unterstüt-
zung einer deutschen Buchausstellung an der Sorbonne in Paris 1952 davon abhän-

                                                 
484 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 21.8.1950), Bl. 7. Die nachfolgenden Ausführungen dieses Kapitels beziehen sich, 
soweit nicht anders angegeben, auf die Angaben in folgenden Protokollen: Vgl. GeschSt (Entwurf 
des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1960), Bl. 10; vgl. BöV, Verleger-
Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 21.8.1950), 
Bl. 6; vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 14.12.1950), Bl.6–9; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses 
am 23.4.1951), Bl. 15; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.9.1951), 
Bl. 7–8; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 7–8; vgl. 
GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl. 10; vgl. GeschSt (Pro-
tokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 12–13; vgl. GeschSt (Protokoll der 
Sitzung des Verleger-Ausschusses am 10.5.1955), Bl. 5–6; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des 
Verleger-Ausschusses am 24.11.1955), Bl. 8–11; vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 18.5.1957), Bl. 14–15. 
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gig gemacht, dass dort keine Memoirenliteratur und keine Werke ausgestellt würden, 
welche die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs zum Thema hatten.485 Ein formales 
Auswahlkriterium stellte jedoch die Begrenzung der Gesamtanzahl von auszustellen-
den Titeln je Verlag dar. Eine indirekte Begrenzung der ausgestellten Titel fand si-
cher auch durch die Titelgebühr statt, welche die Verlage für die Ausstellung ihrer 
Bücher aufzubringen hatten. Insgesamt wurden die Kosten der Auslandsausstellungen 
teils vom Börsenverein getragen, teils durch die Überschüsse von Messen und Aus-
stellungen durch ein Sonderkonto486 des Verleger-Ausschusses und durch Zuschüsse 
des Auswärtigen Amtes sowie die Titelgebühren der Verlage gedeckt. Die Zuschüsse 
des Auswärtigen Amtes sollten ab 1952 mindestens 10 000 DM487 für jede größere 
Buchausstellung betragen und konnten in Einzelfällen, wie etwa einer Buchausstel-
lung in den USA im Jahr 1956, bis zu 75 000 DM betragen. Angesichts der Tatsa-
che, dass die erwarteten Kosten für diese Ausstellung mit 100 000 DM veranschlagt 
wurden, lässt sich erkennen, welch große Bedeutung die Zusammenarbeit zwischen 
dem Börsenverein und dem Auswärtigen Amt auch in finanzieller Hinsicht erhalten 
hatte.488 

Nach Beendigung der Ausstellungen wurden die Bücher aufgrund hoher Trans-
portkosten häufig von den Verlagen als Schenkungen an Kultur- oder Bildungsein-
richtungen vor Ort übergeben oder diesen gegen Rabatt verkauft. Auch das Auswär-
tige Amt erwarb oftmals die Ausstellungsliteratur, um damit deutsche Lesesäle in 
Auslandsbibliotheken einzurichten oder sie bedürftigen Institutionen zur Verfügung 
zu stellen. 

Zu den Aufgaben des Ausstellungsausschusses und des Messe- und Ausstellungs-
büros gehörte auch die Konzeption und Erstellung von Begleitmaterialien wie Hand-
zetteln, Informationsschreiben und von Ausstellungskatalogen. Außerdem mussten 
für die Ausstellungseröffnungen möglichst bedeutende Redner aus dem Buchhandel, 
der Politik, dem diplomatischen Dienst oder der Wissenschaft gefunden und ver-
pflichtet werden. Insgesamt war mit der Ausstellungsvorbereitung eine umfangreiche 
Reistätigkeit für alle Beteiligten verbunden, die häufig mehrere Wochen oder Monate 
umfassen konnte.  

Ganz besonders eng und über viele Jahre mit allen Angelegenheiten der Aus-
landsausstellungen verbunden war der Verleger Christian Wegner, der von 1949 bis 
1960 Mitglied der mit den Ausstellungsfragen befassten Gremien war. Zugleich war 
Wegner von 1948 bis 1955 Mitglied der Fachkommission der Verleger beziehungs-
weise des Verleger-Ausschusses und von 1950 bis 1955 zusätzlich Vorsitzender des 
Verleger-Gremiums. Die Verknüpfung des in Ausstellungsfragen für die Vorgabe von 
Richtlinien zuständigen Verleger-Ausschusses mit dem eigens für die Bearbeitung 
von Ausstellungsfragen geschaffenen Ausstellungsausschusses in der Person Wegners 
wurde im Verleger-Ausschuss ambivalent bewertet. Einerseits ergab sich durch die 

                                                 
485 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 31.3.1952), Bl. 3. 
486 Genauere Ausführungen zu diesem Sonderkonto finden sich im nachfolgenden Kapitel. 
487 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.9.1952), Bl. 5. 
488 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.9.1952), Bl. 5; vgl. GeschSt 

(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 24.11.1955), Bl. 10. 
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langjährige Doppelfunktion Wegners in beiden Börsenvereins-Gremien eine Verkür-
zung und damit Beschleunigung verwaltungsorganisatorischer Vorgänge. Andererseits 
hatten sich aus seiner Doppelfunktion auch Kompetenzstreitigkeiten zwischen den 
beiden Ausschüssen ergeben, die während seiner Amtszeit nicht geklärt werden konn-
ten. Nach seinem Ausscheiden aus dem Ausstellungs-Gremium im Jahr 1960 betonte 
der damalige Verleger-Ausschuss-Vorsitzende Witsch, dass der Ausschuss für Aus-
landsausstellungen künftig nicht mehr ohne vorherige Unterrichtung des Verleger-
Ausschusses tätig werden sollte.489 Das außerordentliche Engagement und die Fach-
kenntnis Wegners bei der Konzeption und Organisation von Auslandsausstellungen 
wurden jedoch von den Ausschuss-Mitgliedern übereinstimmend gewürdigt.490  

Den vorliegenden Quellen sind keine eindeutigen Angaben darüber zu entneh-
men, in welchem Umfang die vom Börsenverein durchgeführten Auslandsausstellun-
gen zu einem Anstieg des deutschen Buchexports führten. Dass dieses Ziel aber in 
vielen Fällen erreicht wurde, belegt ein Ausstellungsbericht, in welchem Wegner im 
Verleger-Ausschuss darauf hinwies, dass die deutschen Buchausstellungen in Barcelo-
na und Madrid im Jahr 1953 ein großer Erfolg gewesen seien und dass bereits Ex-
portsteigerungen nach Spanien verzeichnet werden könnten.491 

Abschließend kann zumindest festgehalten werden, „dass diese Ausstellungsarbeit 
so manche Region der Welt auf die Landkarte der deutschen Verleger brachte“,492wie 
die Leiterin der Internationalen Abteilung der AuM, Bärbel Becker, in einem Rück-
blick auf die Auslandsausstellungen der Vergangenheit im Jahr 2000 resümierte. 

 
2.3 Ausstellungs- und Messe-Sonderkonto des Verleger-Ausschusses 

Der Verleger-Ausschuss war in den Jahren 1950 bis 1964 nicht nur an der Konzep-
tion und Organisation der Frankfurter Buchmesse und einer Vielzahl von Aus-
landsausstellungen beteiligt, sondern verwaltete auch weitgehend eigenverantwortlich 
die Finanzangelegenheiten für Messen und Ausstellungen. 

Nach Beendigung der Schweizer Buchausstellung, die 1950 als erste Auslandsaus-
stellung des Börsenvereins stattgefunden hatte, stellte sich erstmals die Frage der wei-
teren Verwendung des erzielten Überschusses. Nach Auffassung des damaligen Verle-
ger-Ausschuss-Vorsitzenden Klostermann sollte die betreffende Summe nicht an die 
Verleger, die über Eintrittsgelder und Standmieten finanziell an den Veranstaltungen 
beteiligt waren, zurückerstattet werden. Stattdessen sollten die Gelder für die Finan-
zierung der Weiterentwicklung und Konzeption künftiger Messen und Ausstellungen 
verwendet werden. Zudem sollten, nach Klostermanns Auffassung, die Überschüsse 
bei Bedarf auch für organisatorische Angelegenheiten des Verleger-Ausschusses ver-
wendet werden, da die Tätigkeit des Verleger-Gremiums allen Verlegern des deut-
schen Buchhandels zugute komme. Gleichzeitig machte der an der Sitzung teilneh-
mende Schatzmeister des Börsenvereins, Ernst Hauswedell, Ansprüche auf Teile der 

                                                 
489 Vgl. GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.1.1960), Bl. 15. 
490 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl. 7; vgl. Wittig, 

Börsenblatt (3.2), 19 (1963) H. 73, S. 1666. 
491 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl. 5. 
492 Becker, Börsenblatt (3.2), 167 (2000) Jubiläumsausgabe, S. 65. 
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Überschüsse für den Börsenverein geltend.493 Im darauffolgenden Dezember dessel-
ben Jahres wurden die formalen Kriterien festgelegt, nach welchen der Verleger-
Ausschuss künftig die Gelder beim Börsenverein verwalten sollte. Aus steuerrechtli-
chen Gründen musste der Etat für Messen und Ausstellungen als besondere Bu-
chungseinheit innerhalb des Etats des Börsenvereins bei der Buchhändler-
Vereinigung geführt werden. Die Überschüsse von Messen und Ausstellungen wur-
den nicht als Gewinne, sondern als rückzahlungspflichtige Beiträge der an den Mes-
sen und Ausstellungen teilnehmenden Verleger geführt.494 Damit war zwar zunächst 
die Frage der Kontenverwaltung und der Einbindung des Etats des Verleger-
Ausschusses in den Etat des Börsenvereins gelöst, die tatsächliche Verwendung der 
Überschüsse war jedoch noch nicht genau festgelegt worden.  

Auch der Jahresabschluss 1951 wies nach Abzug aller Ausgaben für Messen und 
Ausstellungen einen Überschuss auf. Der Verleger-Ausschuss übergab die durch die 
Frankfurter Buchmesse erzielten Eintrittsgelder dem Börsenverein zur freien Verfü-
gung. Damit sollten die Kosten, die dem Börsenverein im Zusammenhang mit der 
Buchmesse entstanden waren, anteilig gedeckt werden. Darüber hinaus sollte der 
Vorstand des Börsenvereins aus dieser Summe nach eigenem Ermessen einen Son-
derbetrag an den Sortimenter-Ausschuss übergeben. Da die Sortimenter über keine 
eigenen Einnahmen und damit keinen eigenen Etat verfügten, aber über die Ein-
trittsgelder der Frankfurter Buchmesse an deren Finanzierung mitbeteiligt waren, 
hatte der Sortimenter-Ausschuss seinen Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung 
der Überschüsse aus Eintrittsgeldern zum Ausdruck gebracht.495 Nach Auffassung der 
Verleger sollte der Gewinnanteil, welcher aus den Einnahmen der Standmieten er-
wirtschaftet werden konnte, im Sinne aller Verleger ausschließlich für die Organisati-
on der Frankfurter Buchmesse und die Deckung der Unkosten verwendet werden.496  

Beim Rechnungsabschluss 1953, der ebenfalls einen Überschuss aufwies, wurde 
ein bestimmter Prozentsatz der eingenommenen Standmieten der Frankfurter Messe 
im Jahr 1952 an die inländischen Verleger-Teilnehmer in Form von Gutschriften für 
die nachfolgende Buchmesse zurückerstattet. Damit sollte den Buchhandelsangehöri-
gen bewiesen werden, dass das Verleger-Gremium nicht gewinnorientiert arbeitete. 
Erstmals einigte man sich darauf, eine Risikoreserve in den Etat aufzunehmen. Diese 
sollte auch künftig als fester Grundbetrag auf dem Konto erhalten bleiben, um mög-
liche Defizite künftiger Messen und Ausstellungen ausgleichen zu können.497 Sobald 
dieser Risikobetrag überschritten wurde, galten alle Mehreinnahmen steuerrechtlich 
als Gewinn, weshalb sie an den Börsenverein abgeführt wurden. Dieser stellte die 
                                                 
493 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 21.8.1950), Bl. 6. 
494 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 8. Diese Regelung bezog sich, neben dem steuerlichen Hinter-
grund, darauf, dass die Verleger über die Standmieten auf der Frankfurter Buchmesse und die Titel-
gebühren bei Auslandsausstellungen einen erheblichen Anteil an der Finanzierung der Veranstaltun-
gen hatten. 

495 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 31.3.1952), Bl. 5–7; vgl. GeschSt 
(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 9. 

496 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.9.1951), Bl. 3. 
497 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), Bl. 8. 



109
 

Gewinne bestimmten Einrichtungen des Buchhandels, wie beispielsweise dem  
Sozialwerk des Deutschen Buchhandels oder zur Ausbildung junger Buchhändler im 
Ausland zur Verfügung.498 

Als problematisch für den Verleger-Ausschuss erwies sich die Art der Kontofüh-
rung bei der Buchhändler-Vereinigung. Da der Verleger-Ausschuss keine eigene 
Rechtspersönlichkeit darstellte, verfügte er weder über ein eigenes Konto und damit 
eine eigene Buchhaltung innerhalb des Börsenvereins noch konnte er eigene Bank-
konten zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs einrichten. Die Ermittlung der ak-
tuellen Kontostände für die Messe- und Ausstellungsangelegenheiten und die Aufstel-
lung von Etats für die neu beginnenden Geschäftsjahre wurde dadurch zum um-
ständlichen und zeitraubenden Unterfangen. Trotz mehrerer Anfragen an den 
Schatzmeister des Börsenvereins fand sich bis 1955 hierfür keine Lösung.499 

Nach der Satzungsreform von 1955 hatten sich im Zusammenhang mit der Ver-
waltung der Messe- und Ausstellungsgelder einige Veränderungen für den Verleger-
Ausschuss ergeben. Das Messe- und Ausstellungsbüro stellte nun einen eigenen Etat 
auf, der aber weiterhin als Teil des Gesamtetats des Börsenvereins geführt wurde. 
Dieser Haushaltsplan musste zunächst vom Verleger-Ausschuss und dann von der 
neu geschaffenen Abgeordnetenversammlung genehmigt werden. Ab 1956 wurde der 
Etat im Einverständnis mit dem Verleger-Ausschuss ebenfalls dem Vorstand des Bör-
senvereins zur Genehmigung vorgelegt. Entsprechend der Höhe der Überschüsse aus 
den Messe-Eintrittsgeldern war der Sortimenter-Ausschuss auch weiterhin am Etat 
des Verleger-Gremiums beteiligt. Die Gewinne, die über die Risikoreserve hinausgin-
gen, wurden auch künftig an das Sozialwerk und vergleichbare Einrichtungen abge-
führt.500 

Innerhalb des Börsenvereins waren immer wieder Diskussionen darüber entstan-
den, ob die Überschüsse, die sich durch Messen und Ausstellungen ergeben hatten, 
auch für Verwaltungskosten des Verleger-Ausschusses, wie beispielsweise die Vergü-
tung an die Buchhändler-Vereinigung für die Buchführung oder Sonderaufwendun-
gen für die Informationsschriften an die Verleger-Mitglieder im Verband, verwendet 
werden konnten. Der Verleger-Ausschuss hatte sich diesbezüglich auf den Stand-
punkt gestellt, dass aus den Gewinnen schließlich der Etat des Sortimenter-
Ausschusses mitfinanziert werde, weshalb es legitim sei, die Verwaltungskosten des 
Verleger-Gremiums bei Bedarf aus den Überschüssen zu finanzieren.501  

Insgesamt sind den Quellen, die für den Untersuchungszeitraum nicht lückenlos 
vorliegen, keine detaillierten Angaben zu den einzelnen Posten der Haushalte zu ent-
nehmen. Da den Ausschuss-Mitgliedern die Finanzberichte in schriftlicher Form 
übergeben wurden und aus Zeitgründen in den Sitzungen häufig auf eine ausführli-
che Erörterung der Etats verzichtet wurde, sind den Protokollen nur einige Eckdaten 
zu Überschüssen und Gewinnen zu entnehmen. Bis zur Übernahme der Messe- und 
Ausstellungsangelegenheiten durch die AuM im Jahr 1964 musste die Risikoreserve 

                                                 
498 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), Bl. 3–4. 
499 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 4–5. 
500 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 24.11.1955), Bl. 4–5. 
501 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 3–5. 
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des Sonderkontos nicht zum Ausgleich von Defiziten, die durch die Durchführung 
von Messen und Ausstellungen entstanden waren, angegriffen werden. Da die AuM 
ab diesem Zeitpunkt die Messe- und Ausstellungsangelegenheiten des Börsenvereins 
weiterführte, ist anzunehmen, dass der Verleger-Ausschuss ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr mit der Verwaltung des Haushalts befasst war. Zumindest sind in den vorlie-
genden Sitzungsprotokollen ab diesem Zeitpunkt keine Etatbesprechungen mehr 
festgehalten, die sich auf Einnahmen und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Messen und Ausstellungen beziehen. 
 

3  Urheber- und Verlagsrecht 

3.1 Inkassostelle für Fotokopiergebühren 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Urheberrechtsgesetztes der BRD stell-
te sich erstmals die Frage der Wahrung der Urheberrechte bei Vervielfältigungen 
mittels moderner reprographischer Techniken. 

Bereits im Jahr 1949 war ein Mikrographieausschuss damit befasst, Rahmenricht-
linien zur Wahrung der Urheberrechte bei der Vervielfältigung von urheberrechtlich 
geschützten Werken auszuarbeiten. Dieser Ausschuss setzte sich aus Vertretern des 
Börsenvereins und Vertretern der Vervielfältigungsbetriebe zusammen. Von der 
Fachkommission der Verleger waren Horst Kliemann und Hellmut Ruprecht an der 
Ausarbeitung der Richtlinien beteiligt. Die Fachkommission der Verleger und andere 
Gremien des Börsenvereins sollten diesen ersten Entwurf überprüfen, der dann gege-
benenfalls veröffentlicht werden sollte. Da nach Kliemanns Einschätzung die Mikro-
kopie-Anstalten der westlichen Besatzungszonen prinzipiell bereit waren, Lizenzge-
bühren für die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Verlagswerke zur ge-
werblichen Nutzung zu entrichten, hatte das Verleger-Gremium keine Bedenken, 
dem entworfenen Lizenzvertrag zuzustimmen.502 Ein Jahr später sollte dann die Wah-
rung der Urheberechte bei Vervielfältigungen zu gewerblichen Zwecken nach Aus-
kunft von Hans Georg Siebeck, Vorstandsmitglied des Börsenvereins, im Urheber-
rechtausschuss des Bundesjustizministeriums von Vertretern des Börsenvereins zur 
Sprache gebracht werden.503 

Die Teilnahme des Börsenvereinsvorsitzenden Carl Hanser und zwei weiteren 
Börsenvereinsmitgliedern an der Versammlung der Vereinigung technisch-
wissenschaftlicher Bibliothekare im Jahr 1951 machte dem Börsenverein deutlich, 
dass zur Vermeidung des finanziellen Ruins der wissenschaftlichen Verleger durch 
eine weitere Steigerung der Anfertigung von Foto- und Mikrokopien durch Biblio-
theken dringender Handlungsbedarf für den Börsenverein vorlag. In diesem Zusam-
menhang wurde 1951 im Verleger-Ausschuss erstmals über die Einrichtung einer 
Stelle im Börsenverein nachgedacht, die sich künftig zentral mit der Wahrung der 
Urheberrechte befassen und sich einen Überblick über Entwicklungen der rechtli-

                                                 
502 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung der Fachkommission 

der Verleger am 26.3.1949), Bl. 1–3. 
503 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 19–20. 
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chen Situation verschaffen sollte.504 Darüber hinaus wurden von Seiten der Verleger 
des Börsenvereins erste Kontakte zu Professoren des Hochschulverbands geknüpft, 
um bezüglich der Vervielfältigung wissenschaftlicher Werke in Bibliotheken zu einer 
ersten Annäherung zu kommen. Über die Finanzierung der geplanten Zentralstelle 
im Börsenverein konnte im Verleger-Ausschuss zwar noch keine Einigung erzielt 
werden, das Verleger-Gremium war aber bereit, die Kosten eines Musterprozesses zur 
Hälfte zu übernehmen. Mit diesem Musterprozess sollte eine grundsätzliche Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofes über die Entrichtung von Vervielfältigungsgebüh-
ren bei der Herstellung von Fotokopien zu gewerblichen Zwecken erwirkt werden.505 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs erfolgte im Juni 1955 und machte deutlich, dass 
Fotokopien, die zur gewerblichen Nutzung hergestellt wurden, rechtlich nicht als 
Vervielfältigungen zum persönlichen Gebrauch bewertet würden und damit nach 
damaligem Recht vergütungspflichtig waren. Im Urheberrechtsgesetz (URG),506 das 
1965 in Kraft trat, wurde die Vergütungspflicht für Vervielfältigungen dann aller-
dings davon abhängig gemacht, für welche Verwendungszwecke sie hergestellt wur-
den. Die Herstellung einzelner Vervielfältigungen zum persönlichen Gebrauch wurde 
gestattet. In bestimmten Fällen war auch die Vervielfältigung kleinerer Werkaus-
schnitte oder von Aufsätzen in Zeitungen und Zeitschriften „durch juristische Perso-
nen, Unternehmen, Behörden, Schulen usw.“507 zum eigenen Gebrauch gestattet, 
sofern damit keine gewerblichen Zwecke verfolgt wurden. Für Vervielfältigungen zur 
Verfolgung gewerblicher Zwecke war laut Urheberrechtsgesetz allerdings eine Vergü-
tungspflicht vorgesehen.508  

In den 1950er Jahren hatten die ehrenamtlich tätigen Verleger-Mitglieder des 
Börsenvereins eine Reihe von Verhandlungen mit Vertretern von Industrieverbänden 
und dem Hochschulverband zu führen, um zu einer Einigung über Rahmenverträge 
und das geeignete Verfahren für den Einzug der Vergütungsgebühren zu gelangen. 
Schließlich wurde 1958, im Börsenverein die Inkassostelle für Fotokopiergebühren 
eingerichtet, die Rahmenverträge mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie 
und anderen Organisationen abschloss. Aufgabe der Inkassostelle war es, Vergütun-
gen für Vervielfältigungen zur gewerblichen Nutzung aus wissenschaftlichen und 
anderen Zeitschriften und Fachzeitschriften einzuziehen und diese an die Verlage 
und Autorenorganisationen weiterzuleiten.509 Rechtlich gesehen war die Inkassostelle 
eine „Wahrnehmungsgesellschaft im Sinne des Wahrnehmungsgesetzes und unterlag 
damit der Aufsicht des Patentamtes.“510 Sie war Bestandteil der Buchhändler-
Vereinigung und unterstand innerhalb des Börsenvereins dem Büro des Verleger-
Ausschusses.511 Die Verleger mussten der Gesellschaft ihre Rechte übertragen, was mit 
der Auflage verbunden war, Mitgliedsbeiträge zu bezahlen, mit welchen die Inkasso-

                                                 
504 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.4.1951), Bl. 13–14. 
505 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.9.1951), Bl. 8–11. 
506 Für das Urheberrechtsgesetz wird künftig die Abkürzung URG verwendet. 
507 Ulmer, Börsenblatt (3.2), 31 (1975) Sondernummer, S. 47. 
508 Vgl. ebd., S. 47. 
509 Vgl. Werner 1971, S. 146–147. 
510 Ebd., S. 146. 
511 Vgl. ebd. 
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stelle unterhalten wurde. Zur Überbrückung der finanziellen Situation in der An-
fangszeit der Inkassostelle wurde vom Börsenverein ein Betriebsmittelvorschuss in 
Form eines Darlehens gewährt, das 1960 um ein weiteres Darlehen von Börsenverein 
und Verleger-Ausschuss aufgestockt wurde.512 

Im Jahr 1968 wurde die Inkassostelle für Fotokopiergebühren „in Verbindung mit 
dem Hochschulverband und mit dem Deutschen Verband technisch-
wissenschaftlicher Vereine“513, in eine eigene Rechtspersönlichkeit umgewandelt: die 
Inkassostelle für urheberrechtliche Vervielfältigungsgebühren GmbH. Bereits 1965 
war im Verleger-Ausschuss darüber nachgedacht worden, die Inkassostelle aus steuer-
rechtlichen Gründen in Form eines Vereins neu zu organisieren.514 Darüber hinaus 
war es jedoch, nach Ansicht des Börsenvereins und des Verleger-Ausschusses, von 
Bedeutung gewesen, dass die Inkassostelle eine eigene Rechtsstellung mit eigenem 
Statut erhalten sollte. Im Mai 1967 wurden der Justitiar des Börsenvereins, Heinz 
Kleine, und der Geschäftsführer des Verleger-Ausschusses, Hans Karl von Kupsch, 
mit der Ausarbeitung eines Gesellschaftsvertrages und eines Statuts beauftragt.515 Ge-
gen Ende des Jahres wurde der GmbH des Börsenvereins schließlich die Erlaubnis 
zum Geschäftsbetrieb erteilt. Laut Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrech-
ten und verwandten Schutzrechten, das 1966 mit dem Urheberrechtsgesetz in Kraft 
getreten war, unterstand die GmbH der Pflicht zur Rechnungslegung und musste 
ihren Jahresabschluss jedes Jahr veröffentlichen und prüfen lassen. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde war das Deutsche Patentamt. Die Gesellschafter der neugegründe-
ten Inkassostelle waren der Börsenverein und die Buchhändler-Vereinigung.516 Der 
Geschäftsführer des Verleger-Ausschusses Kupsch wurde zum Geschäftsführer der 
Inkassostelle ernannt. Die Verzahnung von Verleger-Ausschuss und Inkassostelle war 
von Seiten der Verleger im Börsenverein als wichtige Voraussetzung für die Um-
wandlung der Inkassostelle in eine GmbH gesehen worden.517 Aufgabe der Inkasso-
stelle blieb es auch weiterhin, aufgrund des mit dem BDI geschlossenen Rahmenab-
kommens die Vergütungen für Vervielfältigungen zu gewerblichen Zwecken entge-
genzunehmen und an Autoren und Verleger weiterzuleiten. 
 
3.2 Urheberrechtsreform und Maßnahmen zur Stärkung der Verlegerinteressen 

Die Mitwirkung an der geplanten Neugestaltung des Urheberrechtsgesetztes war in-
nerhalb des Börsenvereins vor allem für die Verleger-Mitglieder des Verbands von 
Interesse. Dementsprechend engagierten sich in den mit dieser Frage befassten Gre-
mien, wie beispielsweise dem Rechts-Ausschuss und dem Ausschuss für Urheber- und 

                                                 
512 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1958), Bl. 17–18; vgl. 

GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.1.1960), Bl. 33. 
513 Ulmer, Börsenblatt (3.2), 31 (1975) Sondernummer, S. 47. 
514 Vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1965), Bl. 4. 
515 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 8.5.1967), Bl. 10. 
516 Vgl. Werner 1971, S. 146–147. 
517 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.12.1968), Bl. 9–10; vgl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsstelle des Verleger-
Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage zum Protokoll der Verleger-
Ausschuss-Sitzung am 4.12.1968), Bl. 3. 
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Verlagsrecht, vorwiegend Verleger, die zusätzlich durch den Justitiar des Verbands 
und weitere Sachverständige unterstützt wurden. Die jeweiligen Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses sowie Vertreter des Vorstands und der Geschäftsstelle des Börsen-
vereins nahmen von 1951 bis 1965 häufig an den Sitzungen des Verleger-Ausschusses 
teil, um mit den Mitgliedern des Verleger-Gremiums den jeweiligen Sachstand von 
Ministerial- und Referentenentwürfen sowie die weiteren Vorgehensweisen des Bör-
senvereins zu erörtern. Die Vertreter von Interessengruppen und -verbänden, die von 
der Neugestaltung des Urheberrechts direkt betroffen wurden, hatten durch Stel-
lungnahmen und Gutachten zu den jeweiligen Gesetzesentwürfen und durch Anhö-
rungen in den zuständigen Rechtsausschüssen und -kommissionen des Bundesjus-
tizministeriums Möglichkeiten zur Mitwirkung am entstehenden Gesetz erhalten. 
Bereits 1951 empfahl der Verleger-Ausschuss dass die Verleger-Mitglieder des Ver-
bands und vor allem die Angehörigen des Verleger-Ausschusses dem Grünen Ver-
ein518 beitreten sollten, da dessen Stellungnahmen zum Urheberrecht im Bundes- 
justizministerium großes Gewicht beigemessen werde und der Verein zudem Kontak-
te zum Verlagswesen wünsche.519 Zur Vorbereitung der Materialien für die Rechts-
gutachten und Stellungnahmen des Börsenvereins wurde, auf Wunsch des damaligen 
Vorsitzenden des Rechts-Ausschusses, Arthur Sellier, durch den Vorstand des Bör-
senvereins ein eigener Ausschuss gebildet. Von den Mitgliedern des Verleger-
Ausschusses 1951 wurden in dieses vorbereitende Gremium Josef Bachem, Vittorio 
Klostermann und Christian Wegner berufen. Außerdem gehörten ihm, neben dem 
Vorsitzenden des Börsenvereins, Carl Hanser, auch Walter Bappert, Gustav Bock, 
Heinz Kleine, Horst Kliemann, Arthur Sellier und Goswin Wallstab an.520 

Im Jahr 1954 lag dem Börsenverein schließlich der Referentenentwurf und 1960 
der Ministerialentwurf für das neue Urheberrecht vor. Den Interessen der Mehrzahl 
der Verleger im Börsenverein standen in den Entwürfen vor allem die geplante 
Schutzfristverlängerung von fünfzig auf siebzig Jahre „post mortem auctoris“521 und 
die Urhebernachfolgevergütung entgegen. Diese Vergütung sollte für die Verwertung 
urheberrechtlich nicht oder nicht mehr geschützter Werke aufgebracht werden, um 
zeitgenössische Urheber unterstützen oder fördern zu können.522 Der Ausschuss für 
Urheber- und Verlagsrecht im Börsenverein lehnte in Übereinstimmung mit dem 
Verleger-Ausschuss im März 1965 in seiner Stellungnahme an den zuständigen Un-
terausschuss des Bundestags noch eine Verlängerung des Schutzrechtes ab.523 Die 
Musikverlegerverbände sowie die schöngeistigen Verleger und die Bühnenverleger 

                                                 
518 Verein für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, 

A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1950), Bl. 2. 
519 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.4.1951), Bl. 12–13. 
520 Leider werden im Protokoll keine näheren Angaben über die Kriterien der Zusammensetzung für 

dieses Gremium gemacht. Ebenso wenig lässt sich der Sitzungsmitschrift eine genaue Bezeichnung 
für den vorbereitenden Ausschuss entnehmen. Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 23.4.1951), Bl. 12–13. 

521 Ulmer, Börsenblatt (3.2), 31 (1975) Sondernummer, S. 46. 
522 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), Bl. 18–23; vgl. 

GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.3.1960), Bl. 15–18. 
523 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 398 (Entwurf des 

Beschlussprotokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.3.1965), Bl. 7–8. 
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traten jedoch beim Bundesjustizministerium für eine Verlängerung der Schutzfrist 
ein.524 Im September 1965 entschloss sich der Verleger-Ausschuss gegen die geplante 
Schutzfristverlängerung keine weiteren Maßnahmen von Seiten des Börsenvereins zu 
ergreifen. Man war zu der Überzeugung gekommen, dass die Ausdehnung der 
Schutzfrist zugunsten weiterer Verhandlungen und zur Verhinderung der Urheber-
nachfolgevergütung toleriert werden solle.525 Dass diese Strategie erfolgreich war, be-
legt ein Kurzbericht, der zum Abschluss der Urheberrechtsreform im Börsenblatt 
1965 veröffentlicht wurde. Über die geplante Urhebernachfolgevergütung wurde 
dort vermerkt, dass sie für die endgültige Fassung des neuen Urheberrechtsgesetzes 
gestrichen und als „Äquivalent“526 dafür die Schutzfrist auf siebzig Jahre verlängert 
worden war.527  

Neben den bereits genannten Neuregelungen im Urheberrecht, lehnten die Verle-
ger eine auf Betreiben der Autorenverbände in den Ministerialentwurf aufgenomme-
ne Bestimmung ab. Nach Darstellung des Vorsitzenden des Ausschusses für Urheber- 
und Verlagsrecht, Werner Reichel, in einem Bericht im Börsenblatt von 1964, war 
im Regierungsentwurf (RE)528 unter § 36 vorgesehen, dass ein Urheber, der einem 
Verleger ein Nutzungsrecht eingeräumt hatte, ohne sich eine angemessene Beteili-
gung an den Erträgen vorzubehalten, vom Verleger eine solche Beteiligung nachträg-
lich verlangen könne, vorausgesetzt, dass die Beziehungen des Autors zu seinem Ver-
leger insgesamt in einem auffälligen Missverhältnis zur vereinbarten Vergütung ste-
hen würden. Begründet worden war dieses Ansinnen damit, dass „die Urheber ihre 
Werke oft aus wirtschaftlicher Not und rechtlicher Unerfahrenheit einem anderen 
gegen geringe Vergütung zur Verwertung überlassen, der dann große Gewinne aus 
dem Werk zieht.“529 Diese Begründung war dann zwar im Regierungsentwurf § 36 
dahingehend einschränkend modifiziert worden, dass dies nicht für jeden Urheber 
Geltung haben solle, sondern sich auf junge, noch unbekannte Urheber beziehe. In 
Verlegerkreisen wurden diese Ausführungen als „Diskriminierung der Verleger“530 
aufgefasst. Man sah sich offensichtlich durch diese Formulierungen innerhalb der 
Branche und auch gegenüber der Öffentlichkeit in seiner Berufsauffassung und  
-ausübung fälschlich so dargestellt, als „sei u.a. der Verleger ein böser Mann, der den 
unerfahrenen Urheber kurz hält, um aus „seinen Gehirnschalen Sekt“ zu trinken.“531 
Der zuständige Unterausschuss „Urheberrecht“ des Rechtsausschusses des Bundesta-
ges machte jedoch deutlich, dass § 36 RE im Grundsatz auch in der endgültigen Ge-
setzesfassung erhalten bleiben solle, man sich aber um eine andere Formulierung be-
mühen werde.532 

                                                 
524 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 398 (Entwurf des 

Beschlussprotokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.3.1965), Bl. 7–8. 
525 Vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1965), Bl. 2–3. 
526 Kleine, Börsenblatt (3.2), 21 (1965) H. 44, S. 1089. 
527 Vgl. Kleine, Börsenblatt (3.2), 21 (1965) H. 44, S. 1089. 
528 Bei weiteren Erwähnungen im Text wird künftig die Abkürzung RE verwendet. 
529 Reichel, Börsenblatt (3.2), 20 (1964) H. 97, S. 2381. 
530 Ebd. 
531 Ebd. 
532 Vgl. ebd. 
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Darüber hinaus zieht Reichel in seiner Bewertung des § 36 RE die Notwendigkeit zu 
dessen Aufnahme in das neue Urheberrechtsgesetz auch grundsätzlich in Zweifel, 
weil dessen Rechtswirksamkeit in den Verlagsverträgen durch entsprechende Zusätze, 
wie „der Urheber [hat] alle Möglichkeiten vorhergesehen und in Betracht gezogen 
[...]“533 möglicherweise aufgehoben werden könnte.534  

In einem Kurzbericht zum „Abschluß der Urheberrechtsreform“ im Börsenblatt 
vom Juni 1965 wird zur Formulierung von § 36 kommentierend vermerkt, dass die-
ser in wesentlich abgeschwächter Form ins Urheberrechtsgesetz (URG)535 aufgenom-
men wurde.536 Die rechtliche Erläuterung des Urheberrechtsgesetzes und seiner Aus-
wirkungen auf die Verlagspraxis erfolgte dann im Dezember des gleichen Jahres im 
Börsenblatt537 durch Walter Bappert, der von 1956–1959 Vorsitzender des Urheber- 
und Verlagsrechts-Ausschusses des Börsenvereins gewesen war. Unter „5. Honorar 
bei Bestsellern“ führt Bappert unter Einbeziehung der Gesetzesbegründung aus, dass 
der Nachforderungsanspruch des Urhebers in § 36 URG so streng gefasst sei, dass ein 
Rechtsanspruch nur in seltenen Fällen gegeben sein werde. Bei diesen Fällen würde 
der Verleger, nach verständiger Würdigung der Sachlage, ohnehin freiwillig eine 
Nachzahlung leisten. Grundsätzliche Voraussetzung für eine solche Forderung sei 
zudem, dass das vereinbarte Honorar unter Berücksichtigung der gesamten Bezie-
hungen des Verfassers zu dem Verleger in einem groben Missverhältnis zu den Erträ-
gen aus der Nutzung des Werkes stehe. Bappert verweist weiter darauf, dass die um-
strittene Verordnung seiner Ansicht nach nur im Hinblick auf Verträge, in welchen 
ein Pauschalhonorar vereinbart worden sei, Anwendung finden könne.538 

Der Konflikt um den umstrittenen § 36 RE zwischen Verlegerverbänden auf der 
einen und den Autorenverbänden auf der anderen Seite fand also eine durch den 
Gesetzgeber herbeigeführte Kompromisslösung. Zwar wurde zugunsten der Urheber 
auf der Vorschrift zur Nachzahlung von Honorar im neuen Urheberrechtsgesetz be-
standen, aber gegenüber den ersten Entwürfen war sowohl der rechtliche Anwen-
dungsrahmen der Verordnung eingeschränkt worden als auch die Formulierung so 
modifiziert und versachlicht worden, dass sie nicht mehr als Diffamierung des Verle-
gerstandes aufgefasst werden konnte. 

Die vorangegangene überblicksartige Darstellung von Tätigkeitsbereichen des 
Verleger-Ausschusses, die durch die Urheberrechtsreform in den 1950er und 1960er 
Jahren entstanden waren, stehen nur stellvertretend für eine Reihe weiterer Verhand-
lungen über Urheberrechte. Der Verleger-Ausschuss befasste sich beispielsweise am 
Ende der 1960er Jahre als Interessenvertreter der Verleger des deutschen Buchhandels 
auch mit dem Thema des internationalen Urheberrechts. Während der Stockholmer 
Revisionskonferenz im Jahr 1967 wurde in einem Zusatzprotokoll zur Berner Über-
einkunft, bei der Stockholmer Revisionskonferenz, den Entwicklungsländern unter 
bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung gesetzlicher Schutzmöglichkeiten 
                                                 
533 Ebd., S. 2382. 
534 Vgl. ebd. 
535 Bei weiteren Erwähnungen im Text wird künftig die Abkürzung URG verwendet. 
536 Vgl. Kleine, Börsenblatt (3.2), 21 (1965) H. 44, S. 1089. 
537 Vgl. Bappert, Börsenblatt (3.2), 21 (1965) H. 98, S. 2629–2638. 
538 Vgl. ebd., S. 2634. 
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für Urheber- und Übersetzungsrechte eingeräumt. Allerdings wurde diese Frage trotz 
einer Vielzahl von Verhandlungen mit den zuständigen Stellen der Bundesregierung 
in den 1960er Jahren nicht mehr geklärt, da man sich mit den Beteiligten zunächst 
auf eine Vertagung der Ratifizierung einigte, um die internationalen Entwicklungen 
in dieser Frage beobachten zu können.539  

Deutlich wird in allen genannten Beispielen, dass es dem Börsenverein und den 
mitbeteiligten Gremien und Ausschüssen auch im Hinblick auf das Urheberrecht 
gelang, deutliche Akzente im Interesse der Verleger zu setzen.  
 

4 Informationsschriften für Verleger-Mitglieder des Verbands 

Neben vielen weiteren Tätigkeiten gehörte auch die Herausgabe von Informations-
schriften für die Verleger-Mitglieder des Verbands zu den Aufgaben des Verleger-
Ausschusses. In der Zentralregistratur des Börsenvereins in Frankfurt540 wurden drei 
verschiedene Mitteilungsblätter gefunden, die zwischen 1949 und 1970 erschienen 
sind: Die Vertraulichen Verleger-Mitteilungen (VVM), ein Verleger-Brief und ein VA-
Rundschreiben.  

Nachfolgend soll genauer untersucht werden, für welche Zwecke sie verfasst wur-
den, welche formalen und inhaltlichen Merkmale sie aufweisen und inwieweit sie 
sich voneinander und von der Berichterstattung im Börsenblatt unterscheiden. 

 
4.1 Vertrauliche Verleger-Mitteilungen 

Die ersten Verleger-Mitteilungen wurden 1949 unter dem Titel Mitteilungen des 
Verlagsausschusses und ab Ausgabe Nr. 3 im Jahr 1950 als Mitteilungen des Verleger-
ausschusses vom Verleger-Gremium herausgegeben. Mit diesen Informationsschriften 
sollten die Verleger des Verbands über alle Angelegenheiten informiert werden, die 
den herstellenden Buchhandel betrafen, die aber nicht im Börsenblatt abgedruckt 
werden konnten oder sollten.541 Es handelte sich hierbei um verlagsspezifische Sachin-
formationen, die entweder für die restlichen Verbandsmitglieder uninteressant gewe-
sen wären oder um vertrauliche Informationen für Verleger, deren Bekannt werden 
zu Differenzen mit den Angehörigen der anderen Sparten oder mit den Abnehmer-
kreisen des Buchhandels innerhalb und außerhalb des Verbands hätten führen kön-
nen. Die Mitteilungen des Verlegerausschusses waren das zentrale Kommunikations-
mittel zwischen dem mit allen Fragen des Verlagsbuchhandels befassten Verleger-
Gremium und den übrigen Verlegern im Verband. Durch die Herausgabe eines sol-
chen Mitteilungsblattes konnte die Gesamtheit der Verleger im Verband erreicht 
werden. Erst durch die Gewährleistung eines regelmäßigen Informationsflusses vom 
                                                 
539 Vgl. Werner 1971, S. 147–148. 
540 Nicht alle der genannten Informationsschriften sind in dem Bestand enthalten, der an das Institut 

für Stadtgeschichte in Frankfurt übergeben wurde. Die Informationsschriften, die im Börsenverein 
verbleiben, sind dementsprechend im Quellen- und Literaturverzeichnis unter der Archivbezeich-
nung und mit den Aktensignaturen der ehemaligen Zentralregistratur des Börsenvereins Frankfurt 
angegeben. 

541 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 25.3.1950), Bl. 8–9. 
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Verleger-Ausschuss an die anderen Verleger-Mitglieder im Verband erhielt die Tätig-
keit des Verleger-Gremiums für die Verlagspraxis einen Sinn. 

Bereits nach der ersten Ausgabe zeichnete sich für den Verleger-Ausschuss ab, von 
welch großer Bedeutung die Vertraulichkeit und damit die Begrenzung des Empfän-
gerkreises war. Einem Schreiben des Verleger-Ausschuss-Mitglieds Herbert Hoff-
mann an den damaligen Ausschuss-Vorsitzenden Vittorio Klostermann lässt sich 
entnehmen, dass aufgrund eines Artikels über Bibliotheksrabatte, von welchem der 
Direktor der Landesbibliothek Baden-Württemberg Kenntnis erhalten hatte, der 
Vertrag über Sonderrabatte für Bibliotheken zwischen dem Kultusministerium und 
den Mitgliedsfirmen des Landesverbands Baden-Württemberg gekündigt worden 
war. Neue Verträge konnten, nach Auskunft Hoffmanns, nur gegen eine Rabatter-
höhung abgeschlossen werden.542 Als Folge dieses Vorfalls sollten die Mitteilungen 
des Verleger-Ausschusses nur noch gegen Unterschrift bestellt werden können, mit 
welcher die Empfänger gleichzeitig den vertraulichen Umgang mit dem Mitteilungs-
blatt bestätigten.543 Zudem sollte der Versand nur noch in geschlossenen Umschlägen 
mit dem Empfängervermerk „persönlich“ erfolgen.544 

Bis zur Einführung der Einzelmitgliedschaft 1955 wurden die Mitteilungsblätter 
an die Firmen der Mitglieder der Landesverbände verschickt. Danach wurden sie an 
die „persönlichen Mitglieder in den Firmen“545 versandt. In den ersten Jahren der 
Herausgabe scheint der Empfängerkreis einschränkt gewesen zu sein, da er erst im 
April 1951, auf Beschluss des Verleger-Ausschusses, auf alle Verleger in den buch-
händlerischen Verbänden des Börsenvereins erweitert wurde. Gleichzeitig wurde in 
Anlehnung an die Mitteilungsblätter des Deutschen Verlegervereins546 eine Titelände-
rung beschlossen.547 Ab der Ausgabe Nr. 6 des Jahres 1951 wurden die Mitteilungen 
des Verlegerausschusses als Vertrauliche Verleger-Mitteilungen herausgegeben. Der Emp-
fängerkreis wurde erst zu Beginn des Jahres 1966 auf die Vorsitzenden der anderen 
Fachausschüsse und die Vorstandsmitglieder des Börsenvereins erweitert.548 

Herausgeber der Vertraulichen Verleger-Mitteilungen war der Vorstand des Ver-
leger-Ausschusses, der auch die redaktionelle Bearbeitung durchführte. Nach der 
Satzungsreform von 1966 verfügte der Verleger-Ausschuss über einen eigenen Ge-
schäftsführer, der diese Aufgabe übernahm. 

Neben organisatorischen Hinweisen, wie beispielsweise Termine für Verleger-
Ausschuss-Sitzungen oder Fachgruppenversammlungen, enthielten die Mitteilungen 
Kurzberichte und Empfehlungen, geordnet nach Sachthemen, die in der Regel den 
Tagesordnungspunkten und Beschlüssen vorangegangener Verleger-Ausschuss-
                                                 
542 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400 (Herbert Hoff-

mann an Vittorio Klostermann, 4.1.1950), 1 Bl. 
543 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 25.3.1950), Bl. 9. 
544 Vgl. BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 14.12.1950), Bl. 22. 
545 ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400 (Vertrauliche Ver-

legermitteilungen Nr. 25 / November 1956), S. 16. 
546 Vgl. Meiner 1936, S. 201–202. 
547 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.4.1951), Bl. 11–12. 
548 Vgl. GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.2.1966), Bl. 6. 
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Sitzungen entsprachen. Beiträge von Sachverständigen von außerhalb des Börsenver-
eins waren vergleichsweise selten, da hierfür ein Honorar bezahlt werden musste. 
Zudem sollten die Vertraulichen Verleger-Mitteilungen nicht zu einer Fachzeitschrift 
und damit zu einer Konkurrenz des Börsenblattes ausgeweitet werden. Auch auf die 
Aufnahme von Werbeanzeigen wurde aus diesem Grund verzichtet.549 

Finanziert wurden die Mitteilungsblätter zunächst durch einen Unkostenbeitrag 
von DM 5,– je Empfänger, um von Zuschüssen durch den Börsenverein unabhängig 
sein zu können.550 Offensichtlich ließ sich diese Form der Finanzierung aber nicht 
lange aufrechterhalten, da die Kosten für die Vertraulichen Verleger-Mitteilungen 
laut Tätigkeitsbericht des Ausschussvorsitzenden für das Jahr 1950 über das Messe- 
und Ausstellungs-Sonderkonto gedeckt wurden.551 

Hinsichtlich des Erscheinungsverlaufs können keine Angaben gemacht werden, da 
der Bestand der Vertraulichen Verleger-Mitteilungen in der Zentralregistratur des 
Börsenvereins unvollständig ist, was sich der Nummerierung der archivierten Ausga-
ben entnehmen lässt. Auch die Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses sowie das 
Historische Archiv des Börsenvereins verfügen über keinerlei Aufzeichnungen zum 
Erscheinungsverlauf der Vertraulichen Verleger-Mitteilungen von 1950 bis 1969.552 
Eine Recherche im Bibliothekskatalog der Deutschen Bibliothek in Frankfurt verlief 
ebenfalls ergebnislos. Dort wurden ab 1976 nur Eintragungen zu den Vertraulichen 
Verleger-Mitteilungen und ab 1980 zu den mit neuem Titel herausgegebenen Verleger-
Mitteilungen vorgenommen. Der Erscheinungsverlauf für diese Jahrgänge wird im 
Bibliothekskatalog mit „unregelmäßig“ angegeben, was vermutlich auch für die Jahre 
1950 bis 1969 zutreffend ist. 

Von 1950 bis 1967 erschienen die Mitteilungen als Broschüren im Format DIN 
A 5, danach im Format DIN A 4. Die Informationsschriften waren bis 1967 aus-
schließlich typographisch schwarz-weiß gestaltet. Im Jahr 1967 wurde vom Verleger-
Ausschuss eine Neugestaltung beschlossen.553 Von diesem Zeitpunkt an wurde unter-
halb des Titels als graphisches Schmuckelement in roter Farbe das Verbandssignet des 
Börsenvereins eingefügt. 

Der Umfang der Informationsschriften erweiterte sich von vier bis acht Seiten je 
Ausgabe im Zeitraum 1950 bis 1954 auf elf bis sechsundzwanzig Seiten von 1956 bis 
1969. Die Erweiterung des Umfangs der Informationsschriften verlief parallel zur 
Ausweitung der Aufgabengebiete und Kompetenzen des Verleger-Gremiums ab der 
Mitte der 1950er Jahre. Seit Juli 2004 gibt die Geschäftsstelle des Verleger-

                                                 
549 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 368 (Protokoll der 

Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.9.1966), Bl. 12. 
550 Vgl. BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-

Ausschusses am 25.3.1950), Bl. 8–9. 
551 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 357 (Bericht des 

Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses an den Länderausschuss über die Tätigkeit des Verleger-
Ausschusses im abgelaufenen Vereinsjahr vom 30.3.1951), Bl. 1. 

552 Mündliche Auskunft von Wolfgang Kisperth, Zentralregistratur des Börsenvereins Frankfurt, Ge-
sprächsnotiz vom 5. März 2004; mündliche Auskunft von Rolf Nüthen, Geschäftsstelle des Verle-
ger-Ausschusses in Frankfurt, Gesprächsnotiz vom 18. August 2004; mündliche Auskunft von Her-
mann Staub, Historisches Archiv des Börsenvereins in Frankfurt vom 19. August 2004. 

553 Vgl. GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.2.1967), Bl. 15. 
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Ausschusses außerdem einen newsletter heraus, der als elektronisches Informations-
medium von allen Verleger-Mitgliedern des Börsenvereins sowie von „Brancheninte-
ressierten mit Schwerpunkt Herstellender Buchhandel“ online bezogen werden kann. 
Nach Auskunft von Rolf Nüthen von der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses in 
Frankfurt im August 2004 soll der Newsletter je nach Bedarf etwa zehn Mal pro Jahr 
erscheinen und die Printausgabe der Vertraulichen Verleger-Mitteilungen in der Zu-
kunft allmählich ablösen.554 

 
4.2 Verleger-Brief und Verleger-Ausschuss-Rundschreiben 

Bei den Recherchen in der Zentralregistratur des Börsenvereins in Frankfurt wurden 
zwei weitere Informationsschriften des Verleger-Ausschusses für den Schwerpunkt-
zeitraum dieser Arbeit gefunden. Da sich in den entsprechenden Sachakten jedoch 
nur je ein Exemplar des Verleger-Briefes555 und des VA-Rundschreibens556 befand, wer-
den die nachfolgenden Angaben nur unter Vorbehalt gemacht, da die weiteren Aus-
gaben dieser Mitteilungsblätter nicht zum Vergleich herangezogen werden können.557 

Dass für beide Informationsschriften Folgeausgaben verfasst wurden, lässt die in 
den Aktentiteln angegebene Datierung vermuten. Für die Verleger-Briefe wird als 
Zeitraum 1961 bis 1963 angegeben, für die Verleger-Rundschreiben558 die Jahre 
1970 bis 1975. Die Archive des Börsenvereins sowie die Geschäftsstelle des Verleger-
Ausschusses in Frankfurt konnten zum tatsächlichen Erscheinungsverlauf dieser In-
formationsschriften keine Angaben machen. Zum einen war die Existenz dieser Mit-
teilungsblätter der 1950er, 1960er und 1970er Jahre in den genannten Institutionen 
weitgehend unbekannt und zum anderen liegen die Zeiträume der Herausgabe größ-
tenteils vor dem Beginn der Beschäftigungsverhältnisse der befragten Börsenvereins-
Mitarbeiter.559 Auch Friedhelm von Notz, der in den 1970er Jahren Geschäftsführer 
des Verleger-Ausschusses gewesen war, konnte keine Angaben zum tatsächlichen Er-
scheinungsverlauf oder einem möglichen Aufbewahrungsort weiterer Ausgaben dieser 
Mitteilungsblätter im Börsenverein machen.560 

                                                 
554 Mündliche Auskunft von Rolf Nüthen, Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses in Frankfurt, Ge-

sprächsnotiz vom 18. August 2004 in Frankfurt. 
555 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 402 (Verleger-Brief 

Nr. 1 / 61 vom 22.6.1961), 4 Bl. 
556 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 403 (Verleger-

Ausschuss-Rundschreiben vom 27.1.1970), 4 Bl. 
557 Abbildungen von Verleger-Brief und VA-Rundschreiben befinden sich auf einer CD-ROM, die für 

wissenschaftliche Zwecke auf Nachfrage in der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses im Börsen-
verein in Frankfurt am Main eingesehen werden kann. 

558 Ob diese Akte möglicherweise für weitere Informationsschriften des Verleger-Ausschusses mit glei-
chem oder ähnlichem Titel vorgesehen war, lässt sich nicht ausschließen, ist aber unwahrscheinlich, 
da kein Exemplar außer dem angegebenen in der Sachakte enthalten waren. 

559 Mündliche Auskunft von Wolfgang Kisperth, Zentralregistratur des Börsenvereins Frankfurt, Ge-
sprächsnotiz vom 5. März 2004; mündliche Auskunft von Rolf Nüthen, Geschäftsstelle des Verle-
ger-Ausschusses in Frankfurt, Gesprächsnotiz vom 18. August 2004; mündliche Auskunft von Her-
mann Staub, Historisches Archiv des Börsenvereins in Frankfurt vom 19. August 2004. 

560 Telefonische Auskunft von Friedhelm von Notz, ehemaliger Geschäftsführer des Verleger-
Ausschusses, vom September 2004. 
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Im Begleitschreiben zu dieser ersten Ausgabe wird darauf hingewiesen, dass der Ver-
leger-Brief in unregelmäßigen Abständen etwa alle zwei bis drei Wochen versandt 
werden sollte.561  

Der Verleger-Brief wurde während der Amtszeit des Verleger-Ausschuss-
Vorsitzenden Joseph Caspar Witsch im Jahr 1961 erstmals herausgegeben. Er wurde 
als „eine Art Rundbrief“562 auf dem offiziellen Börsenvereins-Briefpapier verschickt, 
wobei als Absender und damit Verfasser des Briefs im Briefkopf der Beauftragte für 
die Fachinteressen des Verlags genannt wurde. Auch dieses Mitteilungsblatt wurde, 
bis auf das rot gedruckte Verbandssignet im Briefkopf, rein typographisch in 
schwarz-weiß gestaltet.  

Als Zweck dieses Rundbriefes wird in dem einführenden Begleitschreiben die 
Verbesserung des Kommunikationsflusses zwischen den ehrenamtlich tätigen Verle-
ger-Mitgliedern der „wichtigeren Gremien des Börsenvereins“563 angegeben. Dem 
Anschriftenfeld zufolge waren die Empfänger die Mitglieder des Verleger-
Ausschusses, die Verleger-Mitglieder des Börsenvereins-Vorstands, der Abgeordne-
tenversammlung, des Wahlausschusses und die Vorsitzenden der Verleger-Gruppen 
der Landesverbände. Inhaltlich sollten in die Verleger-Briefe aktuelle Kurznachrich-
ten, Arbeitsberichte und Stellungnahmen aufgenommen werden. Diese sollten einer-
seits eine Aktualisierung des Kenntnisstandes zu Verlagsfachfragen zwischen den 
Gremien-Sitzungen gewährleisten und andererseits als Anregung zur Diskussion auf-
gefasst werden. Damit unterscheidet sich der Verleger-Brief hinsichtlich des Empfän-
gerkreises, Zwecks und Inhalts deutlich von den Vertraulichen Verleger-
Mitteilungen, die als Kommunikationsmittel und Nachrichtenquelle zu verlegeri-
schen Fachfragen zwischen dem Verleger-Ausschuss und den übrigen Verlegern im 
Verband konzipiert waren. Der Verleger-Brief hingegen sollte die Kommunikation 
zwischen den ehrenamtlich tätigen Verlegern verbessern. 

Das VA-Rundschreiben, das rein nach der Datierung seines erstmaligen Versands 
streng genommen nicht mehr zum Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit 
gehört, soll aus Gründen der Vollständigkeit dennoch in die Untersuchung mit ein-
bezogen werden. 

Das VA-Rundschreiben wurde vom Geschäftsführer des Verleger-Ausschusses he-
rausgegeben und an die Mitglieder des Verleger-Ausschusses versandt. Dem Verteiler 
des Rundschreibens ist zu entnehmen, dass darüber hinaus „nachrichtliche“ Exempla-
re an den Vorstand des Börsenvereins, den Bevollmächtigten des Vorstands, die Ge-
schäftsleitung sowie die Pressestelle des Börsenvereins und an die Vorsitzenden der 

                                                 
561 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 402 (Einführendes 

Anschreiben zum Verleger-Brief Nr. 1 / 61 von J. C. Witsch an die Verleger-Mitglieder des Börsen-
vereins vom 22.6.1961), Bl. 2. 

562 ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 402 (Einführendes 
Anschreiben zum Verleger-Brief Nr. 1 / 61 von J. C. Witsch an die Verleger-Mitglieder des Börsen-
vereins vom 22.6.1961), Bl. 1. 

563 ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 402 (Einführendes 
Anschreiben zum Verleger-Brief Nr. 1 / 61 von J. C. Witsch an die Verleger-Mitglieder des Börsen-
vereins vom 22.6.1961), Bl. 1. 
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Abgeordnetenversammlung versandt wurden.564 Der Zweck des Informationsschrei-
bens war es, die ehrenamtlichen Mitglieder des Verleger-Ausschusses über die Aktivi-
täten der hauptamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Verleger-Ausschusses in 
Form eines Kurzberichts zu informieren. Damit sollte gleichzeitig ein Kontrollin-
strument geschaffen werden,565 da die Stärkung des Hauptamtes im Verband, die 
durch das stark anwachsende Arbeitspensum in den Fachausschüsse in der zweiten 
Hälfte der 1960er Jahre erforderlich geworden war, immer durch die Furcht vor ei-
nem Kompetenzverlust der ehrenamtlich tätigen Verbandsmitglieder gekennzeichnet 
war. 

Hinsichtlich der äußeren Gestaltung weist das Verleger-Ausschuss-Rundschreiben 
im Wesentlichen die gleichen Merkmale auf wie der Verleger-Brief. Inhaltlich unter-
scheidet es sich von diesem und von den Vertraulichen Verleger-Mitteilungen da-
durch, dass nicht der Verleger-Ausschuss, sondern die ihm zugehörige Geschäftsstelle 
über alle Angelegenheiten und Planungen berichtete, die von ihr für den Verleger-
Ausschuss durchgeführt wurden. Auch der Empfängerkreis unterstreicht, dass das 
Rundschreiben als Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht für die ehrenamtlich tätigen 
Gremien im Verband konzipiert wurde. 

Sowohl der Verleger-Brief als auch das Verleger-Ausschuss-Rundschreiben unter-
scheiden sich hinsichtlich Zweck, Gestaltung und Inhalt deutlich von der Berichter-
stattung im Börsenblatt. Die beiden Erstgenannten sind reine Arbeitsmittel, deren 
Hauptzweck in der Aufrechterhaltung des Kommunikationsflusses zwischen den Ver-
leger-Mitgliedern und ihren Gremien im Verband ist. Das Börsenblatt hingegen rich-
tet sich als Publikationsorgan an alle Verbandsmitglieder und an Interessierte außer-
halb des Börsenvereins. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt der Berichterstat-
tung in den 1950er und 1960er Jahren auf solchen Themenbereichen, die für die 
Mehrheit der Verbandsmitglieder und die buchhändlerisch interessierte Öffentlich-
keit von Interesse sind. Zwar wird auch im Börsenblatt über wichtige Verbandsereig-
nisse und die Arbeit der Gremien in allgemeiner Form berichtet, ganz anders aber als 
in den besprochenen Informationsschriften werden dort keine spartenspezifischen 
Interna bekannt gegeben. 

                                                 
564 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 403 (Verleger-

Ausschuss-Rundschreiben vom 27.1.1970), Bl. 1–2. 
565 Vgl. ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 403 (Verleger-

Ausschuss-Rundschreiben vom 27.1.1970), Bl. 1. 
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Resümee 

Die Entwicklung von Status, Kompetenzen und Funktionen des Verleger-
Ausschusses im Börsenverein Frankfurt war eng verknüpft mit dem schrittweisen 
Aufbau der Organisationsstrukturen des Gesamtverbands. Erstmals konstituierte sich 
eine vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändler-
verbände berufene Fachkommission der Verleger im Jahr 1948, die sich aus Delegier-
ten der Landesverbände der britischen und amerikanischen Besatzungszone zusam-
mensetzte. Nennenswerte Veränderungen hinsichtlich der Befugnisse und Funktio-
nen des Verleger-Gremiums, das seit 1949 unter der Bezeichnung „Verleger-
Ausschuss“ zu den Organen des Börsenvereins gehörte, ergaben sich erst im Jahr 
1966. 

Die vom Verleger-Ausschuss bereits seit Mitte der 1950er Jahre geforderte Erwei-
terung der Kompetenzen der Fachausschüsse auf eine weitgehend selbständige Ver-
tretung der Verlegerinteressen innerhalb und außerhalb des Verbands sowie eine 
Stärkung der Fachvertretungen im Verband wurde mit der Satzungsreform von 1966 
umgesetzt. Insgesamt hatte sich der Verleger-Ausschuss im Untersuchungszeitraum 
von einer Fachkommission mit lediglich beratender Funktion zu einem ordentlichen 
Vereinsorgan mit der Möglichkeit zur selbständigen Erledigung von Verlagsfachfra-
gen sowie dem Recht zur Vertretung der Belange der Verleger nach außen entwickelt. 

Die Zusammensetzung des Verleger-Gremiums veränderte sich parallel zum 
Wandel der Organisationsstrukturen des Verbands. Zu den Delegierten der Landes-
verbände wurden vom Vorstand des Börsenvereins ab Dezember 1950 zusätzlich 
Vertreter der verschiedenen Fachrichtungen des Verlagswesens berufen. Ab 1955 war 
das Verhältnis von Landesverbands-Delegierten zu den Fachgruppen-Vertretern nicht 
mehr verbindlich in der Satzung vorgeschrieben. Die Mitglieder des Verleger-
Ausschusses wurden nun durch die Verleger-Vollversammlung im Verband, der 
Fachgruppe Herstellender Buchhandel, gewählt. 

Innerhalb des Verleger-Ausschusses lagen für den gesamten Schwerpunktzeitraum 
die Hauptverantwortung und die Hauptarbeitslast bei den jeweiligen Vorsitzenden. 
Zur Bewältigung des steigenden Arbeitsaufwands und zur Entlastung der Ausschuss-
Mitglieder wurde im Dezember 1950 ein geschäftsführendes Gremium etabliert. 
Dieser Vorstand setzte sich aus dem Vorsitzenden und seinen Stellvertretern zusam-
men und führte die Geschäfte des Verleger-Ausschusses. Wichtige Beschlüsse wurden 
jedoch auch weiterhin von allen Ausschuss-Mitgliedern in den Sitzungen gefasst. Die 
Arbeit des Verleger-Ausschusses und die Zusammenarbeit mit anderen Gremien im 
Verband wurden innerhalb der verschiedenen Amtsperioden jedoch deutlich durch 
die personelle Zusammensetzung der Vorstände geprägt. 

Zur Mitgliedersituation des Verleger-Ausschusses können nur einige allgemeine 
Angaben gemacht werden, da für eine abschließende Bewertung eine eigenständige 
Untersuchung der Biographien, der beruflichen Werdegänge und der ehrenamtlichen 
Tätigkeit der Verleger erforderlich wäre. Im Schwerpunktzeitraum waren vor allem 
Firmeninhaber oder leitende Angestellte namhafter Verlage im Ausschuss tätig. Ver-
muten lässt sich, dass der Großteil der Verleger, die am Aufbau des Börsenvereins in 
den 1959er Jahren beteiligt waren, ebenfalls über Erfahrung in der Verbandstätigkeit 
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verfügte. Erst ab Ende der 1960er Jahre bemühte sich der Verleger-Ausschuss zu-
nehmend jüngere Berufskollegen für die Mitarbeit im Ausschuss zu gewinnen. Die 
Verleger, die sich zur Übernahme eines zeitaufwändigen und arbeitsintensiven Eh-
renamts im Verband bereit erklärten, übten ihre Funktion häufig über mehrere 
Amtsperioden aus.  

Festhalten lässt sich jedoch, dass im Untersuchungszeitraum nahezu alle Vorsit-
zenden beziehungsweise Vorsteher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und 
Buchhändlerverbände beziehungsweise des Börsenvereins des Deutschen Buchhan-
dels Verleger waren, die sich ebenfalls im Verleger-Ausschuss ehrenamtlich engagiert 
hatten. Mit lediglich zwei Vertreterinnen waren Frauen in den 1950er und 1960er 
Jahren im Verleger-Ausschuss deutlich unterrepräsentiert. Dies ist jedoch auf den zu 
dieser Zeit allgemein geringen Anteil von Frauen als Verlagsinhaberinnen oder in 
leitenden Positionen im Verlagswesen zurückzuführen.  

Die Tätigkeitsfelder des Verleger-Ausschusses waren von 1948 bis in die 1950er 
Jahre hinein durch die Bestimmungen der Besatzungsmächte, die erforderlichen 
Maßnahmen zum Wiederaufbau des buchhändlerischen Verkehrs und durch die 
Etablierung buchhändlerischer Rahmenbedingungen in der neuen Rechts- und Wirt-
schaftsordnung der BRD dominiert. Vom Beginn der 1950er bis zur Mitte der 
1960er Jahre gehörten zu den Hauptaufgaben des Verleger-Gremiums die Erhaltung 
des gebundenen Ladenpreises sowie der Verkehrs- und Verkaufsordnung. Darüber 
hinaus vertrat der Verleger-Ausschuss, in Zusammenarbeit mit weiteren Gremien des 
Börsenvereins, die Interessen der Verleger bei der Urheberrechtsgesetzgebung. Auch 
an der Konzeption und Durchführung von Messen und Auslandsausstellungen war 
der Ausschuss maßgeblich beteiligt. Die redaktionelle Bearbeitung der Vertraulichen 
Verleger-Mitteilungen und das Verfassen von Sitzungs- und Tätigkeitsberichten für 
das Börsenblatt, die den Informationsfluss zwischen dem Verleger-Gremium und den 
Verleger-Mitgliedern im Verband gewährleisten sollten, waren ebenfalls zentrale Auf-
gaben des Ausschusses.  

Abschließend noch einige Anmerkungen zur Quellenbewertung. Die Sitzungspro-
tokolle des Verleger-Ausschusses enthalten, neben den Wort- und Diskussionsbeiträ-
gen, als Geschäftsschriftgut eine Reihe formaler Angaben wie Teilnehmervermerke, 
Tagesordnungspunkte sowie Datums- und Ortsangaben. Für die Untersuchung der 
Organisationsstrukturen und der Haupttätigkeitsfelder konnte so Aufschluss über die 
zentralen Aufgaben, den Status und die Kompetenzen im Verband sowie über die 
Arbeitsweise des Gremiums gewonnen werden. Zur Klärung einzelner Sachverhalte 
und der Hintergrundzusammenhänge oder zur genauen zeitlichen Einordnung erfor-
derte die Arbeit mit Sitzungsberichten die Hinzuziehung weiterer Quellen und von 
Sekundärliteratur in großem Umfang. Die gewonnenen Erkenntnisse bedurften zu-
dem der ständigen Überprüfung anhand anderer Quellen, um zu vermeiden, die 
Sachzusammenhänge und Konflikte ausschließlich aus der Perspektive des Verleger-
Gremiums zu bewerten. Gerade im Hinblick auf einzelne Konfliktsituationen zwi-
schen dem Verleger-Ausschuss und anderen Gremien im Verband erwiesen sich die 
Korrespondenzen, die in den verschiedenen Verlagsnachlässen recherchiert werden 
konnten, als besonders wertvolle Zusatzquellen. Was in Reinschriften und Entwürfen 
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der Protokolle nicht oder sehr verkürzt dargestellt wurde, konnte unter Zuhilfenah-
me von Privatbriefen der Verleger und durch die Verbandskorrespondenz häufig 
erhellt werden. Insgesamt überwiegt die Aussagekraft dieser Quellen erheblich gegen-
über der Berichterstattung im verbandseigenen Publikationsorgan. 

Ein Verbandsorgan wie das Börsenblatt kann als Quelle nur begrenzten Wert ha-
ben. Innerhalb einer Branchenorganisation, die alle Handelsstufen trotz divergieren-
der Interessen unter einem Dach vereint, ist eine kritische Auseinandersetzung mit 
buchhandelsspezifischen Themen sicherlich nur in begrenztem Maße möglich, da die 
Interessen aller Mitglieder gewahrt bleiben müssen. Im Hinblick auf die Verbandsge-
schichte ist das Börsenblatt natürlich ein unverzichtbares Zeitdokument und eine 
zentrale Quelle, um sich einen Eindruck über die Themenbereiche und Prozesse zu 
verschaffen, die im betreffenden Zeitraum von besonderer Aktualität für den Buch-
handel oder das Vereinsgeschehen waren.  

Die Berichterstattung in verbandsunabhängigen Fachzeitschriften konnte auf-
grund des Erscheinungsverlaufs dieser Branchenblätter als vergleichende Quelle nur 
in wenigen Fällen herangezogen werden. 
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VI Quellen- und Literaturverzeichnis 

1 Archivalische Quellen 

Abkürzungen und Bestände: 

BöV Börsenverein / ehemalige Zentralregistratur Frankfurt 
a. M., Aktentitel, Aktenplannummer (Titel), Blattzahl. 

GeschSt Geschäftsstelle Verleger-Ausschuss Frankfurt a. M. 
(Titel), Blattzahl. 

HAStK Historisches Archiv der Stadt Köln, Bestand, Akten-
signatur (Titel), Blattzahl. 

ISG Frankfurt a. M. Institut für Stadtgeschichte Frankfurt a. M., Bestand, 
Aktensignatur (Titel), Blattzahl. 

JCB J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Verlagsarchiv Tübingen, 
Kartonaufschrift (Titel), Blattzahl. 

WUA Westermann Unternehmensarchiv Braunschweig, Be-
stand, Aktensignatur (Titel), Blattzahl. 
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BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Entwurf des Protokolls der Sitzung 
der Fachkommission der Verleger am 18.8.1948), 15 Bl. 
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Ausschusses am 24.9.1949), 4 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.11.1949), 20 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Bericht über die Tätigkeit des Ver-
leger-Ausschusses vom 15.3.1950), 1 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 25.3.1950), 9 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 21.8.1950), 13 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Tätigkeitsbericht des Verleger-
Ausschusses vom 13.9.1950), 2 Bl. 
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BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Protokoll der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 22.9.1950), 12 Bl. 

BöV, Fachgruppenversammlung Verleger, A 004.100 (Protokoll der Sitzung des Ver-
leger-Ausschusses am 14.12.1950), 22 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Bericht über die Tätigkeit des Ver-
leger-Ausschusses 1948–1950. Anlage zum Protokoll vom 14.12.1950), 6 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 357  
(Bericht des Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses an den Länderausschuss über 
die Tätigkeit des Verleger-Ausschusses im abgelaufenen Vereinsjahr vom 
30.3.1951), 3 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.4.1951), 27 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.9.1951), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 31.3.1952), 24 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.9.1952), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1953), 16 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 24.9.1953), 15 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1954), 24 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.9.1954), 10 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.11.1954), 42 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 10.5.1955), 16 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 24.11.1955), 28 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 30.8.1956), 34 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 18.5.1957), 28 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.5.1958), 20 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369  
(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.9.1958), 24 Bl. 

GeschSt (Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
25.9.1958), 4 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.4.1959), 22 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.6.1959), 9 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1959), 18 Bl. 

GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
20.1.1960), 42 Bl. 

GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
25.3.1960), 35 Bl. 

GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
14.5.1960), 26 Bl. 

GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
10.9.1960), 37 Bl. 
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ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369  
(Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 29.11.1962), 10 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369  
(Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 29.1.1963), 8 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 398  
(Entwurf des Beschlussprotokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
25.11.1964), 11 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 398  
(Ergänzung des Beschlussprotokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
25.11.1964), 1 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 398  
(Entwurf des Beschlussprotokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
23.3.1965), 10 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399 
(Wortprotokoll der Mitgliederversammlung der Fachgruppe Herstellender Buch-
händler am 8.5.1965), 119 Bl. 

GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 7.9.1965), 
9 Bl. 

GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 6.12.1965), 
14 Bl. 

GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.2.1966), 
14 Bl. 

GeschSt (Anlage zu Ziff. V 1. des Beschlussprotokolls der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 14.2.1966), 3 Bl. 

GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 16.5.1966), 
17 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 368  
(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.9.1966), 48 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 368  
(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.12.1966), 33 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.2.1967), 32 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 8.5.1967), 36 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 11.9.1967), 35 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369  
(Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.12.1967), 39 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 369  
(Protokoll der konstituierenden Sitzung des Verleger-Ausschusses am 11.10.1967. 
Anlage zu Punkt I der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.12.1967), 2 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 3.4.1968), 46 Bl. 

GeschSt (Anlage zu Punkt II. B. 1. des Protokolls der Sitzung des Verleger-
Ausschusses am 3.4.1968), 1 Bl. 
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GeschSt (Beschlussprotokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 3.4.1968), 
12 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 28.8.1968), 60 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.12.1968), 28 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsstelle 
des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage zum 
Protokoll der Verleger-Ausschuss-Sitzung am 4.12.1968), 18 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 351  
(Einstimmige Empfehlung des Verleger-Ausschusses vom 4.12.1968 an den Auf-
sichtsrat der Ausstellungs- und Messe-GmbH des Börsenvereins), 1 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 351 
(Beschluß der Verleger-Vollversammlung des Börsenvereins des Deutschen Buch-
handels am 13.3.1969), 1 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.3.1969), 45 Bl. 

GeschSt (Vertraulicher Protokollzusatz zu Punkt IV. 2. der Tagesordnung der  
Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.3.1969), 3 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 12.2.1974), 25 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 12.2.1974), 27 Bl. 

GeschSt (Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Verleger-Ausschusses und des  
Sortimenter-Ausschusses am 2.4.1974), 11 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.3.1975), 40 Bl. 

GeschSt (Entwurf des Protokolls der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
24.9.1975), 37 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 24.9.1975), 19 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 28.4.1976), 42 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 28.4.1976), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 3.11.1976), 37 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 3.11.1976), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 24.2.1977), 32 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 24.2.1977), 22 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 28.9.1977), 44 Bl. 
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GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 28.9.1977), 19 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 21.2.1978), 33 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 21.2.1978), 22 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 11.5.1978), 29 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 3.10.1978), 39 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 3.10.1978), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 1.3.1979), 45 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 1.3.1979), 18 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 3.5.1979), 49 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 26.9.1979), 40 Bl. 

GeschSt (Protokoll der konstituierenden Sitzung des Verleger-Ausschusses der Amts-
periode 1979–1982 am 26.9.1979), 7 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.3.1980), 32 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 19.3.1980), 15 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.5.1980), 33 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.9.1980), 26 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 25.9.1980), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 11.3.1981), 24 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 11.3.1981), 33 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.5.1981), 16 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 30.9.1981), 23 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 30.9.1981), 16 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.2.1982), 20 Bl. 
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GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 25.2.1982), 14 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.5.1982), 17 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 22.9.1982), 22 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 22.9.1982), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.2.1983), 23 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 23.2.1983), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 9.6.1983), 21 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 9.6.1983), 11 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 28.9.1983), 23 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 28.9.1983), 13 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 22.2.1984), 24 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 22.2.1984), 18 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.5.1984), 24 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses sowie der gemeinsamen 
Sitzung des Verleger-Ausschusses und des Ausschusses für den Zwischenbuchhan-
del am 19.9.1984), 32 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 19.9.1984), 17 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 6.3.1985), 29 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 6.3.1985), 14 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 31.5.1985), 17 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 25.9.1985), 27 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 25.9.1985), 13 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 26.2.1986), 33 Bl. 
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GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 26.2.1986), 9 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.6.1986), 15 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 17.9.1986), 23 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 17.9.1986), 17 Bl. 

GeschSt (Ergebnisprotokoll der Sitzung der Vorstände des Verleger-Ausschusses und 
des Sortimenter-Ausschusses am 3.11.1986), 6 Bl. 

GeschSt (Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Vorstände beziehungsweise der 
Delegierten der drei Fachausschüsse am 17.11.1986), 13 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 11.3.1987), 28 Bl. 

GeschSt (Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Verleger-Ausschusses am 
4.6.1987), 9 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.9.1987), 17 Bl. 

GeschSt (Schriftlicher Bericht über die Arbeit des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage 
zum Protokoll vom 23.9.1987), 10 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 9.3.1988), 22 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung der betriebswirtschaftlichen Kommission des Verle-
ger-Ausschusses am 10.2.1988), 2 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 1.6.1988), 16 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses und der Fortsetzung der 
konstituierenden Sitzung des Verleger-Ausschusses der Amtsperiode 1988–1991 
am 21.9.1988), 21 Bl. 

GeschSt (Ergebnisprotokoll der Verleger-Ausschuss ad hoc Kommission Struktur-
wandel am 21.2.1989), 7 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 8.3.1989), 18 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 27.9.1989), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 14.2.1990), 19 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.9.1990), 21 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 27.2.1991), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses und der Fortsetzung der 
konstituierenden Sitzung des Verleger-Ausschusses in der Amtsperiode  
1991–1994 am 25.9.1991), 24 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 5.3.1992), 25 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 16.9.1992), 17 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 10.3.1993), 19 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 22.9.1993), 17 Bl. 
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GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 2.3.1994), 27 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 21.9.1994), 16 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 8.3.1995), 18 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 27.9.1995), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 27.3.1996), 17 Bl. 

GeschSt (Ergebnisprotokoll der außerordentlichen Sitzung des Verleger-Ausschusses 
am 9.7.1996), 3 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 18.9.1996), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 12.3.1997), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses sowie der Fortsetzung der 
konstituierenden Sitzung des Verleger-Ausschusses der Amtsperiode 1997–2000 
am 24.9.1997), 18 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.3.1998), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 23.9.1998), 23 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 10.3.1999), 16 Bl. 

GeschSt (Zum Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 10.3.1999), 16 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 29.9.1999), 20 Bl. 

GeschSt (Zum Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 29.9.1999. Stand 
der Erledigungen), 3 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 8.3.2000), 2 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 8.3.2000. Stand der 
Erledigungen), 20 Bl. 

GeschSt (Protokoll der konstituierenden Sitzung des Verleger-Ausschusses der Amts-
periode Herbst 2000 bis Herbst 2003 am 20.5.2000), 2 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 20.9.2000), 17 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 13.3.2001), 11 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 26.9.2001), 13 Bl. 

GeschSt (Zum Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 26.9.2001. Stand 
der Erledigungen), 2 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 27.2.2002), 9 Bl. 

GeschSt (Zum Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 27.2.2002. Stand 
der Erledigungen), 1 Seite. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 11.9.2002), 9 Bl. 

GeschSt (Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 26.2.2003, 8 Bl. 
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1.2 Korrespondenzen und Rundschreiben von Gremien und Mitgliedern des 
Börsenvereins (chronologisch) 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Wilhelm von Reumont an Vittorio 
Klostermann, 7.9.1949), 1 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400 
(Herbert Hoffmann an Vittorio Klostermann, 4.1.1950), 1 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Vorsitzender Verleger-Ausschuss an 
den Vorstand des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände, 
12.10.1950), 2 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Geschäftsstelle Börsenverein  
Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände an die Delegierten des Länder-
ausschusses, 2.12.1950), 2 Bl. 

BöV, Verleger-Ausschuß: Protokolle, A 004.120 (Geschäftsstelle Börsenverein  
Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände an die Delegierten des Länder-
ausschusses, 9.12.1950), 1 Bl. 

JCB, BöV 1954–1962 (Hellmut Ruprecht an Georg Siebeck, 15.9.1958), 2 Bl. 

WUA, Geschäftsleitung, 2/168 (Reisebericht von Wolfram Schulze-Fielitz, 
13.2.1961), 7 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 689 (Joseph Caspar Witsch an 
Werner Dodeshöner, 4.9.1961), 2 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 689 (Joseph Caspar Witsch an 
Werner Dodeshöner, 10.10.1961), 2 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 689 (Joseph Caspar Witsch an 
Hellmut Ruprecht, 29.11.1961), 1 Bl. 

JCB, BöV 1954–1962 (Stellungnahme Verleger-Ausschuss zum dritten von der Klei-
nen Satzungskommission ausgearbeiteten Organisationsschema an die Mitglieder 
des Vorstands des Börsenvereins, die Mitglieder des Verleger-Ausschusses, den 
Vorsitzenden der Abgeordnetenversammlung, den stellvertretenden Vorsitzenden 
der Abgeordnetenversammlung, den Vorsitzenden des Sortimenter-Ausschusses, 
den Vorsitzenden des Ausschusses für den Zwischenbuchhandel, Herrn Grade, 
Herrn Dr. Kleine, Herrn Michael, Herrn Taubert, 2.5.1965), 3 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 689 (Joseph Caspar Witsch an den 
Vorstand des Verleger-Ausschusses, 11.12.1962), 2 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 362  
(Vorsteher Friedrich Wittig an die Mitglieder des Verleger-Ausschusses, 
9.1.1964), 4 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 689 (Vorsteher Friedrich Wittig 
an Joseph Caspar Witsch, 28.5.1964), 1 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 689 (Joseph Caspar Witsch an 
Friedrich Wittig, 12.6.1964), 2 Bl. 

JCB BöV 1958–1964 (Berthold Spangenberg an Wolfgang Metzner, 18.12.1964), 
1 Bl. 
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JCB, BöV 1965–1966 (Friedrich Georgi an Wolfgang Metzner, 3.2.1965), 2 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Günther Hauff an Wolfgang Metzner, 3.2.1965), 2 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Reinhard Jaspert an Hans Georg Siebeck, 3.2.1965), 2 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Wolfgang Metzner an Friedrich Georgi, 5.2.1965), 2 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Wolfgang Metzner an Werner Dodeshöner, 5.2.1965), 3 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Wolfgang Metzner an Werner Dodeshöner, 10.2.1965), 
1 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Johannes Petschull an Wolfgang Metzner, 17.2.1965), 1 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Wolfgang Metzner an Johannes Petschull, 22.2.1965), 1 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 362  
(Vorsitzender des Verleger-Ausschusses Rolf Keller an den Beauftragten für die 
Fachinteressen des Verlages Rüdiger Klein, 9.3.1965),1 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Franz Ehrenwirth, Carl Hanser, Günther Hauff, Dietrich 
Herbst, Vittorio Klostermann, Heinz-Maria Ledig-Rowohlt, Wolfgang Metzner, 
Hans Georg Siebeck, Berthold Spangenberg, Joseph Caspar Witsch an die Redak-
tion des Börsenblattes, 12.3.1965), 3 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 362 
(Rundschreiben vom Vorstand des Verleger-Ausschusses an die Verleger-
Mitglieder des Börsenvereins, 12.3.1965), 4 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 689 (Friedrich Wittig an Joseph 
Caspar Witsch, 16.3.1965), 1 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Günther Hauff an Rolf Keller, 16.3.1965), 2 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 362  
(Vorsitzender des Verleger-Ausschusses Rolf Keller an die Mitglieder der Fach-
gruppe Herstellende Buchhändler im Börsenverein, 31.3.1965), 2 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 691 (Joseph Caspar Witsch an 
Rüdiger Klein, 8.4.1965), 1 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 362  
(Vorsteher Friedrich Wittig an die Verlegermitglieder des Börsenvereins des Deut-
schen Buchhandels, 27.4.1965), 2 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 691(Wolfgang Metzner an Franz 
Ehrenwirth, Carl Hanser, Günther Hauff, Dietrich Herbst, Vittorio Klostermann, 
Hans-Georg Siebeck, Berthold Spangenberg, Joseph Caspar Witsch, 5.5.1965), 
8 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Günther Hauff an Lotte Weitbrecht, Kurt Georg Cram,  
Rudolf Georgi, Richard Meiner, Paul Hövel, Karl Ernst Tielebier-Langenscheidt, 
Martin Giesecke, Roland Ulmer, Theo W. Dengler, Ulrich Porak, Rolf Keller, 
Reinhard Jaspert, Werner Dodeshöner, Johann Petschull, 13.5.1965), 3 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399  
(Rüdiger Klein an Joseph Caspar Witsch, 21.6.1965), 2 Bl. 
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ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 399  
(der Beauftragte des Vorstands für die Fachinteressen des Verlags Rüdiger Klein 
an den Vorsteher Friedrich Georgi, 22.6.1965), 1 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 691 (Mitteilung von Franz  
Ehrenwirth, Carl Hanser, Günther Hauff, Dietrich Herbst, Vittorio Klostermann, 
Heinrich-Maria Ledig-Rowohlt, Wolfgang Metzner, Hans-Georg Siebeck,  
Berthold Spangenberg, Joseph Caspar Witsch an die Verleger-Mitglieder des Bör-
senvereins des Deutschen Buchhandels, September 1965), 5 Bl. 

HAStK, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1514 Nr. 691 (Vorsitzender des Verleger-
Ausschusses Rolf Keller an alle Verleger-Mitglieder der Fachgruppe Herstellende 
Buchhändler, 30. September 1965), 4 Bl. 

JCB, BöV 1965–1966 (Vorstand des Sortimenter-Ausschusses an die Mitglieder der 
Fachgruppe Verlag, Oktober 1965), 2 Bl. 

 

1.3 Informationsschriften des Verleger-Ausschusses für Verleger-Mitglieder  
(chronologisch) 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Mitteilungen des Verlagsausschusses Nr. 2 / März 1950), 5 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Mitteilungen des Verlegerausschusses Nr. 3 / November 1950), 8 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Mitteilungen des Verlegerausschusses Nr. 4 / Januar 1951), 8 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Mitteilungen des Verlegerausschusses Nr. 5 / März 1951), 4 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 6 / Juni 1951), 5 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 7 / August 1951), 4 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 8 / November 1951), 4 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 13 / Januar 1953), 5 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 18 / Oktober 1954), 6 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 19 / Dezember 1954), 4 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 25 / November 1956), 16 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 26 / April 1957), 16 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 29 / März 1958), 24 S. 
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ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 402  
(Einführendes Anschreiben zum Verleger-Brief Nr. 1 / 61 von J. C. Witsch an die 
Verleger-Mitglieder des Börsenvereins vom 22.6.1961), 2 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 402  
(Verleger-Brief Nr. 1 / 61 vom 22.6.1961), 4 Bl. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 1 / Juli 1962), 11 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 1 / Mai 1963), 20 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 1 / September 1964), 20 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 1 / Februar 1965), 24 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400 
(Druckschrift „Erläuterungen und Begründung zur Amtsniederlegung mehrerer 
Mitglieder des Verlegerausschusses an die Verleger-Mitglieder, 17.2.1965), 11 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Stellungnahme des Börsenvereins-Vorstandes zu der Druckschrift „Erläuterungen 
und Begründung zur Amtsniederlegung mehrerer Mitglieder des Verleger-
Ausschusses vom 17.2.1965“ an die Verleger-Mitglieder, 27.4.1965), 13 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 400  
(Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 2 / September 1965), 24 S. 

BöV, Verlegermitteilungen, A 004.128 (Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 1 / 
März 1968), 21 S. 

BöV, Verlegermitteilungen, A 004.128 (Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 3 / 
November 1968), 23 S. 

BöV, Verlegermitteilungen, A 004.128 (Vertrauliche Verlegermitteilungen Nr. 1 / 
August 1969), 26 S. 

ISG Frankfurt a. M., Börsenverein des Deutschen Buchhandels, W2/7 Nr. 403  
(Verleger-Ausschuss-Rundschreiben vom 27.1.1970), 4 Bl. 

 

2 Satzungen und Verkehrsordnungen (chronologisch) 

Satzung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Angenommen in 
der Hauptversammlung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig 
am 6. Mai 1928, vom Registergericht zu Leipzig genehmigt am 8. Juni 1928, in 
Kraft seit 20. Juni 1928. Leipzig, 1928, 69 S. [Ebenfalls in: Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel. Leipzig 95 (1928) H. 140, S. 669–679.] 

Satzung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände  
(in der in München am 14. Mai 1948 angenommenen Fassung). Frankfurt a. M. 
1948, Maschinenschr. vervielfältigter Text, 6 Bl. [Ebenfalls in: Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 4 (1948) H. 12, 
S. 258–260.] 



137
 

Satzung des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände (ange-
nommen vom Länderausschuss am 21. Juli 1949). In der Fassung vom 26. März 
1950, Eintragung in das Vereinsregister Frankfurt a. M. am 13. September 1950. 
Frankfurt a. M. 1950, Maschinenschr. vervielfältigter Text, 8 Bl. 

Satzung des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. In der 
Fassung vom 24. April 1951 mit der Änderung – § 4 Abs. 2 – vom 25. September 
1953. Frankfurt a. M. 1953, Maschinenschr. vervielfältigter Text, 13 Bl. 

Satzung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (vom 12. Mai 1955). Mit den 
in der außerordentlichen Hauptversammlung Cantate 1959, in der 8. Hauptver-
sammlung am 22. September 1962 und in der 10. Hauptversammlung am 19. 
September 1964 beschlossenen Änderungen. Nebst Wahlordnung und Geschäfts-
ordnung. Frankfurt a. M. 1964, 49 S. 

Satzung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Frankfurt a. M. Beschlossen 
von der 12. Hauptversammlung am 24. September 1966. Nebst Wahlordnung, 
Geschäftsordnung und Statut für die Arbeitsausschüsse. Frankfurt a. M. 1967, 
66 S. [Ebenfalls in: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Aus-
gabe. Frankfurt a. M. 28 (1972) H. 41, S. 1153–1193.] 

Verkehrs- und Verkaufsordnung. Die Handelsbräuche und Wettbewerbsregeln des 
deutschen Buchhandels (in der Fassung der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung vom 29. September 1958 sowie des Wirtschafts-Ausschusses und der Abge-
ordnetenversammlung vom 24. November 1958). In: Börsenblatt für den Deut-
schen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 14 (1958) H. 4,  
S. 33–48. 

Verkehrsordnung des Deutschen Buchhandels (am 31. Oktober 1962 wirksam). In: 
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 
18 (1962) H. 4, S. 2183–2191. 

 

3 Buchhändlerische Fachzeitschriften und Branchenblätter 

3.1 Berichte über Sitzungen des Fachkommission der Verleger und des Verleger-
Ausschusses sowie über Versammlungen der Fachgruppe Herstellender Buch-
handel im Börsenblatt  

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Hg vom Börsenverein des Deutschen Buch-
handels (zit.: Börsenblatt (3.1)) 

1948 

o.V. Bericht über die Sitzungen des Vorstandes, des Länderausschusses, der Fach-
kommission für Währungsfragen und der Fachkommission der Kommissionäre 
sowie über die Gesellschafter-Versammlung der Buchhändler-Vereinigung GmbH 
in Frankfurt am Main vom 7. bis 9. Juli 1948. Beil. zum Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 4 (1948) H. 13, 
o. S. 

o.V. Bericht über die Tagung des Länderausschusses am 31. Oktober 1948. Frank-
furter Ausgabe. Frankfurt a. M. 4 (1948) H. 29, S. 1197–1200 u. S. 1289. 
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o.V. Fachkommission der Verleger – Fachkommission für Rechtsfragen. Frankfurter 
Ausgabe. Frankfurt a. M. 4 (1948) H. 18, S. 537–538 und S. 589. 

o.V. Kommissionen und Ausschüsse. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 4 (1948) 
H. 29, S. 1197–1200 und S. 1289. 

o.V. Kommissions- und Ausschuss-Sitzungen. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 
4 (1948) H. 32, S. 1437–1438. 

 

1949 

Klostermann, Vittorio. Bericht des Vorsitzenden des Verlegerausschusses, Herrn Vit-
torio Klostermann. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 5 (1949) H. 76,  
S. 266–267. 

o.V. Sitzung des Verleger-Ausschusses. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 5 
(1949) H. 99 / 100, S. 347. 

o.V. Tagung der Fachkommissionen. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 5 (1949) 
H. 29, S. 101–102. 

 

1950 

o.V. Die Frankfurter Tagungen vom 20.–26. September 1950. Frankfurter Ausgabe. 
Frankfurt a. M. 6 (1950) H. 78, S. 333–334. 

o.V. Die Frankfurter Veranstaltungen. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 6 
(1950) H. 84, S. 365–368. 

o.V. Versammlung der Mitglieder der Landesverbände am Sonntag, den 24. Septem-
ber 1950, in der Paulskirche. Bericht des Vorsitzenden des Verleger-Ausschusses, 
Herrn Vittorio Klostermann. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 6 (1950) 
H. 79, S. 339–340. 

 

1951 

o.V. Bericht über die Länderausschuss-Sitzung in Heidelberg am 24.4.1951, 5. Teil. 
Bestätigungen der Berufungen in die Arbeitsausschüsse. Frankfurter Ausgabe. 
Frankfurt a. M. 7 (1951) H. 40, S. 158. 

o.V. Bericht über die Sitzungen des Verleger- und des Sortimenter-Ausschusses in 
Heidelberg am 23. April 1951. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 7 (1951) 
H. 45, S. 177–178. 

o.V. Bericht über die Vorstandssitzung vom 26. und 27. Mai 1951. Frankfurter Aus-
gabe. Frankfurt a. M. 7 (1951) H. 51, S. 205–207. 

o.V. Die Heidelberger Tagungen. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 7 (1951) 
H. 35, S. 133–134. 

o.V. Der Verleger-Ausschuss des Börsenvereins. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 
7 (1951) H. 7, S. 21. 
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Wegner, Christian. Bericht des Vorsitzenden des Verlegerausschusses (Christian 
Wegner, Hamburg). Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 7 (1951) H. 37, 
S. 143–144. 

 

1952 

o.V. Bericht über die Sitzung des Verleger-Ausschusses. In: Mitteilungen des Börsen-
vereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. an die Mitglieder 
der Landesverbände (1952) Nr. 12, S. M59. [Beil. zu Börsenblatt für den  
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 8 (1952) H. 35]. 

o.V. Berichte der Ausschüsse. Verleger-Ausschuss. In: Mitteilungen des Börsenvereins 
Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. an die Mitglieder der Lan-
desverbände (1952) Nr. 19, S. M95–M96. [Beil. zu Börsenblatt für den  
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 8 (1952) H. 91]. 

o.V. Diskussion über den Bericht des Verleger-Ausschusses für den vertreibenden 
Buchhandel. In: Mitteilungen des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buch-
händler-Verbände. e.V. an die Mitglieder der Landesverbände (1952) Nr. 20, 
S. M105. [Beil. zu Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Aus-
gabe. Frankfurt a. M. 8 (1952) H. 92]. 

Wegner, Christian. Bericht des Verleger-Ausschusses. In: Mitteilungen des Börsen-
vereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. an die Mitglieder 
der Landesverbände (1952) Nr. 13, S. M67–M68. [Beil. zu Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 8 (1952) H. 44]. 

 

1953 

o.V. Die 12. Sitzung des Länderausschusses. In: Mitteilungen des Börsenvereins 
Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. an die Mitglieder der Lan-
desverbände (1953) Nr. 36, S. M203–M206. [Beil. zu Börsenblatt für den  
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 9 (1953) H. 97]. 

Wegner Christian. Aus der Arbeit der Ausschüsse. Verleger-Ausschuss. In: Mitteilun-
gen des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. an 
die Mitglieder der Landesverbände (1953) Nr. 29, S. M147. [Beil. zu Börsenblatt 
für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 9 (1953) 
H. 54]. 

 

1954 

o.V. Die 13. Sitzung des Länderausschusses. In: Mitteilungen des Börsenvereins 
Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. an die Mitglieder der Lan-
desverbände (1954) Nr. 42, S. M221–M222. [Beil. zu Börsenblatt für den  
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 10 (1954) H. 52]. 

Wegner, Christian. Situation und Aufgaben des Verlags. In: Mitteilungen des Bör-
senvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. an die Mit-
glieder der Landesverbände (1954) Nr. 48, S. M236. [Beil. zu Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 10 (1954) H. 95]. 
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1955 

Jockusch, Robert. 15. Länderausschusssitzung am 11. und 12. Mai 1955. In: Mit-
teilungen des Börsenvereins Deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände. e.V. 
an die Mitglieder der Landesverbände (1955) Nr. 52, S. M255. [Beil. zu Börsen-
blatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 11 
(1955) H. 52]. 

o.V. Die Ausschüsse und Kommissionen des Börsenvereins. Verleger-Ausschuss. 
Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 11 (1955) H. 94, S. 766. 

 

1959 

o.V. Neue Fachausschüsse und -Kommissionen. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 
15 (1959) H. 85, S. 1469–1470. 

Vorstand des Verleger-Ausschusses. Mitteilung an die Verleger. Frankfurter Aus-
gabe. Frankfurt a. M. 15 (1959) H. 79, S. 1389. 

 

1962 

o.V. Der neue Verleger-Ausschuss. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 18 (1962) 
H. 78, S. 1677. 

 

1964 

o.V. Die Versammlung der Fachgruppe Verlag am 16. September 1964. Frankfurter 
Ausgabe. Frankfurt a. M. 20 (1964) H. 85, S. 2072–2073. 

o.V. Zur 10. Hauptversammlung des Börsenvereins am 19. September 1964 und zu 
den Fachuntergruppenversammlungen. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 20 
(1964) H. 71, S. 1765–1766. 

 

1965 

Keller, Rolf. Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Fach-
gruppe „Herstellende Buchhändler“. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 21 
(1965) H. 28, S. 669. 

o.V. Verleger-Ausschuß. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 21 (1965) H. 1, S. 3. 

o.V. Versammlung der Fachgruppe Herstellende Buchhändler am 12. Oktober 1965 
in Frankfurt am Main. Frankfurter Ausgabe. Frankfurt a. M. 21 (1965) H. 100, 
S. 2681–2686. 

Vorstand des Verleger-Ausschusses. Bericht über die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung der Fachgruppe „Herstellende Buchhändler“ am 8. Mai 1965. Frank-
furter Ausgabe. Frankfurt a. M. 21 (1965) H. 45, S. 1106–1108. 
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des Verleger-Ausschusses sowie weiterer Gremien des Börsenvereins. Anlage zum 
Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 4.12.1968, 18 Bl. Archiviert: 
Geschäftsstelle Verleger-Ausschuss Frankfurt a. M. 

Abb. 63: Protokoll der Sitzung des Verleger-Ausschusses am 19.3.1969, 45 Bl.  
Archiviert: Geschäftsstelle Verleger-Ausschuss Frankfurt a. M. 

Abb. 64: Vertraulicher Protokollzusatz zu Punkt IV. 2. der Tagesordnung der Sit-
zung des Verleger-Ausschusses am 19.3.1969, 3 Bl. Archiviert: Geschäftsstelle 
Verleger-Ausschuss Frankfurt a. M. 

Abb. 65: Verleger-Brief Nr. 1 / 61 vom 22.6.1961, 4 Bl. Archiviert: Institut für 
Stadtgeschichte Frankfurt a. M. 

Abb. 66: Verleger-Ausschuss-Rundschreiben vom 27.1.1970, 4 Bl. Archiviert: Insti-
tut für Stadtgeschichte Frankfurt a. M. 
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VIII  Abkürzungsverzeichnis 

AuM Ausstellungs- und Messe GmbH 

BöV Börsenverein / ehemalige Zentralregistratur Frankfurt a. M. 

BRD Bundesrepublik Deutschland 

DDR Deutsche Demokratische Republik 

DM Deutsche Mark 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

GeschSt Geschäftsstelle Verleger-Ausschuss Frankfurt a. M. 

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

HAStK Historisches Archiv der Stadt Köln 

ICD Information Control Division 

ISBN Internationale Standard-Buchnummer 

ISG Institut für Stadtgeschichte Frankfurt a. M. 

IVK Internationaler Verleger-Kongress 

IVU Internationale Verleger-Union 

JCB J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Verlagsarchiv Tübingen 

ME Ministerialentwurf 

RE Regierungsentwurf 

SBZ Sowjetisch besetzte Zone 

URG Urheberrechtsgesetz 

VA Verleger-Ausschuss 

VVO Verkehrs- und Verkaufsordnung 

WUA Westermann Unternehmensarchiv Braunschweig 
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Anhang A: Mitglieder der Fachkommission der Verleger bezie-
hungsweise des Verleger-Ausschusses 1948–2006 

Für das Mitgliederverzeichnis wurde als Hauptquelle das verbandseigene Publika-
tionsorgan des Börsenvereins, das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, herange-
zogen. Aufgrund der uneinheitlichen Berichterstattung zur Zusammensetzung der 
Ausschüsse, musste vor allem für den Zeitraum von 1948–1955 auf die vorliegenden 
Sitzungsprotokolle und Korrespondenzen des Verleger-Gremiums als weitere Infor-
mationsquelle zurückgegriffen werden. 

Insgesamt ist die Mitgliederliste chronologisch nach Amtszeiten und alphabetisch 
nach den Familiennamen der Verleger geordnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
werden die Vorsitzenden und die Vorstandsmitglieder innerhalb der Amtsperioden 
an erster Stelle genannt, wobei die Amtsbezeichnungen aus den Quellen übernom-
men wurden. Die Schreibweise der Namen und der Verlage entspricht in der Regel 
den Angaben in den Vorlagen. Auf die Nennung der akademischen Titel der Mit-
glieder wurde aus quellenkritischen Gründen verzichtet. Durch die Uneinheitlichkeit 
und Unvollständigkeit der verfügbaren Quellen ist es nicht auszuschließen, dass ein-
zelne Mitglieder in den Amtsperioden nicht ermittelt werden konnten, dass Rücktrit-
te, Ersatzberufungen und Funktionen nicht vollständig erfasst wurden. 

Die Angaben in der Tabellenspalte „Funktion“ geben wieder, in welcher Eigen-
schaft die Verleger in die Gremien berufen oder gewählt wurden. Sie basieren für den 
Zeitraum von 1948–1966 vor allem auf den Angaben in den Sitzungsprotokollen 
und den entsprechenden Bestimmungen der jeweils gültigen Satzung. Soweit mög-
lich, wurde die Berichterstattung im Börsenblatt ergänzend herangezogen. Für die 
Jahre 1967–2003 diente das Verbandsorgan als einzige Quellengrundlage. 

Die Verlage, welchen die Mitglieder innerhalb ihrer Amtszeiten angehörten sowie 
die Verlagsstandorte, wurden, soweit möglich, den Rubriken „Kandidaten / Wahler-
gebnisse der Fachgruppen“ im Börsenblattes entnommen. Fehlende Angaben wurden 
für die betreffenden Amtsperioden mit Hilfe der jeweils gültigen Ausgaben des Ad-
ressbuches für den deutschsprachigen Buchhandel ermittelt. 

Die Lebensdaten der Verleger wurden größtenteils, sofern sie nicht im Börsenblatt 
angegeben waren, in der Datei zur Personengeschichte des deutschsprachigen Buch-
handels im 19. und 20. Jahrhundert der Dokumentation des Historischen Archivs des 
Börsenvereins der Deutschen Bibliothek Frankfurt recherchiert. Ein Teil der verbliebe-
nen biographischen Lücken konnte durch das Deutsche biographische Archiv, neue 
Folge bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, die Deutsche biographische Enzyklopädie und 
das Lexikon deutscher Verlage – vom Anfang der Buchdruckerkunst bis 1945 geschlossen 
werden. Da die genannten Datenbanken und Nachschlagewerke hauptsächlich Ein-
träge zu den namhaften Verlegern des 20. Jahrhunderts enthalten, konnten die Le-
bensdaten nicht restlos ermittelt und bei einigen Verlegern nur einzelne Geburts- 
oder Todesjahre angegeben werden.  

Die Amtsperiode 2003–2006 gibt den Stand vom März 2005 wieder. Sie wird nur 
unter Vorbehalt in die Liste aufgenommen, da mögliche Veränderungen nach diesem 
Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden können. 
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Abkürzungen und Zeichen: 

FGB Vertreter einer Fachrichtung des Verlagswesens, vom Vorstand des Gesamtverbandes berufen 
FGW von der Fachgruppe Herstellender Buchhandel gewählt 
Fkt. Funktion 
LVB Vertreter eines Landesverbandes, vom Vorstand des Gesamtverbandes berufen 
LVD Vertreter eines Landesverbandes, von den Verlegergruppen der Landesverbände delegiert 
LVW Vertreter eines Landesverbandes, vom Landesverband gewählt 
stv. stellvertretender 
VAB Berufung durch den Vorstand des Verleger-Ausschusses 
* während Amtsperiode nachberufen 
° während Amtsperiode ausgeschieden 
 

Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

1948–1949 LVB Vittorio Klostermann 
(Vorsitzender) 

Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

 LVB Hans Brockhaus Eberhard Brockhaus Verlag, 
Wiesbaden 

06.10.1888–19.12.1965 

 LVB Anton Eisenreich Hermann Schaffstein Verlag, 
Köln-Marienburg 

1891– 1959 

 LVB Carl Hanser Carl Hanser Verlag, München 30.12.1901–10.05.1985 

 LVB Otto Hartmann Gebr. Mann Verlag GmbH, 
Buchdruck und Verlag, Berlin-
Schöneberg 

1898–11.11.1951

 LVB Herbert Hoffmann Julius Hoffmann Verlag, Stutt-
gart 

1891–13.08.1950 

 LVB° Hans Hümmeler Verlag Haus Michaelsberg, 
Siegburg 

 

 LVB* Horst Kliemann R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
München 

16.07.1896–04.08.1965 

 LVB Hellmut Ruprecht Verlag Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 

10.11.1903–16.05.1991 

 LVB Lambert Schneider Verlag Lambert Schneider 
GmbH, Heidelberg 

18.04.1900–26.05.1970 

 LVB Ewald Veltgens Matthias Grünewald Verlag, 
Mainz 

 

 LVB Christian Wegner Christian Wegner Verlag GmbH, 
Hamburg 

09.09.1893–14.01.1965 

 LVB Heinz Winners Union Deutsche Verlagsgesell-
schaft Beck, Auberlen & Co., 
Stuttgart  

 

1949–1950 LVB Vittorio Klostermann 
(Vorsitzender) 

Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

 LVB Josef Bachem J. P. Bachem Verlagsbuchhand-
lung GmbH, Köln 

26.08.1901–08.09.1967 

 LVB Hans Brockhaus F. A. Brockhaus, Wiesbaden 06.10.1888–19.12.1965 

 LVB Theo W. Dengler Atlantis Verlag Dr. Martin  
Hürlimann, Freiburg i. Br. 

13.09.1904–20.04.1970 

 LVB° Herbert Hoffmann Julius Hoffmann Verlag, Stutt-
gart 

1891–13.08.1950 



192
 

Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

 LVB Eduard Hüffer Aschendorffsche Verlagsbuch-
handlung, Münster 

17.11.1886–30.01.1967 

 LVB Hellmut Ruprecht Verlag Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 

10.11.1903–16.05.1991 

 LVB Erich Schmidt Dr. Erich Schmidt Verlag, Berlin 12.05.1897–22.05.1952 

 LVB Lambert Schneider Verlag Lambert Schneider 
GmbH, Heidelberg 

18.04.1900–26.05.1970 

 LVB Curt Vinz Nymphenburger Verlagshand-
lung GmbH, München 

12.12.1908 

 LVB Christian Wegner Christian Wegner Verlag GmbH, 
Hamburg 

09.09.1893–14.01.1965 

1950–1953 LVD Christian Wegner 
(Vorsitzender) 

Christian Wegner Verlag GmbH, 
Hamburg 

09.09.1893–14.01.1965 

 FGB Heinrich Beck 
(Schriftführer) 

C. H. Beck’sche Verlagsbuch-
handlung Oskar Beck, Mün-
chen 

28.02.1889–25.04.1973 

 FGB Heinz Winners 
(Kassierer) 

Union Deutsche Verlagsgesell-
schaft Beck, Auberlen & Co., 
Stuttgart 

 

 LVD Josef Bachem J. P. Bachem Verlagsbuchhand-
lung GmbH, Köln 

26.08.1901–08.09.1967 

 FGB Hans Brockhaus F. A. Brockhaus, Wiesbaden 06.10.1888–19.12.1965 

 LVD Theo W. Dengler Atlantis Verlag Dr. Martin  
Hürlimann, Freiburg i. Br. 

13.09.1904–20.04.1970 

 FGB Arthur Georgi Paul Parey Verlag, Hamburg 09.02.1902–15.11.1970 

 FGB* Carl Hanser Carl Hanser Verlag, München 30.12.1901–10.05.1985 

 FGB° Otto Hartmann Gebr. Mann Verlag GmbH, 
Buchdruck und Verlag, Berlin-
Schöneberg 

1898–11.11.1951 

 FGB Eduard Hüffer Aschendorffsche Verlagsbuch-
handlung, Münster 

17.11.1886–30.01.1967 

 * Reinhard Jaspert Safari-Verlag Carl Boldt und 
Reinhard Jaspert OHG, Berlin 

16.07.1904–06.06.1989 

  Theo Kemper Kemper Verlag, Heidelberg  

 LVD* Gustav Kilpper Europa Verlag GmbH, Konstanz, 
Geschäftsstelle Stuttgart 

04.07.1879–30.03.1963 

  Horst Kliemann R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
München 

16.07.1896–04.08.1965 

 LVD Vittorio Klostermann Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

  Karl Löffelholz Hirschgraben-Verlag GmbH, 
Frankfurt a. M. 

 

 LVD° Hermann Maier Stuttgarter Bildverlag Dr. Her-
mann Maier und Hermann 
Weishaupt, Stuttgart 

16.04.1883–12.10.1964 

 FGB Hermann Niemeyer Max Niemeyer Verlag, Tübingen 16.04.1883–12.10.1964 

 FGB Friedrich Pustet Friedrich Pustet, Regensburg 1897– 1962 
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Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

 LVD Hermann Rinn Hermann Rinn Verlag GmbH, 
München 

25.03.1895–21.02.1974 

 LVD Hellmut Ruprecht Verlag Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 

10.11.1903–16.05.1991 

 LVD Erich Schmidt Dr. Erich Schmidt Verlag, Berlin 12.05.1897–22.05.1952 

 FGB Wolfram Schulze-
Fielitz 

Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

23.10.1903–02.08.1968 

 FGB Dietrich Steinkopff Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, 
Darmstadt 

13.07.1901–29.06.1970 

 FGB Curt Vinz Nymphenburger Verlagshand-
lung GmbH, München 

12.12.1908 

 FGB* Günther Wasmuth Ernst Wasmuth Verlag, Tübin-
gen 

23.02.1888–27.10.1974 

 FGB Friedrich Wittig Friedrich Wittig Verlag, Ham-
burg 

17.02.1906–10.06.2001 

 FGB° Konrad Wittwer Konrad Wittwer Verlag, Stuttgart 1903– 1973 

1953–1955 LVD Christian Wegner 
(Vorsitzender) 

Christian Wegner Verlag GmbH, 
Hamburg 

09.09.1893–14.01.1965 

 FGB Heinz Winners 
(Schatzmeister) 

Union Deutsche Verlagsgesell-
schaft Beck, Auberlen & Co., 
Stuttgart 

 

 FGB Hans Brockhaus F. A. Brockhaus, Wiesbaden 06.10.1888–19.12.1965 

 LVD Theo W. Dengler Atlantis Verlag Dr. Martin  
Hürlimann, Freiburg i. Br. 

13.09.1904–20.04.1970 

  Werner Dodeshöner Eckart-Verlag GmbH, Witten; 
Luther-Verlag GmbH, Witten 

08.08.1908–20.10.1989 

  Johannes Gundlach Verlag Franz Vahlen GmbH, 
Berlin 

 

 FGB Carl Hanser Carl Hanser Verlag, München 30.12.1901–10.05.1985 

  Reinhard Jaspert Safari-Verlag Carl Boldt und 
Reinhard Jaspert OHG, Berlin 

16.07.1904–06.06.1989 

  Theo Kemper Kemper Verlag, Heidelberg  

 LVD Gustav Kilpper Europa Verlag GmbH, Konstanz, 
Geschäftsstelle Stuttgart 

04.07.1879–30.03.1963 

 FGB Woldemar Klein Woldemar Klein, Baden-Baden 07.05.1892–26.05.1962 

  Horst Kliemann R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
München 

16.07.1896–04.08.1965 

 LVD Vittorio Klostermann Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

  Josef Knecht Verlagsbuchhandlung Herder & 
Co. GmbH, Freiburg i. Br. 

 

  Karl Löffelholz Hirschgraben-Verlag GmbH, 
Frankfurt a. M. 

 

 FGB Herrmann Niemeyer Max Niemeyer Verlag, Tübingen 16.04.1883–12.10.1964 

 LVD Hermann Rinn Hermann Rinn Verlag GmbH, 
München 

25.03.1895–21.02.1974 
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Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

 LVD Hellmut Ruprecht Verlag Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 

10.11.1903–16.05.1991 

 FGB Wolfram Schulze-
Fielitz 

Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

23.10.1903–02.08.1968 

 FGB Dietrich Steinkopff Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, 
Darmstadt 

13.07.1901–29.06.1970 

 FGB Curt Vinz Nymphenburger Verlagshand-
lung GmbH, München 

12.12.1908 

 FGB Friedrich Wittig Friedrich Wittig Verlag, Ham-
burg 

17.02.1906–10.06.2001 

1955–1959 FGW Carl Hanser 
(Vorsitzender) 

Carl Hanser Verlag, München 30.12.1901–10.05.1985 

 FGW Hellmut Ruprecht 
(Vorsitzender ab Mai 
1958; vorher Schrift-
führer) 

Verlag Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 

10.11.1903–16.05.1991 

 FGW Wolfgang Metzner 
(stv. Vorsitzender ab 
Mai 1958) 

Alfred Metzner Verlag, Frank-
furt a. M. 

05.11.1909–16.01.1992 

 FGW Hans Georg Siebeck 
(Schatzmeister) 

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen 

04.10.1911–24.10.1990 

 FGW° Hans Brockhaus F. A. Brockhaus, Wiesbaden 06.10.1888–19.12.1965 

 FGW Hellmuth von Hase Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 30.01.1891–18.10.1979 

 FGW Gustav Kilpper Europa Verlag GmbH, Konstanz, 
Geschäftsstelle Stuttgart 

04.07.1879–30.03.1963 

 FGW Woldemar Klein Woldemar Klein, Baden-Baden 07.05.1892–26.05.1962 

 FGW Horst Kliemann R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
München 

16.07.1896–04.08.1965 

 FGW Vittorio Klostermann Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

 FGW° Tönjes Lange J. F. Bergmann, München; 
Springer-Verlag OHG, Berlin 

14.11.1889–07.05.1961 

 FGW* Otto Julius Maier Otto Maier KG Verlag, Ravens-
burg 

06.10.1930 

 FGW Hans Dietrich Müller-
Grote 

G. Grote’sche Verlagsbuchhand-
lung, Hamm / Westfalen  

21.04.1910–19.01.1990 

 FGW* Franz Schneekluth Franz Schneekluth Verlag KG, 
Darmstadt 

29.11.1896–27.07.1971 

 FGW Wolfram Schulze-
Fielitz 

Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

23.10.1903–02.08.1968 

 FGW Dietrich Steinkopff Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, 
Darmstadt 

13.07.1901–29.06.1970 

 FGW Lotte Weitbrecht K. Thienemanns Verlag KG, 
Stuttgart 

20.05.1907–20.05.1990 

1959–1962 FGW Joseph Caspar Witsch  
(Vorsitzender) 

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Köln-Marienburg 

17.07.1906–28.04.1967 

 FGW Wolfgang Metzner 
(stv. Vorsitzender) 

Alfred Metzner Verlag, Frank-
furt a. M. 

05.11.1909–16.01.1992 
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Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

 FGW Hans Georg Siebeck 
(Schatzmeister) 

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen 

04.10.1911–24.10.1990 

 FGW Franz Ehrenwirth Ehrenwirth Verlag GmbH, 
München 

12.03.1904–25.02.1993 

 FGW° Carl Hanser Carl Hanser Verlag, München 30.12.1901–10.05.1985 

 FGW Martin von Hase Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 06.12.1901–15.10.1970 

 FGW Günther Hauff jr. Georg Thieme Verlag KG, Stutt-
gart 

17.04.1927–19.04.2001 

 FGW Reinhard Jaspert Safari-Verlag Carl Boldt und 
Reinhard Jaspert OHG, Berlin 

16.07.1904–06.06.1989 

 FGW Rolf Keller Franckh’sche Verlagshandlung 
W. Keller & Co., Stuttgart 

26.02.1916–12.07.1987 

 FGW Horst Kliemann R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
München 

16.07.1896–04.08.1965 

 FGW Vittorio Klostermann Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

 FGW Otto Julius Maier Otto Maier Verlag KG, Ravens-
burg 

06.10.1930 

 FGW Richard Meiner Felix Meiner Verlag, Hamburg 08.04.1918–08.06.2003 

 FGW Wolfram Schulze-
Fielitz 

Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

23.10.1903–02.08.1968 

 FGW Lotte Weitbrecht K. Thienemanns Verlag KG, 
Stuttgart 

20.05.1907–20.05.1990 

1962–1965 FGW Wolfgang Metzner  
(Vorsitzender) 

Alfred Metzner Verlag, Frank-
furt a. M. 

05.11.1909–16.01.1992 

 FGW Hans Georg Siebeck 
(stv. Vorsitzender) 

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen 

04.10.1911–24.10.1990 

 FGW Berthold Spangenberg 
(Schriftführer) 

Nymphenburger Verlagshand-
lung GmbH, München 

17.05.1916–16.01.1986 

 FGW Werner Dodeshöner Eckart-Verlag GmbH, Witten; 
Luther-Verlag GmbH, Witten 

08.08.1908–20.10.1989 

 FGW Franz Ehrenwirth Ehrenwirth Verlag GmbH, 
München 

12.03.1904–25.02.1993 

 FGW Carl Hanser Carl Hanser Verlag, München 30.12.1901–10.05.1985 

 FGW Günther Hauff jr. Georg Thieme Verlag KG, Stutt-
gart 

17.04.1927–19.04.2001 

 FGW Dietrich Herbst Moritz Diesterweg, Frank-
furt a. M. 

18.01.1928 

 FGW Reinhard Jaspert Safari-Verlag Carl Boldt und 
Reinhard Jaspert OHG, Berlin 

16.07.1904–06.06.1989 

 FGW Rolf Keller Franckh’sche Verlagshandlung 
W. Keller & Co., Stuttgart 

26.02.1916–12.07.1987 

 FGW Vittorio Klostermann Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

 FGW Heinrich Maria 
Ledig-Rowohlt 

Rowohlt Verlag GmbH, Ham-
burg 

12.03.1908–27.02.1992 
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Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

 FGW Johannes Petschull Henry Litolff’s Verlag, Frank-
furt a. M.; C. F. Peters, Frank-
furt a. M. 

08.05.1901–09.01.2001 

 FGW Lotte Weitbrecht K. Thienemanns Verlag KG, 
Stuttgart 

20.05.1907–20.05.1990 

 FGW Joseph Caspar Witsch Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Köln-Marienburg 

17.07.1906–28.04.1967 

Rücktritte: FGW Wolfgang Metzner  
(Vorsitzender) 

Alfred Metzner Verlag, Frank-
furt a. M. 

05.11.1909–16.01.1992 

 FGW Hans Georg Siebeck 
(stv. Vorsitzender) 

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen 

04.10.1911–24.10.1990 

 FGW Berthold Spangenberg 
(Schriftführer) 

Nymphenburger Verlagshand-
lung GmbH, München 

17.05.1916–16.01.1986 

 FGW Franz Ehrenwirth Ehrenwirth Verlag GmbH, 
München 

12.03.1904–25.02.1993 

 FGW Carl Hanser Carl Hanser Verlag, München 30.12.1901–10.05.1985 

 FGW Günther Hauff jr. Georg Thieme Verlag KG, Stutt-
gart 

17.04.1927–19.04.2001 

 FGW Dietrich Herbst Moritz Diesterweg, Frank-
furt a. M. 

18.01.1928 

 FGW Vittorio Klostermann Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

29.12.1901–29.08.1977 

 FGW Heinrich Maria 
Ledig-Rowohlt 

Rowohlt Verlag GmbH, Ham-
burg 

12.03.1908–27.02.1992 

 FGW Joseph Caspar Witsch Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Köln-Marienburg 

17.07.1906–28.04.1967 

weiterhin im 
Ausschuss: 

FGW Rolf Keller 
(neuer Vorsitzender) 

Franckh’sche Verlagshandlung 
W. Keller & Co., Stuttgart 

26.02.1916–12.07.1987 

 FGW Werner Dodeshöner Eckart-Verlag GmbH, Witten; 
Luther-Verlag GmbH, Witten 

08.08.1908–20.10.1989 

 FGW Reinhard Jaspert Safari-Verlag Carl Boldt und 
Reinhard Jaspert OHG, Berlin 

16.07.1904–06.06.1989 

 FGW Johannes Petschull Henry Litolff’s Verlag, Frank-
furt a. M.; C. F. Peters, Frank-
furt a. M. 

08.05.1901–09.01.2001 

 FGW Lotte Weitbrecht K. Thienemanns Verlag KG, 
Stuttgart 

20.05.1907–20.05.1990 

Ersatzberu-
fungen: 

VAB Kurt-Georg Cram Walter de Gruyter & Co., 
 Berlin 

02.01.1920 

 VAB Theo W. Dengler Atlantis Verlag, Freiburg i. Br. 13.09.1904–20.04.1970 

 VAB Rudolf Georgi Dr. Rudolf Georgi, Aachen 25.10.1901–05.09.1976 

 VAB Martin Giesecke B. G. Teubner Verlagsgesell-
schaft mbH, Stuttgart 

19.09.1908–20.10.1965 

 VAB Paul Hövel Springer Verlag OHG, Berlin 31.08.1904–04.12.1989 

 VAB Richard Meiner Felix Meiner Verlag, Hamburg 08.04.1918–08.06.2003 

 VAB Ulrich Porak Verlag F. A. Brockhaus, Wiesba-
den 

16.11.1931 
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Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

 VAB Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Verlagsbuchhandlung Langen-
scheidt KG, Berlin, München 

27.07.1921 

 VAB Roland Ulmer Verlag Eugen Ulmer KG, Stutt-
gart 

26.04.1937 

1965–1967 FGW Rolf Keller  
(Vorsitzender) 

Franckh’sche Verlagshandlung 
W. Keller & Co., Stuttgart 

26.02.1916–12.07.1987 

 FGW Roland Ulmer 
(Vorstand) 

Verlag Eugen Ulmer KG, Stutt-
gart 

26.04.1937 

 FGW Ulrich Porak 
(Vorstand) 

F. A. Brockhaus Verlag, Wiesba-
den 

16.11.1931 

 FGW° Kurt-Georg Cram 
 

Walter de Gruyter & Co., Berlin 02.01.1920 

 FGW Helmut Dreßler Büchergilde Gutenberg Verlags-
gesellschaft mbH, Frankfurt a.  
M. 

05.12.1910–18.12.1974 

 FGW Ivo Frenzel Rütten & Loening Verlag 
GmbH, München 

 

 FGW° Martin Giesecke B. G. Teubner Verlagsgesell-
schaft mbH, Stuttgart 

19.09.1908–20.10.1965 

 FGW Paul Hövel Springer Verlag OHG, Berlin 31.08.1904–04.12.1989 

 FGW* Hanns Kulmann Hoch-Verlag GmbH, Düsseldorf  

 FGW Jürgen Mackensen Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

05.05.1934 

 FGW Ludwig Muth Verlag Herder KG, Frei-
burg i. Br. 

07.03.1930 

 FGW Günther Neske Verlag Günther Neske, Pfullin-
gen 

14.09.1913–12.07.1997 

 FGW Rudolf Oldenbourg R. Oldenbourg KG, München 15.10.1910–14.06.1986 

 FGW Johannes Petschull Verlag C. F. Peters, Frank-
furt a. M. 

08.05.1901–09.01.2001 

 FGW* Heinrich Scheffler Verlag Heinrich Scheffler, Frank-
furt a. M.  

1915–21.05.1998 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Verlagsbuchhandlung Langen-
scheidt KG, München 

27.07.1921 

 FGW Richard Weitbrecht K. Thienemanns Verlag, Stutt-
gart 

05.06.1915–27.07.1995 

1967–1970 FGW Rolf Keller  
(Vorsitzender) 

Franckh’sche Verlagshandlung 
W. Keller & Co., Stuttgart 

26.02.1916–12.07.1987 

 FGW Jürgen Mackensen  
(Vorsitzender ab Ok-
tober 1968) 

Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

05.05.1934 

 FGW Rudolf Oldenbourg 
(stv. Vorsitzender) 

R. Oldenbourg KG, München 15.10.1910–14.06.1986 

 FGW Roland Ulmer 
(Schatzmeister und 
Schriftführer) 

Verlag Eugen Ulmer KG, Stutt-
gart 

26.04.1937 

 LVW Harald Boldt Harald Boldt Verlag KG,  
Boppard  

26.05.1912–26.07.1992 
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 LVW Ulrich Commerell  Union Verlag Stuttgart, Comme-
rell, Winners & Co., Stuttgart 

 

 LVW Heinrich Döll Verlag Heinrich Döll & Co., 
Bremen 

12.02.1919 

 FGW Heinz Friedrich Deutscher Taschenbuch Verlag 
GmbH & Co. KG, München 

14.02.1922–13.02.2004 

 FGW Paul Hövel Springer-Verlag KG, Berlin, 
Heidelberg 

31.08.1904–04.12.1989 

 LVW Erika Klopp Erika Klopp Verlag, Berlin 29.09.1902–10.10.1980 

 LVW Alexander Krebs Verlag Hermann Gentner, Bad 
Homburg; Verlagsbuchhand-
lung Dr. Max Gehlen, Bad 
Homburg 

18.12.1897– 1979 

 FGW Ernst Leonhard Beamtenschriften Verlag GmbH, 
Darmstadt  

13.05.1926–08.07.2004 

 LVW Erich Nolte Minerva Verlag Thinnes & Nolte 
OHG, Saarbrücken 

02.12.1905–02.04.1987 

 FGW Johannes Petschull Henry Litolff’s Verlag, Frank-
furt a. M.; C. F. Peters, Frank-
furt a. M. 

08.05.1901–09.01.2001 

 FGW Andreas Pollitz Otto Maier Verlag KG, Ravens-
burg 

19.07.1913–21.09.1987 

 LVW Georg Popp Arena Verlag Georg Popp, 
Würzburg 

13.05.1928–09.12.2004 

 FGW Ulrich Staudinger Ehrenwirth Verlag GmbH, 
München; Franz Schneekluth 
Verlag KG, München 

30.05.1935 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Verlag Langenscheidt KG, Mün-
chen 

27.07.1921 

 LVW Matthias Wegner Christian Wegner Verlag GmbH, 
Hamburg 

29.09.1937 

 LVW Konrad Weißer Verlag Otto Schwartz & Co., 
Göttingen 

09.07.1926 

 LVW° Klaus Werner Werner-Verlag GmbH, Düssel-
dorf 

04.08.1919 

1970–1973 FGW Ulrich Staudinger  
(Vorsitzender) 

Ehrenwirth Verlag GmbH, 
München 

30.05.1935 

 FGW Heinz Friedrich 
(Schatzmeister und 
Schriftführer) 

Deutscher Taschenbuch Verlag 
GmbH & Co. KG, München 

14.02.1922–13.02.2004 

 FGW Rudolf Oldenbourg 
(stv. Vorsitzender) 

R. Oldenbourg KG, München 15.10.1910–14.06.1986 

 LVW Harald Boldt Harald Boldt Verlag KG,  
Boppard  

26.05.1912–26.07.1992 

 LVW Heinrich Döll Verlag Heinrich Döll & Co., 
Bremen 

12.02.1919 

 FGW Paul Hövel Springer Verlag KG, Berlin 31.08.1904–04.12.1989 

 FGW Rolf Keller Franckh’sche Verlagshandlung 
W. Keller & Co., Stuttgart 

26.02.1916–12.07.1987 
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 LVW Jürgen Kreuzhage Verlag Chemie GmbH, Wein-
heim 

19.08.1936 

 FGW Jürgen Mackensen Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

05.05.1934 

 FGW Reinhard Mohn C. Bertelsmann Verlag, Güters-
loh 

29.06.1921 

 LVW Erich Nolte Minerva Verlag Thinnes & Nolte 
OHG, Saarbrücken 

02.12.1905–02.04.1987 

 FGW Andreas Pollitz Otto Maier Verlag KG, Ravens-
burg 

19.07.1913–21.09.1987 

 LVW Kurt Prelinger Verlag Gräfe und Unzer, Mün-
chen 

10.08.1931 

 FGW Arndt Ruprecht Verlag Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 

09.12.1928 

 LVW Hans Martin Schmidt Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 
Köln 

04.08.1929 

 LVW Peter Seiffert Verlag Erika Klopp, Berlin  

 LVW Claus Steiner Franz Steiner Verlag GmbH, 
Wiesbaden 

21.02.1992 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Verlag Langenscheidt KG, Mün-
chen 

27.07.1921 

 FGW Michael Urban Verlag Urban & Schwarzenberg, 
München 

10.08.1939 

 LVW Matthias Wegner Christian Wegner Verlag GmbH, 
Hamburg 

29.09.1937 

 LVW Konrad Weißer Verlag Otto Schwartz & Co., 
Göttingen 

09.07.1926 

1973–1976 FGW Jürgen Kreuzhage  
(Vorsitzender) 

Verlag Chemie GmbH, Wein-
heim 

19.08.1936 

 FGW Heinz Friedrich 
(Vorstand) 

Deutscher Taschenbuch Verlag 
GmbH & Co. KG, München 

14.02.1922–13.02.2004 

 FGW Ulrich Porak 
(Vorstand) 

Verlag F. A. Brockhaus, Wiesba-
den 

16.11.1931 

 LVW Eberhard Böckel Hermann Luchterhand Verlag, 
Neuwied 

17.03.1998 

 LVW Heinrich Döll Verlag Heinrich Döll & Co., 
Bremen 

12.02.1919 

 LVW Georg Henn Aloys Henn Verlag KG, Ratingen  

 LVW Otto H. Hess Colloquium Verlag, Berlin 07.12.1911–24.02.1997 

 LVW Rüdiger Hildebrandt Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg 

10.04.1929 

 LVW Wulf Dietrich von 
Lucius 

Gustav Fischer Verlag KG, Stutt-
gart 

29.11.1938 

 FGW Jürgen Mackensen Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

05.05.1934 

 FGW Reinhard Mohn C. Bertelsmann AG, Gütersloh 29.06.1921 

 LVW Erich Nolte Minerva Verlag Thinnes & Nolte 
OHG, Saarbrücken 

02.12.1905–02.04.1987 
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 FGW Rudolf Oldenbourg R. Oldenbourg Verlag, München 15.10.1910–14.06.1986 

 FGW Andreas Pollitz Otto Maier Verlag, Ravensburg 19.07.1913–21.09.1987 

 FGW Klaus G. Saur Verlag Dokumentation, Pullach 
b. München 

27.07.1941 

 FGW Ulrich Staudinger Ehrenwirth Verlag GmbH, 
München 

30.05.1935 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Verlag Langenscheidt KG, Mün-
chen 

27.07.1921 

 FGW Michael Urban Verlag Urban & Schwarzenberg, 
München 

10.08.1939 

 LVW Borwin Venzky-
Stalling 

Gerhard Stalling AG, Oldenburg 1920 

1976–1979 FGW Wulf Dietrich von 
Lucius  
(Vorsitzender) 

Gustav Fischer Verlag KG, Stutt-
gart 

29.11.1938 

 FGW Ulrich Staudinger 
(Vorstand) 

Ehrenwirth Verlag GmbH, 
München 

30.05.1935 

 LVW Horst Varrelmann 
(Vorstand) 

Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek 22.12.1928 

 FGW Manfred Beltz Rübel-
mann 

Verlag Julius Beltz KG, Wein-
heim 

12.06.1931 

 FGW* Hans-Jürgen Breiden-
stein 

Umschau-Verlag Breidenstein 
KG, Frankfurt a. M. 

05.03.1940 

 LVW Karl Felder Bibliographisches Institut AG, 
Mannheim 

23.10.1927 

 FGW Heinz Friedrich Deutscher Taschenbuch Verlag 
GmbH & Co. KG, München 

14.02.1922–13.02.2004 

 LVW Rüdiger Hildebrandt Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg 

10.04.1929 

 LVW Michael Klostermann Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt a. M. 

08.02.1939–08.08.1992 

 FGW Jürgen Kreuzhage Verlag Chemie GmbH, Wein-
heim 

19.08.1936 

 LVW Kurt Lubasch Walter de Gruyter & Co., Berlin 16.09.1930 

 FGW Jürgen Mackensen Georg Westermann Verlag, 
Braunschweig 

05.05.1934 

 FGW Claus Michaletz Springer-Verlag KG, Berlin 11.12.1933 

 LVW Dieter Munz Kösel-Verlag GmbH & Co., 
München 

1930–21.08.1982 

 LVW Erich Nolte Minerva Verlag Thinnes & Nolte 
OHG, Saarbrücken 

02.12.1905–02.04.1987 

 FGW Rudolf Oldenbourg R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
München 

15.10.1910–14.06.1986 

 LVW Klaus Raabe VFV Verbands- und Fachschrif-
tenverlag GmbH & Co., Mainz 

 

 FGW Arthur L. Sellier J. Schweitzer Verlag, München 09.06.1937 

 FGW Joachim Spencker Carl Hanser Verlag, München 30.05.1931 
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 FGW Roland Ulmer Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 26.04.1937 

 LVW Borwin Venzky-
Stalling 

Gerhard Stalling AG, Oldenburg 1920 

 LVW Ulrich Wechsler Verlagsgruppe Bertelsmann 
GmbH, Gütersloh 

13.11.1935 

 LVW Kurt Zickfeldt Verlag A. W. Zickfeldt, Hanno-
ver 

13.04.1901 

1979–1982 FGW Hans-Jürgen Breiden-
stein 
(Vorsitzender) 

Umschau Verlag Breidenstein, 
Frankfurt a. M. 

05.03.1940 

 FGW Roland Ulmer 
(Vorstand) 

Verlag Eugen Ulmer KG, Stutt-
gart 

26.04.1937 

 LVW Horst Varrelmann 
(Vorstand) 

Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek 22.12.1928 

 FGW Hans Altenhein Luchterhand Verlag, Darmstadt 10.09.1927 

 LVW Rolf Appel Gerold & Appel Verlagsgesell-
schaft, Hamburg 

16.06.1920 

 FGW Manfred Beltz Rübel-
mann 

Julius Beltz KG, Weinheim 12.06.1931 

 LVW Fritz Berger Verlag Hermann Luchterhand, 
Neuwied 

25.10.1925 

 LVW Konrad-Wilhelm 
Delius 

Verlag Delius, Klasing & Co., 
Bielefeld 

07.09.1916 

 FGW Ulf Diederichs Verlag Eugen Diederichs, Köln 12.05.1937 

 FGW Jürgen Kreuzhage Verlag Chemie GmbH, Wein-
heim 

19.08.1936 

 FGW Kurt Lubasch Verlag Walter de Gruyter & Co., 
Berlin / New York 

16.09.1930 

 FGW Wulf Dietrich von 
Lucius 

Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 29.11.1938 

 FGW Heribert Marré Suhrkamp / Insel Verlag, Frank-
furt a. M. 

1925 

 LVW Horst Meyer Arani-Verlag GmbH, Berlin 27.03.1930 

 LVW Peter Neumann Saarbrücker Druckerei & Verlag 
GmbH, Saarbrücken 

20.09.1926 

 LVW Johannes Oldenbourg R. Oldenbourg Verlag, München  

 LVW Frank Sicker  Falken-Verlag Erich Sicker, 
Niedernhausen 

03.05.1937 

 FGW Christa Spangenberg Heinrich Ellermann Verlag 
GmbH & Co. KG, München 

30.05.1928–18.09.2003 

 FGW ° Joachim Spencker Carl Hanser Verlag, München 30.05.1931 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Verlagsbuchhandlung Langen-
scheidt KG, München, Berlin 

27.07.1921 

 FGW Ulrich Wechsler Verlagsgruppe Bertelsmann 
GmbH, München 

13.11.1935 

 LVW Hansjörg Weitbrecht K. Thienemanns Verlag, Stutt-
gart 

07.05.1943 
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 LVW Kurt Zickfeldt Verlag A. W. Zickfeldt, Hanno-
ver 

13.04.1901 

1982–1985 FGW Roland Ulmer 
(Vorsitzender) 

Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 26.04.1937 

 FGW Hans Altenhein 
(stv. Vorsitzender) 

Luchterhand Verlag, Darmstadt 10.09.1927 

 FGW Heinz Hartmann 
(Schriftführer) 

BLV Verlagsgesellschaft, Mün-
chen 

21.12.1935 

 LVW Hansjörg Weitbrecht 
(Schatzmeister) 

K. Thienemanns Verlag, Stutt-
gart 

07.05.1943 

 LVW Rolf Appel Gerold & Appel Verlagsgesell-
schaft, Hamburg 

16.06.1920 

 LVW Fritz Berger Verlag Hermann Luchterhand, 
Neuwied 

25.10.1925 

 LVW Fritz v. Bernuth Westermann Verlag, Braun-
schweig 

14.10.1942 

 FGW Hans-Jürgen Breiden-
stein 

Umschau Verlag Breidenstein, 
Frankfurt a. M. 

05.03.1940 

 LVW Konrad-Wilhelm 
Delius 

Verlag Klasing & Co., Bielefeld 07.09.1916 

 FGW* Ulrich Frank-Planitz Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt-
gart 

13.04.1936 

 LVW* Henriette Kramer Verlagsbuchhandlung Dr. Wal-
demar Kramer, Frankfurt a. M. 

01.01.1939 

 FGW Heribert Marré Suhrkamp / Insel Verlag, Frank-
furt a. M. 

1925 

 LVW Horst Meyer Arani-Verlag GmbH, Berlin 27.03.1930 

 LVW Peter Neumann Saarbrücker Druckerei & Verlag, 
Saarbrücken 

20.09.1926 

 LVW Johannes Oldenbourg R. Oldenbourg Verlag, München  

 LVW° Frank Sicker Falken-Verlag Erich Sicker, 
Niedernhausen 

03.05.1937 

 FGW Christa Spangenberg Heinrich Ellermann Verlag, 
München 

30.05.1928–18.09.2003 

 FGW° Jürgen Tesch Prestel Verlag, München 07.07.1941 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Langenscheidt Verlag, Berlin, 
München 

27.07.1921 

 LVW Horst Varrelmann Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek 22.12.1928 

 FGW Kristof Wachinger Verlag Langewiesche-Brandt, 
Ebenhausen 

13.05.1930 

 FGW Ulrich Wechsler Bertelsmann AG, Güters-
loh / München 

13.11.1935 

 FGW Michael Wegner Bibliographisches Institut, 
Mannheim 

30.07.1935 
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1985–1988 FGW Horst Varrelmann 
(Vorsitzender) 

Rowohlt Verlag, Reinbek 22.12.1928 

 LVW Konrad-Wilhelm 
Delius 
(Vorstand) 

Verlag Delius, Klasing & Co., 
Bielefeld 

07.09.1916 

 FGW° Roland Ulmer 
(Vorstand) 

Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 26.04.1937 

 FGW* Michael Wegner 
(Vorstand) 

Bibliographisches Institut, 
Mannheim 

30.07.1935 

 FGW Hans Altenhein Luchterhand Verlag, Darmstadt 10.09.1927 

 FGW Wolfgang Beck C. H. Beck Verlag, München 29.09.1941 

 FGW Hans-Jürgen Breiden-
stein 

Umschau Verlag Breidenstein, 
Frankfurt a. M. 

05.03.1940 

 LVW Jens Christians Hans Christians Druckerei und 
Verlag, Hamburg 

 

 LVW Horst-Werner Dum-
jahn 

Verlag Horst-Werner Dumjahn, 
Mainz 

14.08.1934 

 FGW Heinz Hartmann BLV Verlagsgesellschaft, Mün-
chen 

21.12.1935 

 LVW Henriette Kramer Verlagsbuchhandlung Dr. Wal-
demar Kramer, Frankfurt a. M. 

01.01.1939 

 LVW Günter Krapohl Wirtschaftsverlag N. W. Verlag 
für neue Wissenschaft in Bre-
merhaven, Bremerhaven 

08.03.1928 

 LVW Werner Kugel Schroedel Schulbuchverlag 
GmbH, Hannover 

09.04.1933 

 FGW Heribert Marré Suhrkamp / Insel Verlag, Frank-
furt a. M. 

1925 

 LVW Horst Meyer Arani-Verlag GmbH, Berlin 27.03.1930 

 LVW Peter Neumann Saarbrücker Druckerei und 
Verlag, Saarbrücken 

20.09.1926 

 FGW Christa Spangenberg Heinrich Ellermann Verlag, 
München 

30.05.1928–18.09.2003 

 LVW Jörg D. Stiebner F. Bruckmann Verlag, München 26.04.1949 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Langenscheidt Verlag, München 27.07.1921 

 FGW Ulrich Wechsler Verlagsgruppe Bertelsmann, 
München 

13.11.1935 

 LVW Hansjörg Weitbrecht K. Thienemanns Verlag KG, 
Stuttgart 

07.05.1943 

1988–1991 FGW Volker Schwarz 
(Vorsitzender) 

Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 
Baden-Baden 

10.02.1942 

 LVW Konrad-Wilhelm 
Delius 
(Vorstand) 

Verlag Delius, Klasing & Co., 
Bielefeld 

07.09.1916 

 FGW Jörg Stiebner 
(Vorstand) 

F. Bruckmann Verlag, München 26.04.1949 
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 FGW Hans-Dieter Beck C. H. Beck’sche Verlagsbuch-
handlung Oscar Beck, Mün-
chen 

09.04.1932 

 * Harald Böttcher Transpress Verlagsgesellschaft, 
Berlin 

23.09.1931 

 FGW Hans-Jürgen Breiden-
stein 

Umschau Verlag Breidenstein, 
Frankfurt a. M.  

05.03.1940 

 FGW Daniel Brücher DuMont Buchverlag, Köln 25.08.1954 

 LVW° Elmar Bruns Lübecker Nachrichten GmbH, 
Lübeck 

14.06.1933 

 LVW Jens Christians Hans Christians Druckerei und 
Verlag, Hamburg 

 

 FGW Dietrich Götze Springer Verlag, Berlin, Heidel-
berg 

05.09.1941 

 FGW Heribert Marré Suhrkamp / Insel Verlag, Frank-
furt a. M. 

1925 

 LVW* Manfred Meiner Felix Meiner Verlag, Hamburg 06.01.1952 

 * Alfred Neumann Brockhaus, Leipzig  

 LVW° Peter Neumann Saarbrücker Druckerei und 
Verlag, Saarbrücken 

20.09.1926 

 LVW* Karl August Schleiden Verlag „Die Mitte“, Saarbrücken 09.05.1928 

 * Klaus Selbig Verlag der Kunst, Dresden 16.10.1939 

 FGW Christa Spangenberg Heinrich Ellermann Verlag, 
München 

30.05.1928–18.09.2003 

 FGW Karl-Ernst Tielebier-
Langenscheidt 

Langenscheidt Verlag, München 27.07.1921 

 FGW Horst Varrelmann Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek 22.12.1928 

 FGW Ulrich Wechsler Verlagsgruppe Bertelsmann, 
München 

13.11.1935 

 FGW Michael Wegner Bibliographisches Institut & 
F. A. Brockhaus AG, Mann-
heim 

30.07.1935 

1991–1994 FGW Klaus G. Saur 
(Vorsitzender) 

K. G. Saur Verlag, München 27.07.1941 

 LVW Wolfram Göbel 
(Vorstand) 

Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 

1944 

 LVW Marlis Kuhlmann 
(Vorstand) 

Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart 17.09.1939 

 FGW Hans-Dieter Beck C. H. Beck’sche Verlagsbuch-
handlung Oscar Beck, Mün-
chen 

09.04.1932 

 LVW Friedermann Berger Verlag Gustav Kiepenheuer, 
Leipzig 

13.04.1940 

 FGW Harald Böttcher Transpress Verlagsgesellschaft, 
Berlin 

23.09.1931 

 FGW Daniel Brücher DuMont Buchverlag, Köln 25.08.1954 

 FGW Gerhard Dahne Altberliner Verlag, Berlin 28.05.1934 
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 LVW Konrad-Wilhelm 
Delius 

Verlag Delius & Klasing, Biele-
feld 

07.09.1916 

 LVW Horst-Werner Dum-
jahn 

Verlag Horst-Werner Dumjahn, 
Mainz 

14.08.1934 

 FGW Dietrich Götze Springer Verlag, Berlin, Heidel-
berg 

05.09.1941 

 LVW Klaus Hausen Schlütersche Verlagsanstalt, 
Hannover 

 

 FGW* Gottfried Honnefelder Insel / Suhrkamp Verlag, Frank-
furt a. M.  

26.06.1946 

 FGW Florian Langenscheidt Langenscheidt Verlag, Berlin, 
München 

07.03.1955 

 LVW Manfred Meiner Felix Meiner Verlag, Hamburg 06.01.1952 

 LVW Horst Meyer Arani-Verlag GmbH, Berlin 27.03.1930 

 LVW Marianne Regnier Josef Knecht Verlag, Frank-
furt a. M. 

14.08.1935 

 LVW Hubertus Schenkel S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 10.12.1951 

 LVW Karl August Schleiden Verlag „Die Mitte“, Saarbrücken 09.05.1928 

 FGW Volker Schwarz Nomos Verlagsgesellschaft, Ba-
den-Baden 

10.02.1942 

 FGW Christa Spangenberg Heinrich Ellermann Verlag, 
München 

30.05.1928–18.09.2003 

 FGW Jörg D. Stiebner F. Bruckmann Verlag, München 26.04.1949 

 FGW Ulrich Wechsler Bertelsmann AG, Gütersloh 13.11.1935 

 FGW* Frank Wössner Verlagsgruppe Bertelsmann, 
München / Gütersloh 

29.03.1941 

 FGW Karl-Udo Wrede Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg 

12.10.1943 

1994–1997 FGW Gottfried Honnefelder 
(Vorsitzender) 

Insel / Suhrkamp Verlag, Frank-
furt a. M. 

26.06.1946 

 FGW Dietrich Götze 
(Vorstand) 

Springer Verlag, Berlin, Heidel-
berg 

05.09.1941 

 LVW Hubertus Schenkel 
(Vorstand) 

S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 10.12.1951 

 FGW Hans-Dieter Beck C. H. Beck’sche Verlagsbuch-
handlung Oscar Beck, Mün-
chen 

09.04.1932 

 LVW Joachim Bensch Verlag Hermann Böhlaus Nachf., 
Weimar 

 

 LVW Dieter Beuermann Nicolaische Verlagsbuchhand-
lung Beuermann, Berlin 

24.08.1938 

 LVW Horst-Werner Dum-
jahn 

Verlag Horst-Werner Dumjahn, 
Mainz 

14.08.1934 

 LVW Heinz Gollhardt vgs Verlagsgesellschaft mbH & 
Co., Köln 

03.03.1935 

 LVW Klaus Kellner Klaus Kellners SachBuch Verlag, 
Bremen 
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 LVW Margot Krempien Demmler-Verlag, Schwerin 1947 

 FGW Antje Kunstmann Verlag Antje Kunstmann, Mün-
chen 

15.05.1949 

 FGW Florian Langenscheidt Langenscheidt Verlagsgruppe, 
Berlin / München 

07.03.1955 

 FGW Christoph Links Ch. Links Verlag Links Druck, 
Berlin 

15.09.1954 

 LVW Jürgen Meissner Ernst Klett Verlag, Stuttgart 19.08.1944 

 LVW Eberhard Mertens Georg Olms Verlag, Hildesheim 28.07.1933 

 FGW Claus Runge Ravensburger Buchverlag Otto 
Maier, Ravensburg 

02.09.1942 

 FGW Klaus G. Saur K. G. Saur Verlag, München 27.07.1941 

 FGW Peter Schaper Droemersche Verlagsanstalt, 
München 

01.11.1948 

 LVW Karl August Schleiden Verlag „Die Mitte“ GmbH, 
Saarbrücken 

09.05.1928 

 FGW Thomas Carl Schwo-
erer 

Campus Verlag, Frankfurt a. M. 16.06.1957 

 FGW Jörg D. Stiebner F. Bruckmann Verlag, München 26.04.1949 

 LVW Christoph Wild Kösel-Verlag GmbH & Co., 
München 

21.08.1940 

 FGW Frank Wössner Verlagsgruppe Bertelsmann, 
München / Gütersloh 

29.03.1941 

1997–2000 LVW* Hubertus Schenkel 
(Vorsitzender) 

S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 10.12.1951 

 FGW Jürgen A. Bach 
(Vorstand) 

Dornier Medienholding, Berlin 25.09.1942 

 LVW Bertram Gallus 
(Vorstand) 

Verlag Carl Heymanns, Köln 02.06.1950–27.02.2004 

 FGW° Hans-Dieter Beck C. H. Beck Verlag, München 09.04.1932 

 FGW Michael Faber Faber & Faber Verlag, Leipzig 17.08.1961 

 FGW Albrecht Hauff Georg Thieme Verlag, Stuttgart 06.09.1954 

 FGW Gottfried Honnefelder DuMont Buchverlag, Köln 26.06.1946 

 FGW Bernd Kuhrmeier Landbuch Verlagsgesellschaft, 
Hannover 

25.08.1950 

 FGW Antje Kunstmann Verlag Antje Kunstmann, Mün-
chen 

15.05.1949 

 FGW Florian Langenscheidt Bibliographisches Insti-
tut & F. A. Brockhaus AG, 
Mannheim 

07.03.1955 

 FGW Bettina Preiß Verlag und Datenbank für  
Geisteswissenschaften – VDG, 
Weimar 

04.04.1957 

 FGW Thomas Carl Schwo-
erer 

Campus Verlag, Frankfurt a. M. 16.06.1957 

 FGW Karl-Peter Winters Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 07.09.1944 

 FGW Frank Wössner Bertelsmann Buch AG, München 29.03.1941 
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Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

2000–2003 FGW Jürgen A. Bach 
(Vorsitzender) 

Dornier Medienholding, Berlin 25.09.1942 

 LVW Bertram Gallus 
(Vorstand) 

Verlag Carl Heymanns, Köln 02.06.1950–27.02.2004 

 FGW Albrecht Hauff 
(Vorstand) 

Georg Thieme Verlag, Stuttgart 06.09.1954 

 * Manfred Antoni John Wiley & Sons, Weinheim 1953 

 LVW Helmut Dähne Rowohlt Verlag, Reinbek 01.02.1942 

 LVW Gunter Ehni K. Thienemann Verlag, Stuttgart 12.06.1941 

 FGW Michael Faber Faber & Faber Verlag, Leipzig 17.08.1961 

 FGW Carel Halff Verlagsgruppe Weltbild, Augs-
burg 

24.09.1951 

 LVW Stephan D. Joß   

 LVW Jürgen Luczak Hermann Luchterhand Verlag, 
Neuwied 

17.06.1944–17.01.2005 

 LVW Eberhard Mertens Georg Olms Verlag, Hildesheim 28.07.1933 

 FGW Katharina E. Meyer Merlin Verlag Andreas Meyer 
Verlagsgesellschaft, Vastorf 

27.09.1965 

 FGW Rainer Moritz Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg 

26.04.1958 

 FGW  Marcel Nauer Ars Edition, München 06.08.1953 

 LVW Rainer Nitsche Transit Buchverlag, Berlin 1945 

  Bettina Preiß Verlag und Datenbank für  
Geisteswissenschaften – VDG, 
Weimar 

04.04.1957 

 FGW Hubertus Schenkel S. Fischer Verlage, Frank-
furt a. M. 

10.12.1951 

 LVW Annette Schüren Schüren Presseverlag GmbH, 
Marburg 

 

 FGW Thomas Carl Schwo-
erer 

Campus Verlag, Frankfurt a. M. 16.06.1957 

 LVW Horst Temmen Edition Temmen, Bremen 1951 

 LVW Klaus Walther Chemnitzer Verlag und Buch-
handlung Bücher-Walther, 
Chemnitz 

25.03.1937 

 * Reinhold Welina Beuth Verlag GmbH, Berlin 04.01.1946 

 FGW Karl-Peter Winters Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 07.09.1944 

2003–2006  Jürgen A. Bach 
(Vorsitzender) 

Verlag Herder, Freiburg 25.09.1942 

  Bettina Preiß 
(stv. Vorsitzende) 

Verlag und Datenbank für  
Geisteswissenschaften – VDG, 
Weimar 

04.04.1957 

  Ulrich Störiko-Blume 
(stv. Vorsitzender) 

Beltz & Gelberg, Weinheim  

  Ralf Alkenbrecher Ars edition, München  

 ° Manfred Antoni John Wiley & Sons, Weinheim 1953 
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Amtsperiode Fkt. Name Verlag Lebensdaten 

  Helmut Dähne Rowohlt Verlag, Reinbek 01.02.1942 

  Klaus Eck Verlagsgruppe Random House, 
München 

01.09.1949 

  Michael Faber Faber & Faber Verlag, Leipzig 17.08.1961 

 ° Bertram Gallus Carl Heymanns Verlag, Köln 02.06.1950–27.02.2004 

  Carel Halff Verlagsgruppe Weltbild, Augs-
burg 

24.09.1951 

  Albrecht Hauff Georg Thieme Verlag, Stuttgart 06.09.1954 

  Arnoud de Kemp Digilibri, Heidelberg 1944 

  Rolf Müller Langenscheidt KG, München 1949 

  Hubertus Schenkel Cornelsen Verlagsholding, Berlin 10.12.1951 

  Thomas Carl Schwo-
erer 

Campus Verlag, Frankfurt a. M. 16.06.1957 

  Matthias Ulmer Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 16.11.1964 

  Reinhold Welina Beuth Verlag GmbH, Berlin 04.01.1946 

  Karl-Peter Winters Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 
Köln 

07.09.1944 

  Karl-Udo Wrede Ganske Verlagsgruppe, Hamburg 12.10.1943 
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Anhang B: Musterbrief 

Claudia Halbmeier  Waechterstr. 15  90489 Nürnberg 
 
Verlag  
Ansprechpartner 
Straße 
Postleitzahl und Ort 
 
 
 Nürnberg, Datum 
 
 
Anfrage nach Quellenmaterial 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren / Sehr geehrter Herr / Sehr geehrte Frau, 
 
ich bin Studentin der Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg und arbeite an meiner Magisterarbeit, die den Verleger-Ausschuss des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhandels in der BRD zum Thema hat. In dieser Arbeit möchte ich 
mich mit der Entstehung, den Funktionen und den Mitgliedern des Verleger-Ausschusses in 
den 1950er und 1960er Jahren befassen. Ein Bestandteil der Arbeit soll die Darstellung und 
Erfassung der Quellensituation zu diesem Thema sein. 
 
Bei der Erstellung von Mitgliederlisten des Verleger-Ausschusses bin ich auf Ihren Verlag 
gestoßen, da Herr / Frau XY als Angehörige/r Ihres Unternehmens von 19XY–19XY Mit-
glied in diesem Verbandsorgan war. In diesem Zusammenhang möchte ich anfragen, ob 
möglicherweise Korrespondenzen, Interviews oder andere gedruckte und ungedruckte Quel-
len, die die Tätigkeit von Herrn / Frau XY im Verleger-Ausschuss betreffen, in Ihrem Verlag 
archiviert wurden.  
 
Um dieses Quellenmaterial in meiner Arbeit berücksichtigen zu können, benötige ich auch 
Angaben zu den Findmitteln und darüber, ob die Quellen für wissenschaftliche Zwecke zu-
gänglich sind. 
 
Falls Sie darüber hinaus Kenntnis von privaten Nachlässen von Mitgliedern des Verleger-
Ausschusses im betreffenden Zeitraum haben sollten, wäre ich für Hinweise sehr dankbar.  
 
Sollten sich in Ihrem Verlag keine der genannten Quellen befinden, teilen Sie mir auch dies 

bitte in einer kurzen Nachricht mit: 
 

Claudia Halbmeier, Waechterstr. 15, 90489 Nürnberg 
e-mail: Claudia.Halbmeier@phil.stud.uni-erlangen.de 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Claudia Halbmeier 
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Anhang C: Abbildungen auf CD-ROM 

Die Abbildungen der Protokolle und Tätigkeitsberichte der Fachkommission der 
Verleger und des Verleger-Ausschusses von 1948–1969 sowie eines Verleger-Briefs 
und eines Verleger-Ausschuss-Rundschreibens befinden sich auf einer CD-ROM, die 
für wissenschaftliche Zwecke auf Nachfrage in der Geschäftsstelle des Verleger-
Ausschusses des Börsenvereins in Frankfurt am Main eingesehen werden kann.  

Zur Erleichterung der Handhabung beim Auffinden der einzelnen Dokumente 
wurden die Abbildungen mit einem Abbildungsverzeichnis verlinkt. Um auf die je-
weils erste Seite eines Protokolls oder Berichts zu gelangen, muss im Abbildungsver-
zeichnis auf die gewünschte Abb. Nr. geklickt werden. 

Durch mehrmaliges Anklicken des nach links ausgerichteten Pfeils in der Menüleis-
te der einzelnen Bilddateien gelangt man zum Abbildungsverzeichnis zurück. 

Die Qualität der Abbildungen entspricht der Qualität der Vorlagen, die zum Teil 
nur als schlecht lesbare maschinengeschriebene Durchschriften im Archiv gefunden 
wurden. Von diesen Dokumenten wurden Fotokopien angefertigt, wodurch sich 
zwangsläufig die Abbildungsqualität verminderte. Da für die vorliegende Arbeit als 
Hauptzweck der fotomechanischen Vervielfältigung und der späteren Digitalisierung 
die Lesbarkeit der einzelnen Texte im Vordergrund stand, wurden die Einstellungen 
für die Grauwerte und die Bildauflösung im Hinblick auf das bestmögliche Wieder-
gabeergebnis der maschinengeschriebenen Textelemente vorgenommen.566 Die Les-
barkeit der handschriftlichen Ergänzungen konnte deshalb bei der Anfertigung der 
Fotokopien und der späteren Digitalisierung nur an zweiter Stelle Berücksichtigung 
finden. Da der Großteil dieser Anmerkungen und Zeichen für die inhaltliche Analyse 
der Protokolle von untergeordneter Bedeutung war, scheint diese Vorgehensweise 
gerechtfertigt. 

 

                                                 
566 Vgl. Starnes 2002, S. 47–48 und S. 51–55. 


